
4. Höhen lage der Baugrundstücke und der bau lichen A nlagen 

 

4.1 Böschungen an  den Grundstücksgrenzen  sind bis maximal 1,20  m  Höhe 

gegenüber dem  natürlichen anstehenden Gelände des Nachbargrundstückes 

zulässig. 

 

4.2  Geländeau fschü ttungen und Abgrabungen sind bis maximal 1,20  m Höhe, 

            gemessen ab höchstem Punkt der Aufschüttung bzw. A bgrabung zu lässig.  

 

4.3  Stützmauern bis maximal 1,20  m  Höhe sind zu lässig. Stützmauern sind in einem 

Abstand von m indestens 1,00 m zu  angrenzenden Grundstücksgrenzen zu 

errichten und m ittels geeigneter heim ischen St räuchern  und auch Kletterp flanzen 

als Vorp flanzung zu begrünen. A usgenommen davon  sind Stützwände, d ie dem 

Hochwasserschu tz dienen. 

 

4.4  Die maximale zulässige Wandhöhe  baulicher Anlagen wird gemäß  Art. 6 Abs. 4 

Satz 2 BayBO  festgesetzt. 

 

8. Einfriedung  

 

8.1  Einfriedungen  sind zu lässig mit durch sichtigem , max. 2.00 m hohem 

 verzin ktem  Maschendraht- bzw. Stahlgitterzaun ohne Sockel.   

         

8.2  Schrankenanlagen bei Zufahrten sind rückverse tzt, ab der Straßenbegren zungslin ie 

10  m , zu lässig. 

 

 

   

  9. Hinweis-  und Leitsystem e 

 

9.1  Im Änderungs-/Erweiterungsbereich sind Hinweis-  und Leitsysteme zulässig , 

un terhalb der Attika  und der Trau fe des Gebäudes, an  dem diese angebracht 

werden. 

  

9.2 Im Sondergebiet SO 1 sind pro Grundstückseinheit 5 freistehende Fahnenmasten mit 

einer maximalen  Höhe von je 8 m  und ein  Pylon  m it maximal 6 m Höhe zulässig .  

 Im SO2 sind insgesam t maximal 3 Fahnenmasten mit einer maximalen  Höhe von   

 8 m  zulässig. 

 

 

 

  10. Beleuchtung 

  

10.1  Für die A ußenbeleuch tung sind in sektenverträgliche Lampen zu verwenden. 

    

  11. Überschwemm ungsgebiet und Hochwasserschu tz 

 

 11.1      Hochwasserschu tz 

Es g ib t fü r den  Bereich "Holzlände" zum Zeitpunkt d ieser Änderung/Erweiterung 

keinen  bestehenden Hochwasserschutz. Für den Stadtbereich Cham wurde du rch 

das Wasserwirtschaftsam t Regensburg ein  An trag auf  Plan feststellung der 

Hochwasser-schu tzmaßnahme für das Q uartier III  Brunnendorf/Floßhafen gestellt. 

Darin ist u. a . der Schutz des Bereich s "Badstraße"  b is nahe der Grundstücksgrenze 

zwischen  den Flurstücken 823 und 827 vorgesehen , wo die Planung für die 

staatliche Hochwasser-schutzmaßnahme derze it auch endet. Fü r den  Änderungs-

/Erweiterungsbereich selbst sind weitere Hochwasserschutzmaßnahmen erforderlich. 

Im Festsetzungsp lan sind sowohl eine Hochwasser-Schutzmauer, als auch  in 

Verlängerung davon   Aufschüttungen festgesetzt. Der fü r diese zusätzlichen 

Hochwasserschu tz-maßnahmen erforderliche Schutzgrad ist au f den Schu tzgrad der 

vorgenannten staatlichen Hochwasserschutzmaßnahme  abzustimmen . Der 

Nachweis der Konformität mit der staa tlichen Hochwasserschutzmaßnahme ist 

zwingend vor Errichtung jeg licher Hochwasserschutzmaßnahmen  zu führen. Der 

weitere Verlau f der staatlichen Hochwasserschutzmaßnahme  Richtung Stadtm itte 

erfolg t süd lich der Badstraße und somit außerhalb des Ä nderungs-

Erweiterungsbereichs dieses Bebauungsplanes.  

 

11.2  Hochwasserangepasste Bauweise 

 Die Hochwassersicherheit der gep lanten Gebäude soll unter Berücksich tigung der 

Wasserspiegellagen bei einem  100-jäh rlichen Hochwasser des Regens gewährleistet

sein. In  diesem Zusammenhang wird  auf die D IN 18195 Bauwerksabdichtungen , 

Teil 6 (  Abdich tungen gegen  von außen drückendes Wasser ) hingewiesen. Danach 

ist die A bdichtung 0,3 m  über den Bemessungswasserspiegel (369,75 m ü. NN) im  

Bereich  des Grundstücks hochzuziehen.  

       II.  TEXTLICH E F ESTSETZU NGEN 
 
 

Abweichend von den Bebauungsvorschriften des verb indlichen  Bebauungsplanes wird für 

den Änderungs-/Erweiterungsbereich folgendes festgesetzt. 

Es g ilt die Baunutzungsverordnung vom  23.01.1990. 

 
 

1. Art der bau lichen Nutzung 

 

1.1  Für den Änderungs-/Erweiterungsbereich werden das Sondergebiet 1 

Schule/Hochschule und das Sondergebiet 2 Freizeit nach § 11 Abs. 1, 2 BauNVO 

1990 festgesetzt. 

 

1.2   Im Sondergebiet SO 1 Schu le/Hochschu le  sind folgende Nutzungen  zulässig : 

Hochschu len , Berufsbildende Schu len , Fachschulen  

         

 1.3  Im Sondergebiet SO  2 Freizeit ist folgende Nutzung zulässig : 

Freizeitan lagen   

 

 

2.  Maß  der baulichen  Nutzung 

  

2.1  Das Maß der zulässigen baulichen Nu tzung in den Sondergebieten  SO  1  und SO 2 

ergib t sich aus der in der Plan zeichnung eingetragenen Grundf lächen- (GRZ) und 

Geschossflächenzahl (GFZ) sowie aus den Festsetzungen über d ie maximale 

zulässige Wandhöhe der bau lichen Anlage. 

 

2.2  Die Höhenbeschränkungen gelten nich t für techn ische Dachau fbauten von  

un tergeordneter Bedeu tung wie Kamine, Lüftungsan lagen  sowie bei Belichtungen 

und freistehende Kamine. 

 

 

3.  Bauweise und A bstandsf lächen 

 

3.1  Im Sondergebiet SO  1  wird eine abweichende Bauweise  festgesetzt gemäß § 22 

 Abs. 4 BauNVO 1990, wie offene Bauweise , jedoch sind Baukörperlängen bis 

 160 m  zugelassen. 

 

3.2  Im Sondergebiet SO  2  ist  eine of fene Bauweise  zulässig . 

 

 3.3 Für das Sondergebiet SO 1  sind Abstandsflächen geringerer Tiefe nach A rt. 6 Abs. 7  

BayBO zu lässig. D ie Tiefe der Abstandsflächen beträg t 0,40 H, jedoch          

m indestens 3 m .   

 

 

          5.  Nich t überbaubare Grundstücksflächen  

   

           5.1 Nebenan lagen  im Sinne des § 14 Abs. 2 BauVNO  sind zu lässig. 

 

 

 

6.  Gesta ltung der baulichen  Anlagen 

 

6.1 Im Änderungs-/Erweiterungsbereich  sind Fassadenbekleidungen aus Holz, farbigen 

  Holzwerkstoff - und Faserzementpla tten und Metall sowie Putz-, und  

 Sichtbetonoberflächen zulässig .  

 

6.2 In den Sondergebieten SO  1  und SO  2  sind Flach-, Walm -, flachgeneigte  

Pult - und Satteldächer m it Dachneigungen von 0° bis max. 15 ° zulässig .  

 Dachdeckungen aus grauen Blechbahnen, natu rroten Ziegel - und 

 Betondachsteinen au f Sattel- und Pu ltdächern sowie Dachbahnen aus Bitumen 

 oder Kunststoff auf Flachdächern  sind zu lässig. 

  

           6.3  Vordächer sind zu lässig bis max. 6 m  Tiefe ab Fassadenaußenkante. 

 

           6.4 Aus den Bauvorlagen für die ein zelnen  Hochbauten müssen d ie Ausführung und 

 d ie Farbgebung der Fassadenoberflächen der Gebäude ersichtlich  sein . 

 

 

 

7. Stellplä tze, Fahrbahnen und Plä tze 

 

7.1 D ie Stellplätze sind aus offen fug igem Material (z.B. Rasenfugensteine) herzustellen. 

A usgenommen davon  sind Stellp lä tze im Überschwemmungsgebiet.  

 

7.2   Fahrbahnen und Anlieferbereiche sind asphaltiert oder betoniert zu befestigen. 

 

  7.3     Plätze (z.B. Pausenhofflächen) sind aus offenfugigem M aterial herzustellen. 

 

7.4      Im  Ä nderungs-/Erweiterungsbereich ist beim Stellp latznachweis die Sa tzung der 

 Stad t Cham über die  Herstellung von Garagen und Stellp lätzen in der, bei der 

Bauan tragsstellung, gü ltigen Fassung anzuwenden. 

 

7.5  Bei der Anlegung von Stellplä tzen ist ein  Abstand von 1,0 m  von der  

  Grundstücksgren ze, wo erforderlich und möglich, einzuhalten .  

  Ausgenommen davon sind d ie Stellplätze en tlang der Badstraße. 

 

12. Priv ate Grün flächen 

 

 12.1     Nicht überbaubare Grundstücksflächen: 

           Die privaten  Grünbereiche und Freif lächen sind, soweit nicht für  

   Verkehrsanschlüsse, Plä tze, Stellplä tze, Zufahrten und die in  Punkt 5. 

   besch riebenen Anlagen nötig  werden, gärtnerisch anzulegen und zu  un terhalten. 

 

 12.2   Überbaubare Grundstücksflächen 

Die Freif lächen zwischen den Gebäuden sind, soweit sie nicht a ls Verkehrsf lächen, 

Plätze  oder Stellp lä tze benötigt werden, gärtnerisch anzulegen  und zu unterha lten. 

 

 12.3 Je 10 Pkw -Stellplä tze ist m indestens ein kleinkroniger Laubbaum 

   (Hochstamm STU 16-18) an zupflan zen  siehe Pf lanzliste. Die Pflanzf läche ist mit 

einer gegenüber der Kfz-Stellfläche um mind. 12 cm erhöhter Abgren zung 

ein zu fassen , d ie g leichzeitig als An fahrschu tz dient. Ausgehend vom  jeweiligen 

Baumstandort ist in einem Durchmesser von 2.50 m ein überfah rbares 

Pflanzensubstrat bis zu einer Tiefe von 80 cm  einzubauen .  

 

 12.4 Bei Baumpflan zungen ist beiderseit s von  Erdkabeln eine Abstandszone von 2,5 m  

ein zuhalten. Bei Gehölzp flanzungen innerhalb des  Leitungsschutzbereiches von 

Freileitungen ist darau f zu achten, dass nur Gehölze m it niedrigen  

Wuchseigenschaf ten  Verwendung finden. 

 

 12.5    Die vorgesehene Nutzung der Freif lächen, deren Befestigung und deren 

Bepflan zung sowie d ie Gesta ltung der priva ten Grünbereiche ist vom  Bauherrn in 

einem gesonderten Freif lächengestaltungsplan darzustellen und mit dem 

Bauantrag einzureichen . 

 

 13. Öffentliche Grünflächen 

 

Die im  Änderungs-/Erweiterungsplan  festgesetzten öffen tlichen Grünflächen 

innerha lb öffen tlicher Verkehrsflächen  sind zu  begrünen, zu bepflanzen und 

gärtnerisch zu unterha lten. 

 

 

 

Pflan zliste  

 

Als Mindestforderung sind d ie Gütebestimmungen für Baumschu lpflan zen  

- Laubbäume -  einzuhalten.  

 

Bäume II. O rdnung (k leinkron ige Bäume) 

  

Einzelbäume für Grün - und Stellp latzflächen: Hochstamm, H 3xv, STU  16-18  

Acer campestre                                     Feldahorn 

Alnus glutinosa                                    Schwarzerle 

Alnus in cana                                       Grauerle 

Carpinus betu lu s                                  Hainbuche 

Q uercus robur          Som mereiche 

Popu lus tremula          Espe  

Prunus avium           Vogelkirsche 

Sorbus aucuparia                  Vogelbeerbaum  

Ulmus car ipinifolia          Feldu lme 

 

Sträucher 

 

Cornus sangu inea          Roter Hartriegel 

Corylus avellana                           Haselnuss 

Ligustrum  vu lgare                                 Liguster 

Lonicera sylosteum                               Gemeine Heckenkirsche  

Prunus sp inosa                   Schlehe 

Rhamnus catharticus                   Kreuzdorn  

 

3. Bei Auftreten von auffä lligen Bodenverfärbungen oder Gerüchen ist unverzüglich  

die Stad t Cham zu verständigen . 

 

4. Geologische bodenmechan ische Baugrundun tersuchungen werden angera ten. 

 

5. Bauliche Vorkehrungen zum  Schutz gegen Grund-  bzw. Hochwasser wie etwa 

Wannenausb ildung des Untergeschosses werden angera ten. 

                                                                                                                                               

6. Funde h istorischer Art (z.B. Bodenfunde) un terliegen der gesetzliche n Meldepflicht 

gemäß Art. 8 DSchG und sind unverzüglich  entweder der Unteren 

Denkmalschutzbehörde des Landra tsamtes Cham oder d irekt dem Bayer. Landesam t

für Denkmalp flege bekannt zu  machen. 

Dem  Beauf tragten  der Denkmalp flege ist jederzeit Zutritt zur Baustelle zu gestatten . 

  

7. Im  Zuge der Planung ist frühzeitig m it dem jeweiligen Ver- und Entsorgungs- 

unternehmen Kontakt au fzunehmen. 

 

8. Untersuchungen im  Bezug au f even tuell au ftretende Einwirkung durch Schall und 

 Erschütterungen du rch den  Bahnverkehr werden  angera ten. Die E inwirkung au f  

       bauliche Anlagen ist bei der Gebäudeplanung zu berücksichtigen. 

 

9. Die Belange der Deutschen Bahn sind zu beach ten. 

 

10. Es wird  empfohlen die geschlossene, ungegliederte Fassadenf lächen m it 

geeigneten Kletterpflanzen  zu begrünen. Berankungsgerüste sind aus Meta ll in  

orthogonaler Form oder Spanndrähten  auszub ilden. 

 

Rosa canina und rubiginosa         W ildrosen 

Sa lix a lba, aurita, caprea, cinera, fragilis, 

       purpu rea, triandra, vimina lis                 Verschiedene Weiden  

Sambucus nigra                   Schwarzer Holunder 

Sambucus racemosa                            Traubenholunder 

Viburnum opulus                   Gewöhnlicher Schneeball 

 

 

Stützmauerbegrünung 

 

  Clematis montana `Rubens`        W ilde C lematis 

  Hedera helix           Efeu  

  Partenocissus engelman ii         Wilder Wein  

   

 

14. Niederschlagswasser 

 

14.1  Eine Versickerung des Niedersch lagswassers im Ä nderungs-/Erweiterungsbereich 

scheidet au fgrund der Bodenverhä ltnisse aus.  

 

 

14.2 Verunrein ig tes Niederschlagswasser ist vor Ab leitung über ein Regenklärbecken  zu 

  behandeln.  

 

14.3 Nicht verunreinigtes Niederschlagswasser ist zur Bewässe rung der Grün flächen und 

als Nu tzwasse r zu  verwenden . Die Ableitung des überschüssigen Niederschlags-

wassers erfolg t in den  in unm ittelbarer Nachbarschaft zum  Ä nderungs-

/Erweiterungsbereich vorbei fließenden Regen. 

 

 

15. Leitungsschutzabstände  

 

 Für bestehende und neu zu  verlegende Versorgungs- und Entsorgungsleitungen 

 g ilt: Gebäude und Bepflanzung müssen d ie jeweiligen Regelabstände zu  den  

 un tersch ied lichen  Medien einha lten . Bei U nterschreitungen  sind entsprechende 

Schutzmaßnahmen vorzusehen.   

 

 

III.  H INWEISE 

 

1. Mit dem Bauantrag ist ein Geländenivellemen t vorzulegen.  

 

2. Oberboden, der bei der E rrich tung oder Änderung von bau lichen Anlagen sowie 

bei Veränderung der Erdoberf läche ausgehoben  wird , ist in  nu tzbaren Zustand zu  

halten   und vor Vernich tung und Vergeudung zu  schützen . 

 

Präambel 
 
 
A uf Grund der § 2 Abs. 1 und des § 13a des Baugesetzbuches (BauGB) i.V.m. Art.  23  der 
Gemeindeordnung für den Freistaa t Bayern (GO) und Art. 81 Bayerische Bauordnung 
(BayBO ) hat der Stadtrat  Cham  in seiner Sitzung vom  16.05.2013 d ie 1. Änderung/ 
Erweiterung des Bebauungsp lanes Holzlände  a ls Satzung beschlossen. 
 
 

§ 1 
Räum licher Geltungsbereich 

 
Fü r den  räumlichen  Geltungsbereich der Bebauungsplanänderung/Erweiterung ist der 
Lageplan M=1:1.000 vom 06 .05.20 13 maßgebend. Er ist Bestandteil dieser Satzung. 
 
 

§ 2 
Bestandteile der Sa tzung 

 
Der Änderungs-/Erweiterungsp lan besteht aus: 
1)  Ü bersichtslageplan M=1:5.000 vom  06.05.2013 
2) Lageplan mit zeichnerischem Teil M=1:1.000 vom 06.05.2013  
3) Begründung mit Textlichen Festsetzungen und H inweisen vom  06.05.2013 
 
 

§ 3 
Inkra fttreten  

 
D iese Bebauungsp lanänderung tritt mit der ortsüb lichen Bekanntmachung nach  § 10  
A bs. 3 BauGB in Kra ft. 
 
 

 

 
 
 
Cham , den 17.05 .2013  

 

Stadt Cham  

 
Karin  Bucher 
E rste Bürgermeisterin  

 

 

 

Verfahrensvermerke 
 
 
Der Stad trat Cham hat in der Sitzung am 28.06 .2012 d ie 1. Änderung/Erweiterung des 
Bebauungsplanes Holzlände  im besch leunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB 
beschlossen. Der Aufstellungsbesch lu ss wu rde am 30.01 .2013 ortsüblich bekannt 
gemach t. 
 
Der Entwurf des Bebauungsplanes wurde gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 
07 .02 .2013 b is 08 .03 .2013 öffentlich  ausgelegt. Zug leich wurden m it Schreiben vom  
28 .01 .2013 d ie Behörden und sonstigen  Träger Ö ffentlicher Belange gemäß § 4 A bs. 2 
BauGB am  Verfahren beteiligt. 
 
D ie Stad t Cham hat mit dem Beschluss des Stadtrates vom  16 .05 .2013 den Änderungs-
/Erweiterungsplan gemäß § 10 Abs. 1 BauGB in der Fassung vom 06.05.2013 a ls 
Sa tzung beschlossen . 
 
 

 
 
 
Cham , den 17 .05 .201 3 

 

Stad t Cham 

 
Karin  Bucher 
Erste Bürgermeisterin  

 
 
 
D ie als Sa tzung besch lossene 1. Änderung/Erweiterung des Bebauungsp lanes Holzlände
wurde am 29.05 .2013 gemäß § 10 A bs. 3 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. Der 
Bebauungsplan ist dam it wirksam in  Kraft getreten. 
Der Änderungs-/Erweiterungsp lan mit Begründung wird  seit diesem Tag zu den üblichen 
D ien ststunden in  der Stad t Cham zu jedermanns Einsich t bereitgehalten und über dessen 
Inhalt auf Verlangen Auskunft gegeben.  
A uf d ie Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3 Sa tz 1 und 2 sowie A bs. 4 BauGB und die §§ 214 
und 215 BauGB ist h ingewiesen worden. 
 
 

 
 
 
Cham , den 30 .05 .201 3 

 

Stad t Cham 

 
Karin  Bucher 
Erste Bürgermeisterin  
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4. Höhen lage der Baugrundstücke und der bau lichen A nlagen 

 

4.1 Böschungen an  den Grundstücksgrenzen  sind bis maximal 1,20  m  Höhe 

gegenüber dem  natürlichen anstehenden Gelände des Nachbargrundstückes 

zulässig. 

 

4.2  Geländeau fschü ttungen und Abgrabungen sind bis maximal 1,20  m Höhe, 

            gemessen ab höchstem Punkt der Aufschüttung bzw. A bgrabung zu lässig.  

 

4.3  Stützmauern bis maximal 1,20  m  Höhe sind zu lässig. Stützmauern sind in einem 

Abstand von m indestens 1,00 m zu  angrenzenden Grundstücksgrenzen zu 

errichten und m ittels geeigneter heim ischen St räuchern  und auch Kletterp flanzen 

als Vorp flanzung zu begrünen. A usgenommen davon  sind Stützwände, d ie dem 

Hochwasserschu tz dienen. 

 

4.4  Die maximale zulässige Wandhöhe  baulicher Anlagen wird gemäß  Art. 6 Abs. 4 

Satz 2 BayBO  festgesetzt. 

 

8. Einfriedung  

 

8.1  Einfriedungen  sind zu lässig mit durch sichtigem , max. 2.00 m hohem 

 verzin ktem  Maschendraht- bzw. Stahlgitterzaun ohne Sockel.   

         

8.2  Schrankenanlagen bei Zufahrten sind rückverse tzt, ab der Straßenbegren zungslin ie 

10  m , zu lässig. 

 

 

   

  9. Hinweis-  und Leitsystem e 

 

9.1  Im Änderungs-/Erweiterungsbereich sind Hinweis-  und Leitsysteme zulässig , 

un terhalb der Attika  und der Trau fe des Gebäudes, an  dem diese angebracht 

werden. 

  

9.2 Im Sondergebiet SO 1 sind pro Grundstückseinheit 5 freistehende Fahnenmasten mit 

einer maximalen  Höhe von je 8 m  und ein  Pylon  m it maximal 6 m Höhe zulässig .  

 Im SO2 sind insgesam t maximal 3 Fahnenmasten mit einer maximalen  Höhe von   

 8 m  zulässig. 

 

 

 

  10. Beleuchtung 

  

10.1  Für die A ußenbeleuch tung sind in sektenverträgliche Lampen zu verwenden. 

    

  11. Überschwemm ungsgebiet und Hochwasserschu tz 

 

 11.1      Hochwasserschu tz 

Es g ib t fü r den  Bereich "Holzlände" zum Zeitpunkt d ieser Änderung/Erweiterung 

keinen  bestehenden Hochwasserschutz. Für den Stadtbereich Cham wurde du rch 

das Wasserwirtschaftsam t Regensburg ein  An trag auf  Plan feststellung der 

Hochwasser-schu tzmaßnahme für das Q uartier III  Brunnendorf/Floßhafen gestellt. 

Darin ist u. a . der Schutz des Bereich s "Badstraße"  b is nahe der Grundstücksgrenze 

zwischen  den Flurstücken 823 und 827 vorgesehen , wo die Planung für die 

staatliche Hochwasser-schutzmaßnahme derze it auch endet. Fü r den  Änderungs-

/Erweiterungsbereich selbst sind weitere Hochwasserschutzmaßnahmen erforderlich. 

Im Festsetzungsp lan sind sowohl eine Hochwasser-Schutzmauer, als auch  in 

Verlängerung davon   Aufschüttungen festgesetzt. Der fü r diese zusätzlichen 

Hochwasserschu tz-maßnahmen erforderliche Schutzgrad ist au f den Schu tzgrad der 

vorgenannten staatlichen Hochwasserschutzmaßnahme  abzustimmen . Der 

Nachweis der Konformität mit der staa tlichen Hochwasserschutzmaßnahme ist 

zwingend vor Errichtung jeg licher Hochwasserschutzmaßnahmen  zu führen. Der 

weitere Verlau f der staatlichen Hochwasserschutzmaßnahme  Richtung Stadtm itte 

erfolg t süd lich der Badstraße und somit außerhalb des Ä nderungs-

Erweiterungsbereichs dieses Bebauungsplanes.  

 

11.2  Hochwasserangepasste Bauweise 

 Die Hochwassersicherheit der gep lanten Gebäude soll unter Berücksich tigung der 

Wasserspiegellagen bei einem  100-jäh rlichen Hochwasser des Regens gewährleistet

sein. In  diesem Zusammenhang wird  auf die D IN 18195 Bauwerksabdichtungen , 

Teil 6 (  Abdich tungen gegen  von außen drückendes Wasser ) hingewiesen. Danach 

ist die A bdichtung 0,3 m  über den Bemessungswasserspiegel (369,75 m ü. NN) im  

Bereich  des Grundstücks hochzuziehen.  

       II.  TEXTLICH E F ESTSETZU NGEN 
 
 

Abweichend von den Bebauungsvorschriften des verb indlichen  Bebauungsplanes wird für 

den Änderungs-/Erweiterungsbereich folgendes festgesetzt. 

Es g ilt die Baunutzungsverordnung vom  23.01.1990. 

 
 

1. Art der bau lichen Nutzung 

 

1.1  Für den Änderungs-/Erweiterungsbereich werden das Sondergebiet 1 

Schule/Hochschule und das Sondergebiet 2 Freizeit nach § 11 Abs. 1, 2 BauNVO 

1990 festgesetzt. 

 

1.2   Im Sondergebiet SO 1 Schu le/Hochschu le  sind folgende Nutzungen  zulässig : 

Hochschu len , Berufsbildende Schu len , Fachschulen  

         

 1.3  Im Sondergebiet SO  2 Freizeit ist folgende Nutzung zulässig : 

Freizeitan lagen   

 

 

2.  Maß  der baulichen  Nutzung 

  

2.1  Das Maß der zulässigen baulichen Nu tzung in den Sondergebieten  SO  1  und SO 2 

ergib t sich aus der in der Plan zeichnung eingetragenen Grundf lächen- (GRZ) und 

Geschossflächenzahl (GFZ) sowie aus den Festsetzungen über d ie maximale 

zulässige Wandhöhe der bau lichen Anlage. 

 

2.2  Die Höhenbeschränkungen gelten nich t für techn ische Dachau fbauten von  

un tergeordneter Bedeu tung wie Kamine, Lüftungsan lagen  sowie bei Belichtungen 

und freistehende Kamine. 

 

 

3.  Bauweise und A bstandsf lächen 

 

3.1  Im Sondergebiet SO  1  wird eine abweichende Bauweise  festgesetzt gemäß § 22 

 Abs. 4 BauNVO 1990, wie offene Bauweise , jedoch sind Baukörperlängen bis 

 160 m  zugelassen. 

 

3.2  Im Sondergebiet SO  2  ist  eine of fene Bauweise  zulässig . 

 

 3.3 Für das Sondergebiet SO 1  sind Abstandsflächen geringerer Tiefe nach A rt. 6 Abs. 7  

BayBO zu lässig. D ie Tiefe der Abstandsflächen beträg t 0,40 H, jedoch          

m indestens 3 m .   

 

 

          5.  Nich t überbaubare Grundstücksflächen  

   

           5.1 Nebenan lagen  im Sinne des § 14 Abs. 2 BauVNO  sind zu lässig. 

 

 

 

6.  Gesta ltung der baulichen  Anlagen 

 

6.1 Im Änderungs-/Erweiterungsbereich  sind Fassadenbekleidungen aus Holz, farbigen 

  Holzwerkstoff - und Faserzementpla tten und Metall sowie Putz-, und  

 Sichtbetonoberflächen zulässig .  

 

6.2 In den Sondergebieten SO  1  und SO  2  sind Flach-, Walm -, flachgeneigte  

Pult - und Satteldächer m it Dachneigungen von 0° bis max. 15 ° zulässig .  

 Dachdeckungen aus grauen Blechbahnen, natu rroten Ziegel - und 

 Betondachsteinen au f Sattel- und Pu ltdächern sowie Dachbahnen aus Bitumen 

 oder Kunststoff auf Flachdächern  sind zu lässig. 

  

           6.3  Vordächer sind zu lässig bis max. 6 m  Tiefe ab Fassadenaußenkante. 

 

           6.4 Aus den Bauvorlagen für die ein zelnen  Hochbauten müssen d ie Ausführung und 

 d ie Farbgebung der Fassadenoberflächen der Gebäude ersichtlich  sein . 

 

 

 

7. Stellplä tze, Fahrbahnen und Plä tze 

 

7.1 D ie Stellplätze sind aus offen fug igem Material (z.B. Rasenfugensteine) herzustellen. 

A usgenommen davon  sind Stellp lä tze im Überschwemmungsgebiet.  

 

7.2   Fahrbahnen und Anlieferbereiche sind asphaltiert oder betoniert zu befestigen. 

 

  7.3     Plätze (z.B. Pausenhofflächen) sind aus offenfugigem M aterial herzustellen. 

 

7.4      Im  Ä nderungs-/Erweiterungsbereich ist beim Stellp latznachweis die Sa tzung der 

 Stad t Cham über die  Herstellung von Garagen und Stellp lätzen in der, bei der 

Bauan tragsstellung, gü ltigen Fassung anzuwenden. 

 

7.5  Bei der Anlegung von Stellplä tzen ist ein  Abstand von 1,0 m  von der  

  Grundstücksgren ze, wo erforderlich und möglich, einzuhalten .  

  Ausgenommen davon sind d ie Stellplätze en tlang der Badstraße. 

 

12. Priv ate Grün flächen 

 

 12.1     Nicht überbaubare Grundstücksflächen: 

           Die privaten  Grünbereiche und Freif lächen sind, soweit nicht für  

   Verkehrsanschlüsse, Plä tze, Stellplä tze, Zufahrten und die in  Punkt 5. 

   besch riebenen Anlagen nötig  werden, gärtnerisch anzulegen und zu  un terhalten. 

 

 12.2   Überbaubare Grundstücksflächen 

Die Freif lächen zwischen den Gebäuden sind, soweit sie nicht a ls Verkehrsf lächen, 

Plätze  oder Stellp lä tze benötigt werden, gärtnerisch anzulegen  und zu unterha lten. 

 

 12.3 Je 10 Pkw -Stellplä tze ist m indestens ein kleinkroniger Laubbaum 

   (Hochstamm STU 16-18) an zupflan zen  siehe Pf lanzliste. Die Pflanzf läche ist mit 

einer gegenüber der Kfz-Stellfläche um mind. 12 cm erhöhter Abgren zung 

ein zu fassen , d ie g leichzeitig als An fahrschu tz dient. Ausgehend vom  jeweiligen 

Baumstandort ist in einem Durchmesser von 2.50 m ein überfah rbares 

Pflanzensubstrat bis zu einer Tiefe von 80 cm  einzubauen .  

 

 12.4 Bei Baumpflan zungen ist beiderseit s von  Erdkabeln eine Abstandszone von 2,5 m  

ein zuhalten. Bei Gehölzp flanzungen innerhalb des  Leitungsschutzbereiches von 

Freileitungen ist darau f zu achten, dass nur Gehölze m it niedrigen  

Wuchseigenschaf ten  Verwendung finden. 

 

 12.5    Die vorgesehene Nutzung der Freif lächen, deren Befestigung und deren 

Bepflan zung sowie d ie Gesta ltung der priva ten Grünbereiche ist vom  Bauherrn in 

einem gesonderten Freif lächengestaltungsplan darzustellen und mit dem 

Bauantrag einzureichen . 

 

 13. Öffentliche Grünflächen 

 

Die im  Änderungs-/Erweiterungsplan  festgesetzten öffen tlichen Grünflächen 

innerha lb öffen tlicher Verkehrsflächen  sind zu  begrünen, zu bepflanzen und 

gärtnerisch zu unterha lten. 

 

 

 

Pflan zliste  

 

Als Mindestforderung sind d ie Gütebestimmungen für Baumschu lpflan zen  

- Laubbäume -  einzuhalten.  

 

Bäume II. O rdnung (k leinkron ige Bäume) 

  

Einzelbäume für Grün - und Stellp latzflächen: Hochstamm, H 3xv, STU  16-18  

Acer campestre                                     Feldahorn 

Alnus glutinosa                                    Schwarzerle 

Alnus in cana                                       Grauerle 

Carpinus betu lu s                                  Hainbuche 

Q uercus robur          Som mereiche 

Popu lus tremula          Espe  

Prunus avium           Vogelkirsche 

Sorbus aucuparia                  Vogelbeerbaum  

Ulmus car ipinifolia          Feldu lme 

 

Sträucher 

 

Cornus sangu inea          Roter Hartriegel 

Corylus avellana                           Haselnuss 

Ligustrum  vu lgare                                 Liguster 

Lonicera sylosteum                               Gemeine Heckenkirsche  

Prunus sp inosa                   Schlehe 

Rhamnus catharticus                   Kreuzdorn  

 

3. Bei Auftreten von auffä lligen Bodenverfärbungen oder Gerüchen ist unverzüglich  

die Stad t Cham zu verständigen . 

 

4. Geologische bodenmechan ische Baugrundun tersuchungen werden angera ten. 

 

5. Bauliche Vorkehrungen zum  Schutz gegen Grund-  bzw. Hochwasser wie etwa 

Wannenausb ildung des Untergeschosses werden angera ten. 

                                                                                                                                               

6. Funde h istorischer Art (z.B. Bodenfunde) un terliegen der gesetzliche n Meldepflicht 

gemäß Art. 8 DSchG und sind unverzüglich  entweder der Unteren 

Denkmalschutzbehörde des Landra tsamtes Cham oder d irekt dem Bayer. Landesam t

für Denkmalp flege bekannt zu  machen. 

Dem  Beauf tragten  der Denkmalp flege ist jederzeit Zutritt zur Baustelle zu gestatten . 

  

7. Im  Zuge der Planung ist frühzeitig m it dem jeweiligen Ver- und Entsorgungs- 

unternehmen Kontakt au fzunehmen. 

 

8. Untersuchungen im  Bezug au f even tuell au ftretende Einwirkung durch Schall und 

 Erschütterungen du rch den  Bahnverkehr werden  angera ten. Die E inwirkung au f  

       bauliche Anlagen ist bei der Gebäudeplanung zu berücksichtigen. 

 

9. Die Belange der Deutschen Bahn sind zu beach ten. 

 

10. Es wird  empfohlen die geschlossene, ungegliederte Fassadenf lächen m it 

geeigneten Kletterpflanzen  zu begrünen. Berankungsgerüste sind aus Meta ll in  

orthogonaler Form oder Spanndrähten  auszub ilden. 

 

Rosa canina und rubiginosa         W ildrosen 

Sa lix a lba, aurita, caprea, cinera, fragilis, 

       purpu rea, triandra, vimina lis                 Verschiedene Weiden  

Sambucus nigra                   Schwarzer Holunder 

Sambucus racemosa                            Traubenholunder 

Viburnum opulus                   Gewöhnlicher Schneeball 

 

 

Stützmauerbegrünung 

 

  Clematis montana `Rubens`        W ilde C lematis 

  Hedera helix           Efeu  

  Partenocissus engelman ii         Wilder Wein  

   

 

14. Niederschlagswasser 

 

14.1  Eine Versickerung des Niedersch lagswassers im Ä nderungs-/Erweiterungsbereich 

scheidet au fgrund der Bodenverhä ltnisse aus.  

 

 

14.2 Verunrein ig tes Niederschlagswasser ist vor Ab leitung über ein Regenklärbecken  zu 

  behandeln.  

 

14.3 Nicht verunreinigtes Niederschlagswasser ist zur Bewässe rung der Grün flächen und 

als Nu tzwasse r zu  verwenden . Die Ableitung des überschüssigen Niederschlags-

wassers erfolg t in den  in unm ittelbarer Nachbarschaft zum  Ä nderungs-

/Erweiterungsbereich vorbei fließenden Regen. 

 

 

15. Leitungsschutzabstände  

 

 Für bestehende und neu zu  verlegende Versorgungs- und Entsorgungsleitungen 

 g ilt: Gebäude und Bepflanzung müssen d ie jeweiligen Regelabstände zu  den  

 un tersch ied lichen  Medien einha lten . Bei U nterschreitungen  sind entsprechende 

Schutzmaßnahmen vorzusehen.   

 

 

III.  H INWEISE 

 

1. Mit dem Bauantrag ist ein Geländenivellemen t vorzulegen.  

 

2. Oberboden, der bei der E rrich tung oder Änderung von bau lichen Anlagen sowie 

bei Veränderung der Erdoberf läche ausgehoben  wird , ist in  nu tzbaren Zustand zu  

halten   und vor Vernich tung und Vergeudung zu  schützen . 

 

Präambel 
 
 
A uf Grund der § 2 Abs. 1 und des § 13a des Baugesetzbuches (BauGB) i.V.m. Art.  23  der 
Gemeindeordnung für den Freistaa t Bayern (GO) und Art. 81 Bayerische Bauordnung 
(BayBO ) hat der Stadtrat  Cham  in seiner Sitzung vom  16.05.2013 d ie 1. Änderung/ 
Erweiterung des Bebauungsp lanes Holzlände  a ls Satzung beschlossen. 
 
 

§ 1 
Räum licher Geltungsbereich 

 
Fü r den  räumlichen  Geltungsbereich der Bebauungsplanänderung/Erweiterung ist der 
Lageplan M=1:1.000 vom 06 .05.20 13 maßgebend. Er ist Bestandteil dieser Satzung. 
 
 

§ 2 
Bestandteile der Sa tzung 

 
Der Änderungs-/Erweiterungsp lan besteht aus: 
1)  Ü bersichtslageplan M=1:5.000 vom  06.05.2013 
2) Lageplan mit zeichnerischem Teil M=1:1.000 vom 06.05.2013  
3) Begründung mit Textlichen Festsetzungen und H inweisen vom  06.05.2013 
 
 

§ 3 
Inkra fttreten  

 
D iese Bebauungsp lanänderung tritt mit der ortsüb lichen Bekanntmachung nach  § 10  
A bs. 3 BauGB in Kra ft. 
 
 

 

 
 
 
Cham , den 17.05 .2013  

 

Stadt Cham  

 
Karin  Bucher 
E rste Bürgermeisterin  

 

 

 

Verfahrensvermerke 
 
 
Der Stad trat Cham hat in der Sitzung am 28.06 .2012 d ie 1. Änderung/Erweiterung des 
Bebauungsplanes Holzlände  im besch leunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB 
beschlossen. Der Aufstellungsbesch lu ss wu rde am 30.01 .2013 ortsüblich bekannt 
gemach t. 
 
Der Entwurf des Bebauungsplanes wurde gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 
07 .02 .2013 b is 08 .03 .2013 öffentlich  ausgelegt. Zug leich wurden m it Schreiben vom  
28 .01 .2013 d ie Behörden und sonstigen  Träger Ö ffentlicher Belange gemäß § 4 A bs. 2 
BauGB am  Verfahren beteiligt. 
 
D ie Stad t Cham hat mit dem Beschluss des Stadtrates vom  16 .05 .2013 den Änderungs-
/Erweiterungsplan gemäß § 10 Abs. 1 BauGB in der Fassung vom 06.05.2013 a ls 
Sa tzung beschlossen . 
 
 

 
 
 
Cham , den 17 .05 .201 3 

 

Stad t Cham 

 
Karin  Bucher 
Erste Bürgermeisterin  

 
 
 
D ie als Sa tzung besch lossene 1. Änderung/Erweiterung des Bebauungsp lanes Holzlände
wurde am 29.05 .2013 gemäß § 10 A bs. 3 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. Der 
Bebauungsplan ist dam it wirksam in  Kraft getreten. 
Der Änderungs-/Erweiterungsp lan mit Begründung wird  seit diesem Tag zu den üblichen 
D ien ststunden in  der Stad t Cham zu jedermanns Einsich t bereitgehalten und über dessen 
Inhalt auf Verlangen Auskunft gegeben.  
A uf d ie Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3 Sa tz 1 und 2 sowie A bs. 4 BauGB und die §§ 214 
und 215 BauGB ist h ingewiesen worden. 
 
 

 
 
 
Cham , den 30 .05 .201 3 

 

Stad t Cham 

 
Karin  Bucher 
Erste Bürgermeisterin  
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4. Höhen lage der Baugrundstücke und der bau lichen A nlagen 

 

4.1 Böschungen an  den Grundstücksgrenzen  sind bis maximal 1,20  m  Höhe 

gegenüber dem  natürlichen anstehenden Gelände des Nachbargrundstückes 

zulässig. 

 

4.2  Geländeau fschü ttungen und Abgrabungen sind bis maximal 1,20  m Höhe, 

            gemessen ab höchstem Punkt der Aufschüttung bzw. A bgrabung zu lässig.  

 

4.3  Stützmauern bis maximal 1,20  m  Höhe sind zu lässig. Stützmauern sind in einem 

Abstand von m indestens 1,00 m zu  angrenzenden Grundstücksgrenzen zu 

errichten und m ittels geeigneter heim ischen St räuchern  und auch Kletterp flanzen 

als Vorp flanzung zu begrünen. A usgenommen davon  sind Stützwände, d ie dem 

Hochwasserschu tz dienen. 

 

4.4  Die maximale zulässige Wandhöhe  baulicher Anlagen wird gemäß  Art. 6 Abs. 4 

Satz 2 BayBO  festgesetzt. 

 

8. Einfriedung  

 

8.1  Einfriedungen  sind zu lässig mit durch sichtigem , max. 2.00 m hohem 

 verzin ktem  Maschendraht- bzw. Stahlgitterzaun ohne Sockel.   

         

8.2  Schrankenanlagen bei Zufahrten sind rückverse tzt, ab der Straßenbegren zungslin ie 

10  m , zu lässig. 

 

 

   

  9. Hinweis-  und Leitsystem e 

 

9.1  Im Änderungs-/Erweiterungsbereich sind Hinweis-  und Leitsysteme zulässig , 

un terhalb der Attika  und der Trau fe des Gebäudes, an  dem diese angebracht 

werden. 

  

9.2 Im Sondergebiet SO 1 sind pro Grundstückseinheit 5 freistehende Fahnenmasten mit 

einer maximalen  Höhe von je 8 m  und ein  Pylon  m it maximal 6 m Höhe zulässig .  

 Im SO2 sind insgesam t maximal 3 Fahnenmasten mit einer maximalen  Höhe von   

 8 m  zulässig. 

 

 

 

  10. Beleuchtung 

  

10.1  Für die A ußenbeleuch tung sind in sektenverträgliche Lampen zu verwenden. 

    

  11. Überschwemm ungsgebiet und Hochwasserschu tz 

 

 11.1      Hochwasserschu tz 

Es g ib t fü r den  Bereich "Holzlände" zum Zeitpunkt d ieser Änderung/Erweiterung 

keinen  bestehenden Hochwasserschutz. Für den Stadtbereich Cham wurde du rch 

das Wasserwirtschaftsam t Regensburg ein  An trag auf  Plan feststellung der 

Hochwasser-schu tzmaßnahme für das Q uartier III  Brunnendorf/Floßhafen gestellt. 

Darin ist u. a . der Schutz des Bereich s "Badstraße"  b is nahe der Grundstücksgrenze 

zwischen  den Flurstücken 823 und 827 vorgesehen , wo die Planung für die 

staatliche Hochwasser-schutzmaßnahme derze it auch endet. Fü r den  Änderungs-

/Erweiterungsbereich selbst sind weitere Hochwasserschutzmaßnahmen erforderlich. 

Im Festsetzungsp lan sind sowohl eine Hochwasser-Schutzmauer, als auch  in 

Verlängerung davon   Aufschüttungen festgesetzt. Der fü r diese zusätzlichen 

Hochwasserschu tz-maßnahmen erforderliche Schutzgrad ist au f den Schu tzgrad der 

vorgenannten staatlichen Hochwasserschutzmaßnahme  abzustimmen . Der 

Nachweis der Konformität mit der staa tlichen Hochwasserschutzmaßnahme ist 

zwingend vor Errichtung jeg licher Hochwasserschutzmaßnahmen  zu führen. Der 

weitere Verlau f der staatlichen Hochwasserschutzmaßnahme  Richtung Stadtm itte 

erfolg t süd lich der Badstraße und somit außerhalb des Ä nderungs-

Erweiterungsbereichs dieses Bebauungsplanes.  

 

11.2  Hochwasserangepasste Bauweise 

 Die Hochwassersicherheit der gep lanten Gebäude soll unter Berücksich tigung der 

Wasserspiegellagen bei einem  100-jäh rlichen Hochwasser des Regens gewährleistet

sein. In  diesem Zusammenhang wird  auf die D IN 18195 Bauwerksabdichtungen , 

Teil 6 (  Abdich tungen gegen  von außen drückendes Wasser ) hingewiesen. Danach 

ist die A bdichtung 0,3 m  über den Bemessungswasserspiegel (369,75 m ü. NN) im  

Bereich  des Grundstücks hochzuziehen.  

       II.  TEXTLICH E F ESTSETZU NGEN 
 
 

Abweichend von den Bebauungsvorschriften des verb indlichen  Bebauungsplanes wird für 

den Änderungs-/Erweiterungsbereich folgendes festgesetzt. 

Es g ilt die Baunutzungsverordnung vom  23.01.1990. 

 
 

1. Art der bau lichen Nutzung 

 

1.1  Für den Änderungs-/Erweiterungsbereich werden das Sondergebiet 1 

Schule/Hochschule und das Sondergebiet 2 Freizeit nach § 11 Abs. 1, 2 BauNVO 

1990 festgesetzt. 

 

1.2   Im Sondergebiet SO 1 Schu le/Hochschu le  sind folgende Nutzungen  zulässig : 

Hochschu len , Berufsbildende Schu len , Fachschulen  

         

 1.3  Im Sondergebiet SO  2 Freizeit ist folgende Nutzung zulässig : 

Freizeitan lagen   

 

 

2.  Maß  der baulichen  Nutzung 

  

2.1  Das Maß der zulässigen baulichen Nu tzung in den Sondergebieten  SO  1  und SO 2 

ergib t sich aus der in der Plan zeichnung eingetragenen Grundf lächen- (GRZ) und 

Geschossflächenzahl (GFZ) sowie aus den Festsetzungen über d ie maximale 

zulässige Wandhöhe der bau lichen Anlage. 

 

2.2  Die Höhenbeschränkungen gelten nich t für techn ische Dachau fbauten von  

un tergeordneter Bedeu tung wie Kamine, Lüftungsan lagen  sowie bei Belichtungen 

und freistehende Kamine. 

 

 

3.  Bauweise und A bstandsf lächen 

 

3.1  Im Sondergebiet SO  1  wird eine abweichende Bauweise  festgesetzt gemäß § 22 

 Abs. 4 BauNVO 1990, wie offene Bauweise , jedoch sind Baukörperlängen bis 

 160 m  zugelassen. 

 

3.2  Im Sondergebiet SO  2  ist  eine of fene Bauweise  zulässig . 

 

 3.3 Für das Sondergebiet SO 1  sind Abstandsflächen geringerer Tiefe nach A rt. 6 Abs. 7  

BayBO zu lässig. D ie Tiefe der Abstandsflächen beträg t 0,40 H, jedoch          

m indestens 3 m .   

 

 

          5.  Nich t überbaubare Grundstücksflächen  

   

           5.1 Nebenan lagen  im Sinne des § 14 Abs. 2 BauVNO  sind zu lässig. 

 

 

 

6.  Gesta ltung der baulichen  Anlagen 

 

6.1 Im Änderungs-/Erweiterungsbereich  sind Fassadenbekleidungen aus Holz, farbigen 

  Holzwerkstoff - und Faserzementpla tten und Metall sowie Putz-, und  

 Sichtbetonoberflächen zulässig .  

 

6.2 In den Sondergebieten SO  1  und SO  2  sind Flach-, Walm -, flachgeneigte  

Pult - und Satteldächer m it Dachneigungen von 0° bis max. 15 ° zulässig .  

 Dachdeckungen aus grauen Blechbahnen, natu rroten Ziegel - und 

 Betondachsteinen au f Sattel- und Pu ltdächern sowie Dachbahnen aus Bitumen 

 oder Kunststoff auf Flachdächern  sind zu lässig. 

  

           6.3  Vordächer sind zu lässig bis max. 6 m  Tiefe ab Fassadenaußenkante. 

 

           6.4 Aus den Bauvorlagen für die ein zelnen  Hochbauten müssen d ie Ausführung und 

 d ie Farbgebung der Fassadenoberflächen der Gebäude ersichtlich  sein . 

 

 

 

7. Stellplä tze, Fahrbahnen und Plä tze 

 

7.1 D ie Stellplätze sind aus offen fug igem Material (z.B. Rasenfugensteine) herzustellen. 

A usgenommen davon  sind Stellp lä tze im Überschwemmungsgebiet.  

 

7.2   Fahrbahnen und Anlieferbereiche sind asphaltiert oder betoniert zu befestigen. 

 

  7.3     Plätze (z.B. Pausenhofflächen) sind aus offenfugigem M aterial herzustellen. 

 

7.4      Im  Ä nderungs-/Erweiterungsbereich ist beim Stellp latznachweis die Sa tzung der 

 Stad t Cham über die  Herstellung von Garagen und Stellp lätzen in der, bei der 

Bauan tragsstellung, gü ltigen Fassung anzuwenden. 

 

7.5  Bei der Anlegung von Stellplä tzen ist ein  Abstand von 1,0 m  von der  

  Grundstücksgren ze, wo erforderlich und möglich, einzuhalten .  

  Ausgenommen davon sind d ie Stellplätze en tlang der Badstraße. 

 

12. Priv ate Grün flächen 

 

 12.1     Nicht überbaubare Grundstücksflächen: 

           Die privaten  Grünbereiche und Freif lächen sind, soweit nicht für  

   Verkehrsanschlüsse, Plä tze, Stellplä tze, Zufahrten und die in  Punkt 5. 

   besch riebenen Anlagen nötig  werden, gärtnerisch anzulegen und zu  un terhalten. 

 

 12.2   Überbaubare Grundstücksflächen 

Die Freif lächen zwischen den Gebäuden sind, soweit sie nicht a ls Verkehrsf lächen, 

Plätze  oder Stellp lä tze benötigt werden, gärtnerisch anzulegen  und zu unterha lten. 

 

 12.3 Je 10 Pkw -Stellplä tze ist m indestens ein kleinkroniger Laubbaum 

   (Hochstamm STU 16-18) an zupflan zen  siehe Pf lanzliste. Die Pflanzf läche ist mit 

einer gegenüber der Kfz-Stellfläche um mind. 12 cm erhöhter Abgren zung 

ein zu fassen , d ie g leichzeitig als An fahrschu tz dient. Ausgehend vom  jeweiligen 

Baumstandort ist in einem Durchmesser von 2.50 m ein überfah rbares 

Pflanzensubstrat bis zu einer Tiefe von 80 cm  einzubauen .  

 

 12.4 Bei Baumpflan zungen ist beiderseit s von  Erdkabeln eine Abstandszone von 2,5 m  

ein zuhalten. Bei Gehölzp flanzungen innerhalb des  Leitungsschutzbereiches von 

Freileitungen ist darau f zu achten, dass nur Gehölze m it niedrigen  

Wuchseigenschaf ten  Verwendung finden. 

 

 12.5    Die vorgesehene Nutzung der Freif lächen, deren Befestigung und deren 

Bepflan zung sowie d ie Gesta ltung der priva ten Grünbereiche ist vom  Bauherrn in 

einem gesonderten Freif lächengestaltungsplan darzustellen und mit dem 

Bauantrag einzureichen . 

 

 13. Öffentliche Grünflächen 

 

Die im  Änderungs-/Erweiterungsplan  festgesetzten öffen tlichen Grünflächen 

innerha lb öffen tlicher Verkehrsflächen  sind zu  begrünen, zu bepflanzen und 

gärtnerisch zu unterha lten. 

 

 

 

Pflan zliste  

 

Als Mindestforderung sind d ie Gütebestimmungen für Baumschu lpflan zen  

- Laubbäume -  einzuhalten.  

 

Bäume II. O rdnung (k leinkron ige Bäume) 

  

Einzelbäume für Grün - und Stellp latzflächen: Hochstamm, H 3xv, STU  16-18  

Acer campestre                                     Feldahorn 

Alnus glutinosa                                    Schwarzerle 

Alnus in cana                                       Grauerle 

Carpinus betu lu s                                  Hainbuche 

Q uercus robur          Som mereiche 

Popu lus tremula          Espe  

Prunus avium           Vogelkirsche 

Sorbus aucuparia                  Vogelbeerbaum  

Ulmus car ipinifolia          Feldu lme 

 

Sträucher 

 

Cornus sangu inea          Roter Hartriegel 

Corylus avellana                           Haselnuss 

Ligustrum  vu lgare                                 Liguster 

Lonicera sylosteum                               Gemeine Heckenkirsche  

Prunus sp inosa                   Schlehe 

Rhamnus catharticus                   Kreuzdorn  

 

3. Bei Auftreten von auffä lligen Bodenverfärbungen oder Gerüchen ist unverzüglich  

die Stad t Cham zu verständigen . 

 

4. Geologische bodenmechan ische Baugrundun tersuchungen werden angera ten. 

 

5. Bauliche Vorkehrungen zum  Schutz gegen Grund-  bzw. Hochwasser wie etwa 

Wannenausb ildung des Untergeschosses werden angera ten. 

                                                                                                                                               

6. Funde h istorischer Art (z.B. Bodenfunde) un terliegen der gesetzliche n Meldepflicht 

gemäß Art. 8 DSchG und sind unverzüglich  entweder der Unteren 

Denkmalschutzbehörde des Landra tsamtes Cham oder d irekt dem Bayer. Landesam t

für Denkmalp flege bekannt zu  machen. 

Dem  Beauf tragten  der Denkmalp flege ist jederzeit Zutritt zur Baustelle zu gestatten . 

  

7. Im  Zuge der Planung ist frühzeitig m it dem jeweiligen Ver- und Entsorgungs- 

unternehmen Kontakt au fzunehmen. 

 

8. Untersuchungen im  Bezug au f even tuell au ftretende Einwirkung durch Schall und 

 Erschütterungen du rch den  Bahnverkehr werden  angera ten. Die E inwirkung au f  

       bauliche Anlagen ist bei der Gebäudeplanung zu berücksichtigen. 

 

9. Die Belange der Deutschen Bahn sind zu beach ten. 

 

10. Es wird  empfohlen die geschlossene, ungegliederte Fassadenf lächen m it 

geeigneten Kletterpflanzen  zu begrünen. Berankungsgerüste sind aus Meta ll in  

orthogonaler Form oder Spanndrähten  auszub ilden. 

 

Rosa canina und rubiginosa         W ildrosen 

Sa lix a lba, aurita, caprea, cinera, fragilis, 

       purpu rea, triandra, vimina lis                 Verschiedene Weiden  

Sambucus nigra                   Schwarzer Holunder 

Sambucus racemosa                            Traubenholunder 

Viburnum opulus                   Gewöhnlicher Schneeball 

 

 

Stützmauerbegrünung 

 

  Clematis montana `Rubens`        W ilde C lematis 

  Hedera helix           Efeu  

  Partenocissus engelman ii         Wilder Wein  

   

 

14. Niederschlagswasser 

 

14.1  Eine Versickerung des Niedersch lagswassers im Ä nderungs-/Erweiterungsbereich 

scheidet au fgrund der Bodenverhä ltnisse aus.  

 

 

14.2 Verunrein ig tes Niederschlagswasser ist vor Ab leitung über ein Regenklärbecken  zu 

  behandeln.  

 

14.3 Nicht verunreinigtes Niederschlagswasser ist zur Bewässe rung der Grün flächen und 

als Nu tzwasse r zu  verwenden . Die Ableitung des überschüssigen Niederschlags-

wassers erfolg t in den  in unm ittelbarer Nachbarschaft zum  Ä nderungs-

/Erweiterungsbereich vorbei fließenden Regen. 

 

 

15. Leitungsschutzabstände  

 

 Für bestehende und neu zu  verlegende Versorgungs- und Entsorgungsleitungen 

 g ilt: Gebäude und Bepflanzung müssen d ie jeweiligen Regelabstände zu  den  

 un tersch ied lichen  Medien einha lten . Bei U nterschreitungen  sind entsprechende 

Schutzmaßnahmen vorzusehen.   

 

 

III.  H INWEISE 

 

1. Mit dem Bauantrag ist ein Geländenivellemen t vorzulegen.  

 

2. Oberboden, der bei der E rrich tung oder Änderung von bau lichen Anlagen sowie 

bei Veränderung der Erdoberf läche ausgehoben  wird , ist in  nu tzbaren Zustand zu  

halten   und vor Vernich tung und Vergeudung zu  schützen . 

 

Präambel 
 
 
A uf Grund der § 2 Abs. 1 und des § 13a des Baugesetzbuches (BauGB) i.V.m. Art.  23  der 
Gemeindeordnung für den Freistaa t Bayern (GO) und Art. 81 Bayerische Bauordnung 
(BayBO ) hat der Stadtrat  Cham  in seiner Sitzung vom  16.05.2013 d ie 1. Änderung/ 
Erweiterung des Bebauungsp lanes Holzlände  a ls Satzung beschlossen. 
 
 

§ 1 
Räum licher Geltungsbereich 

 
Fü r den  räumlichen  Geltungsbereich der Bebauungsplanänderung/Erweiterung ist der 
Lageplan M=1:1.000 vom 06 .05.20 13 maßgebend. Er ist Bestandteil dieser Satzung. 
 
 

§ 2 
Bestandteile der Sa tzung 

 
Der Änderungs-/Erweiterungsp lan besteht aus: 
1)  Ü bersichtslageplan M=1:5.000 vom  06.05.2013 
2) Lageplan mit zeichnerischem Teil M=1:1.000 vom 06.05.2013  
3) Begründung mit Textlichen Festsetzungen und H inweisen vom  06.05.2013 
 
 

§ 3 
Inkra fttreten  

 
D iese Bebauungsp lanänderung tritt mit der ortsüb lichen Bekanntmachung nach  § 10  
A bs. 3 BauGB in Kra ft. 
 
 

 

 
 
 
Cham , den 17.05 .20 13  

 

Stadt Cham  

 
Karin  Bucher 
E rste Bürgermeisterin  

 

 

 

Verfahrensvermerke 
 
 
Der Stad trat Cham hat in der Sitzung am 28.06 .2012 d ie 1. Änderung/Erweiterung des 
Bebauungsplanes Holzlände  im besch leunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB 
beschlossen. Der Aufstellungsbesch lu ss wu rde am 30.01 .2013 ortsüblich bekannt 
gemach t. 
 
Der Entwurf des Bebauungsplanes wurde gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 
07 .02 .2013 b is 08 .03 .20 13 öffentlich  ausgelegt. Zug leich wurden m it Schreiben vom  
28 .01 .2013 d ie Behörden und sonstigen  Träger Ö ffentlicher Belange gemäß § 4 A bs. 2 
BauGB am  Verfahren beteiligt. 
 
D ie Stad t Cham hat mit dem Beschluss des Stadtrates vom  16 .05 .2013 den Änderungs-
/Erweiterungsplan gemäß § 10 Abs. 1 BauGB in der Fassung vom 06.05.2013 a ls 
Sa tzung beschlossen . 
 
 

 
 
 
Cham , den 17 .05 .201 3 

 

Stad t Cham 

 
Karin  Bucher 
Erste Bürgermeisterin  

 
 
 
D ie als Sa tzung besch lossene 1. Änderung/Erweiterung des Bebauungsp lanes Holzlände
wurde am 29.05 .2013 gemäß § 10 A bs. 3 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. Der 
Bebauungsplan ist dam it wirksam in  Kraft getreten. 
Der Änderungs-/Erweiterungsp lan mit Begründung wird  seit diesem Tag zu den üblichen 
D ien ststunden in  der Stad t Cham zu jedermanns Einsich t bereitgehalten und über dessen 
Inhalt auf Verlangen Auskunft gegeben.  
A uf d ie Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3 Sa tz 1 und 2 sowie A bs. 4 BauGB und die §§ 214 
und 215 BauGB ist h ingewiesen worden. 
 
 

 
 
 
Cham , den 30 .05 .201 3 

 

Stad t Cham 

 
Karin  Bucher 
Erste Bürgermeisterin  
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4. Höhen lage der Baugrundstücke und der bau lichen A nlagen 

 

4.1 Böschungen an  den Grundstücksgrenzen  sind bis maximal 1,20  m  Höhe 

gegenüber dem  natürlichen anstehenden Gelände des Nachbargrundstückes 

zulässig. 

 

4.2  Geländeau fschü ttungen und Abgrabungen sind bis maximal 1,20  m Höhe, 

            gemessen ab höchstem Punkt der Aufschüttung bzw. A bgrabung zu lässig.  

 

4.3  Stützmauern bis maximal 1,20  m  Höhe sind zu lässig. Stützmauern sind in einem 

Abstand von m indestens 1,00 m zu  angrenzenden Grundstücksgrenzen zu 

errichten und m ittels geeigneter heim ischen St räuchern  und auch Kletterp flanzen 

als Vorp flanzung zu begrünen. A usgenommen davon  sind Stützwände, d ie dem 

Hochwasserschu tz dienen. 

 

4.4  Die maximale zulässige Wandhöhe  baulicher Anlagen wird gemäß  Art. 6 Abs. 4 

Satz 2 BayBO  festgesetzt. 

 

8. Einfriedung  

 

8.1  Einfriedungen  sind zu lässig mit durch sichtigem , max. 2.00 m hohem 

 verzin ktem  Maschendraht- bzw. Stahlgitterzaun ohne Sockel.   

         

8.2  Schrankenanlagen bei Zufahrten sind rückverse tzt, ab der Straßenbegren zungslin ie 

10  m , zu lässig. 

 

 

   

  9. Hinweis-  und Leitsystem e 

 

9.1  Im Änderungs-/Erweiterungsbereich sind Hinweis-  und Leitsysteme zulässig , 

un terhalb der Attika  und der Trau fe des Gebäudes, an  dem diese angebracht 

werden. 

  

9.2 Im Sondergebiet SO 1 sind pro Grundstückseinheit 5 freistehende Fahnenmasten mit 

einer maximalen  Höhe von je 8 m  und ein  Pylon  m it maximal 6 m Höhe zulässig .  

 Im SO2 sind insgesam t maximal 3 Fahnenmasten mit einer maximalen  Höhe von   

 8 m  zulässig. 

 

 

 

  10. Beleuchtung 

  

10.1  Für die A ußenbeleuch tung sind in sektenverträgliche Lampen zu verwenden. 

    

  11. Überschwemm ungsgebiet und Hochwasserschu tz 

 

 11.1      Hochwasserschu tz 

Es g ib t fü r den  Bereich "Holzlände" zum Zeitpunkt d ieser Änderung/Erweiterung 

keinen  bestehenden Hochwasserschutz. Für den Stadtbereich Cham wurde du rch 

das Wasserwirtschaftsam t Regensburg ein  An trag auf  Plan feststellung der 

Hochwasser-schu tzmaßnahme für das Q uartier III  Brunnendorf/Floßhafen gestellt. 

Darin ist u. a . der Schutz des Bereich s "Badstraße"  b is nahe der Grundstücksgrenze 

zwischen  den Flurstücken 823 und 827 vorgesehen , wo die Planung für die 

staatliche Hochwasser-schutzmaßnahme derze it auch endet. Fü r den  Änderungs-

/Erweiterungsbereich selbst sind weitere Hochwasserschutzmaßnahmen erforderlich. 

Im Festsetzungsp lan sind sowohl eine Hochwasser-Schutzmauer, als auch  in 

Verlängerung davon   Aufschüttungen festgesetzt. Der fü r diese zusätzlichen 

Hochwasserschu tz-maßnahmen erforderliche Schutzgrad ist au f den Schu tzgrad der 

vorgenannten staatlichen Hochwasserschutzmaßnahme  abzustimmen . Der 

Nachweis der Konformität mit der staa tlichen Hochwasserschutzmaßnahme ist 

zwingend vor Errichtung jeg licher Hochwasserschutzmaßnahmen  zu führen. Der 

weitere Verlau f der staatlichen Hochwasserschutzmaßnahme  Richtung Stadtm itte 

erfolg t süd lich der Badstraße und somit außerhalb des Ä nderungs-

Erweiterungsbereichs dieses Bebauungsplanes.  

 

11.2  Hochwasserangepasste Bauweise 

 Die Hochwassersicherheit der gep lanten Gebäude soll unter Berücksich tigung der 

Wasserspiegellagen bei einem  100-jäh rlichen Hochwasser des Regens gewährleistet

sein. In  diesem Zusammenhang wird  auf die D IN 18195 Bauwerksabdichtungen , 

Teil 6 (  Abdich tungen gegen  von außen drückendes Wasser ) hingewiesen. Danach 

ist die A bdichtung 0,3 m  über den Bemessungswasserspiegel (369,75 m ü. NN) im  

Bereich  des Grundstücks hochzuziehen.  

       II.  TEXTLICH E F ESTSETZU NGEN 
 
 

Abweichend von den Bebauungsvorschriften des verb indlichen  Bebauungsplanes wird für 

den Änderungs-/Erweiterungsbereich folgendes festgesetzt. 

Es g ilt die Baunutzungsverordnung vom  23.01.1990. 

 
 

1. Art der bau lichen Nutzung 

 

1.1  Für den Änderungs-/Erweiterungsbereich werden das Sondergebiet 1 

Schule/Hochschule und das Sondergebiet 2 Freizeit nach § 11 Abs. 1, 2 BauNVO 

1990 festgesetzt. 

 

1.2   Im Sondergebiet SO 1 Schu le/Hochschu le  sind folgende Nutzungen  zulässig : 

Hochschu len , Berufsbildende Schu len , Fachschulen  

         

 1.3  Im Sondergebiet SO  2 Freizeit ist folgende Nutzung zulässig : 

Freizeitan lagen   

 

 

2.  Maß  der baulichen  Nutzung 

  

2.1  Das Maß der zulässigen baulichen Nu tzung in den Sondergebieten  SO  1  und SO 2 

ergib t sich aus der in der Plan zeichnung eingetragenen Grundf lächen- (GRZ) und 

Geschossflächenzahl (GFZ) sowie aus den Festsetzungen über d ie maximale 

zulässige Wandhöhe der bau lichen Anlage. 

 

2.2  Die Höhenbeschränkungen gelten nich t für techn ische Dachau fbauten von  

un tergeordneter Bedeu tung wie Kamine, Lüftungsan lagen  sowie bei Belichtungen 

und freistehende Kamine. 

 

 

3.  Bauweise und A bstandsf lächen 

 

3.1  Im Sondergebiet SO  1  wird eine abweichende Bauweise  festgesetzt gemäß § 22 

 Abs. 4 BauNVO 1990, wie offene Bauweise , jedoch sind Baukörperlängen bis 

 160 m  zugelassen. 

 

3.2  Im Sondergebiet SO  2  ist  eine of fene Bauweise  zulässig . 

 

 3.3 Für das Sondergebiet SO 1  sind Abstandsflächen geringerer Tiefe nach A rt. 6 Abs. 7  

BayBO zu lässig. D ie Tiefe der Abstandsflächen beträg t 0,40 H, jedoch          

m indestens 3 m .   

 

 

          5.  Nich t überbaubare Grundstücksflächen  

   

           5.1 Nebenan lagen  im Sinne des § 14 Abs. 2 BauVNO  sind zu lässig. 

 

 

 

6.  Gesta ltung der baulichen  Anlagen 

 

6.1 Im Änderungs-/Erweiterungsbereich  sind Fassadenbekleidungen aus Holz, farbigen 

  Holzwerkstoff - und Faserzementpla tten und Metall sowie Putz-, und  

 Sichtbetonoberflächen zulässig .  

 

6.2 In den Sondergebieten SO  1  und SO  2  sind Flach-, Walm -, flachgeneigte  

Pult - und Satteldächer m it Dachneigungen von 0° bis max. 15 ° zulässig .  

 Dachdeckungen aus grauen Blechbahnen, natu rroten Ziegel - und 

 Betondachsteinen au f Sattel- und Pu ltdächern sowie Dachbahnen aus Bitumen 

 oder Kunststoff auf Flachdächern  sind zu lässig. 

  

           6.3  Vordächer sind zu lässig bis max. 6 m  Tiefe ab Fassadenaußenkante. 

 

           6.4 Aus den Bauvorlagen für die ein zelnen  Hochbauten müssen d ie Ausführung und 

 d ie Farbgebung der Fassadenoberflächen der Gebäude ersichtlich  sein . 

 

 

 

7. Stellplä tze, Fahrbahnen und Plä tze 

 

7.1 D ie Stellplätze sind aus offen fug igem Material (z.B. Rasenfugensteine) herzustellen. 

A usgenommen davon  sind Stellp lä tze im Überschwemmungsgebiet.  

 

7.2   Fahrbahnen und Anlieferbereiche sind asphaltiert oder betoniert zu befestigen. 

 

  7.3     Plätze (z.B. Pausenhofflächen) sind aus offenfugigem M aterial herzustellen. 

 

7.4      Im  Ä nderungs-/Erweiterungsbereich ist beim Stellp latznachweis die Sa tzung der 

 Stad t Cham über die  Herstellung von Garagen und Stellp lätzen in der, bei der 

Bauan tragsstellung, gü ltigen Fassung anzuwenden. 

 

7.5  Bei der Anlegung von Stellplä tzen ist ein  Abstand von 1,0 m  von der  

  Grundstücksgren ze, wo erforderlich und möglich, einzuhalten .  

  Ausgenommen davon sind d ie Stellplätze en tlang der Badstraße. 

 

12. Priv ate Grün flächen 

 

 12.1     Nicht überbaubare Grundstücksflächen: 

           Die privaten  Grünbereiche und Freif lächen sind, soweit nicht für  

   Verkehrsanschlüsse, Plä tze, Stellplä tze, Zufahrten und die in  Punkt 5. 

   besch riebenen Anlagen nötig  werden, gärtnerisch anzulegen und zu  un terhalten. 

 

 12.2   Überbaubare Grundstücksflächen 

Die Freif lächen zwischen den Gebäuden sind, soweit sie nicht a ls Verkehrsf lächen, 

Plätze  oder Stellp lä tze benötigt werden, gärtnerisch anzulegen  und zu unterha lten. 

 

 12.3 Je 10 Pkw -Stellplä tze ist m indestens ein kleinkroniger Laubbaum 

   (Hochstamm STU 16-18) an zupflan zen  siehe Pf lanzliste. Die Pflanzf läche ist mit 

einer gegenüber der Kfz-Stellfläche um mind. 12 cm erhöhter Abgren zung 

ein zu fassen , d ie g leichzeitig als An fahrschu tz dient. Ausgehend vom  jeweiligen 

Baumstandort ist in einem Durchmesser von 2.50 m ein überfah rbares 

Pflanzensubstrat bis zu einer Tiefe von 80 cm  einzubauen .  

 

 12.4 Bei Baumpflan zungen ist beiderseit s von  Erdkabeln eine Abstandszone von 2,5 m  

ein zuhalten. Bei Gehölzp flanzungen innerhalb des  Leitungsschutzbereiches von 

Freileitungen ist darau f zu achten, dass nur Gehölze m it niedrigen  

Wuchseigenschaf ten  Verwendung finden. 

 

 12.5    Die vorgesehene Nutzung der Freif lächen, deren Befestigung und deren 

Bepflan zung sowie d ie Gesta ltung der priva ten Grünbereiche ist vom  Bauherrn in 

einem gesonderten Freif lächengestaltungsplan darzustellen und mit dem 

Bauantrag einzureichen . 

 

 13. Öffentliche Grünflächen 

 

Die im  Änderungs-/Erweiterungsplan  festgesetzten öffen tlichen Grünflächen 

innerha lb öffen tlicher Verkehrsflächen  sind zu  begrünen, zu bepflanzen und 

gärtnerisch zu unterha lten. 

 

 

 

Pflan zliste  

 

Als Mindestforderung sind d ie Gütebestimmungen für Baumschu lpflan zen  

- Laubbäume -  einzuhalten.  

 

Bäume II. O rdnung (k leinkron ige Bäume) 

  

Einzelbäume für Grün - und Stellp latzflächen: Hochstamm, H 3xv, STU  16-18  

Acer campestre                                     Feldahorn 

Alnus glutinosa                                    Schwarzerle 

Alnus in cana                                       Grauerle 

Carpinus betu lu s                                  Hainbuche 

Q uercus robur          Som mereiche 

Popu lus tremula          Espe  

Prunus avium           Vogelkirsche 

Sorbus aucuparia                  Vogelbeerbaum  

Ulmus car ipinifolia          Feldu lme 

 

Sträucher 

 

Cornus sangu inea          Roter Hartriegel 

Corylus avellana                           Haselnuss 

Ligustrum  vu lgare                                 Liguster 

Lonicera sylosteum                               Gemeine Heckenkirsche  

Prunus sp inosa                   Schlehe 

Rhamnus catharticus                   Kreuzdorn  

 

3. Bei Auftreten von auffä lligen Bodenverfärbungen oder Gerüchen ist unverzüglich  

die Stad t Cham zu verständigen . 

 

4. Geologische bodenmechan ische Baugrundun tersuchungen werden angera ten. 

 

5. Bauliche Vorkehrungen zum  Schutz gegen Grund-  bzw. Hochwasser wie etwa 

Wannenausb ildung des Untergeschosses werden angera ten. 

                                                                                                                                               

6. Funde h istorischer Art (z.B. Bodenfunde) un terliegen der gesetzliche n Meldepflicht 

gemäß Art. 8 DSchG und sind unverzüglich  entweder der Unteren 

Denkmalschutzbehörde des Landra tsamtes Cham oder d irekt dem Bayer. Landesam t

für Denkmalp flege bekannt zu  machen. 

Dem  Beauf tragten  der Denkmalp flege ist jederzeit Zutritt zur Baustelle zu gestatten . 

  

7. Im  Zuge der Planung ist frühzeitig m it dem jeweiligen Ver- und Entsorgungs- 

unternehmen Kontakt au fzunehmen. 

 

8. Untersuchungen im  Bezug au f even tuell au ftretende Einwirkung durch Schall und 

 Erschütterungen du rch den  Bahnverkehr werden  angera ten. Die E inwirkung au f  

       bauliche Anlagen ist bei der Gebäudeplanung zu berücksichtigen. 

 

9. Die Belange der Deutschen Bahn sind zu beach ten. 

 

10. Es wird  empfohlen die geschlossene, ungegliederte Fassadenf lächen m it 

geeigneten Kletterpflanzen  zu begrünen. Berankungsgerüste sind aus Meta ll in  

orthogonaler Form oder Spanndrähten  auszub ilden. 

 

Rosa canina und rubiginosa         W ildrosen 

Sa lix a lba, aurita, caprea, cinera, fragilis, 

       purpu rea, triandra, vimina lis                 Verschiedene Weiden  

Sambucus nigra                   Schwarzer Holunder 

Sambucus racemosa                            Traubenholunder 

Viburnum opulus                   Gewöhnlicher Schneeball 

 

 

Stützmauerbegrünung 

 

  Clematis montana `Rubens`        W ilde C lematis 

  Hedera helix           Efeu  

  Partenocissus engelman ii         Wilder Wein  

   

 

14. Niederschlagswasser 

 

14.1  Eine Versickerung des Niedersch lagswassers im Ä nderungs-/Erweiterungsbereich 

scheidet au fgrund der Bodenverhä ltnisse aus.  

 

 

14.2 Verunrein ig tes Niederschlagswasser ist vor Ab leitung über ein Regenklärbecken  zu 

  behandeln.  

 

14.3 Nicht verunreinigtes Niederschlagswasser ist zur Bewässe rung der Grün flächen und 

als Nu tzwasse r zu  verwenden . Die Ableitung des überschüssigen Niederschlags-

wassers erfolg t in den  in unm ittelbarer Nachbarschaft zum  Ä nderungs-

/Erweiterungsbereich vorbei fließenden Regen. 

 

 

15. Leitungsschutzabstände  

 

 Für bestehende und neu zu  verlegende Versorgungs- und Entsorgungsleitungen 

 g ilt: Gebäude und Bepflanzung müssen d ie jeweiligen Regelabstände zu  den  

 un tersch ied lichen  Medien einha lten . Bei U nterschreitungen  sind entsprechende 

Schutzmaßnahmen vorzusehen.   

 

 

III.  H INWEISE 

 

1. Mit dem Bauantrag ist ein Geländenivellemen t vorzulegen.  

 

2. Oberboden, der bei der E rrich tung oder Änderung von bau lichen Anlagen sowie 

bei Veränderung der Erdoberf läche ausgehoben  wird , ist in  nu tzbaren Zustand zu  

halten   und vor Vernich tung und Vergeudung zu  schützen . 

 

Präambel 
 
 
A uf Grund der § 2 Abs. 1 und des § 13a des Baugesetzbuches (BauGB) i.V.m. Art.  23  der 
Gemeindeordnung für den Freistaa t Bayern (GO) und Art. 81 Bayerische Bauordnung 
(BayBO ) hat der Stadtrat  Cham  in seiner Sitzung vom  16.05.2013 d ie 1. Änderung/ 
Erweiterung des Bebauungsp lanes Holzlände  a ls Satzung beschlossen. 
 
 

§ 1 
Räum licher Geltungsbereich 

 
Fü r den  räumlichen  Geltungsbereich der Bebauungsplanänderung/Erweiterung ist der 
Lageplan M=1:1.000 vom 06 .05.20 13 maßgebend. Er ist Bestandteil dieser Satzung. 
 
 

§ 2 
Bestandteile der Sa tzung 

 
Der Änderungs-/Erweiterungsp lan besteht aus: 
1)  Ü bersichtslageplan M=1:5.000 vom  06.05.2013 
2) Lageplan mit zeichnerischem Teil M=1:1.000 vom 06.05.2013  
3) Begründung mit Textlichen Festsetzungen und H inweisen vom  06.05.2013 
 
 

§ 3 
Inkra fttreten  

 
D iese Bebauungsp lanänderung tritt mit der ortsüb lichen Bekanntmachung nach  § 10  
A bs. 3 BauGB in Kra ft. 
 
 

 

 
 
 
Cham , den 17.05 .2013  

 

Stadt Cham  

 
Karin  Bucher 
E rste Bürgermeisterin  

 

 

 

Verfahrensvermerke 
 
 
Der Stad trat Cham hat in der Sitzung am 28.06 .2012 d ie 1. Änderung/Erweiterung des 
Bebauungsplanes Holzlände  im besch leunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB 
beschlossen. Der Aufstellungsbesch lu ss wu rde am 30.01 .2013 ortsüblich bekannt 
gemach t. 
 
Der Entwurf des Bebauungsplanes wurde gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 
07 .02 .2013 b is 08 .03 .2013 öffentlich  ausgelegt. Zug leich wurden m it Schreiben vom  
28 .01 .2013 d ie Behörden und sonstigen  Träger Ö ffentlicher Belange gemäß § 4 A bs. 2 
BauGB am  Verfahren beteiligt. 
 
D ie Stad t Cham hat mit dem Beschluss des Stadtrates vom  16 .05 .2013 den Änderungs-
/Erweiterungsplan gemäß § 10 Abs. 1 BauGB in der Fassung vom 06.05.2013 a ls 
Sa tzung beschlossen . 
 
 

 
 
 
Cham , den 17 .05 .201 3 

 

Stad t Cham 

 
Karin  Bucher 
Erste Bürgermeisterin  

 
 
 
D ie als Sa tzung besch lossene 1. Änderung/Erweiterung des Bebauungsp lanes Holzlände
wurde am 29.05 .2013 gemäß § 10 A bs. 3 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. Der 
Bebauungsplan ist dam it wirksam in  Kraft getreten. 
Der Änderungs-/Erweiterungsp lan mit Begründung wird  seit diesem Tag zu den üblichen 
D ien ststunden in  der Stad t Cham zu jedermanns Einsich t bereitgehalten und über dessen 
Inhalt auf Verlangen Auskunft gegeben.  
A uf d ie Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3 Sa tz 1 und 2 sowie A bs. 4 BauGB und die §§ 214 
und 215 BauGB ist h ingewiesen worden. 
 
 

 
 
 
Cham , den 30 .05 .201 3 

 

Stad t Cham 

 
Karin  Bucher 
Erste Bürgermeisterin  
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4. Höhen lage der Baugrundstücke und der bau lichen A nlagen 

 

4.1 Böschungen an  den Grundstücksgrenzen  sind bis maximal 1,20  m  Höhe 

gegenüber dem  natürlichen anstehenden Gelände des Nachbargrundstückes 

zulässig. 

 

4.2  Geländeau fschü ttungen und Abgrabungen sind bis maximal 1,20  m Höhe, 

            gemessen ab höchstem Punkt der Aufschüttung bzw. A bgrabung zu lässig.  

 

4.3  Stützmauern bis maximal 1,20  m  Höhe sind zu lässig. Stützmauern sind in einem 

Abstand von m indestens 1,00 m zu  angrenzenden Grundstücksgrenzen zu 

errichten und m ittels geeigneter heim ischen St räuchern  und auch Kletterp flanzen 

als Vorp flanzung zu begrünen. A usgenommen davon  sind Stützwände, d ie dem 

Hochwasserschu tz dienen. 

 

4.4  Die maximale zulässige Wandhöhe  baulicher Anlagen wird gemäß  Art. 6 Abs. 4 

Satz 2 BayBO  festgesetzt. 

 

8. Einfriedung  

 

8.1  Einfriedungen  sind zu lässig mit durch sichtigem , max. 2.00 m hohem 

 verzin ktem  Maschendraht- bzw. Stahlgitterzaun ohne Sockel.   

         

8.2  Schrankenanlagen bei Zufahrten sind rückverse tzt, ab der Straßenbegren zungslin ie 

10  m , zu lässig. 

 

 

   

  9. Hinweis-  und Leitsystem e 

 

9.1  Im Änderungs-/Erweiterungsbereich sind Hinweis-  und Leitsysteme zulässig , 

un terhalb der Attika  und der Trau fe des Gebäudes, an  dem diese angebracht 

werden. 

  

9.2 Im Sondergebiet SO 1 sind pro Grundstückseinheit 5 freistehende Fahnenmasten mit 

einer maximalen  Höhe von je 8 m  und ein  Pylon  m it maximal 6 m Höhe zulässig .  

 Im SO2 sind insgesam t maximal 3 Fahnenmasten mit einer maximalen  Höhe von   

 8 m  zulässig. 

 

 

 

  10. Beleuchtung 

  

10.1  Für die A ußenbeleuch tung sind in sektenverträgliche Lampen zu verwenden. 

    

  11. Überschwemm ungsgebiet und Hochwasserschu tz 

 

 11.1      Hochwasserschu tz 

Es g ib t fü r den  Bereich "Holzlände" zum Zeitpunkt d ieser Änderung/Erweiterung 

keinen  bestehenden Hochwasserschutz. Für den Stadtbereich Cham wurde du rch 

das Wasserwirtschaftsam t Regensburg ein  An trag auf  Plan feststellung der 

Hochwasser-schu tzmaßnahme für das Q uartier III  Brunnendorf/Floßhafen gestellt. 

Darin ist u. a . der Schutz des Bereich s "Badstraße"  b is nahe der Grundstücksgrenze 

zwischen  den Flurstücken 823 und 827 vorgesehen , wo die Planung für die 

staatliche Hochwasser-schutzmaßnahme derze it auch endet. Fü r den  Änderungs-

/Erweiterungsbereich selbst sind weitere Hochwasserschutzmaßnahmen erforderlich. 

Im Festsetzungsp lan sind sowohl eine Hochwasser-Schutzmauer, als auch  in 

Verlängerung davon   Aufschüttungen festgesetzt. Der fü r diese zusätzlichen 

Hochwasserschu tz-maßnahmen erforderliche Schutzgrad ist au f den Schu tzgrad der 

vorgenannten staatlichen Hochwasserschutzmaßnahme  abzustimmen . Der 

Nachweis der Konformität mit der staa tlichen Hochwasserschutzmaßnahme ist 

zwingend vor Errichtung jeg licher Hochwasserschutzmaßnahmen  zu führen. Der 

weitere Verlau f der staatlichen Hochwasserschutzmaßnahme  Richtung Stadtm itte 

erfolg t süd lich der Badstraße und somit außerhalb des Ä nderungs-

Erweiterungsbereichs dieses Bebauungsplanes.  

 

11.2  Hochwasserangepasste Bauweise 

 Die Hochwassersicherheit der gep lanten Gebäude soll unter Berücksich tigung der 

Wasserspiegellagen bei einem  100-jäh rlichen Hochwasser des Regens gewährleistet

sein. In  diesem Zusammenhang wird  auf die D IN 18195 Bauwerksabdichtungen , 

Teil 6 (  Abdich tungen gegen  von außen drückendes Wasser ) hingewiesen. Danach 

ist die A bdichtung 0,3 m  über den Bemessungswasserspiegel (369,75 m ü. NN) im  

Bereich  des Grundstücks hochzuziehen.  

       II.  TEXTLICH E F ESTSETZU NGEN 
 
 

Abweichend von den Bebauungsvorschriften des verb indlichen  Bebauungsplanes wird für 

den Änderungs-/Erweiterungsbereich folgendes festgesetzt. 

Es g ilt die Baunutzungsverordnung vom  23.01.1990. 

 
 

1. Art der bau lichen Nutzung 

 

1.1  Für den Änderungs-/Erweiterungsbereich werden das Sondergebiet 1 

Schule/Hochschule und das Sondergebiet 2 Freizeit nach § 11 Abs. 1, 2 BauNVO 

1990 festgesetzt. 

 

1.2   Im Sondergebiet SO 1 Schu le/Hochschu le  sind folgende Nutzungen  zulässig : 

Hochschu len , Berufsbildende Schu len , Fachschulen  

         

 1.3  Im Sondergebiet SO  2 Freizeit ist folgende Nutzung zulässig : 

Freizeitan lagen   

 

 

2.  Maß  der baulichen  Nutzung 

  

2.1  Das Maß der zulässigen baulichen Nu tzung in den Sondergebieten  SO  1  und SO 2 

ergib t sich aus der in der Plan zeichnung eingetragenen Grundf lächen- (GRZ) und 

Geschossflächenzahl (GFZ) sowie aus den Festsetzungen über d ie maximale 

zulässige Wandhöhe der bau lichen Anlage. 

 

2.2  Die Höhenbeschränkungen gelten nich t für techn ische Dachau fbauten von  

un tergeordneter Bedeu tung wie Kamine, Lüftungsan lagen  sowie bei Belichtungen 

und freistehende Kamine. 

 

 

3.  Bauweise und A bstandsf lächen 

 

3.1  Im Sondergebiet SO  1  wird eine abweichende Bauweise  festgesetzt gemäß § 22 

 Abs. 4 BauNVO 1990, wie offene Bauweise , jedoch sind Baukörperlängen bis 

 160 m  zugelassen. 

 

3.2  Im Sondergebiet SO  2  ist  eine of fene Bauweise  zulässig . 

 

 3.3 Für das Sondergebiet SO 1  sind Abstandsflächen geringerer Tiefe nach A rt. 6 Abs. 7  

BayBO zu lässig. D ie Tiefe der Abstandsflächen beträg t 0,40 H, jedoch          

m indestens 3 m .   

 

 

          5.  Nich t überbaubare Grundstücksflächen  

   

           5.1 Nebenan lagen  im Sinne des § 14 Abs. 2 BauVNO  sind zu lässig. 

 

 

 

6.  Gesta ltung der baulichen  Anlagen 

 

6.1 Im Änderungs-/Erweiterungsbereich  sind Fassadenbekleidungen aus Holz, farbigen 

  Holzwerkstoff - und Faserzementpla tten und Metall sowie Putz-, und  

 Sichtbetonoberflächen zulässig .  

 

6.2 In den Sondergebieten SO  1  und SO  2  sind Flach-, Walm -, flachgeneigte  

Pult - und Satteldächer m it Dachneigungen von 0° bis max. 15 ° zulässig .  

 Dachdeckungen aus grauen Blechbahnen, natu rroten Ziegel - und 

 Betondachsteinen au f Sattel- und Pu ltdächern sowie Dachbahnen aus Bitumen 

 oder Kunststoff auf Flachdächern  sind zu lässig. 

  

           6.3  Vordächer sind zu lässig bis max. 6 m  Tiefe ab Fassadenaußenkante. 

 

           6.4 Aus den Bauvorlagen für die ein zelnen  Hochbauten müssen d ie Ausführung und 

 d ie Farbgebung der Fassadenoberflächen der Gebäude ersichtlich  sein . 

 

 

 

7. Stellplä tze, Fahrbahnen und Plä tze 

 

7.1 D ie Stellplätze sind aus offen fug igem Material (z.B. Rasenfugensteine) herzustellen. 

A usgenommen davon  sind Stellp lä tze im Überschwemmungsgebiet.  

 

7.2   Fahrbahnen und Anlieferbereiche sind asphaltiert oder betoniert zu befestigen. 

 

  7.3     Plätze (z.B. Pausenhofflächen) sind aus offenfugigem M aterial herzustellen. 

 

7.4      Im  Ä nderungs-/Erweiterungsbereich ist beim Stellp latznachweis die Sa tzung der 

 Stad t Cham über die  Herstellung von Garagen und Stellp lätzen in der, bei der 

Bauan tragsstellung, gü ltigen Fassung anzuwenden. 

 

7.5  Bei der Anlegung von Stellplä tzen ist ein  Abstand von 1,0 m  von der  

  Grundstücksgren ze, wo erforderlich und möglich, einzuhalten .  

  Ausgenommen davon sind d ie Stellplätze en tlang der Badstraße. 

 

12. Priv ate Grün flächen 

 

 12.1     Nicht überbaubare Grundstücksflächen: 

           Die privaten  Grünbereiche und Freif lächen sind, soweit nicht für  

   Verkehrsanschlüsse, Plä tze, Stellplä tze, Zufahrten und die in  Punkt 5. 

   besch riebenen Anlagen nötig  werden, gärtnerisch anzulegen und zu  un terhalten. 

 

 12.2   Überbaubare Grundstücksflächen 

Die Freif lächen zwischen den Gebäuden sind, soweit sie nicht a ls Verkehrsf lächen, 

Plätze  oder Stellp lä tze benötigt werden, gärtnerisch anzulegen  und zu unterha lten. 

 

 12.3 Je 10 Pkw -Stellplä tze ist m indestens ein kleinkroniger Laubbaum 

   (Hochstamm STU 16-18) an zupflan zen  siehe Pf lanzliste. Die Pflanzf läche ist mit 

einer gegenüber der Kfz-Stellfläche um mind. 12 cm erhöhter Abgren zung 

ein zu fassen , d ie g leichzeitig als An fahrschu tz dient. Ausgehend vom  jeweiligen 

Baumstandort ist in einem Durchmesser von 2.50 m ein überfah rbares 

Pflanzensubstrat bis zu einer Tiefe von 80 cm  einzubauen .  

 

 12.4 Bei Baumpflan zungen ist beiderseit s von  Erdkabeln eine Abstandszone von 2,5 m  

ein zuhalten. Bei Gehölzp flanzungen innerhalb des  Leitungsschutzbereiches von 

Freileitungen ist darau f zu achten, dass nur Gehölze m it niedrigen  

Wuchseigenschaf ten  Verwendung finden. 

 

 12.5    Die vorgesehene Nutzung der Freif lächen, deren Befestigung und deren 

Bepflan zung sowie d ie Gesta ltung der priva ten Grünbereiche ist vom  Bauherrn in 

einem gesonderten Freif lächengestaltungsplan darzustellen und mit dem 

Bauantrag einzureichen . 

 

 13. Öffentliche Grünflächen 

 

Die im  Änderungs-/Erweiterungsplan  festgesetzten öffen tlichen Grünflächen 

innerha lb öffen tlicher Verkehrsflächen  sind zu  begrünen, zu bepflanzen und 

gärtnerisch zu unterha lten. 

 

 

 

Pflan zliste  

 

Als Mindestforderung sind d ie Gütebestimmungen für Baumschu lpflan zen  

- Laubbäume -  einzuhalten.  

 

Bäume II. O rdnung (k leinkron ige Bäume) 

  

Einzelbäume für Grün - und Stellp latzflächen: Hochstamm, H 3xv, STU  16-18  

Acer campestre                                     Feldahorn 

Alnus glutinosa                                    Schwarzerle 

Alnus in cana                                       Grauerle 

Carpinus betu lu s                                  H ainbuche 

Q uercus robur          Som mereiche 

Popu lus tremula          Espe  

Prunus avium           Vogelkirsche 

Sorbus aucuparia                  Vogelbeerbaum  

Ulmus car ipinifolia          Feldu lme 

 

Sträucher 

 

Cornus sangu inea          Roter Hartriegel 

Corylus avellana                           Haselnuss 

Ligustrum  vu lgare                                 Liguster 

Lonicera sylosteum                               Gemeine Heckenkirsche  

Prunus sp inosa                   Schlehe 

Rhamnus catharticus                   Kreuzdorn  

 

3. Bei Auftreten von auffä lligen Bodenverfärbungen oder Gerüchen ist unverzüglich  

die Stad t Cham zu verständigen . 

 

4. Geologische bodenmechan ische Baugrundun tersuchungen werden angera ten. 

 

5. Bauliche Vorkehrungen zum  Schutz gegen Grund-  bzw. Hochwasser wie etwa 

Wannenausb ildung des Untergeschosses werden angera ten. 

                                                                                                                                               

6. Funde h istorischer Art (z.B. Bodenfunde) un terliegen der gesetzliche n Meldepflicht 

gemäß Art. 8 DSchG und sind unverzüglich  entweder der Unteren 

Denkmalschutzbehörde des Landra tsamtes Cham oder d irekt dem Bayer. Landesam t

für Denkmalp flege bekannt zu  machen. 

Dem  Beauf tragten  der Denkmalp flege ist jederzeit Zutritt zur Baustelle zu gestatten . 

  

7. Im  Zuge der Planung ist frühzeitig m it dem jeweiligen Ver- und Entsorgungs- 

unternehmen Kontakt au fzunehmen. 

 

8. Untersuchungen im  Bezug au f even tuell au ftretende Einwirkung durch Schall und 

 Erschütterungen du rch den  Bahnverkehr werden  angera ten. Die E inwirkung au f  

       bauliche Anlagen ist bei der Gebäudeplanung zu berücksichtigen. 

 

9. Die Belange der Deutschen Bahn sind zu beach ten. 

 

10. Es wird  empfohlen die geschlossene, ungegliederte Fassadenf lächen m it 

geeigneten Kletterpflanzen  zu begrünen. Berankungsgerüste sind aus Meta ll in  

orthogonaler Form oder Spanndrähten  auszub ilden. 

 

Rosa canina und rubiginosa         W ildrosen 

Sa lix a lba, aurita, caprea, cinera, fragilis, 

       purpu rea, triandra, vimina lis                 Verschiedene Weiden  

Sambucus nigra                   Schwarzer Holunder 

Sambucus racemosa                            Traubenholunder 

Viburnum opulus                   Gewöhnlicher Schneeball 

 

 

Stützmauerbegrünung 

 

  Clematis montana `Rubens`        W ilde C lematis 

  Hedera helix           Efeu  

  Partenocissu s engelman ii         Wilder Wein  

   

 

14. Niederschlagswasser 

 

14.1  Eine Versickerung des Niedersch lagswassers im Ä nderungs-/Erweiterungsbereich 

scheidet au fgrund der Bodenverhä ltnisse aus.  

 

 

14.2 Verunrein ig tes Niederschlagswasser ist vor Ab leitung über ein Regenklärbecken  zu 

  behandeln.  

 

14.3 Nicht verunreinigtes Niederschlagswasser ist zur Bewässe rung der Grün flächen und 

als Nu tzwasse r zu  verwenden . Die Ableitung des überschüssigen Niederschlags-

wassers erfolg t in den  in unm ittelbarer Nachbarschaft zum  Ä nderungs-

/Erweiterungsbereich vorbei fließenden Regen. 

 

 

15. Leitungsschutzabstände  

 

 Für bestehende und neu zu  verlegende Versorgungs- und Entsorgungsleitungen 

 g ilt: Gebäude und Bepflanzung müssen d ie jeweiligen Regelabstände zu  den  

 un tersch ied lichen  Medien einha lten . Bei U nterschreitungen  sind entsprechende 

Schutzmaßnahmen vorzusehen.   

 

 

III.  H INWEISE 

 

1. Mit dem Bauantrag ist ein Geländenivellemen t vorzulegen.  

 

2. Oberboden, der bei der E rrich tung oder Änderung von bau lichen Anlagen sowie 

bei Veränderung der Erdoberf läche ausgehoben  wird , ist in  nu tzbaren Zustand zu  

halten   und vor Vernich tung und Vergeudung zu  schützen . 

 

Präambel 
 
 
A uf Grund der § 2 Abs. 1 und des § 13a des Baugesetzbuches (BauGB) i.V.m. Art.  23  der 
Gemeindeordnung für den Freistaa t Bayern (GO) und Art. 81 Bayerische Bauordnung 
(BayBO ) hat der Stadtrat  Cham  in seiner Sitzung vom  16.05.2013 d ie 1. Änderung/ 
Erweiterung des Bebauungsp lanes Holzlände  a ls Satzung beschlossen. 
 
 

§ 1 
Räum licher Geltungsbereich 

 
Fü r den  räumlichen  Geltungsbereich der Bebauungsplanänderung/Erweiterung ist der 
Lageplan M=1:1.000 vom 06 .05.20 13 maßgebend. Er ist Bestandteil dieser Satzung. 
 
 

§ 2 
Bestandteile der Sa tzung 

 
Der Änderungs-/Erweiterungsp lan besteht aus: 
1)  Ü bersichtslageplan M=1:5.000 vom  06.05.2013 
2) Lageplan mit zeichnerischem Teil M=1:1.000 vom 06.05.2013  
3) Begründung mit Textlichen Festsetzungen und H inweisen vom  06.05.2013 
 
 

§ 3 
Inkra fttreten  

 
D iese Bebauungsp lanänderung tritt mit der ortsüb lichen Bekanntmachung nach  § 10  
A bs. 3 BauGB in Kra ft. 
 
 

 

 
 
 
Cham , den 17.05 .20 13  

 

Stadt Cham  

 
Karin  Bucher 
E rste Bürgermeisterin  

 

 

 

Verfahrensvermerke 
 
 
Der Stad trat Cham hat in der Sitzung am 28.06 .2012 d ie 1. Änderung/Erweiterung des 
Bebauungsplanes Holzlände  im besch leunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB 
beschlossen. Der Aufstellungsbesch lu ss wu rde am 30.01 .2013 ortsüblich bekannt 
gemach t. 
 
Der Entwurf des Bebauungsplanes wurde gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 
07 .02 .2013 b is 08 .03 .20 13 öffentlich  ausgelegt. Zug leich wurden m it Schreiben vom  
28 .01 .2013 d ie Behörden und sonstigen  Träger Ö ffentlicher Belange gemäß § 4 A bs. 2 
BauGB am  Verfahren beteiligt. 
 
D ie Stad t Cham hat mit dem Beschluss des Stadtrates vom  16 .05 .2013 den Änderungs-
/Erweiterungsplan gemäß § 10 Abs. 1 BauGB in der Fassung vom 06.05.2013 a ls 
Sa tzung beschlossen . 
 
 

 
 
 
Cham , den 17 .05 .201 3 

 

Stad t Cham 

 
Karin  Bucher 
Erste Bürgermeisterin  

 
 
 
D ie als Sa tzung besch lossene 1. Änderung/Erweiterung des Bebauungsp lanes Holzlände
wurde am 29.05 .2013 gemäß § 10 A bs. 3 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. Der 
Bebauungsplan ist dam it wirksam in  Kraft getreten. 
Der Änderungs-/Erweiterungsp lan mit Begründung wird  seit diesem Tag zu den üblichen 
D ien ststunden in  der Stad t Cham zu jedermanns Einsich t bereitgehalten und über dessen 
Inhalt auf Verlangen Auskunft gegeben.  
A uf d ie Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3 Sa tz 1 und 2 sowie A bs. 4 BauGB und die §§ 214 
und 215 BauGB ist h ingewiesen worden. 
 
 

 
 
 
Cham , den 30 .05 .201 3 

 

Stad t Cham 

 
Karin  Bucher 
Erste Bürgermeisterin  
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4. Höhen lage der Baugrundstücke und der bau lichen A nlagen 

 

4.1 Böschungen an  den Grundstücksgrenzen  sind bis maximal 1,20  m  Höhe 

gegenüber dem  natürlichen anstehenden Gelände des Nachbargrundstückes 

zulässig. 

 

4.2  Geländeau fschü ttungen und Abgrabungen sind bis maximal 1,20  m Höhe, 

            gemessen ab höchstem Punkt der Aufschüttung bzw. A bgrabung zu lässig.  

 

4.3  Stützmauern bis maximal 1,20  m  Höhe sind zu lässig. Stützmauern sind in einem 

Abstand von m indestens 1,00 m zu  angrenzenden Grundstücksgrenzen zu 

errichten und m ittels geeigneter heim ischen St räuchern  und auch Kletterp flanzen 

als Vorp flanzung zu begrünen. A usgenommen davon  sind Stützwände, d ie dem 

Hochwasserschu tz dienen. 

 

4.4  Die maximale zulässige Wandhöhe  baulicher Anlagen wird gemäß  Art. 6 Abs. 4 

Satz 2 BayBO  festgesetzt. 

 

8. Einfriedung  

 

8.1  Einfriedungen  sind zu lässig mit durch sichtigem , max. 2.00 m hohem 

 verzin ktem  Maschendraht- bzw. Stahlgitterzaun ohne Sockel.   

         

8.2  Schrankenanlagen bei Zufahrten sind rückverse tzt, ab der Straßenbegren zungslin ie 

10  m , zu lässig. 

 

 

   

  9. Hinweis-  und Leitsystem e 

 

9.1  Im Änderungs-/Erweiterungsbereich sind Hinweis-  und Leitsysteme zulässig , 

un terhalb der Attika  und der Trau fe des Gebäudes, an  dem diese angebracht 

werden. 

  

9.2 Im Sondergebiet SO 1 sind pro Grundstückseinheit 5 freistehende Fahnenmasten mit 

einer maximalen  Höhe von je 8 m  und ein  Pylon  m it maximal 6 m Höhe zulässig .  

 Im SO2 sind insgesam t maximal 3 Fahnenmasten mit einer maximalen  Höhe von   

 8 m  zulässig. 

 

 

 

  10. Beleuchtung 

  

10.1  Für die A ußenbeleuch tung sind in sektenverträgliche Lampen zu verwenden. 

    

  11. Überschwemm ungsgebiet und Hochwasserschu tz 

 

 11.1      Hochwasserschu tz 

Es g ib t fü r den  Bereich "Holzlände" zum Zeitpunkt d ieser Änderung/Erweiterung 

keinen  bestehenden Hochwasserschutz. Für den Stadtbereich Cham wurde du rch 

das Wasserwirtschaftsam t Regensburg ein  An trag auf  Plan feststellung der 

Hochwasser-schu tzmaßnahme für das Q uartier III  Brunnendorf/Floßhafen gestellt. 

Darin ist u. a . der Schutz des Bereich s "Badstraße"  b is nahe der Grundstücksgrenze 

zwischen  den Flurstücken 823 und 827 vorgesehen , wo die Planung für die 

staatliche Hochwasser-schutzmaßnahme derze it auch endet. Fü r den  Änderungs-

/Erweiterungsbereich selbst sind weitere Hochwasserschutzmaßnahmen erforderlich. 

Im Festsetzungsp lan sind sowohl eine Hochwasser-Schutzmauer, als auch  in 

Verlängerung davon   Aufschüttungen festgesetzt. Der fü r diese zusätzlichen 

Hochwasserschu tz-maßnahmen erforderliche Schutzgrad ist au f den Schu tzgrad der 

vorgenannten staatlichen Hochwasserschutzmaßnahme  abzustimmen . Der 

Nachweis der Konformität mit der staa tlichen Hochwasserschutzmaßnahme ist 

zwingend vor Errichtung jeg licher Hochwasserschutzmaßnahmen  zu führen. Der 

weitere Verlau f der staatlichen Hochwasserschutzmaßnahme  Richtung Stadtm itte 

erfolg t süd lich der Badstraße und somit außerhalb des Ä nderungs-

Erweiterungsbereichs dieses Bebauungsplanes.  

 

11.2  Hochwasserangepasste Bauweise 

 Die Hochwassersicherheit der gep lanten Gebäude soll unter Berücksich tigung der 

Wasserspiegellagen bei einem  100-jäh rlichen Hochwasser des Regens gewährleistet

sein. In  diesem Zusammenhang wird  auf die D IN 18195 Bauwerksabdichtungen , 

Teil 6 (  Abdich tungen gegen  von außen drückendes Wasser ) hingewiesen. Danach 

ist die A bdichtung 0,3 m  über den Bemessungswasserspiegel (369,75 m ü. NN) im  

Bereich  des Grundstücks hochzuziehen.  

       II.  TEXTLICH E F ESTSETZU NGEN 
 
 

Abweichend von den Bebauungsvorschriften des verb indlichen  Bebauungsplanes wird für 

den Änderungs-/Erweiterungsbereich folgendes festgesetzt. 

Es g ilt die Baunutzungsverordnung vom  23.01.1990. 

 
 

1. Art der bau lichen Nutzung 

 

1.1  Für den Änderungs-/Erweiterungsbereich werden das Sondergebiet 1 

Schule/Hochschule und das Sondergebiet 2 Freizeit nach § 11 Abs. 1, 2 BauNVO 

1990 festgesetzt. 

 

1.2   Im Sondergebiet SO 1 Schu le/Hochschu le  sind folgende Nutzungen  zulässig : 

Hochschu len , Berufsbildende Schu len , Fachschulen  

         

 1.3  Im Sondergebiet SO  2 Freizeit ist folgende Nutzung zulässig : 

Freizeitan lagen   

 

 

2.  Maß  der baulichen  Nutzung 

  

2.1  Das Maß der zulässigen baulichen Nu tzung in den Sondergebieten  SO  1  und SO 2 

ergib t sich aus der in der Plan zeichnung eingetragenen Grundf lächen- (GRZ) und 

Geschossflächenzahl (GFZ) sowie aus den Festsetzungen über d ie maximale 

zulässige Wandhöhe der bau lichen Anlage. 

 

2.2  Die Höhenbeschränkungen gelten nich t für techn ische Dachau fbauten von  

un tergeordneter Bedeu tung wie Kamine, Lüftungsan lagen  sowie bei Belichtungen 

und freistehende Kamine. 

 

 

3.  Bauweise und A bstandsf lächen 

 

3.1  Im Sondergebiet SO  1  wird eine abweichende Bauweise  festgesetzt gemäß § 22 

 Abs. 4 BauNVO 1990, wie offene Bauweise , jedoch sind Baukörperlängen bis 

 160 m  zugelassen. 

 

3.2  Im Sondergebiet SO  2  ist  eine of fene Bauweise  zulässig . 

 

 3.3 Für das Sondergebiet SO 1  sind Abstandsflächen geringerer Tiefe nach A rt. 6 Abs. 7  

BayBO zu lässig. D ie Tiefe der Abstandsflächen beträg t 0,40 H, jedoch          

m indestens 3 m .   

 

 

          5.  Nich t überbaubare Grundstücksflächen  

   

           5.1 Nebenan lagen  im Sinne des § 14 Abs. 2 BauVNO  sind zu lässig. 

 

 

 

6.  Gesta ltung der baulichen  Anlagen 

 

6.1 Im Änderungs-/Erweiterungsbereich  sind Fassadenbekleidungen aus Holz, farbigen 

  Holzwerkstoff - und Faserzementpla tten und Metall sowie Putz-, und  

 Sichtbetonoberflächen zulässig .  

 

6.2 In den Sondergebieten SO  1  und SO  2  sind Flach-, Walm -, flachgeneigte  

Pult - und Satteldächer m it Dachneigungen von 0° bis max. 15 ° zulässig .  

 Dachdeckungen aus grauen Blechbahnen, natu rroten Ziegel - und 

 Betondachsteinen au f Sattel- und Pu ltdächern sowie Dachbahnen aus Bitumen 

 oder Kunststoff auf Flachdächern  sind zu lässig. 

  

           6.3  Vordächer sind zu lässig bis max. 6 m  Tiefe ab Fassadenaußenkante. 

 

           6.4 Aus den Bauvorlagen für die ein zelnen  Hochbauten müssen d ie Ausführung und 

 d ie Farbgebung der Fassadenoberflächen der Gebäude ersichtlich  sein . 

 

 

 

7. Stellplä tze, Fahrbahnen und Plä tze 

 

7.1 D ie Stellplätze sind aus offen fug igem Material (z.B. Rasenfugensteine) herzustellen. 

A usgenommen davon  sind Stellp lä tze im Überschwemmungsgebiet.  

 

7.2   Fahrbahnen und Anlieferbereiche sind asphaltiert oder betoniert zu befestigen. 

 

  7.3     Plätze (z.B. Pausenhofflächen) sind aus offenfugigem M aterial herzustellen. 

 

7.4      Im  Ä nderungs-/Erweiterungsbereich ist beim Stellp latznachweis die Sa tzung der 

 Stad t Cham über die  Herstellung von Garagen und Stellp lätzen in der, bei der 

Bauan tragsstellung, gü ltigen Fassung anzuwenden. 

 

7.5  Bei der Anlegung von Stellplä tzen ist ein  Abstand von 1,0 m  von der  

  Grundstücksgren ze, wo erforderlich und möglich, einzuhalten .  

  Ausgenommen davon sind d ie Stellplätze en tlang der Badstraße. 

 

12. Priv ate Grün flächen 

 

 12.1     Nicht überbaubare Grundstücksflächen: 

           Die privaten  Grünbereiche und Freif lächen sind, soweit nicht für  

   Verkehrsanschlüsse, Plä tze, Stellplä tze, Zufahrten und die in  Punkt 5. 

   besch riebenen Anlagen nötig  werden, gärtnerisch anzulegen und zu  un terhalten. 

 

 12.2   Überbaubare Grundstücksflächen 

Die Freif lächen zwischen den Gebäuden sind, soweit sie nicht a ls Verkehrsf lächen, 

Plätze  oder Stellp lä tze benötigt werden, gärtnerisch anzulegen  und zu unterha lten. 

 

 12.3 Je 10 Pkw -Stellplä tze ist m indestens ein kleinkroniger Laubbaum 

   (Hochstamm STU 16-18) an zupflan zen  siehe Pf lanzliste. Die Pflanzf läche ist mit 

einer gegenüber der Kfz-Stellfläche um mind. 12 cm erhöhter Abgren zung 

ein zu fassen , d ie g leichzeitig als An fahrschu tz dient. Ausgehend vom  jeweiligen 

Baumstandort ist in einem Durchmesser von 2.50 m ein überfah rbares 

Pflanzensubstrat bis zu einer Tiefe von 80 cm  einzubauen .  

 

 12.4 Bei Baumpflan zungen ist beiderseit s von  Erdkabeln eine Abstandszone von 2,5 m  

ein zuhalten. Bei Gehölzp flanzungen innerhalb des  Leitungsschutzbereiches von 

Freileitungen ist darau f zu achten, dass nur Gehölze m it niedrigen  

Wuchseigenschaf ten  Verwendung finden. 

 

 12.5    Die vorgesehene Nutzung der Freif lächen, deren Befestigung und deren 

Bepflan zung sowie d ie Gesta ltung der priva ten Grünbereiche ist vom  Bauherrn in 

einem gesonderten Freif lächengestaltungsplan darzustellen und mit dem 

Bauantrag einzureichen . 

 

 13. Öffentliche Grünflächen 

 

Die im  Änderungs-/Erweiterungsplan  festgesetzten öffen tlichen Grünflächen 

innerha lb öffen tlicher Verkehrsflächen  sind zu  begrünen, zu bepflanzen und 

gärtnerisch zu unterha lten. 

 

 

 

Pflan zliste  

 

Als Mindestforderung sind d ie Gütebestimmungen für Baumschu lpflan zen  

- Laubbäume -  einzuhalten.  

 

Bäume II. O rdnung (k leinkron ige Bäume) 

  

Einzelbäume für Grün - und Stellp latzflächen: Hochstamm, H 3xv, STU  16-18  

Acer campestre                                     Feldahorn 

Alnus glutinosa                                    Schwarzerle 

Alnus in cana                                       Grauerle 

Carpinus betu lu s                                  Hainbuche 

Q uercus robur          Som mereiche 

Popu lus tremula          Espe  

Prunus avium           Vogelkirsche 

Sorbus aucuparia                  Vogelbeerbaum  

Ulmus car ipinifolia          Feldu lme 

 

Sträucher 

 

Cornus sangu inea          Roter Hartriegel 

Corylus avellana                           Haselnuss 

Ligustrum  vu lgare                                 Liguster 

Lonicera sylosteum                               Gemeine Heckenkirsche  

Prunus sp inosa                   Schlehe 

Rhamnus catharticus                   Kreuzdorn  

 

3. Bei Auftreten von auffä lligen Bodenverfärbungen oder Gerüchen ist unverzüglich  

die Stad t Cham zu verständigen . 

 

4. Geologische bodenmechan ische Baugrundun tersuchungen werden angera ten. 

 

5. Bauliche Vorkehrungen zum  Schutz gegen Grund-  bzw. Hochwasser wie etwa 

Wannenausb ildung des Untergeschosses werden angera ten. 

                                                                                                                                               

6. Funde h istorischer Art (z.B. Bodenfunde) un terliegen der gesetzliche n Meldepflicht 

gemäß Art. 8 DSchG und sind unverzüglich  entweder der Unteren 

Denkmalschutzbehörde des Landra tsamtes Cham oder d irekt dem Bayer. Landesam t

für Denkmalp flege bekannt zu  machen. 

Dem  Beauf tragten  der Denkmalp flege ist jederzeit Zutritt zur Baustelle zu gestatten . 

  

7. Im  Zuge der Planung ist frühzeitig m it dem jeweiligen Ver- und Entsorgungs- 

unternehmen Kontakt au fzunehmen. 

 

8. Untersuchungen im  Bezug au f even tuell au ftretende Einwirkung durch Schall und 

 Erschütterungen du rch den  Bahnverkehr werden  angera ten. Die E inwirkung au f  

       bauliche Anlagen ist bei der Gebäudeplanung zu berücksichtigen. 

 

9. Die Belange der Deutschen Bahn sind zu beach ten. 

 

10. Es wird  empfohlen die geschlossene, ungegliederte Fassadenf lächen m it 

geeigneten Kletterpflanzen  zu begrünen. Berankungsgerüste sind aus Meta ll in  

orthogonaler Form oder Spanndrähten  auszub ilden. 

 

Rosa canina und rubiginosa         W ildrosen 

Sa lix a lba, aurita, caprea, cinera, fragilis, 

       purpu rea, triandra, vimina lis                 Verschiedene Weiden  

Sambucus nigra                   Schwarzer Holunder 

Sambucus racemosa                            Traubenholunder 

Viburnum opulus                   Gewöhnlicher Schneeball 

 

 

Stützmauerbegrünung 

 

  Clematis montana `Rubens`        W ilde C lematis 

  Hedera helix           Efeu  

  Partenocissus engelman ii         Wilder Wein  

   

 

14. Niederschlagswasser 

 

14.1  Eine Versickerung des Niedersch lagswassers im Ä nderungs-/Erweiterungsbereich 

scheidet au fgrund der Bodenverhä ltnisse aus.  

 

 

14.2 Verunrein ig tes Niederschlagswasser ist vor Ab leitung über ein Regenklärbecken  zu 

  behandeln.  

 

14.3 Nicht verunreinigtes Niederschlagswasser ist zur Bewässe rung der Grün flächen und 

als Nu tzwasse r zu  verwenden . Die Ableitung des überschüssigen Niederschlags-

wassers erfolg t in den  in unm ittelbarer Nachbarschaft zum  Ä nderungs-

/Erweiterungsbereich vorbei fließenden Regen. 

 

 

15. Leitungsschutzabstände  

 

 Für bestehende und neu zu  verlegende Versorgungs- und Entsorgungsleitungen 

 g ilt: Gebäude und Bepflanzung müssen d ie jeweiligen Regelabstände zu  den  

 un tersch ied lichen  Medien einha lten . Bei U nterschreitungen  sind entsprechende 

Schutzmaßnahmen vorzusehen.   

 

 

III.  H INWEISE 

 

1. Mit dem Bauantrag ist ein Geländenivellemen t vorzulegen.  

 

2. Oberboden, der bei der E rrich tung oder Änderung von bau lichen Anlagen sowie 

bei Veränderung der Erdoberf läche ausgehoben  wird , ist in  nu tzbaren Zustand zu  

halten   und vor Vernich tung und Vergeudung zu  schützen . 

 

Präambel 
 
 
A uf Grund der § 2 Abs. 1 und des § 13a des Baugesetzbuches (BauGB) i.V.m. Art.  23  der 
Gemeindeordnung für den Freistaa t Bayern (GO) und Art. 81 Bayerische Bauordnung 
(BayBO ) hat der Stadtrat  Cham  in seiner Sitzung vom  16.05.2013 d ie 1. Änderung/ 
Erweiterung des Bebauungsp lanes Holzlände  a ls Satzung beschlossen. 
 
 

§ 1 
Räum licher Geltungsbereich 

 
Fü r den  räumlichen  Geltungsbereich der Bebauungsplanänderung/Erweiterung ist der 
Lageplan M=1:1.000 vom 06 .05.20 13 maßgebend. Er ist Bestandteil dieser Satzung. 
 
 

§ 2 
Bestandteile der Sa tzung 

 
Der Änderungs-/Erweiterungsp lan besteht aus: 
1)  Ü bersichtslageplan M=1:5.000 vom  06.05.2013 
2) Lageplan mit zeichnerischem Teil M=1:1.000 vom 06.05.2013  
3) Begründung mit Textlichen Festsetzungen und H inweisen vom  06.05.2013 
 
 

§ 3 
Inkra fttreten  

 
D iese Bebauungsp lanänderung tritt mit der ortsüb lichen Bekanntmachung nach  § 10  
A bs. 3 BauGB in Kra ft. 
 
 

 

 
 
 
Cham , den 17.05 .2013  

 

Stadt Cham  

 
Karin  Bucher 
E rste Bürgermeisterin  

 

 

 

Verfahrensvermerke 
 
 
Der Stad trat Cham hat in der Sitzung am 28.06 .2012 d ie 1. Änderung/Erweiterung des 
Bebauungsplanes Holzlände  im besch leunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB 
beschlossen. Der Aufstellungsbesch lu ss wu rde am 30.01 .2013 ortsüblich bekannt 
gemach t. 
 
Der Entwurf des Bebauungsplanes wurde gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 
07 .02 .2013 b is 08 .03 .2013 öffentlich  ausgelegt. Zug leich wurden m it Schreiben vom  
28 .01 .2013 d ie Behörden und sonstigen  Träger Ö ffentlicher Belange gemäß § 4 A bs. 2 
BauGB am  Verfahren beteiligt. 
 
D ie Stad t Cham hat mit dem Beschluss des Stadtrates vom  16 .05 .2013 den Änderungs-
/Erweiterungsplan gemäß § 10 Abs. 1 BauGB in der Fassung vom 06.05.2013 a ls 
Sa tzung beschlossen . 
 
 

 
 
 
Cham , den 17 .05 .201 3 

 

Stad t Cham 

 
Karin  Bucher 
Erste Bürgermeisterin  

 
 
 
D ie als Sa tzung besch lossene 1. Änderung/Erweiterung des Bebauungsp lanes Holzlände
wurde am 29.05 .2013 gemäß § 10 A bs. 3 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. Der 
Bebauungsplan ist dam it wirksam in  Kraft getreten. 
Der Änderungs-/Erweiterungsp lan mit Begründung wird  seit diesem Tag zu den üblichen 
D ien ststunden in  der Stad t Cham zu jedermanns Einsich t bereitgehalten und über dessen 
Inhalt auf Verlangen Auskunft gegeben.  
A uf d ie Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3 Sa tz 1 und 2 sowie A bs. 4 BauGB und die §§ 214 
und 215 BauGB ist h ingewiesen worden. 
 
 

 
 
 
Cham , den 30 .05 .201 3 

 

Stad t Cham 

 
Karin  Bucher 
Erste Bürgermeisterin  
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4. Höhen lage der Baugrundstücke und der bau lichen A nlagen 

 

4.1 Böschungen an  den Grundstücksgrenzen  sind bis maximal 1,20  m  Höhe 

gegenüber dem  natürlichen anstehenden Gelände des Nachbargrundstückes 

zulässig. 

 

4.2  Geländeau fschü ttungen und Abgrabungen sind bis maximal 1,20  m Höhe, 

            gemessen ab höchstem Punkt der Aufschüttung bzw. A bgrabung zu lässig.  

 

4.3  Stützmauern bis maximal 1,20  m  Höhe sind zu lässig. Stützmauern sind in einem 

Abstand von m indestens 1,00 m zu  angrenzenden Grundstücksgrenzen zu 

errichten und m ittels geeigneter heim ischen St räuchern  und auch Kletterp flanzen 

als Vorp flanzung zu begrünen. A usgenommen davon  sind Stützwände, d ie dem 

Hochwasserschu tz dienen. 

 

4.4  Die maximale zulässige Wandhöhe  baulicher Anlagen wird gemäß  Art. 6 Abs. 4 

Satz 2 BayBO  festgesetzt. 

 

8. Einfriedung  

 

8.1  Einfriedungen  sind zu lässig mit durch sichtigem , max. 2.00 m hohem 

 verzin ktem  Maschendraht- bzw. Stahlgitterzaun ohne Sockel.   

         

8.2  Schrankenanlagen bei Zufahrten sind rückverse tzt, ab der Straßenbegren zungslin ie 

10  m , zu lässig. 

 

 

   

  9. Hinweis-  und Leitsystem e 

 

9.1  Im Änderungs-/Erweiterungsbereich sind Hinweis-  und Leitsysteme zulässig , 

un terhalb der Attika  und der Trau fe des Gebäudes, an  dem diese angebracht 

werden. 

  

9.2 Im Sondergebiet SO 1 sind pro Grundstückseinheit 5 freistehende Fahnenmasten mit 

einer maximalen  Höhe von je 8 m  und ein  Pylon  m it maximal 6 m Höhe zulässig .  

 Im SO2 sind insgesam t maximal 3 Fahnenmasten mit einer maximalen  Höhe von   

 8 m  zulässig. 

 

 

 

  10. Beleuchtung 

  

10.1  Für die A ußenbeleuch tung sind in sektenverträgliche Lampen zu verwenden. 

    

  11. Überschwemm ungsgebiet und Hochwasserschu tz 

 

 11.1      Hochwasserschu tz 

Es g ib t fü r den  Bereich "Holzlände" zum Zeitpunkt d ieser Änderung/Erweiterung 

keinen  bestehenden Hochwasserschutz. Für den Stadtbereich Cham wurde du rch 

das Wasserwirtschaftsam t Regensburg ein  An trag auf  Plan feststellung der 

Hochwasser-schu tzmaßnahme für das Q uartier III  Brunnendorf/Floßhafen gestellt. 

Darin ist u. a . der Schutz des Bereich s "Badstraße"  b is nahe der Grundstücksgrenze 

zwischen  den Flurstücken 823 und 827 vorgesehen , wo die Planung für die 

staatliche Hochwasser-schutzmaßnahme derze it auch endet. Fü r den  Änderungs-

/Erweiterungsbereich selbst sind weitere Hochwasserschutzmaßnahmen erforderlich. 

Im Festsetzungsp lan sind sowohl eine Hochwasser-Schutzmauer, als auch  in 

Verlängerung davon   Aufschüttungen festgesetzt. Der fü r diese zusätzlichen 

Hochwasserschu tz-maßnahmen erforderliche Schutzgrad ist au f den Schu tzgrad der 

vorgenannten staatlichen Hochwasserschutzmaßnahme  abzustimmen . Der 

Nachweis der Konformität mit der staa tlichen Hochwasserschutzmaßnahme ist 

zwingend vor Errichtung jeg licher Hochwasserschutzmaßnahmen  zu führen. Der 

weitere Verlau f der staatlichen Hochwasserschutzmaßnahme  Richtung Stadtm itte 

erfolg t süd lich der Badstraße und somit außerhalb des Ä nderungs-

Erweiterungsbereichs dieses Bebauungsplanes.  

 

11.2  Hochwasserangepasste Bauweise 

 Die Hochwassersicherheit der gep lanten Gebäude soll unter Berücksich tigung der 

Wasserspiegellagen bei einem  100-jäh rlichen Hochwasser des Regens gewährleistet

sein. In  diesem Zusammenhang wird  auf die D IN 18195 Bauwerksabdichtungen , 

Teil 6 (  Abdich tungen gegen  von außen drückendes Wasser ) hingewiesen. Danach 

ist die A bdichtung 0,3 m  über den Bemessungswasserspiegel (369,75 m ü. NN) im  

Bereich  des Grundstücks hochzuziehen.  

       II.  TEXTLICH E F ESTSETZU NGEN 
 
 

Abweichend von den Bebauungsvorschriften des verb indlichen  Bebauungsplanes wird für 

den Änderungs-/Erweiterungsbereich folgendes festgesetzt. 

Es g ilt die Baunutzungsverordnung vom  23.01.1990. 

 
 

1. Art der bau lichen Nutzung 

 

1.1  Für den Änderungs-/Erweiterungsbereich werden das Sondergebiet 1 

Schule/Hochschule und das Sondergebiet 2 Freizeit nach § 11 Abs. 1, 2 BauNVO 

1990 festgesetzt. 

 

1.2   Im Sondergebiet SO 1 Schu le/Hochschu le  sind folgende Nutzungen  zulässig : 

Hochschu len , Berufsbildende Schu len , Fachschulen  

         

 1.3  Im Sondergebiet SO  2 Freizeit ist folgende Nutzung zulässig : 

Freizeitan lagen   

 

 

2.  Maß  der baulichen  Nutzung 

  

2.1  Das Maß der zulässigen baulichen Nu tzung in den Sondergebieten  SO  1  und SO 2 

ergib t sich aus der in der Plan zeichnung eingetragenen Grundf lächen- (GRZ) und 

Geschossflächenzahl (GFZ) sowie aus den Festsetzungen über d ie maximale 

zulässige Wandhöhe der bau lichen Anlage. 

 

2.2  Die Höhenbeschränkungen gelten nich t für techn ische Dachau fbauten von  

un tergeordneter Bedeu tung wie Kamine, Lüftungsan lagen  sowie bei Belichtungen 

und freistehende Kamine. 

 

 

3.  Bauweise und A bstandsf lächen 

 

3.1  Im Sondergebiet SO  1  wird eine abweichende Bauweise  festgesetzt gemäß § 22 

 Abs. 4 BauNVO 1990, wie offene Bauweise , jedoch sind Baukörperlängen bis 

 160 m  zugelassen. 

 

3.2  Im Sondergebiet SO  2  ist  eine of fene Bauweise  zulässig . 

 

 3.3 Für das Sondergebiet SO 1  sind Abstandsflächen geringerer Tiefe nach A rt. 6 Abs. 7  

BayBO zu lässig. D ie Tiefe der Abstandsflächen beträg t 0,40 H, jedoch          

m indestens 3 m .   

 

 

          5.  Nich t überbaubare Grundstücksflächen  

   

           5.1 Nebenan lagen  im Sinne des § 14 Abs. 2 BauVNO  sind zu lässig. 

 

 

 

6.  Gesta ltung der baulichen  Anlagen 

 

6.1 Im Änderungs-/Erweiterungsbereich  sind Fassadenbekleidungen aus Holz, farbigen 

  Holzwerkstoff - und Faserzementpla tten und Metall sowie Putz-, und  

 Sichtbetonoberflächen zulässig .  

 

6.2 In den Sondergebieten SO  1  und SO  2  sind Flach-, Walm -, flachgeneigte  

Pult - und Satteldächer m it Dachneigungen von 0° bis max. 15 ° zulässig .  

 Dachdeckungen aus grauen Blechbahnen, natu rroten Ziegel - und 

 Betondachsteinen au f Sattel- und Pu ltdächern sowie Dachbahnen aus Bitumen 

 oder Kunststoff auf Flachdächern  sind zu lässig. 

  

           6.3  Vordächer sind zu lässig bis max. 6 m  Tiefe ab Fassadenaußenkante. 

 

           6.4 Aus den Bauvorlagen für die ein zelnen  Hochbauten müssen d ie Ausführung und 

 d ie Farbgebung der Fassadenoberflächen der Gebäude ersichtlich  sein . 

 

 

 

7. Stellplä tze, Fahrbahnen und Plä tze 

 

7.1 D ie Stellplätze sind aus offen fug igem Material (z.B. Rasenfugensteine) herzustellen. 

A usgenommen davon  sind Stellp lä tze im Überschwemmungsgebiet.  

 

7.2   Fahrbahnen und Anlieferbereiche sind asphaltiert oder betoniert zu befestigen. 

 

  7.3     Plätze (z.B. Pausenhofflächen) sind aus offenfugigem M aterial herzustellen. 

 

7.4      Im  Ä nderungs-/Erweiterungsbereich ist beim Stellp latznachweis die Sa tzung der 

 Stad t Cham über die  Herstellung von Garagen und Stellp lätzen in der, bei der 

Bauan tragsstellung, gü ltigen Fassung anzuwenden. 

 

7.5  Bei der Anlegung von Stellplä tzen ist ein  Abstand von 1,0 m  von der  

  Grundstücksgren ze, wo erforderlich und möglich, einzuhalten .  

  Ausgenommen davon sind d ie Stellplätze en tlang der Badstraße. 

 

12. Priv ate Grün flächen 

 

 12.1     Nicht überbaubare Grundstücksflächen: 

           Die privaten  Grünbereiche und Freif lächen sind, soweit nicht für  

   Verkehrsanschlüsse, Plä tze, Stellplä tze, Zufahrten und die in  Punkt 5. 

   besch riebenen Anlagen nötig  werden, gärtnerisch anzulegen und zu  un terhalten. 

 

 12.2   Überbaubare Grundstücksflächen 

Die Freif lächen zwischen den Gebäuden sind, soweit sie nicht a ls Verkehrsf lächen, 

Plätze  oder Stellp lä tze benötigt werden, gärtnerisch anzulegen  und zu unterha lten. 

 

 12.3 Je 10 Pkw -Stellplä tze ist m indestens ein kleinkroniger Laubbaum 

   (Hochstamm STU 16-18) an zupflan zen  siehe Pf lanzliste. Die Pflanzf läche ist mit 

einer gegenüber der Kfz-Stellfläche um mind. 12 cm erhöhter Abgren zung 

ein zu fassen , d ie g leichzeitig als An fahrschu tz dient. Ausgehend vom  jeweiligen 

Baumstandort ist in einem Durchmesser von 2.50 m ein überfah rbares 

Pflanzensubstrat bis zu einer Tiefe von 80 cm  einzubauen .  

 

 12.4 Bei Baumpflan zungen ist beiderseit s von  Erdkabeln eine Abstandszone von 2,5 m  

ein zuhalten. Bei Gehölzp flanzungen innerhalb des  Leitungsschutzbereiches von 

Freileitungen ist darau f zu achten, dass nur Gehölze m it niedrigen  

Wuchseigenschaf ten  Verwendung finden. 

 

 12.5    Die vorgesehene Nutzung der Freif lächen, deren Befestigung und deren 

Bepflan zung sowie d ie Gesta ltung der priva ten Grünbereiche ist vom  Bauherrn in 

einem gesonderten Freif lächengestaltungsplan darzustellen und mit dem 

Bauantrag einzureichen . 

 

 13. Öffentliche Grünflächen 

 

Die im  Änderungs-/Erweiterungsplan  festgesetzten öffen tlichen Grünflächen 

innerha lb öffen tlicher Verkehrsflächen  sind zu  begrünen, zu bepflanzen und 

gärtnerisch zu unterha lten. 

 

 

 

Pflan zliste  

 

Als Mindestforderung sind d ie Gütebestimmungen für Baumschu lpflan zen  

- Laubbäume -  einzuhalten.  

 

Bäume II. O rdnung (k leinkron ige Bäume) 

  

Einzelbäume für Grün - und Stellp latzflächen: Hochstamm, H 3xv, STU  16-18  

Acer campestre                                     Feldahorn 

Alnus glutinosa                                    Schwarzerle 

Alnus in cana                                       Grauerle 

Carpinus betu lu s                                  H ainbuche 

Q uercus robur          Som mereiche 

Popu lus tremula          Espe  

Prunus avium           Vogelkirsche 

Sorbus aucuparia                  Vogelbeerbaum  

Ulmus car ipinifolia          Feldu lme 

 

Sträucher 

 

Cornus sangu inea          Roter Hartriegel 

Corylus avellana                           Haselnuss 

Ligustrum  vu lgare                                 Liguster 

Lonicera sylosteum                               Gemeine Heckenkirsche  

Prunus sp inosa                   Schlehe 

Rhamnus catharticus                   Kreuzdorn  

 

3. Bei Auftreten von auffä lligen Bodenverfärbungen oder Gerüchen ist unverzüglich  

die Stad t Cham zu verständigen . 

 

4. Geologische bodenmechan ische Baugrundun tersuchungen werden angera ten. 

 

5. Bauliche Vorkehrungen zum  Schutz gegen Grund-  bzw. Hochwasser wie etwa 

Wannenausb ildung des Untergeschosses werden angera ten. 

                                                                                                                                               

6. Funde h istorischer Art (z.B. Bodenfunde) un terliegen der gesetzliche n Meldepflicht 

gemäß Art. 8 DSchG und sind unverzüglich  entweder der Unteren 

Denkmalschutzbehörde des Landra tsamtes Cham oder d irekt dem Bayer. Landesam t

für Denkmalp flege bekannt zu  machen. 

Dem  Beauf tragten  der Denkmalp flege ist jederzeit Zutritt zur Baustelle zu gestatten . 

  

7. Im  Zuge der Planung ist frühzeitig m it dem jeweiligen Ver- und Entsorgungs- 

unternehmen Kontakt au fzunehmen. 

 

8. Untersuchungen im  Bezug au f even tuell au ftretende Einwirkung durch Schall und 

 Erschütterungen du rch den  Bahnverkehr werden  angera ten. Die E inwirkung au f  

       bauliche Anlagen ist bei der Gebäudeplanung zu berücksichtigen. 

 

9. Die Belange der Deutschen Bahn sind zu beach ten. 

 

10. Es wird  empfohlen die geschlossene, ungegliederte Fassadenf lächen m it 

geeigneten Kletterpflanzen  zu begrünen. Berankungsgerüste sind aus Meta ll in  

orthogonaler Form oder Spanndrähten  auszub ilden. 

 

Rosa canina und rubiginosa         W ildrosen 

Sa lix a lba, aurita, caprea, cinera, fragilis, 

       purpu rea, triandra, vimina lis                 Verschiedene Weiden  

Sambucus nigra                   Schwarzer Holunder 

Sambucus racemosa                            Traubenholunder 

Viburnum opulus                   Gewöhnlicher Schneeball 

 

 

Stützmauerbegrünung 

 

  Clematis montana `Rubens`        W ilde C lematis 

  Hedera helix           Efeu  

  Partenocissu s engelman ii         Wilder Wein  

   

 

14. Niederschlagswasser 

 

14.1  Eine Versickerung des Niedersch lagswassers im Ä nderungs-/Erweiterungsbereich 

scheidet au fgrund der Bodenverhä ltnisse aus.  

 

 

14.2 Verunrein ig tes Niederschlagswasser ist vor Ab leitung über ein Regenklärbecken  zu 

  behandeln.  

 

14.3 Nicht verunreinigtes Niederschlagswasser ist zur Bewässe rung der Grün flächen und 

als Nu tzwasse r zu  verwenden . Die Ableitung des überschüssigen Niederschlags-

wassers erfolg t in den  in unm ittelbarer Nachbarschaft zum  Ä nderungs-

/Erweiterungsbereich vorbei fließenden Regen. 

 

 

15. Leitungsschutzabstände  

 

 Für bestehende und neu zu  verlegende Versorgungs- und Entsorgungsleitungen 

 g ilt: Gebäude und Bepflanzung müssen d ie jeweiligen Regelabstände zu  den  

 un tersch ied lichen  Medien einha lten . Bei U nterschreitungen  sind entsprechende 

Schutzmaßnahmen vorzusehen.   

 

 

III.  H INWEISE 

 

1. Mit dem Bauantrag ist ein Geländenivellemen t vorzulegen.  

 

2. Oberboden, der bei der E rrich tung oder Änderung von bau lichen Anlagen sowie 

bei Veränderung der Erdoberf läche ausgehoben  wird , ist in  nu tzbaren Zustand zu  

halten   und vor Vernich tung und Vergeudung zu  schützen . 

 

Präambel 
 
 
A uf Grund der § 2 Abs. 1 und des § 13a des Baugesetzbuches (BauGB) i.V.m. Art.  23  der 
Gemeindeordnung für den Freistaa t Bayern (GO) und Art. 81 Bayerische Bauordnung 
(BayBO ) hat der Stadtrat  Cham  in seiner Sitzung vom  16.05.2013 d ie 1. Änderung/ 
Erweiterung des Bebauungsp lanes Holzlände  a ls Satzung beschlossen. 
 
 

§ 1 
Räum licher Geltungsbereich 

 
Fü r den  räumlichen  Geltungsbereich der Bebauungsplanänderung/Erweiterung ist der 
Lageplan M=1:1.000 vom 06 .05.20 13 maßgebend. Er ist Bestandteil dieser Satzung. 
 
 

§ 2 
Bestandteile der Sa tzung 

 
Der Änderungs-/Erweiterungsp lan besteht aus: 
1)  Ü bersichtslageplan M=1:5.000 vom  06.05.2013 
2) Lageplan mit zeichnerischem Teil M=1:1.000 vom 06.05.2013  
3) Begründung mit Textlichen Festsetzungen und H inweisen vom  06.05.2013 
 
 

§ 3 
Inkra fttreten  

 
D iese Bebauungsp lanänderung tritt mit der ortsüb lichen Bekanntmachung nach  § 10  
A bs. 3 BauGB in Kra ft. 
 
 

 

 
 
 
Cham , den 17.05 .20 13  

 

Stadt Cham  

 
Karin  Bucher 
E rste Bürgermeisterin  

 

 

 

Verfahrensvermerke 
 
 
Der Stad trat Cham hat in der Sitzung am 28.06 .2012 d ie 1. Änderung/Erweiterung des 
Bebauungsplanes Holzlände  im besch leunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB 
beschlossen. Der Aufstellungsbesch lu ss wu rde am 30.01 .2013 ortsüblich bekannt 
gemach t. 
 
Der Entwurf des Bebauungsplanes wurde gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 
07 .02 .2013 b is 08 .03 .20 13 öffentlich  ausgelegt. Zug leich wurden m it Schreiben vom  
28 .01 .2013 d ie Behörden und sonstigen  Träger Ö ffentlicher Belange gemäß § 4 A bs. 2 
BauGB am  Verfahren beteiligt. 
 
D ie Stad t Cham hat mit dem Beschluss des Stadtrates vom  16 .05 .2013 den Änderungs-
/Erweiterungsplan gemäß § 10 Abs. 1 BauGB in der Fassung vom 06.05.2013 a ls 
Sa tzung beschlossen . 
 
 

 
 
 
Cham , den 17 .05 .201 3 

 

Stad t Cham 

 
Karin  Bucher 
Erste Bürgermeisterin  

 
 
 
D ie als Sa tzung besch lossene 1. Änderung/Erweiterung des Bebauungsp lanes Holzlände
wurde am 29.05 .2013 gemäß § 10 A bs. 3 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. Der 
Bebauungsplan ist dam it wirksam in  Kraft getreten. 
Der Änderungs-/Erweiterungsp lan mit Begründung wird  seit diesem Tag zu den üblichen 
D ien ststunden in  der Stad t Cham zu jedermanns Einsich t bereitgehalten und über dessen 
Inhalt auf Verlangen Auskunft gegeben.  
A uf d ie Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3 Sa tz 1 und 2 sowie A bs. 4 BauGB und die §§ 214 
und 215 BauGB ist h ingewiesen worden. 
 
 

 
 
 
Cham , den 30 .05 .201 3 

 

Stad t Cham 

 
Karin  Bucher 
Erste Bürgermeisterin  
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4. Höhen lage der Baugrundstücke und der bau lichen A nlagen 

 

4.1 Böschungen an  den Grundstücksgrenzen  sind bis maximal 1,20  m  Höhe 

gegenüber dem  natürlichen anstehenden Gelände des Nachbargrundstückes 

zulässig. 

 

4.2  Geländeau fschü ttungen und Abgrabungen sind bis maximal 1,20  m Höhe, 

            gemessen ab höchstem Punkt der Aufschüttung bzw. A bgrabung zu lässig.  

 

4.3  Stützmauern bis maximal 1,20  m  Höhe sind zu lässig. Stützmauern sind in einem 

Abstand von m indestens 1,00 m zu  angrenzenden Grundstücksgrenzen zu 

errichten und m ittels geeigneter heim ischen St räuchern  und auch Kletterp flanzen 

als Vorp flanzung zu begrünen. A usgenommen davon  sind Stützwände, d ie dem 

Hochwasserschu tz dienen. 

 

4.4  Die maximale zulässige Wandhöhe  baulicher Anlagen wird gemäß  Art. 6 Abs. 4 

Satz 2 BayBO  festgesetzt. 

 

8. Einfriedung  

 

8.1  Einfriedungen  sind zu lässig mit durch sichtigem , max. 2.00 m hohem 

 verzin ktem  Maschendraht- bzw. Stahlgitterzaun ohne Sockel.   

         

8.2  Schrankenanlagen bei Zufahrten sind rückverse tzt, ab der Straßenbegren zungslin ie 

10  m , zu lässig. 

 

 

   

  9. Hinweis-  und Leitsystem e 

 

9.1  Im Änderungs-/Erweiterungsbereich sind Hinweis-  und Leitsysteme zulässig , 

un terhalb der Attika  und der Trau fe des Gebäudes, an  dem diese angebracht 

werden. 

  

9.2 Im Sondergebiet SO 1 sind pro Grundstückseinheit 5 freistehende Fahnenmasten mit 

einer maximalen  Höhe von je 8 m  und ein  Pylon  m it maximal 6 m Höhe zulässig .  

 Im SO2 sind insgesam t maximal 3 Fahnenmasten mit einer maximalen  Höhe von   

 8 m  zulässig. 

 

 

 

  10. Beleuchtung 

  

10.1  Für die A ußenbeleuch tung sind in sektenverträgliche Lampen zu verwenden. 

    

  11. Überschwemm ungsgebiet und Hochwasserschu tz 

 

 11.1      Hochwasserschu tz 

Es g ib t fü r den  Bereich "Holzlände" zum Zeitpunkt d ieser Änderung/Erweiterung 

keinen  bestehenden Hochwasserschutz. Für den Stadtbereich Cham wurde du rch 

das Wasserwirtschaftsam t Regensburg ein  An trag auf  Plan feststellung der 

Hochwasser-schu tzmaßnahme für das Q uartier III  Brunnendorf/Floßhafen gestellt. 

Darin ist u. a . der Schutz des Bereich s "Badstraße"  b is nahe der Grundstücksgrenze 

zwischen  den Flurstücken 823 und 827 vorgesehen , wo die Planung für die 

staatliche Hochwasser-schutzmaßnahme derze it auch endet. Fü r den  Änderungs-

/Erweiterungsbereich selbst sind weitere Hochwasserschutzmaßnahmen erforderlich. 

Im Festsetzungsp lan sind sowohl eine Hochwasser-Schutzmauer, als auch  in 

Verlängerung davon   Aufschüttungen festgesetzt. Der fü r diese zusätzlichen 

Hochwasserschu tz-maßnahmen erforderliche Schutzgrad ist au f den Schu tzgrad der 

vorgenannten staatlichen Hochwasserschutzmaßnahme  abzustimmen . Der 

Nachweis der Konformität mit der staa tlichen Hochwasserschutzmaßnahme ist 

zwingend vor Errichtung jeg licher Hochwasserschutzmaßnahmen  zu führen. Der 

weitere Verlau f der staatlichen Hochwasserschutzmaßnahme  Richtung Stadtm itte 

erfolg t süd lich der Badstraße und somit außerhalb des Ä nderungs-

Erweiterungsbereichs dieses Bebauungsplanes.  

 

11.2  Hochwasserangepasste Bauweise 

 Die Hochwassersicherheit der gep lanten Gebäude soll unter Berücksich tigung der 

Wasserspiegellagen bei einem  100-jäh rlichen Hochwasser des Regens gewährleistet

sein. In  diesem Zusammenhang wird  auf die D IN 18195 Bauwerksabdichtungen , 

Teil 6 (  Abdich tungen gegen  von außen drückendes Wasser ) hingewiesen. Danach 

ist die A bdichtung 0,3 m  über den Bemessungswasserspiegel (369,75 m ü. NN) im  

Bereich  des Grundstücks hochzuziehen.  

       II.  TEXTLICH E F ESTSETZU NGEN 
 
 

Abweichend von den Bebauungsvorschriften des verb indlichen  Bebauungsplanes wird für 

den Änderungs-/Erweiterungsbereich folgendes festgesetzt. 

Es g ilt die Baunutzungsverordnung vom  23.01.1990. 

 
 

1. Art der bau lichen Nutzung 

 

1.1  Für den Änderungs-/Erweiterungsbereich werden das Sondergebiet 1 

Schule/Hochschule und das Sondergebiet 2 Freizeit nach § 11 Abs. 1, 2 BauNVO 

1990 festgesetzt. 

 

1.2   Im Sondergebiet SO 1 Schu le/Hochschu le  sind folgende Nutzungen  zulässig : 

Hochschu len , Berufsbildende Schu len , Fachschulen  

         

 1.3  Im Sondergebiet SO  2 Freizeit ist folgende Nutzung zulässig : 

Freizeitan lagen   

 

 

2.  Maß  der baulichen  Nutzung 

  

2.1  Das Maß der zulässigen baulichen Nu tzung in den Sondergebieten  SO  1  und SO 2 

ergib t sich aus der in der Plan zeichnung eingetragenen Grundf lächen- (GRZ) und 

Geschossflächenzahl (GFZ) sowie aus den Festsetzungen über d ie maximale 

zulässige Wandhöhe der bau lichen Anlage. 

 

2.2  Die Höhenbeschränkungen gelten nich t für techn ische Dachau fbauten von  

un tergeordneter Bedeu tung wie Kamine, Lüftungsan lagen  sowie bei Belichtungen 

und freistehende Kamine. 

 

 

3.  Bauweise und A bstandsf lächen 

 

3.1  Im Sondergebiet SO  1  wird eine abweichende Bauweise  festgesetzt gemäß § 22 

 Abs. 4 BauNVO 1990, wie offene Bauweise , jedoch sind Baukörperlängen bis 

 160 m  zugelassen. 

 

3.2  Im Sondergebiet SO  2  ist  eine of fene Bauweise  zulässig . 

 

 3.3 Für das Sondergebiet SO 1  sind Abstandsflächen geringerer Tiefe nach A rt. 6 Abs. 7  

BayBO zu lässig. D ie Tiefe der Abstandsflächen beträg t 0,40 H, jedoch          

m indestens 3 m .   

 

 

          5.  Nich t überbaubare Grundstücksflächen  

   

           5.1 Nebenan lagen  im Sinne des § 14 Abs. 2 BauVNO  sind zu lässig. 

 

 

 

6.  Gesta ltung der baulichen  Anlagen 

 

6.1 Im Änderungs-/Erweiterungsbereich  sind Fassadenbekleidungen aus Holz, farbigen 

  Holzwerkstoff - und Faserzementpla tten und Metall sowie Putz-, und  

 Sichtbetonoberflächen zulässig .  

 

6.2 In den Sondergebieten SO  1  und SO  2  sind Flach-, Walm -, flachgeneigte  

Pult - und Satteldächer m it Dachneigungen von 0° bis max. 15 ° zulässig .  

 Dachdeckungen aus grauen Blechbahnen, natu rroten Ziegel - und 

 Betondachsteinen au f Sattel- und Pu ltdächern sowie Dachbahnen aus Bitumen 

 oder Kunststoff auf Flachdächern  sind zu lässig. 

  

           6.3  Vordächer sind zu lässig bis max. 6 m  Tiefe ab Fassadenaußenkante. 

 

           6.4 Aus den Bauvorlagen für die ein zelnen  Hochbauten müssen d ie Ausführung und 

 d ie Farbgebung der Fassadenoberflächen der Gebäude ersichtlich  sein . 

 

 

 

7. Stellplä tze, Fahrbahnen und Plä tze 

 

7.1 D ie Stellplätze sind aus offen fug igem Material (z.B. Rasenfugensteine) herzustellen. 

A usgenommen davon  sind Stellp lä tze im Überschwemmungsgebiet.  

 

7.2   Fahrbahnen und Anlieferbereiche sind asphaltiert oder betoniert zu befestigen. 

 

  7.3     Plätze (z.B. Pausenhofflächen) sind aus offenfugigem M aterial herzustellen. 

 

7.4      Im  Ä nderungs-/Erweiterungsbereich ist beim Stellp latznachweis die Sa tzung der 

 Stad t Cham über die  Herstellung von Garagen und Stellp lätzen in der, bei der 

Bauan tragsstellung, gü ltigen Fassung anzuwenden. 

 

7.5  Bei der Anlegung von Stellplä tzen ist ein  Abstand von 1,0 m  von der  

  Grundstücksgren ze, wo erforderlich und möglich, einzuhalten .  

  Ausgenommen davon sind d ie Stellplätze en tlang der Badstraße. 

 

12. Priv ate Grün flächen 

 

 12.1     Nicht überbaubare Grundstücksflächen: 

           Die privaten  Grünbereiche und Freif lächen sind, soweit nicht für  

   Verkehrsanschlüsse, Plä tze, Stellplä tze, Zufahrten und die in  Punkt 5. 

   besch riebenen Anlagen nötig  werden, gärtnerisch anzulegen und zu  un terhalten. 

 

 12.2   Überbaubare Grundstücksflächen 

Die Freif lächen zwischen den Gebäuden sind, soweit sie nicht a ls Verkehrsf lächen, 

Plätze  oder Stellp lä tze benötigt werden, gärtnerisch anzulegen  und zu unterha lten. 

 

 12.3 Je 10 Pkw -Stellplä tze ist m indestens ein kleinkroniger Laubbaum 

   (Hochstamm STU 16-18) an zupflan zen  siehe Pf lanzliste. Die Pflanzf läche ist mit 

einer gegenüber der Kfz-Stellfläche um mind. 12 cm erhöhter Abgren zung 

ein zu fassen , d ie g leichzeitig als An fahrschu tz dient. Ausgehend vom  jeweiligen 

Baumstandort ist in einem Durchmesser von 2.50 m ein überfah rbares 

Pflanzensubstrat bis zu einer Tiefe von 80 cm  einzubauen .  

 

 12.4 Bei Baumpflan zungen ist beiderseit s von  Erdkabeln eine Abstandszone von 2,5 m  

ein zuhalten. Bei Gehölzp flanzungen innerhalb des  Leitungsschutzbereiches von 

Freileitungen ist darau f zu achten, dass nur Gehölze m it niedrigen  

Wuchseigenschaf ten  Verwendung finden. 

 

 12.5    Die vorgesehene Nutzung der Freif lächen, deren Befestigung und deren 

Bepflan zung sowie d ie Gesta ltung der priva ten Grünbereiche ist vom  Bauherrn in 

einem gesonderten Freif lächengestaltungsplan darzustellen und mit dem 

Bauantrag einzureichen . 

 

 13. Öffentliche Grünflächen 

 

Die im  Änderungs-/Erweiterungsplan  festgesetzten öffen tlichen Grünflächen 

innerha lb öffen tlicher Verkehrsflächen  sind zu  begrünen, zu bepflanzen und 

gärtnerisch zu unterha lten. 

 

 

 

Pflan zliste  

 

Als Mindestforderung sind d ie Gütebestimmungen für Baumschu lpflan zen  

- Laubbäume -  einzuhalten.  

 

Bäume II. O rdnung (k leinkron ige Bäume) 

  

Einzelbäume für Grün - und Stellp latzflächen: Hochstamm, H 3xv, STU  16-18  

Acer campestre                                     Feldahorn 

Alnus glutinosa                                    Schwarzerle 

Alnus in cana                                       Grauerle 

Carpinus betu lu s                                  Hainbuche 

Q uercus robur          Som mereiche 

Popu lus tremula          Espe  

Prunus avium           Vogelkirsche 

Sorbus aucuparia                  Vogelbeerbaum  

Ulmus car ipinifolia          Feldu lme 

 

Sträucher 

 

Cornus sangu inea          Roter Hartriegel 

Corylus avellana                           Haselnuss 

Ligustrum  vu lgare                                 Liguster 

Lonicera sylosteum                               Gemeine Heckenkirsche  

Prunus sp inosa                   Schlehe 

Rhamnus catharticus                   Kreuzdorn  

 

3. Bei Auftreten von auffä lligen Bodenverfärbungen oder Gerüchen ist unverzüglich  

die Stad t Cham zu verständigen . 

 

4. Geologische bodenmechan ische Baugrundun tersuchungen werden angera ten. 

 

5. Bauliche Vorkehrungen zum  Schutz gegen Grund-  bzw. Hochwasser wie etwa 

Wannenausb ildung des Untergeschosses werden angera ten. 

                                                                                                                                               

6. Funde h istorischer Art (z.B. Bodenfunde) un terliegen der gesetzliche n Meldepflicht 

gemäß Art. 8 DSchG und sind unverzüglich  entweder der Unteren 

Denkmalschutzbehörde des Landra tsamtes Cham oder d irekt dem Bayer. Landesam t

für Denkmalp flege bekannt zu  machen. 

Dem  Beauf tragten  der Denkmalp flege ist jederzeit Zutritt zur Baustelle zu gestatten . 

  

7. Im  Zuge der Planung ist frühzeitig m it dem jeweiligen Ver- und Entsorgungs- 

unternehmen Kontakt au fzunehmen. 

 

8. Untersuchungen im  Bezug au f even tuell au ftretende Einwirkung durch Schall und 

 Erschütterungen du rch den  Bahnverkehr werden  angera ten. Die E inwirkung au f  

       bauliche Anlagen ist bei der Gebäudeplanung zu berücksichtigen. 

 

9. Die Belange der Deutschen Bahn sind zu beach ten. 

 

10. Es wird  empfohlen die geschlossene, ungegliederte Fassadenf lächen m it 

geeigneten Kletterpflanzen  zu begrünen. Berankungsgerüste sind aus Meta ll in  

orthogonaler Form oder Spanndrähten  auszub ilden. 

 

Rosa canina und rubiginosa         W ildrosen 

Sa lix a lba, aurita, caprea, cinera, fragilis, 

       purpu rea, triandra, vimina lis                 Verschiedene Weiden  

Sambucus nigra                   Schwarzer Holunder 

Sambucus racemosa                            Traubenholunder 

Viburnum opulus                   Gewöhnlicher Schneeball 

 

 

Stützmauerbegrünung 

 

  Clematis montana `Rubens`        W ilde C lematis 

  Hedera helix           Efeu  

  Partenocissus engelman ii         Wilder Wein  

   

 

14. Niederschlagswasser 

 

14.1  Eine Versickerung des Niedersch lagswassers im Ä nderungs-/Erweiterungsbereich 

scheidet au fgrund der Bodenverhä ltnisse aus.  

 

 

14.2 Verunrein ig tes Niederschlagswasser ist vor Ab leitung über ein Regenklärbecken  zu 

  behandeln.  

 

14.3 Nicht verunreinigtes Niederschlagswasser ist zur Bewässe rung der Grün flächen und 

als Nu tzwasse r zu  verwenden . Die Ableitung des überschüssigen Niederschlags-

wassers erfolg t in den  in unm ittelbarer Nachbarschaft zum  Ä nderungs-

/Erweiterungsbereich vorbei fließenden Regen. 

 

 

15. Leitungsschutzabstände  

 

 Für bestehende und neu zu  verlegende Versorgungs- und Entsorgungsleitungen 

 g ilt: Gebäude und Bepflanzung müssen d ie jeweiligen Regelabstände zu  den  

 un tersch ied lichen  Medien einha lten . Bei U nterschreitungen  sind entsprechende 

Schutzmaßnahmen vorzusehen.   

 

 

III.  H INWEISE 

 

1. Mit dem Bauantrag ist ein Geländenivellemen t vorzulegen.  

 

2. Oberboden, der bei der E rrich tung oder Änderung von bau lichen Anlagen sowie 

bei Veränderung der Erdoberf läche ausgehoben  wird , ist in  nu tzbaren Zustand zu  

halten   und vor Vernich tung und Vergeudung zu  schützen . 

 

Präambel 
 
 
A uf Grund der § 2 Abs. 1 und des § 13a des Baugesetzbuches (BauGB) i.V.m. Art.  23  der 
Gemeindeordnung für den Freistaa t Bayern (GO) und Art. 81 Bayerische Bauordnung 
(BayBO ) hat der Stadtrat  Cham  in seiner Sitzung vom  16.05.2013 d ie 1. Änderung/ 
Erweiterung des Bebauungsp lanes Holzlände  a ls Satzung beschlossen. 
 
 

§ 1 
Räum licher Geltungsbereich 

 
Fü r den  räumlichen  Geltungsbereich der Bebauungsplanänderung/Erweiterung ist der 
Lageplan M=1:1.000 vom 06 .05.20 13 maßgebend. Er ist Bestandteil dieser Satzung. 
 
 

§ 2 
Bestandteile der Sa tzung 

 
Der Änderungs-/Erweiterungsp lan besteht aus: 
1)  Ü bersichtslageplan M=1:5.000 vom  06.05.2013 
2) Lageplan mit zeichnerischem Teil M=1:1.000 vom 06.05.2013  
3) Begründung mit Textlichen Festsetzungen und H inweisen vom  06.05.2013 
 
 

§ 3 
Inkra fttreten  

 
D iese Bebauungsp lanänderung tritt mit der ortsüb lichen Bekanntmachung nach  § 10  
A bs. 3 BauGB in Kra ft. 
 
 

 

 
 
 
Cham , den 17.05 .2013  

 

Stadt Cham  

 
Karin  Bucher 
E rste Bürgermeisterin  

 

 

 

Verfahrensvermerke 
 
 
Der Stad trat Cham hat in der Sitzung am 28.06 .2012 d ie 1. Änderung/Erweiterung des 
Bebauungsplanes Holzlände  im besch leunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB 
beschlossen. Der Aufstellungsbesch lu ss wu rde am 30.01 .2013 ortsüblich bekannt 
gemach t. 
 
Der Entwurf des Bebauungsplanes wurde gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 
07 .02 .2013 b is 08 .03 .2013 öffentlich  ausgelegt. Zug leich wurden m it Schreiben vom  
28 .01 .2013 d ie Behörden und sonstigen  Träger Ö ffentlicher Belange gemäß § 4 A bs. 2 
BauGB am  Verfahren beteiligt. 
 
D ie Stad t Cham hat mit dem Beschluss des Stadtrates vom  16 .05 .2013 den Änderungs-
/Erweiterungsplan gemäß § 10 Abs. 1 BauGB in der Fassung vom 06.05.2013 a ls 
Sa tzung beschlossen . 
 
 

 
 
 
Cham , den 17 .05 .201 3 

 

Stad t Cham 

 
Karin  Bucher 
Erste Bürgermeisterin  

 
 
 
D ie als Sa tzung besch lossene 1. Änderung/Erweiterung des Bebauungsp lanes Holzlände
wurde am 29.05 .2013 gemäß § 10 A bs. 3 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. Der 
Bebauungsplan ist dam it wirksam in  Kraft getreten. 
Der Änderungs-/Erweiterungsp lan mit Begründung wird  seit diesem Tag zu den üblichen 
D ien ststunden in  der Stad t Cham zu jedermanns Einsich t bereitgehalten und über dessen 
Inhalt auf Verlangen Auskunft gegeben.  
A uf d ie Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3 Sa tz 1 und 2 sowie A bs. 4 BauGB und die §§ 214 
und 215 BauGB ist h ingewiesen worden. 
 
 

 
 
 
Cham , den 30 .05 .201 3 

 

Stad t Cham 

 
Karin  Bucher 
Erste Bürgermeisterin  
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4. Höhen lage der Baugrundstücke und der bau lichen A nlagen 

 

4.1 Böschungen an  den Grundstücksgrenzen  sind bis maximal 1,20  m  Höhe 

gegenüber dem  natürlichen anstehenden Gelände des Nachbargrundstückes 

zulässig. 

 

4.2  Geländeau fschü ttungen und Abgrabungen sind bis maximal 1,20  m Höhe, 

            gemessen ab höchstem Punkt der Aufschüttung bzw. A bgrabung zu lässig.  

 

4.3  Stützmauern bis maximal 1,20  m  Höhe sind zu lässig. Stützmauern sind in einem 

Abstand von m indestens 1,00 m zu  angrenzenden Grundstücksgrenzen zu 

errichten und m ittels geeigneter heim ischen St räuchern  und auch Kletterp flanzen 

als Vorp flanzung zu begrünen. A usgenommen davon  sind Stützwände, d ie dem 

Hochwasserschu tz dienen. 

 

4.4  Die maximale zulässige Wandhöhe  baulicher Anlagen wird gemäß  Art. 6 Abs. 4 

Satz 2 BayBO  festgesetzt. 

 

8. Einfriedung  

 

8.1  Einfriedungen  sind zu lässig mit durch sichtigem , max. 2.00 m hohem 

 verzin ktem  Maschendraht- bzw. Stahlgitterzaun ohne Sockel.   

         

8.2  Schrankenanlagen bei Zufahrten sind rückverse tzt, ab der Straßenbegren zungslin ie 

10  m , zu lässig. 

 

 

   

  9. Hinweis-  und Leitsystem e 

 

9.1  Im Änderungs-/Erweiterungsbereich sind Hinweis-  und Leitsysteme zulässig , 

un terhalb der Attika  und der Trau fe des Gebäudes, an  dem diese angebracht 

werden. 

  

9.2 Im Sondergebiet SO 1 sind pro Grundstückseinheit 5 freistehende Fahnenmasten mit 

einer maximalen  Höhe von je 8 m  und ein  Pylon  m it maximal 6 m Höhe zulässig .  

 Im SO2 sind insgesam t maximal 3 Fahnenmasten mit einer maximalen  Höhe von   

 8 m  zulässig. 

 

 

 

  10. Beleuchtung 

  

10.1  Für die A ußenbeleuch tung sind in sektenverträgliche Lampen zu verwenden. 

    

  11. Überschwemm ungsgebiet und Hochwasserschu tz 

 

 11.1      Hochwasserschu tz 

Es g ib t fü r den  Bereich "Holzlände" zum Zeitpunkt d ieser Änderung/Erweiterung 

keinen  bestehenden Hochwasserschutz. Für den Stadtbereich Cham wurde du rch 

das Wasserwirtschaftsam t Regensburg ein  An trag auf  Plan feststellung der 

Hochwasser-schu tzmaßnahme für das Q uartier III  Brunnendorf/Floßhafen gestellt. 

Darin ist u. a . der Schutz des Bereich s "Badstraße"  b is nahe der Grundstücksgrenze 

zwischen  den Flurstücken 823 und 827 vorgesehen , wo die Planung für die 

staatliche Hochwasser-schutzmaßnahme derze it auch endet. Fü r den  Änderungs-

/Erweiterungsbereich selbst sind weitere Hochwasserschutzmaßnahmen erforderlich. 

Im Festsetzungsp lan sind sowohl eine Hochwasser-Schutzmauer, als auch  in 

Verlängerung davon   Aufschüttungen festgesetzt. Der fü r diese zusätzlichen 

Hochwasserschu tz-maßnahmen erforderliche Schutzgrad ist au f den Schu tzgrad der 

vorgenannten staatlichen Hochwasserschutzmaßnahme  abzustimmen . Der 

Nachweis der Konformität mit der staa tlichen Hochwasserschutzmaßnahme ist 

zwingend vor Errichtung jeg licher Hochwasserschutzmaßnahmen  zu führen. Der 

weitere Verlau f der staatlichen Hochwasserschutzmaßnahme  Richtung Stadtm itte 

erfolg t süd lich der Badstraße und somit außerhalb des Ä nderungs-

Erweiterungsbereichs dieses Bebauungsplanes.  

 

11.2  Hochwasserangepasste Bauweise 

 Die Hochwassersicherheit der gep lanten Gebäude soll unter Berücksich tigung der 

Wasserspiegellagen bei einem  100-jäh rlichen Hochwasser des Regens gewährleistet

sein. In  diesem Zusammenhang wird  auf die D IN 18195 Bauwerksabdichtungen , 

Teil 6 (  Abdich tungen gegen  von außen drückendes Wasser ) hingewiesen. Danach 

ist die A bdichtung 0,3 m  über den Bemessungswasserspiegel (369,75 m ü. NN) im  

Bereich  des Grundstücks hochzuziehen.  

       II.  TEXTLICH E F ESTSETZU NGEN 
 
 

Abweichend von den Bebauungsvorschriften des verb indlichen  Bebauungsplanes wird für 

den Änderungs-/Erweiterungsbereich folgendes festgesetzt. 

Es g ilt die Baunutzungsverordnung vom  23.01.1990. 

 
 

1. Art der bau lichen Nutzung 

 

1.1  Für den Änderungs-/Erweiterungsbereich werden das Sondergebiet 1 

Schule/Hochschule und das Sondergebiet 2 Freizeit nach § 11 Abs. 1, 2 BauNVO 

1990 festgesetzt. 

 

1.2   Im Sondergebiet SO 1 Schu le/Hochschu le  sind folgende Nutzungen  zulässig : 

Hochschu len , Berufsbildende Schu len , Fachschulen  

         

 1.3  Im Sondergebiet SO  2 Freizeit ist folgende Nutzung zulässig : 

Freizeitan lagen   

 

 

2.  Maß  der baulichen  Nutzung 

  

2.1  Das Maß der zulässigen baulichen Nu tzung in den Sondergebieten  SO  1  und SO 2 

ergib t sich aus der in der Plan zeichnung eingetragenen Grundf lächen- (GRZ) und 

Geschossflächenzahl (GFZ) sowie aus den Festsetzungen über d ie maximale 

zulässige Wandhöhe der bau lichen Anlage. 

 

2.2  Die Höhenbeschränkungen gelten nich t für techn ische Dachau fbauten von  

un tergeordneter Bedeu tung wie Kamine, Lüftungsan lagen  sowie bei Belichtungen 

und freistehende Kamine. 

 

 

3.  Bauweise und A bstandsf lächen 

 

3.1  Im Sondergebiet SO  1  wird eine abweichende Bauweise  festgesetzt gemäß § 22 

 Abs. 4 BauNVO 1990, wie offene Bauweise , jedoch sind Baukörperlängen bis 

 160 m  zugelassen. 

 

3.2  Im Sondergebiet SO  2  ist  eine of fene Bauweise  zulässig . 

 

 3.3 Für das Sondergebiet SO 1  sind Abstandsflächen geringerer Tiefe nach A rt. 6 Abs. 7  

BayBO zu lässig. D ie Tiefe der Abstandsflächen beträg t 0,40 H, jedoch          

m indestens 3 m .   

 

 

          5.  Nich t überbaubare Grundstücksflächen  

   

           5.1 Nebenan lagen  im Sinne des § 14 Abs. 2 BauVNO  sind zu lässig. 

 

 

 

6.  Gesta ltung der baulichen  Anlagen 

 

6.1 Im Änderungs-/Erweiterungsbereich  sind Fassadenbekleidungen aus Holz, farbigen 

  Holzwerkstoff - und Faserzementpla tten und Metall sowie Putz-, und  

 Sichtbetonoberflächen zulässig .  

 

6.2 In den Sondergebieten SO  1  und SO  2  sind Flach-, Walm -, flachgeneigte  

Pult - und Satteldächer m it Dachneigungen von 0° bis max. 15 ° zulässig .  

 Dachdeckungen aus grauen Blechbahnen, natu rroten Ziegel - und 

 Betondachsteinen au f Sattel- und Pu ltdächern sowie Dachbahnen aus Bitumen 

 oder Kunststoff auf Flachdächern  sind zu lässig. 

  

           6.3  Vordächer sind zu lässig bis max. 6 m  Tiefe ab Fassadenaußenkante. 

 

           6.4 Aus den Bauvorlagen für die ein zelnen  Hochbauten müssen d ie Ausführung und 

 d ie Farbgebung der Fassadenoberflächen der Gebäude ersichtlich  sein . 

 

 

 

7. Stellplä tze, Fahrbahnen und Plä tze 

 

7.1 D ie Stellplätze sind aus offen fug igem Material (z.B. Rasenfugensteine) herzustellen. 

A usgenommen davon  sind Stellp lä tze im Überschwemmungsgebiet.  

 

7.2   Fahrbahnen und Anlieferbereiche sind asphaltiert oder betoniert zu befestigen. 

 

  7.3     Plätze (z.B. Pausenhofflächen) sind aus offenfugigem M aterial herzustellen. 

 

7.4      Im  Ä nderungs-/Erweiterungsbereich ist beim Stellp latznachweis die Sa tzung der 

 Stad t Cham über die  Herstellung von Garagen und Stellp lätzen in der, bei der 

Bauan tragsstellung, gü ltigen Fassung anzuwenden. 

 

7.5  Bei der Anlegung von Stellplä tzen ist ein  Abstand von 1,0 m  von der  

  Grundstücksgren ze, wo erforderlich und möglich, einzuhalten .  

  Ausgenommen davon sind d ie Stellplätze en tlang der Badstraße. 

 

12. Priv ate Grün flächen 

 

 12.1     Nicht überbaubare Grundstücksflächen: 

           Die privaten  Grünbereiche und Freif lächen sind, soweit nicht für  

   Verkehrsanschlüsse, Plä tze, Stellplä tze, Zufahrten und die in  Punkt 5. 

   besch riebenen Anlagen nötig  werden, gärtnerisch anzulegen und zu  un terhalten. 

 

 12.2   Überbaubare Grundstücksflächen 

Die Freif lächen zwischen den Gebäuden sind, soweit sie nicht a ls Verkehrsf lächen, 

Plätze  oder Stellp lä tze benötigt werden, gärtnerisch anzulegen  und zu unterha lten. 

 

 12.3 Je 10 Pkw -Stellplä tze ist m indestens ein kleinkroniger Laubbaum 

   (Hochstamm STU 16-18) an zupflan zen  siehe Pf lanzliste. Die Pflanzf läche ist mit 

einer gegenüber der Kfz-Stellfläche um mind. 12 cm erhöhter Abgren zung 

ein zu fassen , d ie g leichzeitig als An fahrschu tz dient. Ausgehend vom  jeweiligen 

Baumstandort ist in einem Durchmesser von 2.50 m ein überfah rbares 

Pflanzensubstrat bis zu einer Tiefe von 80 cm  einzubauen .  

 

 12.4 Bei Baumpflan zungen ist beiderseit s von  Erdkabeln eine Abstandszone von 2,5 m  

ein zuhalten. Bei Gehölzp flanzungen innerhalb des  Leitungsschutzbereiches von 

Freileitungen ist darau f zu achten, dass nur Gehölze m it niedrigen  

Wuchseigenschaf ten  Verwendung finden. 

 

 12.5    Die vorgesehene Nutzung der Freif lächen, deren Befestigung und deren 

Bepflan zung sowie d ie Gesta ltung der priva ten Grünbereiche ist vom  Bauherrn in 

einem gesonderten Freif lächengestaltungsplan darzustellen und mit dem 

Bauantrag einzureichen . 

 

 13. Öffentliche Grünflächen 

 

Die im  Änderungs-/Erweiterungsplan  festgesetzten öffen tlichen Grünflächen 

innerha lb öffen tlicher Verkehrsflächen  sind zu  begrünen, zu bepflanzen und 

gärtnerisch zu unterha lten. 

 

 

 

Pflan zliste  

 

Als Mindestforderung sind d ie Gütebestimmungen für Baumschu lpflan zen  

- Laubbäume -  einzuhalten.  

 

Bäume II. O rdnung (k leinkron ige Bäume) 

  

Einzelbäume für Grün - und Stellp latzflächen: Hochstamm, H 3xv, STU  16-18  

Acer campestre                                     Feldahorn 

Alnus glutinosa                                    Schwarzerle 

Alnus in cana                                       Grauerle 

Carpinus betu lu s                                  Hainbuche 

Q uercus robur          Som mereiche 

Popu lus tremula          Espe  

Prunus avium           Vogelkirsche 

Sorbus aucuparia                  Vogelbeerbaum  

Ulmus car ipinifolia          Feldu lme 

 

Sträucher 

 

Cornus sangu inea          Roter Hartriegel 

Corylus avellana                           Haselnuss 

Ligustrum  vu lgare                                 Liguster 

Lonicera sylosteum                               Gemeine Heckenkirsche  

Prunus sp inosa                   Schlehe 

Rhamnus catharticus                   Kreuzdorn  

 

3. Bei Auftreten von auffä lligen Bodenverfärbungen oder Gerüchen ist unverzüglich  

die Stad t Cham zu verständigen . 

 

4. Geologische bodenmechan ische Baugrundun tersuchungen werden angera ten. 

 

5. Bauliche Vorkehrungen zum  Schutz gegen Grund-  bzw. Hochwasser wie etwa 

Wannenausb ildung des Untergeschosses werden angera ten. 

                                                                                                                                               

6. Funde h istorischer Art (z.B. Bodenfunde) un terliegen der gesetzliche n Meldepflicht 

gemäß Art. 8 DSchG und sind unverzüglich  entweder der Unteren 

Denkmalschutzbehörde des Landra tsamtes Cham oder d irekt dem Bayer. Landesam t

für Denkmalp flege bekannt zu  machen. 

Dem  Beauf tragten  der Denkmalp flege ist jederzeit Zutritt zur Baustelle zu gestatten . 

  

7. Im  Zuge der Planung ist frühzeitig m it dem jeweiligen Ver- und Entsorgungs- 

unternehmen Kontakt au fzunehmen. 

 

8. Untersuchungen im  Bezug au f even tuell au ftretende Einwirkung durch Schall und 

 Erschütterungen du rch den  Bahnverkehr werden  angera ten. Die E inwirkung au f  

       bauliche Anlagen ist bei der Gebäudeplanung zu berücksichtigen. 

 

9. Die Belange der Deutschen Bahn sind zu beach ten. 

 

10. Es wird  empfohlen die geschlossene, ungegliederte Fassadenf lächen m it 

geeigneten Kletterpflanzen  zu begrünen. Berankungsgerüste sind aus Meta ll in  

orthogonaler Form oder Spanndrähten  auszub ilden. 

 

Rosa canina und rubiginosa         W ildrosen 

Sa lix a lba, aurita, caprea, cinera, fragilis, 

       purpu rea, triandra, vimina lis                 Verschiedene Weiden  

Sambucus nigra                   Schwarzer Holunder 

Sambucus racemosa                            Traubenholunder 

Viburnum opulus                   Gewöhnlicher Schneeball 

 

 

Stützmauerbegrünung 

 

  Clematis montana `Rubens`        W ilde C lematis 

  Hedera helix           Efeu  

  Partenocissus engelman ii         Wilder Wein  

   

 

14. Niederschlagswasser 

 

14.1  Eine Versickerung des Niedersch lagswassers im Ä nderungs-/Erweiterungsbereich 

scheidet au fgrund der Bodenverhä ltnisse aus.  

 

 

14.2 Verunrein ig tes Niederschlagswasser ist vor Ab leitung über ein Regenklärbecken  zu 

  behandeln.  

 

14.3 Nicht verunreinigtes Niederschlagswasser ist zur Bewässe rung der Grün flächen und 

als Nu tzwasse r zu  verwenden . Die Ableitung des überschüssigen Niederschlags-

wassers erfolg t in den  in unm ittelbarer Nachbarschaft zum  Ä nderungs-

/Erweiterungsbereich vorbei fließenden Regen. 

 

 

15. Leitungsschutzabstände  

 

 Für bestehende und neu zu  verlegende Versorgungs- und Entsorgungsleitungen 

 g ilt: Gebäude und Bepflanzung müssen d ie jeweiligen Regelabstände zu  den  

 un tersch ied lichen  Medien einha lten . Bei U nterschreitungen  sind entsprechende 

Schutzmaßnahmen vorzusehen.   

 

 

III.  H INWEISE 

 

1. Mit dem Bauantrag ist ein Geländenivellemen t vorzulegen.  

 

2. Oberboden, der bei der E rrich tung oder Änderung von bau lichen Anlagen sowie 

bei Veränderung der Erdoberf läche ausgehoben  wird , ist in  nu tzbaren Zustand zu  

halten   und vor Vernich tung und Vergeudung zu  schützen . 

 

Präambel 
 
 
A uf Grund der § 2 Abs. 1 und des § 13a des Baugesetzbuches (BauGB) i.V.m. Art.  23  der 
Gemeindeordnung für den Freistaa t Bayern (GO) und Art. 81 Bayerische Bauordnung 
(BayBO ) hat der Stadtrat  Cham  in seiner Sitzung vom  16.05.2013 d ie 1. Änderung/ 
Erweiterung des Bebauungsp lanes Holzlände  a ls Satzung beschlossen. 
 
 

§ 1 
Räum licher Geltungsbereich 

 
Fü r den  räumlichen  Geltungsbereich der Bebauungsplanänderung/Erweiterung ist der 
Lageplan M=1:1.000 vom 06 .05.20 13 maßgebend. Er ist Bestandteil dieser Satzung. 
 
 

§ 2 
Bestandteile der Sa tzung 

 
Der Änderungs-/Erweiterungsp lan besteht aus: 
1)  Ü bersichtslageplan M=1:5.000 vom  06.05.2013 
2) Lageplan mit zeichnerischem Teil M=1:1.000 vom 06.05.2013  
3) Begründung mit Textlichen Festsetzungen und H inweisen vom  06.05.2013 
 
 

§ 3 
Inkra fttreten  

 
D iese Bebauungsp lanänderung tritt mit der ortsüb lichen Bekanntmachung nach  § 10  
A bs. 3 BauGB in Kra ft. 
 
 

 

 
 
 
Cham , den 17.05 .2013  

 

Stadt Cham  

 
Karin  Bucher 
E rste Bürgermeisterin  

 

 

 

Verfahrensvermerke 
 
 
Der Stad trat Cham hat in der Sitzung am 28.06 .2012 d ie 1. Änderung/Erweiterung des 
Bebauungsplanes Holzlände  im besch leunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB 
beschlossen. Der Aufstellungsbesch lu ss wu rde am 30.01 .2013 ortsüblich bekannt 
gemach t. 
 
Der Entwurf des Bebauungsplanes wurde gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 
07 .02 .2013 b is 08 .03 .2013 öffentlich  ausgelegt. Zug leich wurden m it Schreiben vom  
28 .01 .2013 d ie Behörden und sonstigen  Träger Ö ffentlicher Belange gemäß § 4 A bs. 2 
BauGB am  Verfahren beteiligt. 
 
D ie Stad t Cham hat mit dem Beschluss des Stadtrates vom  16 .05 .2013 den Änderungs-
/Erweiterungsplan gemäß § 10 Abs. 1 BauGB in der Fassung vom 06.05.2013 a ls 
Sa tzung beschlossen . 
 
 

 
 
 
Cham , den 17 .05 .201 3 

 

Stad t Cham 

 
Karin  Bucher 
Erste Bürgermeisterin  

 
 
 
D ie als Sa tzung besch lossene 1. Änderung/Erweiterung des Bebauungsp lanes Holzlände
wurde am 29.05 .2013 gemäß § 10 A bs. 3 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. Der 
Bebauungsplan ist dam it wirksam in  Kraft getreten. 
Der Änderungs-/Erweiterungsp lan mit Begründung wird  seit diesem Tag zu den üblichen 
D ien ststunden in  der Stad t Cham zu jedermanns Einsich t bereitgehalten und über dessen 
Inhalt auf Verlangen Auskunft gegeben.  
A uf d ie Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3 Sa tz 1 und 2 sowie A bs. 4 BauGB und die §§ 214 
und 215 BauGB ist h ingewiesen worden. 
 
 

 
 
 
Cham , den 30 .05 .201 3 

 

Stad t Cham 

 
Karin  Bucher 
Erste Bürgermeisterin  
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4. Höhen lage der Baugrundstücke und der bau lichen A nlagen 

 

4.1 Böschungen an  den Grundstücksgrenzen  sind bis maximal 1,20  m  Höhe 

gegenüber dem  natürlichen anstehenden Gelände des Nachbargrundstückes 

zulässig. 

 

4.2  Geländeau fschü ttungen und Abgrabungen sind bis maximal 1,20  m Höhe, 

            gemessen ab höchstem Punkt der Aufschüttung bzw. A bgrabung zu lässig.  

 

4.3  Stützmauern bis maximal 1,20  m  Höhe sind zu lässig. Stützmauern sind in einem 

Abstand von m indestens 1,00 m zu  angrenzenden Grundstücksgrenzen zu 

errichten und m ittels geeigneter heim ischen St räuchern  und auch Kletterp flanzen 

als Vorp flanzung zu begrünen. A usgenommen davon  sind Stützwände, d ie dem 

Hochwasserschu tz dienen. 

 

4.4  Die maximale zulässige Wandhöhe  baulicher Anlagen wird gemäß  Art. 6 Abs. 4 

Satz 2 BayBO  festgesetzt. 

 

8. Einfriedung  

 

8.1  Einfriedungen  sind zu lässig mit durch sichtigem , max. 2.00 m hohem 

 verzin ktem  Maschendraht- bzw. Stahlgitterzaun ohne Sockel.   

         

8.2  Schrankenanlagen bei Zufahrten sind rückverse tzt, ab der Straßenbegren zungslin ie 

10  m , zu lässig. 

 

 

   

  9. Hinweis-  und Leitsystem e 

 

9.1  Im Änderungs-/Erweiterungsbereich sind Hinweis-  und Leitsysteme zulässig , 

un terhalb der Attika  und der Trau fe des Gebäudes, an  dem diese angebracht 

werden. 

  

9.2 Im Sondergebiet SO 1 sind pro Grundstückseinheit 5 freistehende Fahnenmasten mit 

einer maximalen  Höhe von je 8 m  und ein  Pylon  m it maximal 6 m Höhe zulässig .  

 Im SO2 sind insgesam t maximal 3 Fahnenmasten mit einer maximalen  Höhe von   

 8 m  zulässig. 

 

 

 

  10. Beleuchtung 

  

10.1  Für die A ußenbeleuch tung sind in sektenverträgliche Lampen zu verwenden. 

    

  11. Überschwemm ungsgebiet und Hochwasserschu tz 

 

 11.1      Hochwasserschu tz 

Es g ib t fü r den  Bereich "Holzlände" zum Zeitpunkt d ieser Änderung/Erweiterung 

keinen  bestehenden Hochwasserschutz. Für den Stadtbereich Cham wurde du rch 

das Wasserwirtschaftsam t Regensburg ein  An trag auf  Plan feststellung der 

Hochwasser-schu tzmaßnahme für das Q uartier III  Brunnendorf/Floßhafen gestellt. 

Darin ist u. a . der Schutz des Bereich s "Badstraße"  b is nahe der Grundstücksgrenze 

zwischen  den Flurstücken 823 und 827 vorgesehen , wo die Planung für die 

staatliche Hochwasser-schutzmaßnahme derze it auch endet. Fü r den  Änderungs-

/Erweiterungsbereich selbst sind weitere Hochwasserschutzmaßnahmen erforderlich. 

Im Festsetzungsp lan sind sowohl eine Hochwasser-Schutzmauer, als auch  in 

Verlängerung davon   Aufschüttungen festgesetzt. Der fü r diese zusätzlichen 

Hochwasserschu tz-maßnahmen erforderliche Schutzgrad ist au f den Schu tzgrad der 

vorgenannten staatlichen Hochwasserschutzmaßnahme  abzustimmen . Der 

Nachweis der Konformität mit der staa tlichen Hochwasserschutzmaßnahme ist 

zwingend vor Errichtung jeg licher Hochwasserschutzmaßnahmen  zu führen. Der 

weitere Verlau f der staatlichen Hochwasserschutzmaßnahme  Richtung Stadtm itte 

erfolg t süd lich der Badstraße und somit außerhalb des Ä nderungs-

Erweiterungsbereichs dieses Bebauungsplanes.  

 

11.2  Hochwasserangepasste Bauweise 

 Die Hochwassersicherheit der gep lanten Gebäude soll unter Berücksich tigung der 

Wasserspiegellagen bei einem  100-jäh rlichen Hochwasser des Regens gewährleistet

sein. In  diesem Zusammenhang wird  auf die D IN 18195 Bauwerksabdichtungen , 

Teil 6 (  Abdich tungen gegen  von außen drückendes Wasser ) hingewiesen. Danach 

ist die A bdichtung 0,3 m  über den Bemessungswasserspiegel (369,75 m ü. NN) im  

Bereich  des Grundstücks hochzuziehen.  

       II.  TEXTLICH E F ESTSETZU NGEN 
 
 

Abweichend von den Bebauungsvorschriften des verb indlichen  Bebauungsplanes wird für 

den Änderungs-/Erweiterungsbereich folgendes festgesetzt. 

Es g ilt die Baunutzungsverordnung vom  23.01.1990. 

 
 

1. Art der bau lichen Nutzung 

 

1.1  Für den Änderungs-/Erweiterungsbereich werden das Sondergebiet 1 

Schule/Hochschule und das Sondergebiet 2 Freizeit nach § 11 Abs. 1, 2 BauNVO 

1990 festgesetzt. 

 

1.2   Im Sondergebiet SO 1 Schu le/Hochschu le  sind folgende Nutzungen  zulässig : 

Hochschu len , Berufsbildende Schu len , Fachschulen  

         

 1.3  Im Sondergebiet SO  2 Freizeit ist folgende Nutzung zulässig : 

Freizeitan lagen   

 

 

2.  Maß  der baulichen  Nutzung 

  

2.1  Das Maß der zulässigen baulichen Nu tzung in den Sondergebieten  SO  1  und SO 2 

ergib t sich aus der in der Plan zeichnung eingetragenen Grundf lächen- (GRZ) und 

Geschossflächenzahl (GFZ) sowie aus den Festsetzungen über d ie maximale 

zulässige Wandhöhe der bau lichen Anlage. 

 

2.2  Die Höhenbeschränkungen gelten nich t für techn ische Dachau fbauten von  

un tergeordneter Bedeu tung wie Kamine, Lüftungsan lagen  sowie bei Belichtungen 

und freistehende Kamine. 

 

 

3.  Bauweise und A bstandsf lächen 

 

3.1  Im Sondergebiet SO  1  wird eine abweichende Bauweise  festgesetzt gemäß § 22 

 Abs. 4 BauNVO 1990, wie offene Bauweise , jedoch sind Baukörperlängen bis 

 160 m  zugelassen. 

 

3.2  Im Sondergebiet SO  2  ist  eine of fene Bauweise  zulässig . 

 

 3.3 Für das Sondergebiet SO 1  sind Abstandsflächen geringerer Tiefe nach A rt. 6 Abs. 7  

BayBO zu lässig. D ie Tiefe der Abstandsflächen beträg t 0,40 H, jedoch          

m indestens 3 m .   

 

 

          5.  Nich t überbaubare Grundstücksflächen  

   

           5.1 Nebenan lagen  im Sinne des § 14 Abs. 2 BauVNO  sind zu lässig. 

 

 

 

6.  Gesta ltung der baulichen  Anlagen 

 

6.1 Im Änderungs-/Erweiterungsbereich  sind Fassadenbekleidungen aus Holz, farbigen 

  Holzwerkstoff - und Faserzementpla tten und Metall sowie Putz-, und  

 Sichtbetonoberflächen zulässig .  

 

6.2 In den Sondergebieten SO  1  und SO  2  sind Flach-, Walm -, flachgeneigte  

Pult - und Satteldächer m it Dachneigungen von 0° bis max. 15 ° zulässig .  

 Dachdeckungen aus grauen Blechbahnen, natu rroten Ziegel - und 

 Betondachsteinen au f Sattel- und Pu ltdächern sowie Dachbahnen aus Bitumen 

 oder Kunststoff auf Flachdächern  sind zu lässig. 

  

           6.3  Vordächer sind zu lässig bis max. 6 m  Tiefe ab Fassadenaußenkante. 

 

           6.4 Aus den Bauvorlagen für die ein zelnen  Hochbauten müssen d ie Ausführung und 

 d ie Farbgebung der Fassadenoberflächen der Gebäude ersichtlich  sein . 

 

 

 

7. Stellplä tze, Fahrbahnen und Plä tze 

 

7.1 D ie Stellplätze sind aus offen fug igem Material (z.B. Rasenfugensteine) herzustellen. 

A usgenommen davon  sind Stellp lä tze im Überschwemmungsgebiet.  

 

7.2   Fahrbahnen und Anlieferbereiche sind asphaltiert oder betoniert zu befestigen. 

 

  7.3     Plätze (z.B. Pausenhofflächen) sind aus offenfugigem M aterial herzustellen. 

 

7.4      Im  Ä nderungs-/Erweiterungsbereich ist beim Stellp latznachweis die Sa tzung der 

 Stad t Cham über die  Herstellung von Garagen und Stellp lätzen in der, bei der 

Bauan tragsstellung, gü ltigen Fassung anzuwenden. 

 

7.5  Bei der Anlegung von Stellplä tzen ist ein  Abstand von 1,0 m  von der  

  Grundstücksgren ze, wo erforderlich und möglich, einzuhalten .  

  Ausgenommen davon sind d ie Stellplätze en tlang der Badstraße. 

 

12. Priv ate Grün flächen 

 

 12.1     Nicht überbaubare Grundstücksflächen: 

           Die privaten  Grünbereiche und Freif lächen sind, soweit nicht für  

   Verkehrsanschlüsse, Plä tze, Stellplä tze, Zufahrten und die in  Punkt 5. 

   besch riebenen Anlagen nötig  werden, gärtnerisch anzulegen und zu  un terhalten. 

 

 12.2   Überbaubare Grundstücksflächen 

Die Freif lächen zwischen den Gebäuden sind, soweit sie nicht a ls Verkehrsf lächen, 

Plätze  oder Stellp lä tze benötigt werden, gärtnerisch anzulegen  und zu unterha lten. 

 

 12.3 Je 10 Pkw -Stellplä tze ist m indestens ein kleinkroniger Laubbaum 

   (Hochstamm STU 16-18) an zupflan zen  siehe Pf lanzliste. Die Pflanzf läche ist mit 

einer gegenüber der Kfz-Stellfläche um mind. 12 cm erhöhter Abgren zung 

ein zu fassen , d ie g leichzeitig als An fahrschu tz dient. Ausgehend vom  jeweiligen 

Baumstandort ist in einem Durchmesser von 2.50 m ein überfah rbares 

Pflanzensubstrat bis zu einer Tiefe von 80 cm  einzubauen .  

 

 12.4 Bei Baumpflan zungen ist beiderseit s von  Erdkabeln eine Abstandszone von 2,5 m  

ein zuhalten. Bei Gehölzp flanzungen innerhalb des  Leitungsschutzbereiches von 

Freileitungen ist darau f zu achten, dass nur Gehölze m it niedrigen  

Wuchseigenschaf ten  Verwendung finden. 

 

 12.5    Die vorgesehene Nutzung der Freif lächen, deren Befestigung und deren 

Bepflan zung sowie d ie Gesta ltung der priva ten Grünbereiche ist vom  Bauherrn in 

einem gesonderten Freif lächengestaltungsplan darzustellen und mit dem 

Bauantrag einzureichen . 

 

 13. Öffentliche Grünflächen 

 

Die im  Änderungs-/Erweiterungsplan  festgesetzten öffen tlichen Grünflächen 

innerha lb öffen tlicher Verkehrsflächen  sind zu  begrünen, zu bepflanzen und 

gärtnerisch zu unterha lten. 

 

 

 

Pflan zliste  

 

Als Mindestforderung sind d ie Gütebestimmungen für Baumschu lpflan zen  

- Laubbäume -  einzuhalten.  

 

Bäume II. O rdnung (k leinkron ige Bäume) 

  

Einzelbäume für Grün - und Stellp latzflächen: Hochstamm, H 3xv, STU  16-18  

Acer campestre                                     Feldahorn 

Alnus glutinosa                                    Schwarzerle 

Alnus in cana                                       Grauerle 

Carpinus betu lu s                                  Hainbuche 

Q uercus robur          Som mereiche 

Popu lus tremula          Espe  

Prunus avium           Vogelkirsche 

Sorbus aucuparia                  Vogelbeerbaum  

Ulmus car ipinifolia          Feldu lme 

 

Sträucher 

 

Cornus sangu inea          Roter Hartriegel 

Corylus avellana                           Haselnuss 

Ligustrum  vu lgare                                 Liguster 

Lonicera sylosteum                               Gemeine Heckenkirsche  

Prunus sp inosa                   Schlehe 

Rhamnus catharticus                   Kreuzdorn  

 

3. Bei Auftreten von auffä lligen Bodenverfärbungen oder Gerüchen ist unverzüglich  

die Stad t Cham zu verständigen . 

 

4. Geologische bodenmechan ische Baugrundun tersuchungen werden angera ten. 

 

5. Bauliche Vorkehrungen zum  Schutz gegen Grund-  bzw. Hochwasser wie etwa 

Wannenausb ildung des Untergeschosses werden angera ten. 

                                                                                                                                               

6. Funde h istorischer Art (z.B. Bodenfunde) un terliegen der gesetzliche n Meldepflicht 

gemäß Art. 8 DSchG und sind unverzüglich  entweder der Unteren 

Denkmalschutzbehörde des Landra tsamtes Cham oder d irekt dem Bayer. Landesam t

für Denkmalp flege bekannt zu  machen. 

Dem  Beauf tragten  der Denkmalp flege ist jederzeit Zutritt zur Baustelle zu gestatten . 

  

7. Im  Zuge der Planung ist frühzeitig m it dem jeweiligen Ver- und Entsorgungs- 

unternehmen Kontakt au fzunehmen. 

 

8. Untersuchungen im  Bezug au f even tuell au ftretende Einwirkung durch Schall und 

 Erschütterungen du rch den  Bahnverkehr werden  angera ten. Die E inwirkung au f  

       bauliche Anlagen ist bei der Gebäudeplanung zu berücksichtigen. 

 

9. Die Belange der Deutschen Bahn sind zu beach ten. 

 

10. Es wird  empfohlen die geschlossene, ungegliederte Fassadenf lächen m it 

geeigneten Kletterpflanzen  zu begrünen. Berankungsgerüste sind aus Meta ll in  

orthogonaler Form oder Spanndrähten  auszub ilden. 

 

Rosa canina und rubiginosa         W ildrosen 

Sa lix a lba, aurita, caprea, cinera, fragilis, 

       purpu rea, triandra, vimina lis                 Verschiedene Weiden  

Sambucus nigra                   Schwarzer Holunder 

Sambucus racemosa                            Traubenholunder 

Viburnum opulus                   Gewöhnlicher Schneeball 

 

 

Stützmauerbegrünung 

 

  Clematis montana `Rubens`        W ilde C lematis 

  Hedera helix           Efeu  

  Partenocissus engelman ii         Wilder Wein  

   

 

14. Niederschlagswasser 

 

14.1  Eine Versickerung des Niedersch lagswassers im Ä nderungs-/Erweiterungsbereich 

scheidet au fgrund der Bodenverhä ltnisse aus.  

 

 

14.2 Verunrein ig tes Niederschlagswasser ist vor Ab leitung über ein Regenklärbecken  zu 

  behandeln.  

 

14.3 Nicht verunreinigtes Niederschlagswasser ist zur Bewässe rung der Grün flächen und 

als Nu tzwasse r zu  verwenden . Die Ableitung des überschüssigen Niederschlags-

wassers erfolg t in den  in unm ittelbarer Nachbarschaft zum  Ä nderungs-

/Erweiterungsbereich vorbei fließenden Regen. 

 

 

15. Leitungsschutzabstände  

 

 Für bestehende und neu zu  verlegende Versorgungs- und Entsorgungsleitungen 

 g ilt: Gebäude und Bepflanzung müssen d ie jeweiligen Regelabstände zu  den  

 un tersch ied lichen  Medien einha lten . Bei U nterschreitungen  sind entsprechende 

Schutzmaßnahmen vorzusehen.   

 

 

III.  H INWEISE 

 

1. Mit dem Bauantrag ist ein Geländenivellemen t vorzulegen.  

 

2. Oberboden, der bei der E rrich tung oder Änderung von bau lichen Anlagen sowie 

bei Veränderung der Erdoberf läche ausgehoben  wird , ist in  nu tzbaren Zustand zu  

halten   und vor Vernich tung und Vergeudung zu  schützen . 

 

Präambel 
 
 
A uf Grund der § 2 Abs. 1 und des § 13a des Baugesetzbuches (BauGB) i.V.m. Art.  23  der 
Gemeindeordnung für den Freistaa t Bayern (GO) und Art. 81 Bayerische Bauordnung 
(BayBO ) hat der Stadtrat  Cham  in seiner Sitzung vom  16.05.2013 d ie 1. Änderung/ 
Erweiterung des Bebauungsp lanes Holzlände  a ls Satzung beschlossen. 
 
 

§ 1 
Räum licher Geltungsbereich 

 
Fü r den  räumlichen  Geltungsbereich der Bebauungsplanänderung/Erweiterung ist der 
Lageplan M=1:1.000 vom 06 .05.20 13 maßgebend. Er ist Bestandteil dieser Satzung. 
 
 

§ 2 
Bestandteile der Sa tzung 

 
Der Änderungs-/Erweiterungsp lan besteht aus: 
1)  Ü bersichtslageplan M=1:5.000 vom  06.05.2013 
2) Lageplan mit zeichnerischem Teil M=1:1.000 vom 06.05.2013  
3) Begründung mit Textlichen Festsetzungen und H inweisen vom  06.05.2013 
 
 

§ 3 
Inkra fttreten  

 
D iese Bebauungsp lanänderung tritt mit der ortsüb lichen Bekanntmachung nach  § 10  
A bs. 3 BauGB in Kra ft. 
 
 

 

 
 
 
Cham , den 17.05 .2013  

 

Stadt Cham  

 
Karin  Bucher 
E rste Bürgermeisterin  

 

 

 

Verfahrensvermerke 
 
 
Der Stad trat Cham hat in der Sitzung am 28.06 .2012 d ie 1. Änderung/Erweiterung des 
Bebauungsplanes Holzlände  im besch leunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB 
beschlossen. Der Aufstellungsbesch lu ss wu rde am 30.01 .2013 ortsüblich bekannt 
gemach t. 
 
Der Entwurf des Bebauungsplanes wurde gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 
07 .02 .2013 b is 08 .03 .2013 öffentlich  ausgelegt. Zug leich wurden m it Schreiben vom  
28 .01 .2013 d ie Behörden und sonstigen  Träger Ö ffentlicher Belange gemäß § 4 A bs. 2 
BauGB am  Verfahren beteiligt. 
 
D ie Stad t Cham hat mit dem Beschluss des Stadtrates vom  16 .05 .2013 den Änderungs-
/Erweiterungsplan gemäß § 10 Abs. 1 BauGB in der Fassung vom 06.05.2013 a ls 
Sa tzung beschlossen . 
 
 

 
 
 
Cham , den 17 .05 .201 3 

 

Stad t Cham 

 
Karin  Bucher 
Erste Bürgermeisterin  

 
 
 
D ie als Sa tzung besch lossene 1. Änderung/Erweiterung des Bebauungsp lanes Holzlände
wurde am 29.05 .2013 gemäß § 10 A bs. 3 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. Der 
Bebauungsplan ist dam it wirksam in  Kraft getreten. 
Der Änderungs-/Erweiterungsp lan mit Begründung wird  seit diesem Tag zu den üblichen 
D ien ststunden in  der Stad t Cham zu jedermanns Einsich t bereitgehalten und über dessen 
Inhalt auf Verlangen Auskunft gegeben.  
A uf d ie Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3 Sa tz 1 und 2 sowie A bs. 4 BauGB und die §§ 214 
und 215 BauGB ist h ingewiesen worden. 
 
 

 
 
 
Cham , den 30 .05 .201 3 

 

Stad t Cham 

 
Karin  Bucher 
Erste Bürgermeisterin  
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4. Höhen lage der Baugrundstücke und der bau lichen A nlagen 

 

4.1 Böschungen an  den Grundstücksgrenzen  sind bis maximal 1,20  m  Höhe 

gegenüber dem  natürlichen anstehenden Gelände des Nachbargrundstückes 

zulässig. 

 

4.2  Geländeau fschü ttungen und Abgrabungen sind bis maximal 1,20  m Höhe, 

            gemessen ab höchstem Punkt der Aufschüttung bzw. A bgrabung zu lässig.  

 

4.3  Stützmauern bis maximal 1,20  m  Höhe sind zu lässig. Stützmauern sind in einem 

Abstand von m indestens 1,00 m zu  angrenzenden Grundstücksgrenzen zu 

errichten und m ittels geeigneter heim ischen St räuchern  und auch Kletterp flanzen 

als Vorp flanzung zu begrünen. A usgenommen davon  sind Stützwände, d ie dem 

Hochwasserschu tz dienen. 

 

4.4  Die maximale zulässige Wandhöhe  baulicher Anlagen wird gemäß  Art. 6 Abs. 4 

Satz 2 BayBO  festgesetzt. 

 

8. Einfriedung  

 

8.1  Einfriedungen  sind zu lässig mit durch sichtigem , max. 2.00 m hohem 

 verzin ktem  Maschendraht- bzw. Stahlgitterzaun ohne Sockel.   

         

8.2  Schrankenanlagen bei Zufahrten sind rückverse tzt, ab der Straßenbegren zungslin ie 

10  m , zu lässig. 

 

 

   

  9. Hinweis-  und Leitsystem e 

 

9.1  Im Änderungs-/Erweiterungsbereich sind Hinweis-  und Leitsysteme zulässig , 

un terhalb der Attika  und der Trau fe des Gebäudes, an  dem diese angebracht 

werden. 

  

9.2 Im Sondergebiet SO 1 sind pro Grundstückseinheit 5 freistehende Fahnenmasten mit 

einer maximalen  Höhe von je 8 m  und ein  Pylon  m it maximal 6 m Höhe zulässig .  

 Im SO2 sind insgesam t maximal 3 Fahnenmasten mit einer maximalen  Höhe von   

 8 m  zulässig. 

 

 

 

  10. Beleuchtung 

  

10.1  Für die A ußenbeleuch tung sind in sektenverträgliche Lampen zu verwenden. 

    

  11. Überschwemm ungsgebiet und Hochwasserschu tz 

 

 11.1      Hochwasserschu tz 

Es g ib t fü r den  Bereich "Holzlände" zum Zeitpunkt d ieser Änderung/Erweiterung 

keinen  bestehenden Hochwasserschutz. Für den Stadtbereich Cham wurde du rch 

das Wasserwirtschaftsam t Regensburg ein  An trag auf  Plan feststellung der 

Hochwasser-schu tzmaßnahme für das Q uartier III  Brunnendorf/Floßhafen gestellt. 

Darin ist u. a . der Schutz des Bereich s "Badstraße"  b is nahe der Grundstücksgrenze 

zwischen  den Flurstücken 823 und 827 vorgesehen , wo die Planung für die 

staatliche Hochwasser-schutzmaßnahme derze it auch endet. Fü r den  Änderungs-

/Erweiterungsbereich selbst sind weitere Hochwasserschutzmaßnahmen erforderlich. 

Im Festsetzungsp lan sind sowohl eine Hochwasser-Schutzmauer, als auch  in 

Verlängerung davon   Aufschüttungen festgesetzt. Der fü r diese zusätzlichen 

Hochwasserschu tz-maßnahmen erforderliche Schutzgrad ist au f den Schu tzgrad der 

vorgenannten staatlichen Hochwasserschutzmaßnahme  abzustimmen . Der 

Nachweis der Konformität mit der staa tlichen Hochwasserschutzmaßnahme ist 

zwingend vor Errichtung jeg licher Hochwasserschutzmaßnahmen  zu führen. Der 

weitere Verlau f der staatlichen Hochwasserschutzmaßnahme  Richtung Stadtm itte 

erfolg t süd lich der Badstraße und somit außerhalb des Ä nderungs-

Erweiterungsbereichs dieses Bebauungsplanes.  

 

11.2  Hochwasserangepasste Bauweise 

 Die Hochwassersicherheit der gep lanten Gebäude soll unter Berücksich tigung der 

Wasserspiegellagen bei einem  100-jäh rlichen Hochwasser des Regens gewährleistet

sein. In  diesem Zusammenhang wird  auf die D IN 18195 Bauwerksabdichtungen , 

Teil 6 (  Abdich tungen gegen  von außen drückendes Wasser ) hingewiesen. Danach 

ist die A bdichtung 0,3 m  über den Bemessungswasserspiegel (369,75 m ü. NN) im  

Bereich  des Grundstücks hochzuziehen.  

       II.  TEXTLICH E F ESTSETZU NGEN 
 
 

Abweichend von den Bebauungsvorschriften des verb indlichen  Bebauungsplanes wird für 

den Änderungs-/Erweiterungsbereich folgendes festgesetzt. 

Es g ilt die Baunutzungsverordnung vom  23.01.1990. 

 
 

1. Art der bau lichen Nutzung 

 

1.1  Für den Änderungs-/Erweiterungsbereich werden das Sondergebiet 1 

Schule/Hochschule und das Sondergebiet 2 Freizeit nach § 11 Abs. 1, 2 BauNVO 

1990 festgesetzt. 

 

1.2   Im Sondergebiet SO 1 Schu le/Hochschu le  sind folgende Nutzungen  zulässig : 

Hochschu len , Berufsbildende Schu len , Fachschulen  

         

 1.3  Im Sondergebiet SO  2 Freizeit ist folgende Nutzung zulässig : 

Freizeitan lagen   

 

 

2.  Maß  der baulichen  Nutzung 

  

2.1  Das Maß der zulässigen baulichen Nu tzung in den Sondergebieten  SO  1  und SO 2 

ergib t sich aus der in der Plan zeichnung eingetragenen Grundf lächen- (GRZ) und 

Geschossflächenzahl (GFZ) sowie aus den Festsetzungen über d ie maximale 

zulässige Wandhöhe der bau lichen Anlage. 

 

2.2  Die Höhenbeschränkungen gelten nich t für techn ische Dachau fbauten von  

un tergeordneter Bedeu tung wie Kamine, Lüftungsan lagen  sowie bei Belichtungen 

und freistehende Kamine. 

 

 

3.  Bauweise und A bstandsf lächen 

 

3.1  Im Sondergebiet SO  1  wird eine abweichende Bauweise  festgesetzt gemäß § 22 

 Abs. 4 BauNVO 1990, wie offene Bauweise , jedoch sind Baukörperlängen bis 

 160 m  zugelassen. 

 

3.2  Im Sondergebiet SO  2  ist  eine of fene Bauweise  zulässig . 

 

 3.3 Für das Sondergebiet SO 1  sind Abstandsflächen geringerer Tiefe nach A rt. 6 Abs. 7  

BayBO zu lässig. D ie Tiefe der Abstandsflächen beträg t 0,40 H, jedoch          

m indestens 3 m .   

 

 

          5.  Nich t überbaubare Grundstücksflächen  

   

           5.1 Nebenan lagen  im Sinne des § 14 Abs. 2 BauVNO  sind zu lässig. 

 

 

 

6.  Gesta ltung der baulichen  Anlagen 

 

6.1 Im Änderungs-/Erweiterungsbereich  sind Fassadenbekleidungen aus Holz, farbigen 

  Holzwerkstoff - und Faserzementpla tten und Metall sowie Putz-, und  

 Sichtbetonoberflächen zulässig .  

 

6.2 In den Sondergebieten SO  1  und SO  2  sind Flach-, Walm -, flachgeneigte  

Pult - und Satteldächer m it Dachneigungen von 0° bis max. 15 ° zulässig .  

 Dachdeckungen aus grauen Blechbahnen, natu rroten Ziegel - und 

 Betondachsteinen au f Sattel- und Pu ltdächern sowie Dachbahnen aus Bitumen 

 oder Kunststoff auf Flachdächern  sind zu lässig. 

  

           6.3  Vordächer sind zu lässig bis max. 6 m  Tiefe ab Fassadenaußenkante. 

 

           6.4 Aus den Bauvorlagen für die ein zelnen  Hochbauten müssen d ie Ausführung und 

 d ie Farbgebung der Fassadenoberflächen der Gebäude ersichtlich  sein . 

 

 

 

7. Stellplä tze, Fahrbahnen und Plä tze 

 

7.1 D ie Stellplätze sind aus offen fug igem Material (z.B. Rasenfugensteine) herzustellen. 

A usgenommen davon  sind Stellp lä tze im Überschwemmungsgebiet.  

 

7.2   Fahrbahnen und Anlieferbereiche sind asphaltiert oder betoniert zu befestigen. 

 

  7.3     Plätze (z.B. Pausenhofflächen) sind aus offenfugigem M aterial herzustellen. 

 

7.4      Im  Ä nderungs-/Erweiterungsbereich ist beim Stellp latznachweis die Sa tzung der 

 Stad t Cham über die  Herstellung von Garagen und Stellp lätzen in der, bei der 

Bauan tragsstellung, gü ltigen Fassung anzuwenden. 

 

7.5  Bei der Anlegung von Stellplä tzen ist ein  Abstand von 1,0 m  von der  

  Grundstücksgren ze, wo erforderlich und möglich, einzuhalten .  

  Ausgenommen davon sind d ie Stellplätze en tlang der Badstraße. 

 

12. Priv ate Grün flächen 

 

 12.1     Nicht überbaubare Grundstücksflächen: 

           Die privaten  Grünbereiche und Freif lächen sind, soweit nicht für  

   Verkehrsanschlüsse, Plä tze, Stellplä tze, Zufahrten und die in  Punkt 5. 

   besch riebenen Anlagen nötig  werden, gärtnerisch anzulegen und zu  un terhalten. 

 

 12.2   Überbaubare Grundstücksflächen 

Die Freif lächen zwischen den Gebäuden sind, soweit sie nicht a ls Verkehrsf lächen, 

Plätze  oder Stellp lä tze benötigt werden, gärtnerisch anzulegen  und zu unterha lten. 

 

 12.3 Je 10 Pkw -Stellplä tze ist m indestens ein kleinkroniger Laubbaum 

   (Hochstamm STU 16-18) an zupflan zen  siehe Pf lanzliste. Die Pflanzf läche ist mit 

einer gegenüber der Kfz-Stellfläche um mind. 12 cm erhöhter Abgren zung 

ein zu fassen , d ie g leichzeitig als An fahrschu tz dient. Ausgehend vom  jeweiligen 

Baumstandort ist in einem Durchmesser von 2.50 m ein überfah rbares 

Pflanzensubstrat bis zu einer Tiefe von 80 cm  einzubauen .  

 

 12.4 Bei Baumpflan zungen ist beiderseit s von  Erdkabeln eine Abstandszone von 2,5 m  

ein zuhalten. Bei Gehölzp flanzungen innerhalb des  Leitungsschutzbereiches von 

Freileitungen ist darau f zu achten, dass nur Gehölze m it niedrigen  

Wuchseigenschaf ten  Verwendung finden. 

 

 12.5    Die vorgesehene Nutzung der Freif lächen, deren Befestigung und deren 

Bepflan zung sowie d ie Gesta ltung der priva ten Grünbereiche ist vom  Bauherrn in 

einem gesonderten Freif lächengestaltungsplan darzustellen und mit dem 

Bauantrag einzureichen . 

 

 13. Öffentliche Grünflächen 

 

Die im  Änderungs-/Erweiterungsplan  festgesetzten öffen tlichen Grünflächen 

innerha lb öffen tlicher Verkehrsflächen  sind zu  begrünen, zu bepflanzen und 

gärtnerisch zu unterha lten. 

 

 

 

Pflan zliste  

 

Als Mindestforderung sind d ie Gütebestimmungen für Baumschu lpflan zen  

- Laubbäume -  einzuhalten.  

 

Bäume II. O rdnung (k leinkron ige Bäume) 

  

Einzelbäume für Grün - und Stellp latzflächen: Hochstamm, H 3xv, STU  16-18  

Acer campestre                                     Feldahorn 

Alnus glutinosa                                    Schwarzerle 

Alnus in cana                                       Grauerle 

Carpinus betu lu s                                  Hainbuche 

Q uercus robur          Som mereiche 

Popu lus tremula          Espe  

Prunus avium           Vogelkirsche 

Sorbus aucuparia                  Vogelbeerbaum  

Ulmus car ipinifolia          Feldu lme 

 

Sträucher 

 

Cornus sangu inea          Roter Hartriegel 

Corylus avellana                           Haselnuss 

Ligustrum  vu lgare                                 Liguster 

Lonicera sylosteum                               Gemeine Heckenkirsche  

Prunus sp inosa                   Schlehe 

Rhamnus catharticus                   Kreuzdorn  

 

3. Bei Auftreten von auffä lligen Bodenverfärbungen oder Gerüchen ist unverzüglich  

die Stad t Cham zu verständigen . 

 

4. Geologische bodenmechan ische Baugrundun tersuchungen werden angera ten. 

 

5. Bauliche Vorkehrungen zum  Schutz gegen Grund-  bzw. Hochwasser wie etwa 

Wannenausb ildung des Untergeschosses werden angera ten. 

                                                                                                                                               

6. Funde h istorischer Art (z.B. Bodenfunde) un terliegen der gesetzliche n Meldepflicht 

gemäß Art. 8 DSchG und sind unverzüglich  entweder der Unteren 

Denkmalschutzbehörde des Landra tsamtes Cham oder d irekt dem Bayer. Landesam t

für Denkmalp flege bekannt zu  machen. 

Dem  Beauf tragten  der Denkmalp flege ist jederzeit Zutritt zur Baustelle zu gestatten . 

  

7. Im  Zuge der Planung ist frühzeitig m it dem jeweiligen Ver- und Entsorgungs- 

unternehmen Kontakt au fzunehmen. 

 

8. Untersuchungen im  Bezug au f even tuell au ftretende Einwirkung durch Schall und 

 Erschütterungen du rch den  Bahnverkehr werden  angera ten. Die E inwirkung au f  

       bauliche Anlagen ist bei der Gebäudeplanung zu berücksichtigen. 

 

9. Die Belange der Deutschen Bahn sind zu beach ten. 

 

10. Es wird  empfohlen die geschlossene, ungegliederte Fassadenf lächen m it 

geeigneten Kletterpflanzen  zu begrünen. Berankungsgerüste sind aus Meta ll in  

orthogonaler Form oder Spanndrähten  auszub ilden. 

 

Rosa canina und rubiginosa         W ildrosen 

Sa lix a lba, aurita, caprea, cinera, fragilis, 

       purpu rea, triandra, vimina lis                 Verschiedene Weiden  

Sambucus nigra                   Schwarzer Holunder 

Sambucus racemosa                            Traubenholunder 

Viburnum opulus                   Gewöhnlicher Schneeball 

 

 

Stützmauerbegrünung 

 

  Clematis montana `Rubens`        W ilde C lematis 

  Hedera helix           Efeu  

  Partenocissus engelman ii         Wilder Wein  

   

 

14. Niederschlagswasser 

 

14.1  Eine Versickerung des Niedersch lagswassers im Ä nderungs-/Erweiterungsbereich 

scheidet au fgrund der Bodenverhä ltnisse aus.  

 

 

14.2 Verunrein ig tes Niederschlagswasser ist vor Ab leitung über ein Regenklärbecken  zu 

  behandeln.  

 

14.3 Nicht verunreinigtes Niederschlagswasser ist zur Bewässe rung der Grün flächen und 

als Nu tzwasse r zu  verwenden . Die Ableitung des überschüssigen Niederschlags-

wassers erfolg t in den  in unm ittelbarer Nachbarschaft zum  Ä nderungs-

/Erweiterungsbereich vorbei fließenden Regen. 

 

 

15. Leitungsschutzabstände  

 

 Für bestehende und neu zu  verlegende Versorgungs- und Entsorgungsleitungen 

 g ilt: Gebäude und Bepflanzung müssen d ie jeweiligen Regelabstände zu  den  

 un tersch ied lichen  Medien einha lten . Bei U nterschreitungen  sind entsprechende 

Schutzmaßnahmen vorzusehen.   

 

 

III.  H INWEISE 

 

1. Mit dem Bauantrag ist ein Geländenivellemen t vorzulegen.  

 

2. Oberboden, der bei der E rrich tung oder Änderung von bau lichen Anlagen sowie 

bei Veränderung der Erdoberf läche ausgehoben  wird , ist in  nu tzbaren Zustand zu  

halten   und vor Vernich tung und Vergeudung zu  schützen . 

 

Präambel 
 
 
A uf Grund der § 2 Abs. 1 und des § 13a des Baugesetzbuches (BauGB) i.V.m. Art.  23  der 
Gemeindeordnung für den Freistaa t Bayern (GO) und Art. 81 Bayerische Bauordnung 
(BayBO ) hat der Stadtrat  Cham  in seiner Sitzung vom  16.05.2013 d ie 1. Änderung/ 
Erweiterung des Bebauungsp lanes Holzlände  a ls Satzung beschlossen. 
 
 

§ 1 
Räum licher Geltungsbereich 

 
Fü r den  räumlichen  Geltungsbereich der Bebauungsplanänderung/Erweiterung ist der 
Lageplan M=1:1.000 vom 06 .05.20 13 maßgebend. Er ist Bestandteil dieser Satzung. 
 
 

§ 2 
Bestandteile der Sa tzung 

 
Der Änderungs-/Erweiterungsp lan besteht aus: 
1)  Ü bersichtslageplan M=1:5.000 vom  06.05.2013 
2) Lageplan mit zeichnerischem Teil M=1:1.000 vom 06.05.2013  
3) Begründung mit Textlichen Festsetzungen und H inweisen vom  06.05.2013 
 
 

§ 3 
Inkra fttreten  

 
D iese Bebauungsp lanänderung tritt mit der ortsüb lichen Bekanntmachung nach  § 10  
A bs. 3 BauGB in Kra ft. 
 
 

 

 
 
 
Cham , den 17.05 .2013  

 

Stadt Cham  

 
Karin  Bucher 
E rste Bürgermeisterin  

 

 

 

Verfahrensvermerke 
 
 
Der Stad trat Cham hat in der Sitzung am 28.06 .2012 d ie 1. Änderung/Erweiterung des 
Bebauungsplanes Holzlände  im besch leunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB 
beschlossen. Der Aufstellungsbesch lu ss wu rde am 30.01 .2013 ortsüblich bekannt 
gemach t. 
 
Der Entwurf des Bebauungsplanes wurde gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 
07 .02 .2013 b is 08 .03 .2013 öffentlich  ausgelegt. Zug leich wurden m it Schreiben vom  
28 .01 .2013 d ie Behörden und sonstigen  Träger Ö ffentlicher Belange gemäß § 4 A bs. 2 
BauGB am  Verfahren beteiligt. 
 
D ie Stad t Cham hat mit dem Beschluss des Stadtrates vom  16 .05 .2013 den Änderungs-
/Erweiterungsplan gemäß § 10 Abs. 1 BauGB in der Fassung vom 06.05.2013 a ls 
Sa tzung beschlossen . 
 
 

 
 
 
Cham , den 17 .05 .201 3 

 

Stad t Cham 

 
Karin  Bucher 
Erste Bürgermeisterin  

 
 
 
D ie als Sa tzung besch lossene 1. Änderung/Erweiterung des Bebauungsp lanes Holzlände
wurde am 29.05 .2013 gemäß § 10 A bs. 3 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. Der 
Bebauungsplan ist dam it wirksam in  Kraft getreten. 
Der Änderungs-/Erweiterungsp lan mit Begründung wird  seit diesem Tag zu den üblichen 
D ien ststunden in  der Stad t Cham zu jedermanns Einsich t bereitgehalten und über dessen 
Inhalt auf Verlangen Auskunft gegeben.  
A uf d ie Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3 Sa tz 1 und 2 sowie A bs. 4 BauGB und die §§ 214 
und 215 BauGB ist h ingewiesen worden. 
 
 

 
 
 
Cham , den 30 .05 .201 3 

 

Stad t Cham 

 
Karin  Bucher 
Erste Bürgermeisterin  
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4. Höhen lage der Baugrundstücke und der bau lichen A nlagen 

 

4.1 Böschungen an  den Grundstücksgrenzen  sind bis maximal 1,20  m  Höhe 

gegenüber dem  natürlichen anstehenden Gelände des Nachbargrundstückes 

zulässig. 

 

4.2  Geländeau fschü ttungen und Abgrabungen sind bis maximal 1,20  m Höhe, 

            gemessen ab höchstem Punkt der Aufschüttung bzw. A bgrabung zu lässig.  

 

4.3  Stützmauern bis maximal 1,20  m  Höhe sind zu lässig. Stützmauern sind in einem 

Abstand von m indestens 1,00 m zu  angrenzenden Grundstücksgrenzen zu 

errichten und m ittels geeigneter heim ischen St räuchern  und auch Kletterp flanzen 

als Vorp flanzung zu begrünen. A usgenommen davon  sind Stützwände, d ie dem 

Hochwasserschu tz dienen. 

 

4.4  Die maximale zulässige Wandhöhe  baulicher Anlagen wird gemäß  Art. 6 Abs. 4 

Satz 2 BayBO  festgesetzt. 

 

8. Einfriedung  

 

8.1  Einfriedungen  sind zu lässig mit durch sichtigem , max. 2.00 m hohem 

 verzin ktem  Maschendraht- bzw. Stahlgitterzaun ohne Sockel.   

         

8.2  Schrankenanlagen bei Zufahrten sind rückverse tzt, ab der Straßenbegren zungslin ie 

10  m , zu lässig. 

 

 

   

  9. Hinweis-  und Leitsystem e 

 

9.1  Im Änderungs-/Erweiterungsbereich sind Hinweis-  und Leitsysteme zulässig , 

un terhalb der Attika  und der Trau fe des Gebäudes, an  dem diese angebracht 

werden. 

  

9.2 Im Sondergebiet SO 1 sind pro Grundstückseinheit 5 freistehende Fahnenmasten mit 

einer maximalen  Höhe von je 8 m  und ein  Pylon  m it maximal 6 m Höhe zulässig .  

 Im SO2 sind insgesam t maximal 3 Fahnenmasten mit einer maximalen  Höhe von   

 8 m  zulässig. 

 

 

 

  10. Beleuchtung 

  

10.1  Für die A ußenbeleuch tung sind in sektenverträgliche Lampen zu verwenden. 

    

  11. Überschwemm ungsgebiet und Hochwasserschu tz 

 

 11.1      Hochwasserschu tz 

Es g ib t fü r den  Bereich "Holzlände" zum Zeitpunkt d ieser Änderung/Erweiterung 

keinen  bestehenden Hochwasserschutz. Für den Stadtbereich Cham wurde du rch 

das Wasserwirtschaftsam t Regensburg ein  An trag auf  Plan feststellung der 

Hochwasser-schu tzmaßnahme für das Q uartier III  Brunnendorf/Floßhafen gestellt. 

Darin ist u. a . der Schutz des Bereich s "Badstraße"  b is nahe der Grundstücksgrenze 

zwischen  den Flurstücken 823 und 827 vorgesehen , wo die Planung für die 

staatliche Hochwasser-schutzmaßnahme derze it auch endet. Fü r den  Änderungs-

/Erweiterungsbereich selbst sind weitere Hochwasserschutzmaßnahmen erforderlich. 

Im Festsetzungsp lan sind sowohl eine Hochwasser-Schutzmauer, als auch  in 

Verlängerung davon   Aufschüttungen festgesetzt. Der fü r diese zusätzlichen 

Hochwasserschu tz-maßnahmen erforderliche Schutzgrad ist au f den Schu tzgrad der 

vorgenannten staatlichen Hochwasserschutzmaßnahme  abzustimmen . Der 

Nachweis der Konformität mit der staa tlichen Hochwasserschutzmaßnahme ist 

zwingend vor Errichtung jeg licher Hochwasserschutzmaßnahmen  zu führen. Der 

weitere Verlau f der staatlichen Hochwasserschutzmaßnahme  Richtung Stadtm itte 

erfolg t süd lich der Badstraße und somit außerhalb des Ä nderungs-

Erweiterungsbereichs dieses Bebauungsplanes.  

 

11.2  Hochwasserangepasste Bauweise 

 Die Hochwassersicherheit der gep lanten Gebäude soll unter Berücksich tigung der 

Wasserspiegellagen bei einem  100-jäh rlichen Hochwasser des Regens gewährleistet

sein. In  diesem Zusammenhang wird  auf die D IN 18195 Bauwerksabdichtungen , 

Teil 6 (  Abdich tungen gegen  von außen drückendes Wasser ) hingewiesen. Danach 

ist die A bdichtung 0,3 m  über den Bemessungswasserspiegel (369,75 m ü. NN) im  

Bereich  des Grundstücks hochzuziehen.  

       II.  TEXTLICH E F ESTSETZU NGEN 
 
 

Abweichend von den Bebauungsvorschriften des verb indlichen  Bebauungsplanes wird für 

den Änderungs-/Erweiterungsbereich folgendes festgesetzt. 

Es g ilt die Baunutzungsverordnung vom  23.01.1990. 

 
 

1. Art der bau lichen Nutzung 

 

1.1  Für den Änderungs-/Erweiterungsbereich werden das Sondergebiet 1 

Schule/Hochschule und das Sondergebiet 2 Freizeit nach § 11 Abs. 1, 2 BauNVO 

1990 festgesetzt. 

 

1.2   Im Sondergebiet SO 1 Schu le/Hochschu le  sind folgende Nutzungen  zulässig : 

Hochschu len , Berufsbildende Schu len , Fachschulen  

         

 1.3  Im Sondergebiet SO  2 Freizeit ist folgende Nutzung zulässig : 

Freizeitan lagen   

 

 

2.  Maß  der baulichen  Nutzung 

  

2.1  Das Maß der zulässigen baulichen Nu tzung in den Sondergebieten  SO  1  und SO 2 

ergib t sich aus der in der Plan zeichnung eingetragenen Grundf lächen- (GRZ) und 

Geschossflächenzahl (GFZ) sowie aus den Festsetzungen über d ie maximale 

zulässige Wandhöhe der bau lichen Anlage. 

 

2.2  Die Höhenbeschränkungen gelten nich t für techn ische Dachau fbauten von  

un tergeordneter Bedeu tung wie Kamine, Lüftungsan lagen  sowie bei Belichtungen 

und freistehende Kamine. 

 

 

3.  Bauweise und A bstandsf lächen 

 

3.1  Im Sondergebiet SO  1  wird eine abweichende Bauweise  festgesetzt gemäß § 22 

 Abs. 4 BauNVO 1990, wie offene Bauweise , jedoch sind Baukörperlängen bis 

 160 m  zugelassen. 

 

3.2  Im Sondergebiet SO  2  ist  eine of fene Bauweise  zulässig . 

 

 3.3 Für das Sondergebiet SO 1  sind Abstandsflächen geringerer Tiefe nach A rt. 6 Abs. 7  

BayBO zu lässig. D ie Tiefe der Abstandsflächen beträg t 0,40 H, jedoch          

m indestens 3 m .   

 

 

          5.  Nich t überbaubare Grundstücksflächen  

   

           5.1 Nebenan lagen  im Sinne des § 14 Abs. 2 BauVNO  sind zu lässig. 

 

 

 

6.  Gesta ltung der baulichen  Anlagen 

 

6.1 Im Änderungs-/Erweiterungsbereich  sind Fassadenbekleidungen aus Holz, farbigen 

  Holzwerkstoff - und Faserzementpla tten und Metall sowie Putz-, und  

 Sichtbetonoberflächen zulässig .  

 

6.2 In den Sondergebieten SO  1  und SO  2  sind Flach-, Walm -, flachgeneigte  

Pult - und Satteldächer m it Dachneigungen von 0° bis max. 15 ° zulässig .  

 Dachdeckungen aus grauen Blechbahnen, natu rroten Ziegel - und 

 Betondachsteinen au f Sattel- und Pu ltdächern sowie Dachbahnen aus Bitumen 

 oder Kunststoff auf Flachdächern  sind zu lässig. 

  

           6.3  Vordächer sind zu lässig bis max. 6 m  Tiefe ab Fassadenaußenkante. 

 

           6.4 Aus den Bauvorlagen für die ein zelnen  Hochbauten müssen d ie Ausführung und 

 d ie Farbgebung der Fassadenoberflächen der Gebäude ersichtlich  sein . 

 

 

 

7. Stellplä tze, Fahrbahnen und Plä tze 

 

7.1 D ie Stellplätze sind aus offen fug igem Material (z.B. Rasenfugensteine) herzustellen. 

A usgenommen davon  sind Stellp lä tze im Überschwemmungsgebiet.  

 

7.2   Fahrbahnen und Anlieferbereiche sind asphaltiert oder betoniert zu befestigen. 

 

  7.3     Plätze (z.B. Pausenhofflächen) sind aus offenfugigem M aterial herzustellen. 

 

7.4      Im  Ä nderungs-/Erweiterungsbereich ist beim Stellp latznachweis die Sa tzung der 

 Stad t Cham über die  Herstellung von Garagen und Stellp lätzen in der, bei der 

Bauan tragsstellung, gü ltigen Fassung anzuwenden. 

 

7.5  Bei der Anlegung von Stellplä tzen ist ein  Abstand von 1,0 m  von der  

  Grundstücksgren ze, wo erforderlich und möglich, einzuhalten .  

  Ausgenommen davon sind d ie Stellplätze en tlang der Badstraße. 

 

12. Priv ate Grün flächen 

 

 12.1     Nicht überbaubare Grundstücksflächen: 

           Die privaten  Grünbereiche und Freif lächen sind, soweit nicht für  

   Verkehrsanschlüsse, Plä tze, Stellplä tze, Zufahrten und die in  Punkt 5. 

   besch riebenen Anlagen nötig  werden, gärtnerisch anzulegen und zu  un terhalten. 

 

 12.2   Überbaubare Grundstücksflächen 

Die Freif lächen zwischen den Gebäuden sind, soweit sie nicht a ls Verkehrsf lächen, 

Plätze  oder Stellp lä tze benötigt werden, gärtnerisch anzulegen  und zu unterha lten. 

 

 12.3 Je 10 Pkw -Stellplä tze ist m indestens ein kleinkroniger Laubbaum 

   (Hochstamm STU 16-18) an zupflan zen  siehe Pf lanzliste. Die Pflanzf läche ist mit 

einer gegenüber der Kfz-Stellfläche um mind. 12 cm erhöhter Abgren zung 

ein zu fassen , d ie g leichzeitig als An fahrschu tz dient. Ausgehend vom  jeweiligen 

Baumstandort ist in einem Durchmesser von 2.50 m ein überfah rbares 

Pflanzensubstrat bis zu einer Tiefe von 80 cm  einzubauen .  

 

 12.4 Bei Baumpflan zungen ist beiderseit s von  Erdkabeln eine Abstandszone von 2,5 m  

ein zuhalten. Bei Gehölzp flanzungen innerhalb des  Leitungsschutzbereiches von 

Freileitungen ist darau f zu achten, dass nur Gehölze m it niedrigen  

Wuchseigenschaf ten  Verwendung finden. 

 

 12.5    Die vorgesehene Nutzung der Freif lächen, deren Befestigung und deren 

Bepflan zung sowie d ie Gesta ltung der priva ten Grünbereiche ist vom  Bauherrn in 

einem gesonderten Freif lächengestaltungsplan darzustellen und mit dem 

Bauantrag einzureichen . 

 

 13. Öffentliche Grünflächen 

 

Die im  Änderungs-/Erweiterungsplan  festgesetzten öffen tlichen Grünflächen 

innerha lb öffen tlicher Verkehrsflächen  sind zu  begrünen, zu bepflanzen und 

gärtnerisch zu unterha lten. 

 

 

 

Pflan zliste  

 

Als Mindestforderung sind d ie Gütebestimmungen für Baumschu lpflan zen  

- Laubbäume -  einzuhalten.  

 

Bäume II. O rdnung (k leinkron ige Bäume) 

  

Einzelbäume für Grün - und Stellp latzflächen: Hochstamm, H 3xv, STU  16-18  

Acer campestre                                     Feldahorn 

Alnus glutinosa                                    Schwarzerle 

Alnus in cana                                       Grauerle 

Carpinus betu lu s                                  Hainbuche 

Q uercus robur          Som mereiche 

Popu lus tremula          Espe  

Prunus avium           Vogelkirsche 

Sorbus aucuparia                  Vogelbeerbaum  

Ulmus car ipinifolia          Feldu lme 

 

Sträucher 

 

Cornus sangu inea          Roter Hartriegel 

Corylus avellana                           Haselnuss 

Ligustrum  vu lgare                                 Liguster 

Lonicera sylosteum                               Gemeine Heckenkirsche  

Prunus sp inosa                   Schlehe 

Rhamnus catharticus                   Kreuzdorn  

 

3. Bei Auftreten von auffä lligen Bodenverfärbungen oder Gerüchen ist unverzüglich  

die Stad t Cham zu verständigen . 

 

4. Geologische bodenmechan ische Baugrundun tersuchungen werden angera ten. 

 

5. Bauliche Vorkehrungen zum  Schutz gegen Grund-  bzw. Hochwasser wie etwa 

Wannenausb ildung des Untergeschosses werden angera ten. 

                                                                                                                                               

6. Funde h istorischer Art (z.B. Bodenfunde) un terliegen der gesetzliche n Meldepflicht 

gemäß Art. 8 DSchG und sind unverzüglich  entweder der Unteren 

Denkmalschutzbehörde des Landra tsamtes Cham oder d irekt dem Bayer. Landesam t

für Denkmalp flege bekannt zu  machen. 

Dem  Beauf tragten  der Denkmalp flege ist jederzeit Zutritt zur Baustelle zu gestatten . 

  

7. Im  Zuge der Planung ist frühzeitig m it dem jeweiligen Ver- und Entsorgungs- 

unternehmen Kontakt au fzunehmen. 

 

8. Untersuchungen im  Bezug au f even tuell au ftretende Einwirkung durch Schall und 

 Erschütterungen du rch den  Bahnverkehr werden  angera ten. Die E inwirkung au f  

       bauliche Anlagen ist bei der Gebäudeplanung zu berücksichtigen. 

 

9. Die Belange der Deutschen Bahn sind zu beach ten. 

 

10. Es wird  empfohlen die geschlossene, ungegliederte Fassadenf lächen m it 

geeigneten Kletterpflanzen  zu begrünen. Berankungsgerüste sind aus Meta ll in  

orthogonaler Form oder Spanndrähten  auszub ilden. 

 

Rosa canina und rubiginosa         W ildrosen 

Sa lix a lba, aurita, caprea, cinera, fragilis, 

       purpu rea, triandra, vimina lis                 Verschiedene Weiden  

Sambucus nigra                   Schwarzer Holunder 

Sambucus racemosa                            Traubenholunder 

Viburnum opulus                   Gewöhnlicher Schneeball 

 

 

Stützmauerbegrünung 

 

  Clematis montana `Rubens`        W ilde C lematis 

  Hedera helix           Efeu  

  Partenocissus engelman ii         Wilder Wein  

   

 

14. Niederschlagswasser 

 

14.1  Eine Versickerung des Niedersch lagswassers im Ä nderungs-/Erweiterungsbereich 

scheidet au fgrund der Bodenverhä ltnisse aus.  

 

 

14.2 Verunrein ig tes Niederschlagswasser ist vor Ab leitung über ein Regenklärbecken  zu 

  behandeln.  

 

14.3 Nicht verunreinigtes Niederschlagswasser ist zur Bewässe rung der Grün flächen und 

als Nu tzwasse r zu  verwenden . Die Ableitung des überschüssigen Niederschlags-

wassers erfolg t in den  in unm ittelbarer Nachbarschaft zum  Ä nderungs-

/Erweiterungsbereich vorbei fließenden Regen. 

 

 

15. Leitungsschutzabstände  

 

 Für bestehende und neu zu  verlegende Versorgungs- und Entsorgungsleitungen 

 g ilt: Gebäude und Bepflanzung müssen d ie jeweiligen Regelabstände zu  den  

 un tersch ied lichen  Medien einha lten . Bei U nterschreitungen  sind entsprechende 

Schutzmaßnahmen vorzusehen.   

 

 

III.  H INWEISE 

 

1. Mit dem Bauantrag ist ein Geländenivellemen t vorzulegen.  

 

2. Oberboden, der bei der E rrich tung oder Änderung von bau lichen Anlagen sowie 

bei Veränderung der Erdoberf läche ausgehoben  wird , ist in  nu tzbaren Zustand zu  

halten   und vor Vernich tung und Vergeudung zu  schützen . 

 

Präambel 
 
 
A uf Grund der § 2 Abs. 1 und des § 13a des Baugesetzbuches (BauGB) i.V.m. Art.  23  der 
Gemeindeordnung für den Freistaa t Bayern (GO) und Art. 81 Bayerische Bauordnung 
(BayBO ) hat der Stadtrat  Cham  in seiner Sitzung vom  16.05.2013 d ie 1. Änderung/ 
Erweiterung des Bebauungsp lanes Holzlände  a ls Satzung beschlossen. 
 
 

§ 1 
Räum licher Geltungsbereich 

 
Fü r den  räumlichen  Geltungsbereich der Bebauungsplanänderung/Erweiterung ist der 
Lageplan M=1:1.000 vom 06 .05.20 13 maßgebend. Er ist Bestandteil dieser Satzung. 
 
 

§ 2 
Bestandteile der Sa tzung 

 
Der Änderungs-/Erweiterungsp lan besteht aus: 
1)  Ü bersichtslageplan M=1:5.000 vom  06.05.2013 
2) Lageplan mit zeichnerischem Teil M=1:1.000 vom 06.05.2013  
3) Begründung mit Textlichen Festsetzungen und H inweisen vom  06.05.2013 
 
 

§ 3 
Inkra fttreten  

 
D iese Bebauungsp lanänderung tritt mit der ortsüb lichen Bekanntmachung nach  § 10  
A bs. 3 BauGB in Kra ft. 
 
 

 

 
 
 
Cham , den 17.05 .2013  

 

Stadt Cham  

 
Karin  Bucher 
E rste Bürgermeisterin  

 

 

 

Verfahrensvermerke 
 
 
Der Stad trat Cham hat in der Sitzung am 28.06 .2012 d ie 1. Änderung/Erweiterung des 
Bebauungsplanes Holzlände  im besch leunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB 
beschlossen. Der Aufstellungsbesch lu ss wu rde am 30.01 .2013 ortsüblich bekannt 
gemach t. 
 
Der Entwurf des Bebauungsplanes wurde gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 
07 .02 .2013 b is 08 .03 .2013 öffentlich  ausgelegt. Zug leich wurden m it Schreiben vom  
28 .01 .2013 d ie Behörden und sonstigen  Träger Ö ffentlicher Belange gemäß § 4 A bs. 2 
BauGB am  Verfahren beteiligt. 
 
D ie Stad t Cham hat mit dem Beschluss des Stadtrates vom  16 .05 .2013 den Änderungs-
/Erweiterungsplan gemäß § 10 Abs. 1 BauGB in der Fassung vom 06.05.2013 a ls 
Sa tzung beschlossen . 
 
 

 
 
 
Cham , den 17 .05 .201 3 

 

Stad t Cham 

 
Karin  Bucher 
Erste Bürgermeisterin  

 
 
 
D ie als Sa tzung besch lossene 1. Änderung/Erweiterung des Bebauungsp lanes Holzlände
wurde am 29.05 .2013 gemäß § 10 A bs. 3 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. Der 
Bebauungsplan ist dam it wirksam in  Kraft getreten. 
Der Änderungs-/Erweiterungsp lan mit Begründung wird  seit diesem Tag zu den üblichen 
D ien ststunden in  der Stad t Cham zu jedermanns Einsich t bereitgehalten und über dessen 
Inhalt auf Verlangen Auskunft gegeben.  
A uf d ie Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3 Sa tz 1 und 2 sowie A bs. 4 BauGB und die §§ 214 
und 215 BauGB ist h ingewiesen worden. 
 
 

 
 
 
Cham , den 30 .05 .201 3 

 

Stad t Cham 

 
Karin  Bucher 
Erste Bürgermeisterin  
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4. Höhen lage der Baugrundstücke und der bau lichen A nlagen 

 

4.1 Böschungen an  den Grundstücksgrenzen  sind bis maximal 1,20  m  Höhe 

gegenüber dem  natürlichen anstehenden Gelände des Nachbargrundstückes 

zulässig. 

 

4.2  Geländeau fschü ttungen und Abgrabungen sind bis maximal 1,20  m Höhe, 

            gemessen ab höchstem Punkt der Aufschüttung bzw. A bgrabung zu lässig.  

 

4.3  Stützmauern bis maximal 1,20  m  Höhe sind zu lässig. Stützmauern sind in einem 

Abstand von m indestens 1,00 m zu  angrenzenden Grundstücksgrenzen zu 

errichten und m ittels geeigneter heim ischen St räuchern  und auch Kletterp flanzen 

als Vorp flanzung zu begrünen. A usgenommen davon  sind Stützwände, d ie dem 

Hochwasserschu tz dienen. 

 

4.4  Die maximale zulässige Wandhöhe  baulicher Anlagen wird gemäß  Art. 6 Abs. 4 

Satz 2 BayBO  festgesetzt. 

 

8. Einfriedung  

 

8.1  Einfriedungen  sind zu lässig mit durch sichtigem , max. 2.00 m hohem 

 verzin ktem  Maschendraht- bzw. Stahlgitterzaun ohne Sockel.   

         

8.2  Schrankenanlagen bei Zufahrten sind rückverse tzt, ab der Straßenbegren zungslin ie 

10  m , zu lässig. 

 

 

   

  9. Hinweis-  und Leitsystem e 

 

9.1  Im Änderungs-/Erweiterungsbereich sind Hinweis-  und Leitsysteme zulässig , 

un terhalb der Attika  und der Trau fe des Gebäudes, an  dem diese angebracht 

werden. 

  

9.2 Im Sondergebiet SO 1 sind pro Grundstückseinheit 5 freistehende Fahnenmasten mit 

einer maximalen  Höhe von je 8 m  und ein  Pylon  m it maximal 6 m Höhe zulässig .  

 Im SO2 sind insgesam t maximal 3 Fahnenmasten mit einer maximalen  Höhe von   

 8 m  zulässig. 

 

 

 

  10. Beleuchtung 

  

10.1  Für die A ußenbeleuch tung sind in sektenverträgliche Lampen zu verwenden. 

    

  11. Überschwemm ungsgebiet und Hochwasserschu tz 

 

 11.1      Hochwasserschu tz 

Es g ib t fü r den  Bereich "Holzlände" zum Zeitpunkt d ieser Änderung/Erweiterung 

keinen  bestehenden Hochwasserschutz. Für den Stadtbereich Cham wurde du rch 

das Wasserwirtschaftsam t Regensburg ein  An trag auf  Plan feststellung der 

Hochwasser-schu tzmaßnahme für das Q uartier III  Brunnendorf/Floßhafen gestellt. 

Darin ist u. a . der Schutz des Bereich s "Badstraße"  b is nahe der Grundstücksgrenze 

zwischen  den Flurstücken 823 und 827 vorgesehen , wo die Planung für die 

staatliche Hochwasser-schutzmaßnahme derze it auch endet. Fü r den  Änderungs-

/Erweiterungsbereich selbst sind weitere Hochwasserschutzmaßnahmen erforderlich. 

Im Festsetzungsp lan sind sowohl eine Hochwasser-Schutzmauer, als auch  in 

Verlängerung davon   Aufschüttungen festgesetzt. Der fü r diese zusätzlichen 

Hochwasserschu tz-maßnahmen erforderliche Schutzgrad ist au f den Schu tzgrad der 

vorgenannten staatlichen Hochwasserschutzmaßnahme  abzustimmen . Der 

Nachweis der Konformität mit der staa tlichen Hochwasserschutzmaßnahme ist 

zwingend vor Errichtung jeg licher Hochwasserschutzmaßnahmen  zu führen. Der 

weitere Verlau f der staatlichen Hochwasserschutzmaßnahme  Richtung Stadtm itte 

erfolg t süd lich der Badstraße und somit außerhalb des Ä nderungs-

Erweiterungsbereichs dieses Bebauungsplanes.  

 

11.2  Hochwasserangepasste Bauweise 

 Die Hochwassersicherheit der gep lanten Gebäude soll unter Berücksich tigung der 

Wasserspiegellagen bei einem  100-jäh rlichen Hochwasser des Regens gewährleistet

sein. In  diesem Zusammenhang wird  auf die D IN 18195 Bauwerksabdichtungen , 

Teil 6 (  Abdich tungen gegen  von außen drückendes Wasser ) hingewiesen. Danach 

ist die A bdichtung 0,3 m  über den Bemessungswasserspiegel (369,75 m ü. NN) im  

Bereich  des Grundstücks hochzuziehen.  

       II.  TEXTLICH E F ESTSETZU NGEN 
 
 

Abweichend von den Bebauungsvorschriften des verb indlichen  Bebauungsplanes wird für 

den Änderungs-/Erweiterungsbereich folgendes festgesetzt. 

Es g ilt die Baunutzungsverordnung vom  23.01.1990. 

 
 

1. Art der bau lichen Nutzung 

 

1.1  Für den Änderungs-/Erweiterungsbereich werden das Sondergebiet 1 

Schule/Hochschule und das Sondergebiet 2 Freizeit nach § 11 Abs. 1, 2 BauNVO 

1990 festgesetzt. 

 

1.2   Im Sondergebiet SO 1 Schu le/Hochschu le  sind folgende Nutzungen  zulässig : 

Hochschu len , Berufsbildende Schu len , Fachschulen  

         

 1.3  Im Sondergebiet SO  2 Freizeit ist folgende Nutzung zulässig : 

Freizeitan lagen   

 

 

2.  Maß  der baulichen  Nutzung 

  

2.1  Das Maß der zulässigen baulichen Nu tzung in den Sondergebieten  SO  1  und SO 2 

ergib t sich aus der in der Plan zeichnung eingetragenen Grundf lächen- (GRZ) und 

Geschossflächenzahl (GFZ) sowie aus den Festsetzungen über d ie maximale 

zulässige Wandhöhe der bau lichen Anlage. 

 

2.2  Die Höhenbeschränkungen gelten nich t für techn ische Dachau fbauten von  

un tergeordneter Bedeu tung wie Kamine, Lüftungsan lagen  sowie bei Belichtungen 

und freistehende Kamine. 

 

 

3.  Bauweise und A bstandsf lächen 

 

3.1  Im Sondergebiet SO  1  wird eine abweichende Bauweise  festgesetzt gemäß § 22 

 Abs. 4 BauNVO 1990, wie offene Bauweise , jedoch sind Baukörperlängen bis 

 160 m  zugelassen. 

 

3.2  Im Sondergebiet SO  2  ist  eine of fene Bauweise  zulässig . 

 

 3.3 Für das Sondergebiet SO 1  sind Abstandsflächen geringerer Tiefe nach A rt. 6 Abs. 7  

BayBO zu lässig. D ie Tiefe der Abstandsflächen beträg t 0,40 H, jedoch          

m indestens 3 m .   

 

 

          5.  Nich t überbaubare Grundstücksflächen  

   

           5.1 Nebenan lagen  im Sinne des § 14 Abs. 2 BauVNO  sind zu lässig. 

 

 

 

6.  Gesta ltung der baulichen  Anlagen 

 

6.1 Im Änderungs-/Erweiterungsbereich  sind Fassadenbekleidungen aus Holz, farbigen 

  Holzwerkstoff - und Faserzementpla tten und Metall sowie Putz-, und  

 Sichtbetonoberflächen zulässig .  

 

6.2 In den Sondergebieten SO  1  und SO  2  sind Flach-, Walm -, flachgeneigte  

Pult - und Satteldächer m it Dachneigungen von 0° bis max. 15 ° zulässig .  

 Dachdeckungen aus grauen Blechbahnen, natu rroten Ziegel - und 

 Betondachsteinen au f Sattel- und Pu ltdächern sowie Dachbahnen aus Bitumen 

 oder Kunststoff auf Flachdächern  sind zu lässig. 

  

           6.3  Vordächer sind zu lässig bis max. 6 m  Tiefe ab Fassadenaußenkante. 

 

           6.4 Aus den Bauvorlagen für die ein zelnen  Hochbauten müssen d ie Ausführung und 

 d ie Farbgebung der Fassadenoberflächen der Gebäude ersichtlich  sein . 

 

 

 

7. Stellplä tze, Fahrbahnen und Plä tze 

 

7.1 D ie Stellplätze sind aus offen fug igem Material (z.B. Rasenfugensteine) herzustellen. 

A usgenommen davon  sind Stellp lä tze im Überschwemmungsgebiet.  

 

7.2   Fahrbahnen und Anlieferbereiche sind asphaltiert oder betoniert zu befestigen. 

 

  7.3     Plätze (z.B. Pausenhofflächen) sind aus offenfugigem M aterial herzustellen. 

 

7.4      Im  Ä nderungs-/Erweiterungsbereich ist beim Stellp latznachweis die Sa tzung der 

 Stad t Cham über die  Herstellung von Garagen und Stellp lätzen in der, bei der 

Bauan tragsstellung, gü ltigen Fassung anzuwenden. 

 

7.5  Bei der Anlegung von Stellplä tzen ist ein  Abstand von 1,0 m  von der  

  Grundstücksgren ze, wo erforderlich und möglich, einzuhalten .  

  Ausgenommen davon sind d ie Stellplätze en tlang der Badstraße. 

 

12. Priv ate Grün flächen 

 

 12.1     Nicht überbaubare Grundstücksflächen: 

           Die privaten  Grünbereiche und Freif lächen sind, soweit nicht für  

   Verkehrsanschlüsse, Plä tze, Stellplä tze, Zufahrten und die in  Punkt 5. 

   besch riebenen Anlagen nötig  werden, gärtnerisch anzulegen und zu  un terhalten. 

 

 12.2   Überbaubare Grundstücksflächen 

Die Freif lächen zwischen den Gebäuden sind, soweit sie nicht a ls Verkehrsf lächen, 

Plätze  oder Stellp lä tze benötigt werden, gärtnerisch anzulegen  und zu unterha lten. 

 

 12.3 Je 10 Pkw -Stellplä tze ist m indestens ein kleinkroniger Laubbaum 

   (Hochstamm STU 16-18) an zupflan zen  siehe Pf lanzliste. Die Pflanzf läche ist mit 

einer gegenüber der Kfz-Stellfläche um mind. 12 cm erhöhter Abgren zung 

ein zu fassen , d ie g leichzeitig als An fahrschu tz dient. Ausgehend vom  jeweiligen 

Baumstandort ist in einem Durchmesser von 2.50 m ein überfah rbares 

Pflanzensubstrat bis zu einer Tiefe von 80 cm  einzubauen .  

 

 12.4 Bei Baumpflan zungen ist beiderseit s von  Erdkabeln eine Abstandszone von 2,5 m  

ein zuhalten. Bei Gehölzp flanzungen innerhalb des  Leitungsschutzbereiches von 

Freileitungen ist darau f zu achten, dass nur Gehölze m it niedrigen  

Wuchseigenschaf ten  Verwendung finden. 

 

 12.5    Die vorgesehene Nutzung der Freif lächen, deren Befestigung und deren 

Bepflan zung sowie d ie Gesta ltung der priva ten Grünbereiche ist vom  Bauherrn in 

einem gesonderten Freif lächengestaltungsplan darzustellen und mit dem 

Bauantrag einzureichen . 

 

 13. Öffentliche Grünflächen 

 

Die im  Änderungs-/Erweiterungsplan  festgesetzten öffen tlichen Grünflächen 

innerha lb öffen tlicher Verkehrsflächen  sind zu  begrünen, zu bepflanzen und 

gärtnerisch zu unterha lten. 

 

 

 

Pflan zliste  

 

Als Mindestforderung sind d ie Gütebestimmungen für Baumschu lpflan zen  

- Laubbäume -  einzuhalten.  

 

Bäume II. O rdnung (k leinkron ige Bäume) 

  

Einzelbäume für Grün - und Stellp latzflächen: Hochstamm, H 3xv, STU  16-18  

Acer campestre                                     Feldahorn 

Alnus glutinosa                                    Schwarzerle 

Alnus in cana                                       Grauerle 

Carpinus betu lu s                                  Hainbuche 

Q uercus robur          Som mereiche 

Popu lus tremula          Espe  

Prunus avium           Vogelkirsche 

Sorbus aucuparia                  Vogelbeerbaum  

Ulmus car ipinifolia          Feldu lme 

 

Sträucher 

 

Cornus sangu inea          Roter Hartriegel 

Corylus avellana                           Haselnuss 

Ligustrum  vu lgare                                 Liguster 

Lonicera sylosteum                               Gemeine Heckenkirsche  

Prunus sp inosa                   Schlehe 

Rhamnus catharticus                   Kreuzdorn  

 

3. Bei Auftreten von auffä lligen Bodenverfärbungen oder Gerüchen ist unverzüglich  

die Stad t Cham zu verständigen . 

 

4. Geologische bodenmechan ische Baugrundun tersuchungen werden angera ten. 

 

5. Bauliche Vorkehrungen zum  Schutz gegen Grund-  bzw. Hochwasser wie etwa 

Wannenausb ildung des Untergeschosses werden angera ten. 

                                                                                                                                               

6. Funde h istorischer Art (z.B. Bodenfunde) un terliegen der gesetzliche n Meldepflicht 

gemäß Art. 8 DSchG und sind unverzüglich  entweder der Unteren 

Denkmalschutzbehörde des Landra tsamtes Cham oder d irekt dem Bayer. Landesam t

für Denkmalp flege bekannt zu  machen. 

Dem  Beauf tragten  der Denkmalp flege ist jederzeit Zutritt zur Baustelle zu gestatten . 

  

7. Im  Zuge der Planung ist frühzeitig m it dem jeweiligen Ver- und Entsorgungs- 

unternehmen Kontakt au fzunehmen. 

 

8. Untersuchungen im  Bezug au f even tuell au ftretende Einwirkung durch Schall und 

 Erschütterungen du rch den  Bahnverkehr werden  angera ten. Die E inwirkung au f  

       bauliche Anlagen ist bei der Gebäudeplanung zu berücksichtigen. 

 

9. Die Belange der Deutschen Bahn sind zu beach ten. 

 

10. Es wird  empfohlen die geschlossene, ungegliederte Fassadenf lächen m it 

geeigneten Kletterpflanzen  zu begrünen. Berankungsgerüste sind aus Meta ll in  

orthogonaler Form oder Spanndrähten  auszub ilden. 

 

Rosa canina und rubiginosa         W ildrosen 

Sa lix a lba, aurita, caprea, cinera, fragilis, 

       purpu rea, triandra, vimina lis                 Verschiedene Weiden  

Sambucus nigra                   Schwarzer Holunder 

Sambucus racemosa                            Traubenholunder 

Viburnum opulus                   Gewöhnlicher Schneeball 

 

 

Stützmauerbegrünung 

 

  Clematis montana `Rubens`        W ilde C lematis 

  Hedera helix           Efeu  

  Partenocissus engelman ii         Wilder Wein  

   

 

14. Niederschlagswasser 

 

14.1  Eine Versickerung des Niedersch lagswassers im Ä nderungs-/Erweiterungsbereich 

scheidet au fgrund der Bodenverhä ltnisse aus.  

 

 

14.2 Verunrein ig tes Niederschlagswasser ist vor Ab leitung über ein Regenklärbecken  zu 

  behandeln.  

 

14.3 Nicht verunreinigtes Niederschlagswasser ist zur Bewässe rung der Grün flächen und 

als Nu tzwasse r zu  verwenden . Die Ableitung des überschüssigen Niederschlags-

wassers erfolg t in den  in unm ittelbarer Nachbarschaft zum  Ä nderungs-

/Erweiterungsbereich vorbei fließenden Regen. 

 

 

15. Leitungsschutzabstände  

 

 Für bestehende und neu zu  verlegende Versorgungs- und Entsorgungsleitungen 

 g ilt: Gebäude und Bepflanzung müssen d ie jeweiligen Regelabstände zu  den  

 un tersch ied lichen  Medien einha lten . Bei U nterschreitungen  sind entsprechende 

Schutzmaßnahmen vorzusehen.   

 

 

III.  H INWEISE 

 

1. Mit dem Bauantrag ist ein Geländenivellemen t vorzulegen.  

 

2. Oberboden, der bei der E rrich tung oder Änderung von bau lichen Anlagen sowie 

bei Veränderung der Erdoberf läche ausgehoben  wird , ist in  nu tzbaren Zustand zu  

halten   und vor Vernich tung und Vergeudung zu  schützen . 

 

Präambel 
 
 
A uf Grund der § 2 Abs. 1 und des § 13a des Baugesetzbuches (BauGB) i.V.m. Art.  23  der 
Gemeindeordnung für den Freistaa t Bayern (GO) und Art. 81 Bayerische Bauordnung 
(BayBO ) hat der Stadtrat  Cham  in seiner Sitzung vom  16.05.2013 d ie 1. Änderung/ 
Erweiterung des Bebauungsp lanes Holzlände  a ls Satzung beschlossen. 
 
 

§ 1 
Räum licher Geltungsbereich 

 
Fü r den  räumlichen  Geltungsbereich der Bebauungsplanänderung/Erweiterung ist der 
Lageplan M=1:1.000 vom 06 .05.20 13 maßgebend. Er ist Bestandteil dieser Satzung. 
 
 

§ 2 
Bestandteile der Sa tzung 

 
Der Änderungs-/Erweiterungsp lan besteht aus: 
1)  Ü bersichtslageplan M=1:5.000 vom  06.05.2013 
2) Lageplan mit zeichnerischem Teil M=1:1.000 vom 06.05.2013  
3) Begründung mit Textlichen Festsetzungen und H inweisen vom  06.05.2013 
 
 

§ 3 
Inkra fttreten  

 
D iese Bebauungsp lanänderung tritt mit der ortsüb lichen Bekanntmachung nach  § 10  
A bs. 3 BauGB in Kra ft. 
 
 

 

 
 
 
Cham , den 17.05 .2013  

 

Stadt Cham  

 
Karin  Bucher 
E rste Bürgermeisterin  

 

 

 

Verfahrensvermerke 
 
 
Der Stad trat Cham hat in der Sitzung am 28.06 .2012 d ie 1. Änderung/Erweiterung des 
Bebauungsplanes Holzlände  im besch leunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB 
beschlossen. Der Aufstellungsbesch lu ss wu rde am 30.01 .2013 ortsüblich bekannt 
gemach t. 
 
Der Entwurf des Bebauungsplanes wurde gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 
07 .02 .2013 b is 08 .03 .2013 öffentlich  ausgelegt. Zug leich wurden m it Schreiben vom  
28 .01 .2013 d ie Behörden und sonstigen  Träger Ö ffentlicher Belange gemäß § 4 A bs. 2 
BauGB am  Verfahren beteiligt. 
 
D ie Stad t Cham hat mit dem Beschluss des Stadtrates vom  16 .05 .2013 den Änderungs-
/Erweiterungsplan gemäß § 10 Abs. 1 BauGB in der Fassung vom 06.05.2013 a ls 
Sa tzung beschlossen . 
 
 

 
 
 
Cham , den 17 .05 .201 3 

 

Stad t Cham 

 
Karin  Bucher 
Erste Bürgermeisterin  

 
 
 
D ie als Sa tzung besch lossene 1. Änderung/Erweiterung des Bebauungsp lanes Holzlände
wurde am 29.05 .2013 gemäß § 10 A bs. 3 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. Der 
Bebauungsplan ist dam it wirksam in  Kraft getreten. 
Der Änderungs-/Erweiterungsp lan mit Begründung wird  seit diesem Tag zu den üblichen 
D ien ststunden in  der Stad t Cham zu jedermanns Einsich t bereitgehalten und über dessen 
Inhalt auf Verlangen Auskunft gegeben.  
A uf d ie Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3 Sa tz 1 und 2 sowie A bs. 4 BauGB und die §§ 214 
und 215 BauGB ist h ingewiesen worden. 
 
 

 
 
 
Cham , den 30 .05 .201 3 

 

Stad t Cham 

 
Karin  Bucher 
Erste Bürgermeisterin  

 

 

W
L -

 Ø
 3

00

N

WL - Ø
 300

BAHNLINIE SCHWANDORF FURTH IM WALD

BADSTRASSE

a
2.4

0°-15° 13.5m

0.8

SO

SO 2  FREIZEIT

1  SCHULE /
HOCHSCHULE

SO 1  SCHULE /
HOCHSCHULE

GEPLANTER  STAATLICHER  

HOCHWASSERSCHUTZ

ST

ST

1.5

6.5

1.5
6.5

2.0

FD, WD, PD, SD

SO 2  FREIZEIT

0°-15°

0.8

o
7.0m

1.6

FD, WD, PD, SD

a
0°-15°

0.8

9.5m

2.4

SO 1  SCHULE /
HOCHSCHULE

FD, WD, PD, SD

HH

B

1

B

SM

SD

A

HH

1

Bauweise

FlachdachFD

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs
des rechtskräftigen Bebauungsplans

Nachrichtliche Übernahme und Hinweise

Bestehende Gebäude oberirdisch

Hauptversorgungs- und Hauptabwasser-
Leitungen oberirdisch

Bestehende Gebäude unterirdisch

Zweckbestimmung: Flächen fur
Versorgungsanlagen (Abwasser)

Flurstücksgrenzen mit
Flurstücknummer (Beispiel)

(z. B.) freizuhaltende Schutzzonen

Hauptversorgungs- und Hauptabwasser-
Leitungen unterirdisch (WL - Ø 300)

Zweckbestimmung: Flächen fur
Versorgungsanlagen (Elektrizität)

Überschwemmungsgebiet
HQ 100

60 m - Linie

Hochwassergrenze

Dachform

Grundflächenzahl Geschossflächenzahl
GFZ max. zulässig

max. zulässige

Bauliche Nutzung

GRZ max. zulässig

Dachneigung in
Grad Wandhöhe in Meter

Nutzungsschablone

Erweiterungsbereiches
Grenze des Änderungs-/

Regelquerschnitt Straße1(z. B.)

geplanter staatlicher Hochwasserschutz

1. Art der baulichen Nutzung

SO 1  SCHULE /
HOCHSCHULE

Sonstiges Sondergebiet 
gemäß §11 BauNVO 1990

Sonstiges Sondergebiet 
gemäß §11 BauNVO 1990SO 2  FREIZEIT

2. Bauweise, Baulinien, Baugrenzen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22 bis 23 BauNVO 1990)

3. Verkehrsflächen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

6. Sonstige Planzeichen

Umgrenzung von Flächen für die
Wasserwirtschaft, den Hochwasserschutz
und die Regelung des Wasserabflusses

Zweckbestimmung: Hochwasserschutzdamm

Zweckbestimmung: Hochwasserschutzmauer

5. Wasserflächen und Flächen für die
    Wasserwirtschaft, den Hochwasserschutz
    und die Regelung des Wasserabflusses

10.1

ST

(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

4. Grünflächen und Maßnahmen zum Schutz
    von Natur und Landschaft

B

a

o

A

öffentliche Grünfläche
Zweckbestimmung: Strassenbegleitgrün

öffentliche Grünfläche
Zweckbestimmung: Ausgleichsfläche

Baugrenze

abweichende Bauweise

offene Bauweise

Straßenbegrenzungslinie 

Verkehrsflächen besonderer 
Zweckbestimmung

Straßenverkehrsflächen

Zweckbestimmung:  Bushaltestelle

Einfahrt

Bemassung in Metern (Beispiel)

Parkflächen/Stellplätze

I. FESTSETZUNG DUCH PLANZEICHEN  (PLANZV 1990)

SD Satteldach

PD Pultdach

Abgrenzung unterschiedlicher 
Nutzungen

Aufschüttung

WD Walmdach

SM

SD

H

SO2  FREIZEIT

ÄNDERUNGSBEREICH
(FESTSETZUNGSPLAN)

SO1  SCHULE /
HOCHSCHULE

StraßenverkehrsflächenSt
ra

ße
nb

eg
re

nz
un

gs
lin

ie
 

St
ra

ße
nb

eg
re

nz
un

gs
lin

ie
 

1.50 6.50

8.00
25

5.00

FahrbahnGehweg Stellplätze

Gewerbepark Chammünster Nord 1
93413 Cham | Tel. 09971/12 31 | Fax 61 77
info@engl-meindl.de | www.engl-meindl.de

PLANUNG:

STADT CHAM

" H O L Z L Ä N D E "

RECHTSKRÄFTIGER BEBAUUNGSPLAN   M 1:1000

ÜBERSICHTSPLAN    M 1:5000 

REGELQUERSCHNITT  1  (SCHEMA)  M 1:100

FESTSETZUNGSPLAN   M 1:1000

1. ÄNDERUNG/ERWEITERUNG DES 
RECHTSKRÄFTIGEN BEBAUUNGSPLANES

AUFGESTELLT:  CHAM, DEN 10.08.2012
GEÄNDERT:      CHAM, DEN 06.05.2013

 Bebauungsplan Holzlände 

 1 : 1 



4. Höhen lage der Baugrundstücke und der bau lichen A nlagen 

 

4.1 Böschungen an  den Grundstücksgrenzen  sind bis maximal 1,20  m  Höhe 

gegenüber dem  natürlichen anstehenden Gelände des Nachbargrundstückes 

zulässig. 

 

4.2  Geländeau fschü ttungen und Abgrabungen sind bis maximal 1,20  m Höhe, 

            gemessen ab höchstem Punkt der Aufschüttung bzw. A bgrabung zu lässig.  

 

4.3  Stützmauern bis maximal 1,20  m  Höhe sind zu lässig. Stützmauern sind in einem 

Abstand von m indestens 1,00 m zu  angrenzenden Grundstücksgrenzen zu 

errichten und m ittels geeigneter heim ischen St räuchern  und auch Kletterp flanzen 

als Vorp flanzung zu begrünen. A usgenommen davon  sind Stützwände, d ie dem 

Hochwasserschu tz dienen. 

 

4.4  Die maximale zulässige Wandhöhe  baulicher Anlagen wird gemäß  Art. 6 Abs. 4 

Satz 2 BayBO  festgesetzt. 

 

8. Einfriedung  

 

8.1  Einfriedungen  sind zu lässig mit durch sichtigem , max. 2.00 m hohem 

 verzin ktem  Maschendraht- bzw. Stahlgitterzaun ohne Sockel.   

         

8.2  Schrankenanlagen bei Zufahrten sind rückverse tzt, ab der Straßenbegren zungslin ie 

10  m , zu lässig. 

 

 

   

  9. Hinweis-  und Leitsystem e 

 

9.1  Im Änderungs-/Erweiterungsbereich sind Hinweis-  und Leitsysteme zulässig , 

un terhalb der Attika  und der Trau fe des Gebäudes, an  dem diese angebracht 

werden. 

  

9.2 Im Sondergebiet SO 1 sind pro Grundstückseinheit 5 freistehende Fahnenmasten mit 

einer maximalen  Höhe von je 8 m  und ein  Pylon  m it maximal 6 m Höhe zulässig .  

 Im SO2 sind insgesam t maximal 3 Fahnenmasten mit einer maximalen  Höhe von   

 8 m  zulässig. 

 

 

 

  10. Beleuchtung 

  

10.1  Für die A ußenbeleuch tung sind in sektenverträgliche Lampen zu verwenden. 

    

  11. Überschwemm ungsgebiet und Hochwasserschu tz 

 

 11.1      Hochwasserschu tz 

Es g ib t fü r den  Bereich "Holzlände" zum Zeitpunkt d ieser Änderung/Erweiterung 

keinen  bestehenden Hochwasserschutz. Für den Stadtbereich Cham wurde du rch 

das Wasserwirtschaftsam t Regensburg ein  An trag auf  Plan feststellung der 

Hochwasser-schu tzmaßnahme für das Q uartier III  Brunnendorf/Floßhafen gestellt. 

Darin ist u. a . der Schutz des Bereich s "Badstraße"  b is nahe der Grundstücksgrenze 

zwischen  den Flurstücken 823 und 827 vorgesehen , wo die Planung für die 

staatliche Hochwasser-schutzmaßnahme derze it auch endet. Fü r den  Änderungs-

/Erweiterungsbereich selbst sind weitere Hochwasserschutzmaßnahmen erforderlich. 

Im Festsetzungsp lan sind sowohl eine Hochwasser-Schutzmauer, als auch  in 

Verlängerung davon   Aufschüttungen festgesetzt. Der fü r diese zusätzlichen 

Hochwasserschu tz-maßnahmen erforderliche Schutzgrad ist au f den Schu tzgrad der 

vorgenannten staatlichen Hochwasserschutzmaßnahme  abzustimmen . Der 

Nachweis der Konformität mit der staa tlichen Hochwasserschutzmaßnahme ist 

zwingend vor Errichtung jeg licher Hochwasserschutzmaßnahmen  zu führen. Der 

weitere Verlau f der staatlichen Hochwasserschutzmaßnahme  Richtung Stadtm itte 

erfolg t süd lich der Badstraße und somit außerhalb des Ä nderungs-

Erweiterungsbereichs dieses Bebauungsplanes.  

 

11.2  Hochwasserangepasste Bauweise 

 Die Hochwassersicherheit der gep lanten Gebäude soll unter Berücksich tigung der 

Wasserspiegellagen bei einem  100-jäh rlichen Hochwasser des Regens gewährleistet

sein. In  diesem Zusammenhang wird  auf die D IN 18195 Bauwerksabdichtungen , 

Teil 6 (  Abdich tungen gegen  von außen drückendes Wasser ) hingewiesen. Danach 

ist die A bdichtung 0,3 m  über den Bemessungswasserspiegel (369,75 m ü. NN) im  

Bereich  des Grundstücks hochzuziehen.  

       II.  TEXTLICH E F ESTSETZU NGEN 
 
 

Abweichend von den Bebauungsvorschriften des verb indlichen  Bebauungsplanes wird für 

den Änderungs-/Erweiterungsbereich folgendes festgesetzt. 

Es g ilt die Baunutzungsverordnung vom  23.01.1990. 

 
 

1. Art der bau lichen Nutzung 

 

1.1  Für den Änderungs-/Erweiterungsbereich werden das Sondergebiet 1 

Schule/Hochschule und das Sondergebiet 2 Freizeit nach § 11 Abs. 1, 2 BauNVO 

1990 festgesetzt. 

 

1.2   Im Sondergebiet SO 1 Schu le/Hochschu le  sind folgende Nutzungen  zulässig : 

Hochschu len , Berufsbildende Schu len , Fachschulen  

         

 1.3  Im Sondergebiet SO  2 Freizeit ist folgende Nutzung zulässig : 

Freizeitan lagen   

 

 

2.  Maß  der baulichen  Nutzung 

  

2.1  Das Maß der zulässigen baulichen Nu tzung in den Sondergebieten  SO  1  und SO 2 

ergib t sich aus der in der Plan zeichnung eingetragenen Grundf lächen- (GRZ) und 

Geschossflächenzahl (GFZ) sowie aus den Festsetzungen über d ie maximale 

zulässige Wandhöhe der bau lichen Anlage. 

 

2.2  Die Höhenbeschränkungen gelten nich t für techn ische Dachau fbauten von  

un tergeordneter Bedeu tung wie Kamine, Lüftungsan lagen  sowie bei Belichtungen 

und freistehende Kamine. 

 

 

3.  Bauweise und A bstandsf lächen 

 

3.1  Im Sondergebiet SO  1  wird eine abweichende Bauweise  festgesetzt gemäß § 22 

 Abs. 4 BauNVO 1990, wie offene Bauweise , jedoch sind Baukörperlängen bis 

 160 m  zugelassen. 

 

3.2  Im Sondergebiet SO  2  ist  eine of fene Bauweise  zulässig . 

 

 3.3 Für das Sondergebiet SO 1  sind Abstandsflächen geringerer Tiefe nach A rt. 6 Abs. 7  

BayBO zu lässig. D ie Tiefe der Abstandsflächen beträg t 0,40 H, jedoch          

m indestens 3 m .   

 

 

          5.  Nich t überbaubare Grundstücksflächen  

   

           5.1 Nebenan lagen  im Sinne des § 14 Abs. 2 BauVNO  sind zu lässig. 

 

 

 

6.  Gesta ltung der baulichen  Anlagen 

 

6.1 Im Änderungs-/Erweiterungsbereich  sind Fassadenbekleidungen aus Holz, farbigen 

  Holzwerkstoff - und Faserzementpla tten und Metall sowie Putz-, und  

 Sichtbetonoberflächen zulässig .  

 

6.2 In den Sondergebieten SO  1  und SO  2  sind Flach-, Walm -, flachgeneigte  

Pult - und Satteldächer m it Dachneigungen von 0° bis max. 15 ° zulässig .  

 Dachdeckungen aus grauen Blechbahnen, natu rroten Ziegel - und 

 Betondachsteinen au f Sattel- und Pu ltdächern sowie Dachbahnen aus Bitumen 

 oder Kunststoff auf Flachdächern  sind zu lässig. 

  

           6.3  Vordächer sind zu lässig bis max. 6 m  Tiefe ab Fassadenaußenkante. 

 

           6.4 Aus den Bauvorlagen für die ein zelnen  Hochbauten müssen d ie Ausführung und 

 d ie Farbgebung der Fassadenoberflächen der Gebäude ersichtlich  sein . 

 

 

 

7. Stellplä tze, Fahrbahnen und Plä tze 

 

7.1 D ie Stellplätze sind aus offen fug igem Material (z.B. Rasenfugensteine) herzustellen. 

A usgenommen davon  sind Stellp lä tze im Überschwemmungsgebiet.  

 

7.2   Fahrbahnen und Anlieferbereiche sind asphaltiert oder betoniert zu befestigen. 

 

  7.3     Plätze (z.B. Pausenhofflächen) sind aus offenfugigem M aterial herzustellen. 

 

7.4      Im  Ä nderungs-/Erweiterungsbereich ist beim Stellp latznachweis die Sa tzung der 

 Stad t Cham über die  Herstellung von Garagen und Stellp lätzen in der, bei der 

Bauan tragsstellung, gü ltigen Fassung anzuwenden. 

 

7.5  Bei der Anlegung von Stellplä tzen ist ein  Abstand von 1,0 m  von der  

  Grundstücksgren ze, wo erforderlich und möglich, einzuhalten .  

  Ausgenommen davon sind d ie Stellplätze en tlang der Badstraße. 

 

12. Priv ate Grün flächen 

 

 12.1     Nicht überbaubare Grundstücksflächen: 

           Die privaten  Grünbereiche und Freif lächen sind, soweit nicht für  

   Verkehrsanschlüsse, Plä tze, Stellplä tze, Zufahrten und die in  Punkt 5. 

   besch riebenen Anlagen nötig  werden, gärtnerisch anzulegen und zu  un terhalten. 

 

 12.2   Überbaubare Grundstücksflächen 

Die Freif lächen zwischen den Gebäuden sind, soweit sie nicht a ls Verkehrsf lächen, 

Plätze  oder Stellp lä tze benötigt werden, gärtnerisch anzulegen  und zu unterha lten. 

 

 12.3 Je 10 Pkw -Stellplä tze ist m indestens ein kleinkroniger Laubbaum 

   (Hochstamm STU 16-18) an zupflan zen  siehe Pf lanzliste. Die Pflanzf läche ist mit 

einer gegenüber der Kfz-Stellfläche um mind. 12 cm erhöhter Abgren zung 

ein zu fassen , d ie g leichzeitig als An fahrschu tz dient. Ausgehend vom  jeweiligen 

Baumstandort ist in einem Durchmesser von 2.50 m ein überfah rbares 

Pflanzensubstrat bis zu einer Tiefe von 80 cm  einzubauen .  

 

 12.4 Bei Baumpflan zungen ist beiderseit s von  Erdkabeln eine Abstandszone von 2,5 m  

ein zuhalten. Bei Gehölzp flanzungen innerhalb des  Leitungsschutzbereiches von 

Freileitungen ist darau f zu achten, dass nur Gehölze m it niedrigen  

Wuchseigenschaf ten  Verwendung finden. 

 

 12.5    Die vorgesehene Nutzung der Freif lächen, deren Befestigung und deren 

Bepflan zung sowie d ie Gesta ltung der priva ten Grünbereiche ist vom  Bauherrn in 

einem gesonderten Freif lächengestaltungsplan darzustellen und mit dem 

Bauantrag einzureichen . 

 

 13. Öffentliche Grünflächen 

 

Die im  Änderungs-/Erweiterungsplan  festgesetzten öffen tlichen Grünflächen 

innerha lb öffen tlicher Verkehrsflächen  sind zu  begrünen, zu bepflanzen und 

gärtnerisch zu unterha lten. 

 

 

 

Pflan zliste  

 

Als Mindestforderung sind d ie Gütebestimmungen für Baumschu lpflan zen  

- Laubbäume -  einzuhalten.  

 

Bäume II. O rdnung (k leinkron ige Bäume) 

  

Einzelbäume für Grün - und Stellp latzflächen: Hochstamm, H 3xv, STU  16-18  

Acer campestre                                     Feldahorn 

Alnus glutinosa                                    Schwarzerle 

Alnus in cana                                       Grauerle 

Carpinus betu lu s                                  Hainbuche 

Q uercus robur          Som mereiche 

Popu lus tremula          Espe  

Prunus avium           Vogelkirsche 

Sorbus aucuparia                  Vogelbeerbaum  

Ulmus car ipinifolia          Feldu lme 

 

Sträucher 

 

Cornus sangu inea          Roter Hartriegel 

Corylus avellana                           Haselnuss 

Ligustrum  vu lgare                                 Liguster 

Lonicera sylosteum                               Gemeine Heckenkirsche  

Prunus sp inosa                   Schlehe 

Rhamnus catharticus                   Kreuzdorn  

 

3. Bei Auftreten von auffä lligen Bodenverfärbungen oder Gerüchen ist unverzüglich  

die Stad t Cham zu verständigen . 

 

4. Geologische bodenmechan ische Baugrundun tersuchungen werden angera ten. 

 

5. Bauliche Vorkehrungen zum  Schutz gegen Grund-  bzw. Hochwasser wie etwa 

Wannenausb ildung des Untergeschosses werden angera ten. 

                                                                                                                                               

6. Funde h istorischer Art (z.B. Bodenfunde) un terliegen der gesetzliche n Meldepflicht 

gemäß Art. 8 DSchG und sind unverzüglich  entweder der Unteren 

Denkmalschutzbehörde des Landra tsamtes Cham oder d irekt dem Bayer. Landesam t

für Denkmalp flege bekannt zu  machen. 

Dem  Beauf tragten  der Denkmalp flege ist jederzeit Zutritt zur Baustelle zu gestatten . 

  

7. Im  Zuge der Planung ist frühzeitig m it dem jeweiligen Ver- und Entsorgungs- 

unternehmen Kontakt au fzunehmen. 

 

8. Untersuchungen im  Bezug au f even tuell au ftretende Einwirkung durch Schall und 

 Erschütterungen du rch den  Bahnverkehr werden  angera ten. Die E inwirkung au f  

       bauliche Anlagen ist bei der Gebäudeplanung zu berücksichtigen. 

 

9. Die Belange der Deutschen Bahn sind zu beach ten. 

 

10. Es wird  empfohlen die geschlossene, ungegliederte Fassadenf lächen m it 

geeigneten Kletterpflanzen  zu begrünen. Berankungsgerüste sind aus Meta ll in  

orthogonaler Form oder Spanndrähten  auszub ilden. 

 

Rosa canina und rubiginosa         W ildrosen 

Sa lix a lba, aurita, caprea, cinera, fragilis, 

       purpu rea, triandra, vimina lis                 Verschiedene Weiden  

Sambucus nigra                   Schwarzer Holunder 

Sambucus racemosa                            Traubenholunder 

Viburnum opulus                   Gewöhnlicher Schneeball 

 

 

Stützmauerbegrünung 

 

  Clematis montana `Rubens`        W ilde C lematis 

  Hedera helix           Efeu  

  Partenocissus engelman ii         Wilder Wein  

   

 

14. Niederschlagswasser 

 

14.1  Eine Versickerung des Niedersch lagswassers im Ä nderungs-/Erweiterungsbereich 

scheidet au fgrund der Bodenverhä ltnisse aus.  

 

 

14.2 Verunrein ig tes Niederschlagswasser ist vor Ab leitung über ein Regenklärbecken  zu 

  behandeln.  

 

14.3 Nicht verunreinigtes Niederschlagswasser ist zur Bewässe rung der Grün flächen und 

als Nu tzwasse r zu  verwenden . Die Ableitung des überschüssigen Niederschlags-

wassers erfolg t in den  in unm ittelbarer Nachbarschaft zum  Ä nderungs-

/Erweiterungsbereich vorbei fließenden Regen. 

 

 

15. Leitungsschutzabstände  

 

 Für bestehende und neu zu  verlegende Versorgungs- und Entsorgungsleitungen 

 g ilt: Gebäude und Bepflanzung müssen d ie jeweiligen Regelabstände zu  den  

 un tersch ied lichen  Medien einha lten . Bei U nterschreitungen  sind entsprechende 

Schutzmaßnahmen vorzusehen.   

 

 

III.  H INWEISE 

 

1. Mit dem Bauantrag ist ein Geländenivellemen t vorzulegen.  

 

2. Oberboden, der bei der E rrich tung oder Änderung von bau lichen Anlagen sowie 

bei Veränderung der Erdoberf läche ausgehoben  wird , ist in  nu tzbaren Zustand zu  

halten   und vor Vernich tung und Vergeudung zu  schützen . 

 

Präambel 
 
 
A uf Grund der § 2 Abs. 1 und des § 13a des Baugesetzbuches (BauGB) i.V.m. Art.  23  der 
Gemeindeordnung für den Freistaa t Bayern (GO) und Art. 81 Bayerische Bauordnung 
(BayBO ) hat der Stadtrat  Cham  in seiner Sitzung vom  16.05.2013 d ie 1. Änderung/ 
Erweiterung des Bebauungsp lanes Holzlände  a ls Satzung beschlossen. 
 
 

§ 1 
Räum licher Geltungsbereich 

 
Fü r den  räumlichen  Geltungsbereich der Bebauungsplanänderung/Erweiterung ist der 
Lageplan M=1:1.000 vom 06 .05.20 13 maßgebend. Er ist Bestandteil dieser Satzung. 
 
 

§ 2 
Bestandteile der Sa tzung 

 
Der Änderungs-/Erweiterungsp lan besteht aus: 
1)  Ü bersichtslageplan M=1:5.000 vom  06.05.2013 
2) Lageplan mit zeichnerischem Teil M=1:1.000 vom 06.05.2013  
3) Begründung mit Textlichen Festsetzungen und H inweisen vom  06.05.2013 
 
 

§ 3 
Inkra fttreten  

 
D iese Bebauungsp lanänderung tritt mit der ortsüb lichen Bekanntmachung nach  § 10  
A bs. 3 BauGB in Kra ft. 
 
 

 

 
 
 
Cham , den 17.05 .2013  

 

Stadt Cham  

 
Karin  Bucher 
E rste Bürgermeisterin  

 

 

 

Verfahrensvermerke 
 
 
Der Stad trat Cham hat in der Sitzung am 28.06 .2012 d ie 1. Änderung/Erweiterung des 
Bebauungsplanes Holzlände  im besch leunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB 
beschlossen. Der Aufstellungsbesch lu ss wu rde am 30.01 .2013 ortsüblich bekannt 
gemach t. 
 
Der Entwurf des Bebauungsplanes wurde gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 
07 .02 .2013 b is 08 .03 .2013 öffentlich  ausgelegt. Zug leich wurden m it Schreiben vom  
28 .01 .2013 d ie Behörden und sonstigen  Träger Ö ffentlicher Belange gemäß § 4 A bs. 2 
BauGB am  Verfahren beteiligt. 
 
D ie Stad t Cham hat mit dem Beschluss des Stadtrates vom  16 .05 .2013 den Änderungs-
/Erweiterungsplan gemäß § 10 Abs. 1 BauGB in der Fassung vom 06.05.2013 a ls 
Sa tzung beschlossen . 
 
 

 
 
 
Cham , den 17 .05 .201 3 

 

Stad t Cham 

 
Karin  Bucher 
Erste Bürgermeisterin  

 
 
 
D ie als Sa tzung besch lossene 1. Änderung/Erweiterung des Bebauungsp lanes Holzlände
wurde am 29.05 .2013 gemäß § 10 A bs. 3 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. Der 
Bebauungsplan ist dam it wirksam in  Kraft getreten. 
Der Änderungs-/Erweiterungsp lan mit Begründung wird  seit diesem Tag zu den üblichen 
D ien ststunden in  der Stad t Cham zu jedermanns Einsich t bereitgehalten und über dessen 
Inhalt auf Verlangen Auskunft gegeben.  
A uf d ie Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3 Sa tz 1 und 2 sowie A bs. 4 BauGB und die §§ 214 
und 215 BauGB ist h ingewiesen worden. 
 
 

 
 
 
Cham , den 30 .05 .201 3 

 

Stad t Cham 

 
Karin  Bucher 
Erste Bürgermeisterin  
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4. Höhen lage der Baugrundstücke und der bau lichen A nlagen 

 

4.1 Böschungen an  den Grundstücksgrenzen  sind bis maximal 1,20  m  Höhe 

gegenüber dem  natürlichen anstehenden Gelände des Nachbargrundstückes 

zulässig. 

 

4.2  Geländeau fschü ttungen und Abgrabungen sind bis maximal 1,20  m Höhe, 

            gemessen ab höchstem Punkt der Aufschüttung bzw. A bgrabung zu lässig.  

 

4.3  Stützmauern bis maximal 1,20  m  Höhe sind zu lässig. Stützmauern sind in einem 

Abstand von m indestens 1,00 m zu  angrenzenden Grundstücksgrenzen zu 

errichten und m ittels geeigneter heim ischen St räuchern  und auch Kletterp flanzen 

als Vorp flanzung zu begrünen. A usgenommen davon  sind Stützwände, d ie dem 

Hochwasserschu tz dienen. 

 

4.4  Die maximale zulässige Wandhöhe  baulicher Anlagen wird gemäß  Art. 6 Abs. 4 

Satz 2 BayBO  festgesetzt. 

 

8. Einfriedung  

 

8.1  Einfriedungen  sind zu lässig mit durch sichtigem , max. 2.00 m hohem 

 verzin ktem  Maschendraht- bzw. Stahlgitterzaun ohne Sockel.   

         

8.2  Schrankenanlagen bei Zufahrten sind rückverse tzt, ab der Straßenbegren zungslin ie 

10  m , zu lässig. 

 

 

   

  9. Hinweis-  und Leitsystem e 

 

9.1  Im Änderungs-/Erweiterungsbereich sind Hinweis-  und Leitsysteme zulässig , 

un terhalb der Attika  und der Trau fe des Gebäudes, an  dem diese angebracht 

werden. 

  

9.2 Im Sondergebiet SO 1 sind pro Grundstückseinheit 5 freistehende Fahnenmasten mit 

einer maximalen  Höhe von je 8 m  und ein  Pylon  m it maximal 6 m Höhe zulässig .  

 Im SO2 sind insgesam t maximal 3 Fahnenmasten mit einer maximalen  Höhe von   

 8 m  zulässig. 

 

 

 

  10. Beleuchtung 

  

10.1  Für die A ußenbeleuch tung sind in sektenverträgliche Lampen zu verwenden. 

    

  11. Überschwemm ungsgebiet und Hochwasserschu tz 

 

 11.1      Hochwasserschu tz 

Es g ib t fü r den  Bereich "Holzlände" zum Zeitpunkt d ieser Änderung/Erweiterung 

keinen  bestehenden Hochwasserschutz. Für den Stadtbereich Cham wurde du rch 

das Wasserwirtschaftsam t Regensburg ein  An trag auf  Plan feststellung der 

Hochwasser-schu tzmaßnahme für das Q uartier III  Brunnendorf/Floßhafen gestellt. 

Darin ist u. a . der Schutz des Bereich s "Badstraße"  b is nahe der Grundstücksgrenze 

zwischen  den Flurstücken 823 und 827 vorgesehen , wo die Planung für die 

staatliche Hochwasser-schutzmaßnahme derze it auch endet. Fü r den  Änderungs-

/Erweiterungsbereich selbst sind weitere Hochwasserschutzmaßnahmen erforderlich. 

Im Festsetzungsp lan sind sowohl eine Hochwasser-Schutzmauer, als auch  in 

Verlängerung davon   Aufschüttungen festgesetzt. Der fü r diese zusätzlichen 

Hochwasserschu tz-maßnahmen erforderliche Schutzgrad ist au f den Schu tzgrad der 

vorgenannten staatlichen Hochwasserschutzmaßnahme  abzustimmen . Der 

Nachweis der Konformität mit der staa tlichen Hochwasserschutzmaßnahme ist 

zwingend vor Errichtung jeg licher Hochwasserschutzmaßnahmen  zu führen. Der 

weitere Verlau f der staatlichen Hochwasserschutzmaßnahme  Richtung Stadtm itte 

erfolg t süd lich der Badstraße und somit außerhalb des Ä nderungs-

Erweiterungsbereichs dieses Bebauungsplanes.  

 

11.2  Hochwasserangepasste Bauweise 

 Die Hochwassersicherheit der gep lanten Gebäude soll unter Berücksich tigung der 

Wasserspiegellagen bei einem  100-jäh rlichen Hochwasser des Regens gewährleistet

sein. In  diesem Zusammenhang wird  auf die D IN 18195 Bauwerksabdichtungen , 

Teil 6 (  Abdich tungen gegen  von außen drückendes Wasser ) hingewiesen. Danach 

ist die A bdichtung 0,3 m  über den Bemessungswasserspiegel (369,75 m ü. NN) im  

Bereich  des Grundstücks hochzuziehen.  

       II.  TEXTLICH E F ESTSETZU NGEN 
 
 

Abweichend von den Bebauungsvorschriften des verb indlichen  Bebauungsplanes wird für 

den Änderungs-/Erweiterungsbereich folgendes festgesetzt. 

Es g ilt die Baunutzungsverordnung vom  23.01.1990. 

 
 

1. Art der bau lichen Nutzung 

 

1.1  Für den Änderungs-/Erweiterungsbereich werden das Sondergebiet 1 

Schule/Hochschule und das Sondergebiet 2 Freizeit nach § 11 Abs. 1, 2 BauNVO 

1990 festgesetzt. 

 

1.2   Im Sondergebiet SO 1 Schu le/Hochschu le  sind folgende Nutzungen  zulässig : 

Hochschu len , Berufsbildende Schu len , Fachschulen  

         

 1.3  Im Sondergebiet SO  2 Freizeit ist folgende Nutzung zulässig : 

Freizeitan lagen   

 

 

2.  Maß  der baulichen  Nutzung 

  

2.1  Das Maß der zulässigen baulichen Nu tzung in den Sondergebieten  SO  1  und SO 2 

ergib t sich aus der in der Plan zeichnung eingetragenen Grundf lächen- (GRZ) und 

Geschossflächenzahl (GFZ) sowie aus den Festsetzungen über d ie maximale 

zulässige Wandhöhe der bau lichen Anlage. 

 

2.2  Die Höhenbeschränkungen gelten nich t für techn ische Dachau fbauten von  

un tergeordneter Bedeu tung wie Kamine, Lüftungsan lagen  sowie bei Belichtungen 

und freistehende Kamine. 

 

 

3.  Bauweise und A bstandsf lächen 

 

3.1  Im Sondergebiet SO  1  wird eine abweichende Bauweise  festgesetzt gemäß § 22 

 Abs. 4 BauNVO 1990, wie offene Bauweise , jedoch sind Baukörperlängen bis 

 160 m  zugelassen. 

 

3.2  Im Sondergebiet SO  2  ist  eine of fene Bauweise  zulässig . 

 

 3.3 Für das Sondergebiet SO 1  sind Abstandsflächen geringerer Tiefe nach A rt. 6 Abs. 7  

BayBO zu lässig. D ie Tiefe der Abstandsflächen beträg t 0,40 H, jedoch          

m indestens 3 m .   

 

 

          5.  Nich t überbaubare Grundstücksflächen  

   

           5.1 Nebenan lagen  im Sinne des § 14 Abs. 2 BauVNO  sind zu lässig. 

 

 

 

6.  Gesta ltung der baulichen  Anlagen 

 

6.1 Im Änderungs-/Erweiterungsbereich  sind Fassadenbekleidungen aus Holz, farbigen 

  Holzwerkstoff - und Faserzementpla tten und Metall sowie Putz-, und  

 Sichtbetonoberflächen zulässig .  

 

6.2 In den Sondergebieten SO  1  und SO  2  sind Flach-, Walm -, flachgeneigte  

Pult - und Satteldächer m it Dachneigungen von 0° bis max. 15 ° zulässig .  

 Dachdeckungen aus grauen Blechbahnen, natu rroten Ziegel - und 

 Betondachsteinen au f Sattel- und Pu ltdächern sowie Dachbahnen aus Bitumen 

 oder Kunststoff auf Flachdächern  sind zu lässig. 

  

           6.3  Vordächer sind zu lässig bis max. 6 m  Tiefe ab Fassadenaußenkante. 

 

           6.4 Aus den Bauvorlagen für die ein zelnen  Hochbauten müssen d ie Ausführung und 

 d ie Farbgebung der Fassadenoberflächen der Gebäude ersichtlich  sein . 

 

 

 

7. Stellplä tze, Fahrbahnen und Plä tze 

 

7.1 D ie Stellplätze sind aus offen fug igem Material (z.B. Rasenfugensteine) herzustellen. 

A usgenommen davon  sind Stellp lä tze im Überschwemmungsgebiet.  

 

7.2   Fahrbahnen und Anlieferbereiche sind asphaltiert oder betoniert zu befestigen. 

 

  7.3     Plätze (z.B. Pausenhofflächen) sind aus offenfugigem M aterial herzustellen. 

 

7.4      Im  Ä nderungs-/Erweiterungsbereich ist beim Stellp latznachweis die Sa tzung der 

 Stad t Cham über die  Herstellung von Garagen und Stellp lätzen in der, bei der 

Bauan tragsstellung, gü ltigen Fassung anzuwenden. 

 

7.5  Bei der Anlegung von Stellplä tzen ist ein  Abstand von 1,0 m  von der  

  Grundstücksgren ze, wo erforderlich und möglich, einzuhalten .  

  Ausgenommen davon sind d ie Stellplätze en tlang der Badstraße. 

 

12. Priv ate Grün flächen 

 

 12.1     Nicht überbaubare Grundstücksflächen: 

           Die privaten  Grünbereiche und Freif lächen sind, soweit nicht für  

   Verkehrsanschlüsse, Plä tze, Stellplä tze, Zufahrten und die in  Punkt 5. 

   besch riebenen Anlagen nötig  werden, gärtnerisch anzulegen und zu  un terhalten. 

 

 12.2   Überbaubare Grundstücksflächen 

Die Freif lächen zwischen den Gebäuden sind, soweit sie nicht a ls Verkehrsf lächen, 

Plätze  oder Stellp lä tze benötigt werden, gärtnerisch anzulegen  und zu unterha lten. 

 

 12.3 Je 10 Pkw -Stellplä tze ist m indestens ein kleinkroniger Laubbaum 

   (Hochstamm STU 16-18) an zupflan zen  siehe Pf lanzliste. Die Pflanzf läche ist mit 

einer gegenüber der Kfz-Stellfläche um mind. 12 cm erhöhter Abgren zung 

ein zu fassen , d ie g leichzeitig als An fahrschu tz dient. Ausgehend vom  jeweiligen 

Baumstandort ist in einem Durchmesser von 2.50 m ein überfah rbares 

Pflanzensubstrat bis zu einer Tiefe von 80 cm  einzubauen .  

 

 12.4 Bei Baumpflan zungen ist beiderseit s von  Erdkabeln eine Abstandszone von 2,5 m  

ein zuhalten. Bei Gehölzp flanzungen innerhalb des  Leitungsschutzbereiches von 

Freileitungen ist darau f zu achten, dass nur Gehölze m it niedrigen  

Wuchseigenschaf ten  Verwendung finden. 

 

 12.5    Die vorgesehene Nutzung der Freif lächen, deren Befestigung und deren 

Bepflan zung sowie d ie Gesta ltung der priva ten Grünbereiche ist vom  Bauherrn in 

einem gesonderten Freif lächengestaltungsplan darzustellen und mit dem 

Bauantrag einzureichen . 

 

 13. Öffentliche Grünflächen 

 

Die im  Änderungs-/Erweiterungsplan  festgesetzten öffen tlichen Grünflächen 

innerha lb öffen tlicher Verkehrsflächen  sind zu  begrünen, zu bepflanzen und 

gärtnerisch zu unterha lten. 

 

 

 

Pflan zliste  

 

Als Mindestforderung sind d ie Gütebestimmungen für Baumschu lpflan zen  

- Laubbäume -  einzuhalten.  

 

Bäume II. O rdnung (k leinkron ige Bäume) 

  

Einzelbäume für Grün - und Stellp latzflächen: Hochstamm, H 3xv, STU  16-18  

Acer campestre                                     Feldahorn 

Alnus glutinosa                                    Schwarzerle 

Alnus in cana                                       Grauerle 

Carpinus betu lu s                                  Hainbuche 

Q uercus robur          Som mereiche 

Popu lus tremula          Espe  

Prunus avium           Vogelkirsche 

Sorbus aucuparia                  Vogelbeerbaum  

Ulmus car ipinifolia          Feldu lme 

 

Sträucher 

 

Cornus sangu inea          Roter Hartriegel 

Corylus avellana                           Haselnuss 

Ligustrum  vu lgare                                 Liguster 

Lonicera sylosteum                               Gemeine Heckenkirsche  

Prunus sp inosa                   Schlehe 

Rhamnus catharticus                   Kreuzdorn  

 

3. Bei Auftreten von auffä lligen Bodenverfärbungen oder Gerüchen ist unverzüglich  

die Stad t Cham zu verständigen . 

 

4. Geologische bodenmechan ische Baugrundun tersuchungen werden angera ten. 

 

5. Bauliche Vorkehrungen zum  Schutz gegen Grund-  bzw. Hochwasser wie etwa 

Wannenausb ildung des Untergeschosses werden angera ten. 

                                                                                                                                               

6. Funde h istorischer Art (z.B. Bodenfunde) un terliegen der gesetzliche n Meldepflicht 

gemäß Art. 8 DSchG und sind unverzüglich  entweder der Unteren 

Denkmalschutzbehörde des Landra tsamtes Cham oder d irekt dem Bayer. Landesam t

für Denkmalp flege bekannt zu  machen. 

Dem  Beauf tragten  der Denkmalp flege ist jederzeit Zutritt zur Baustelle zu gestatten . 

  

7. Im  Zuge der Planung ist frühzeitig m it dem jeweiligen Ver- und Entsorgungs- 

unternehmen Kontakt au fzunehmen. 

 

8. Untersuchungen im  Bezug au f even tuell au ftretende Einwirkung durch Schall und 

 Erschütterungen du rch den  Bahnverkehr werden  angera ten. Die E inwirkung au f  

       bauliche Anlagen ist bei der Gebäudeplanung zu berücksichtigen. 

 

9. Die Belange der Deutschen Bahn sind zu beach ten. 

 

10. Es wird  empfohlen die geschlossene, ungegliederte Fassadenf lächen m it 

geeigneten Kletterpflanzen  zu begrünen. Berankungsgerüste sind aus Meta ll in  

orthogonaler Form oder Spanndrähten  auszub ilden. 

 

Rosa canina und rubiginosa         W ildrosen 

Sa lix a lba, aurita, caprea, cinera, fragilis, 

       purpu rea, triandra, vimina lis                 Verschiedene Weiden  

Sambucus nigra                   Schwarzer Holunder 

Sambucus racemosa                            Traubenholunder 

Viburnum opulus                   Gewöhnlicher Schneeball 

 

 

Stützmauerbegrünung 

 

  Clematis montana `Rubens`        W ilde C lematis 

  Hedera helix           Efeu  

  Partenocissus engelman ii         Wilder Wein  

   

 

14. Niederschlagswasser 

 

14.1  Eine Versickerung des Niedersch lagswassers im Ä nderungs-/Erweiterungsbereich 

scheidet au fgrund der Bodenverhä ltnisse aus.  

 

 

14.2 Verunrein ig tes Niederschlagswasser ist vor Ab leitung über ein Regenklärbecken  zu 

  behandeln.  

 

14.3 Nicht verunreinigtes Niederschlagswasser ist zur Bewässe rung der Grün flächen und 

als Nu tzwasse r zu  verwenden . Die Ableitung des überschüssigen Niederschlags-

wassers erfolg t in den  in unm ittelbarer Nachbarschaft zum  Ä nderungs-

/Erweiterungsbereich vorbei fließenden Regen. 

 

 

15. Leitungsschutzabstände  

 

 Für bestehende und neu zu  verlegende Versorgungs- und Entsorgungsleitungen 

 g ilt: Gebäude und Bepflanzung müssen d ie jeweiligen Regelabstände zu  den  

 un tersch ied lichen  Medien einha lten . Bei U nterschreitungen  sind entsprechende 

Schutzmaßnahmen vorzusehen.   

 

 

III.  H INWEISE 

 

1. Mit dem Bauantrag ist ein Geländenivellemen t vorzulegen.  

 

2. Oberboden, der bei der E rrich tung oder Änderung von bau lichen Anlagen sowie 

bei Veränderung der Erdoberf läche ausgehoben  wird , ist in  nu tzbaren Zustand zu  

halten   und vor Vernich tung und Vergeudung zu  schützen . 

 

Präambel 
 
 
A uf Grund der § 2 Abs. 1 und des § 13a des Baugesetzbuches (BauGB) i.V.m. Art.  23  der 
Gemeindeordnung für den Freistaa t Bayern (GO) und Art. 81 Bayerische Bauordnung 
(BayBO ) hat der Stadtrat  Cham  in seiner Sitzung vom  16.05.2013 d ie 1. Änderung/ 
Erweiterung des Bebauungsp lanes Holzlände  a ls Satzung beschlossen. 
 
 

§ 1 
Räum licher Geltungsbereich 

 
Fü r den  räumlichen  Geltungsbereich der Bebauungsplanänderung/Erweiterung ist der 
Lageplan M=1:1.000 vom 06 .05.20 13 maßgebend. Er ist Bestandteil dieser Satzung. 
 
 

§ 2 
Bestandteile der Sa tzung 

 
Der Änderungs-/Erweiterungsp lan besteht aus: 
1)  Ü bersichtslageplan M=1:5.000 vom  06.05.2013 
2) Lageplan mit zeichnerischem Teil M=1:1.000 vom 06.05.2013  
3) Begründung mit Textlichen Festsetzungen und H inweisen vom  06.05.2013 
 
 

§ 3 
Inkra fttreten  

 
D iese Bebauungsp lanänderung tritt mit der ortsüb lichen Bekanntmachung nach  § 10  
A bs. 3 BauGB in Kra ft. 
 
 

 

 
 
 
Cham , den 17.05 .2013  

 

Stadt Cham  

 
Karin  Bucher 
E rste Bürgermeisterin  

 

 

 

Verfahrensvermerke 
 
 
Der Stad trat Cham hat in der Sitzung am 28.06 .2012 d ie 1. Änderung/Erweiterung des 
Bebauungsplanes Holzlände  im besch leunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB 
beschlossen. Der Aufstellungsbesch lu ss wu rde am 30.01 .2013 ortsüblich bekannt 
gemach t. 
 
Der Entwurf des Bebauungsplanes wurde gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 
07 .02 .2013 b is 08 .03 .2013 öffentlich  ausgelegt. Zug leich wurden m it Schreiben vom  
28 .01 .2013 d ie Behörden und sonstigen  Träger Ö ffentlicher Belange gemäß § 4 A bs. 2 
BauGB am  Verfahren beteiligt. 
 
D ie Stad t Cham hat mit dem Beschluss des Stadtrates vom  16 .05 .2013 den Änderungs-
/Erweiterungsplan gemäß § 10 Abs. 1 BauGB in der Fassung vom 06.05.2013 a ls 
Sa tzung beschlossen . 
 
 

 
 
 
Cham , den 17 .05 .201 3 

 

Stad t Cham 

 
Karin  Bucher 
Erste Bürgermeisterin  

 
 
 
D ie als Sa tzung besch lossene 1. Änderung/Erweiterung des Bebauungsp lanes Holzlände
wurde am 29.05 .2013 gemäß § 10 A bs. 3 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. Der 
Bebauungsplan ist dam it wirksam in  Kraft getreten. 
Der Änderungs-/Erweiterungsp lan mit Begründung wird  seit diesem Tag zu den üblichen 
D ien ststunden in  der Stad t Cham zu jedermanns Einsich t bereitgehalten und über dessen 
Inhalt auf Verlangen Auskunft gegeben.  
A uf d ie Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3 Sa tz 1 und 2 sowie A bs. 4 BauGB und die §§ 214 
und 215 BauGB ist h ingewiesen worden. 
 
 

 
 
 
Cham , den 30 .05 .201 3 

 

Stad t Cham 

 
Karin  Bucher 
Erste Bürgermeisterin  
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4. Höhen lage der Baugrundstücke und der bau lichen A nlagen 

 

4.1 Böschungen an  den Grundstücksgrenzen  sind bis maximal 1,20  m  Höhe 

gegenüber dem  natürlichen anstehenden Gelände des Nachbargrundstückes 

zulässig. 

 

4.2  Geländeau fschü ttungen und Abgrabungen sind bis maximal 1,20  m Höhe, 

            gemessen ab höchstem Punkt der Aufschüttung bzw. A bgrabung zu lässig.  

 

4.3  Stützmauern bis maximal 1,20  m  Höhe sind zu lässig. Stützmauern sind in einem 

Abstand von m indestens 1,00 m zu  angrenzenden Grundstücksgrenzen zu 

errichten und m ittels geeigneter heim ischen St räuchern  und auch Kletterp flanzen 

als Vorp flanzung zu begrünen. A usgenommen davon  sind Stützwände, d ie dem 

Hochwasserschu tz dienen. 

 

4.4  Die maximale zulässige Wandhöhe  baulicher Anlagen wird gemäß  Art. 6 Abs. 4 

Satz 2 BayBO  festgesetzt. 

 

8. Einfriedung  

 

8.1  Einfriedungen  sind zu lässig mit durch sichtigem , max. 2.00 m hohem 

 verzin ktem  Maschendraht- bzw. Stahlgitterzaun ohne Sockel.   

         

8.2  Schrankenanlagen bei Zufahrten sind rückverse tzt, ab der Straßenbegren zungslin ie 

10  m , zu lässig. 

 

 

   

  9. Hinweis-  und Leitsystem e 

 

9.1  Im Änderungs-/Erweiterungsbereich sind Hinweis-  und Leitsysteme zulässig , 

un terhalb der Attika  und der Trau fe des Gebäudes, an  dem diese angebracht 

werden. 

  

9.2 Im Sondergebiet SO 1 sind pro Grundstückseinheit 5 freistehende Fahnenmasten mit 

einer maximalen  Höhe von je 8 m  und ein  Pylon  m it maximal 6 m Höhe zulässig .  

 Im SO2 sind insgesam t maximal 3 Fahnenmasten mit einer maximalen  Höhe von   

 8 m  zulässig. 

 

 

 

  10. Beleuchtung 

  

10.1  Für die A ußenbeleuch tung sind in sektenverträgliche Lampen zu verwenden. 

    

  11. Überschwemm ungsgebiet und Hochwasserschu tz 

 

 11.1      Hochwasserschu tz 

Es g ib t fü r den  Bereich "Holzlände" zum Zeitpunkt d ieser Änderung/Erweiterung 

keinen  bestehenden Hochwasserschutz. Für den Stadtbereich Cham wurde du rch 

das Wasserwirtschaftsam t Regensburg ein  An trag auf  Plan feststellung der 

Hochwasser-schu tzmaßnahme für das Q uartier III  Brunnendorf/Floßhafen gestellt. 

Darin ist u. a . der Schutz des Bereich s "Badstraße"  b is nahe der Grundstücksgrenze 

zwischen  den Flurstücken 823 und 827 vorgesehen , wo die Planung für die 

staatliche Hochwasser-schutzmaßnahme derze it auch endet. Fü r den  Änderungs-

/Erweiterungsbereich selbst sind weitere Hochwasserschutzmaßnahmen erforderlich. 

Im Festsetzungsp lan sind sowohl eine Hochwasser-Schutzmauer, als auch  in 

Verlängerung davon   Aufschüttungen festgesetzt. Der fü r diese zusätzlichen 

Hochwasserschu tz-maßnahmen erforderliche Schutzgrad ist au f den Schu tzgrad der 

vorgenannten staatlichen Hochwasserschutzmaßnahme  abzustimmen . Der 

Nachweis der Konformität mit der staa tlichen Hochwasserschutzmaßnahme ist 

zwingend vor Errichtung jeg licher Hochwasserschutzmaßnahmen  zu führen. Der 

weitere Verlau f der staatlichen Hochwasserschutzmaßnahme  Richtung Stadtm itte 

erfolg t süd lich der Badstraße und somit außerhalb des Ä nderungs-

Erweiterungsbereichs dieses Bebauungsplanes.  

 

11.2  Hochwasserangepasste Bauweise 

 Die Hochwassersicherheit der gep lanten Gebäude soll unter Berücksich tigung der 

Wasserspiegellagen bei einem  100-jäh rlichen Hochwasser des Regens gewährleistet

sein. In  diesem Zusammenhang wird  auf die D IN 18195 Bauwerksabdichtungen , 

Teil 6 (  Abdich tungen gegen  von außen drückendes Wasser ) hingewiesen. Danach 

ist die A bdichtung 0,3 m  über den Bemessungswasserspiegel (369,75 m ü. NN) im  

Bereich  des Grundstücks hochzuziehen.  

       II.  TEXTLICH E F ESTSETZU NGEN 
 
 

Abweichend von den Bebauungsvorschriften des verb indlichen  Bebauungsplanes wird für 

den Änderungs-/Erweiterungsbereich folgendes festgesetzt. 

Es g ilt die Baunutzungsverordnung vom  23.01.1990. 

 
 

1. Art der bau lichen Nutzung 

 

1.1  Für den Änderungs-/Erweiterungsbereich werden das Sondergebiet 1 

Schule/Hochschule und das Sondergebiet 2 Freizeit nach § 11 Abs. 1, 2 BauNVO 

1990 festgesetzt. 

 

1.2   Im Sondergebiet SO 1 Schu le/Hochschu le  sind folgende Nutzungen  zulässig : 

Hochschu len , Berufsbildende Schu len , Fachschulen  

         

 1.3  Im Sondergebiet SO  2 Freizeit ist folgende Nutzung zulässig : 

Freizeitan lagen   

 

 

2.  Maß  der baulichen  Nutzung 

  

2.1  Das Maß der zulässigen baulichen Nu tzung in den Sondergebieten  SO  1  und SO 2 

ergib t sich aus der in der Plan zeichnung eingetragenen Grundf lächen- (GRZ) und 

Geschossflächenzahl (GFZ) sowie aus den Festsetzungen über d ie maximale 

zulässige Wandhöhe der bau lichen Anlage. 

 

2.2  Die Höhenbeschränkungen gelten nich t für techn ische Dachau fbauten von  

un tergeordneter Bedeu tung wie Kamine, Lüftungsan lagen  sowie bei Belichtungen 

und freistehende Kamine. 

 

 

3.  Bauweise und A bstandsf lächen 

 

3.1  Im Sondergebiet SO  1  wird eine abweichende Bauweise  festgesetzt gemäß § 22 

 Abs. 4 BauNVO 1990, wie offene Bauweise , jedoch sind Baukörperlängen bis 

 160 m  zugelassen. 

 

3.2  Im Sondergebiet SO  2  ist  eine of fene Bauweise  zulässig . 

 

 3.3 Für das Sondergebiet SO 1  sind Abstandsflächen geringerer Tiefe nach A rt. 6 Abs. 7  

BayBO zu lässig. D ie Tiefe der Abstandsflächen beträg t 0,40 H, jedoch          

m indestens 3 m .   

 

 

          5.  Nich t überbaubare Grundstücksflächen  

   

           5.1 Nebenan lagen  im Sinne des § 14 Abs. 2 BauVNO  sind zu lässig. 

 

 

 

6.  Gesta ltung der baulichen  Anlagen 

 

6.1 Im Änderungs-/Erweiterungsbereich  sind Fassadenbekleidungen aus Holz, farbigen 

  Holzwerkstoff - und Faserzementpla tten und Metall sowie Putz-, und  

 Sichtbetonoberflächen zulässig .  

 

6.2 In den Sondergebieten SO  1  und SO  2  sind Flach-, Walm -, flachgeneigte  

Pult - und Satteldächer m it Dachneigungen von 0° bis max. 15 ° zulässig .  

 Dachdeckungen aus grauen Blechbahnen, natu rroten Ziegel - und 

 Betondachsteinen au f Sattel- und Pu ltdächern sowie Dachbahnen aus Bitumen 

 oder Kunststoff auf Flachdächern  sind zu lässig. 

  

           6.3  Vordächer sind zu lässig bis max. 6 m  Tiefe ab Fassadenaußenkante. 

 

           6.4 Aus den Bauvorlagen für die ein zelnen  Hochbauten müssen d ie Ausführung und 

 d ie Farbgebung der Fassadenoberflächen der Gebäude ersichtlich  sein . 

 

 

 

7. Stellplä tze, Fahrbahnen und Plä tze 

 

7.1 D ie Stellplätze sind aus offen fug igem Material (z.B. Rasenfugensteine) herzustellen. 

A usgenommen davon  sind Stellp lä tze im Überschwemmungsgebiet.  

 

7.2   Fahrbahnen und Anlieferbereiche sind asphaltiert oder betoniert zu befestigen. 

 

  7.3     Plätze (z.B. Pausenhofflächen) sind aus offenfugigem M aterial herzustellen. 

 

7.4      Im  Ä nderungs-/Erweiterungsbereich ist beim Stellp latznachweis die Sa tzung der 

 Stad t Cham über die  Herstellung von Garagen und Stellp lätzen in der, bei der 

Bauan tragsstellung, gü ltigen Fassung anzuwenden. 

 

7.5  Bei der Anlegung von Stellplä tzen ist ein  Abstand von 1,0 m  von der  

  Grundstücksgren ze, wo erforderlich und möglich, einzuhalten .  

  Ausgenommen davon sind d ie Stellplätze en tlang der Badstraße. 

 

12. Priv ate Grün flächen 

 

 12.1     Nicht überbaubare Grundstücksflächen: 

           Die privaten  Grünbereiche und Freif lächen sind, soweit nicht für  

   Verkehrsanschlüsse, Plä tze, Stellplä tze, Zufahrten und die in  Punkt 5. 

   besch riebenen Anlagen nötig  werden, gärtnerisch anzulegen und zu  un terhalten. 

 

 12.2   Überbaubare Grundstücksflächen 

Die Freif lächen zwischen den Gebäuden sind, soweit sie nicht a ls Verkehrsf lächen, 

Plätze  oder Stellp lä tze benötigt werden, gärtnerisch anzulegen  und zu unterha lten. 

 

 12.3 Je 10 Pkw -Stellplä tze ist m indestens ein kleinkroniger Laubbaum 

   (Hochstamm STU 16-18) an zupflan zen  siehe Pf lanzliste. Die Pflanzf läche ist mit 

einer gegenüber der Kfz-Stellfläche um mind. 12 cm erhöhter Abgren zung 

ein zu fassen , d ie g leichzeitig als An fahrschu tz dient. Ausgehend vom  jeweiligen 

Baumstandort ist in einem Durchmesser von 2.50 m ein überfah rbares 

Pflanzensubstrat bis zu einer Tiefe von 80 cm  einzubauen .  

 

 12.4 Bei Baumpflan zungen ist beiderseit s von  Erdkabeln eine Abstandszone von 2,5 m  

ein zuhalten. Bei Gehölzp flanzungen innerhalb des  Leitungsschutzbereiches von 

Freileitungen ist darau f zu achten, dass nur Gehölze m it niedrigen  

Wuchseigenschaf ten  Verwendung finden. 

 

 12.5    Die vorgesehene Nutzung der Freif lächen, deren Befestigung und deren 

Bepflan zung sowie d ie Gesta ltung der priva ten Grünbereiche ist vom  Bauherrn in 

einem gesonderten Freif lächengestaltungsplan darzustellen und mit dem 

Bauantrag einzureichen . 

 

 13. Öffentliche Grünflächen 

 

Die im  Änderungs-/Erweiterungsplan  festgesetzten öffen tlichen Grünflächen 

innerha lb öffen tlicher Verkehrsflächen  sind zu  begrünen, zu bepflanzen und 

gärtnerisch zu unterha lten. 

 

 

 

Pflan zliste  

 

Als Mindestforderung sind d ie Gütebestimmungen für Baumschu lpflan zen  

- Laubbäume -  einzuhalten.  

 

Bäume II. O rdnung (k leinkron ige Bäume) 

  

Einzelbäume für Grün - und Stellp latzflächen: Hochstamm, H 3xv, STU  16-18  

Acer campestre                                     Feldahorn 

Alnus glutinosa                                    Schwarzerle 

Alnus in cana                                       Grauerle 

Carpinus betu lu s                                  Hainbuche 

Q uercus robur          Som mereiche 

Popu lus tremula          Espe  

Prunus avium           Vogelkirsche 

Sorbus aucuparia                  Vogelbeerbaum  

Ulmus car ipinifolia          Feldu lme 

 

Sträucher 

 

Cornus sangu inea          Roter Hartriegel 

Corylus avellana                           Haselnuss 

Ligustrum  vu lgare                                 Liguster 

Lonicera sylosteum                               Gemeine Heckenkirsche  

Prunus sp inosa                   Schlehe 

Rhamnus catharticus                   Kreuzdorn  

 

3. Bei Auftreten von auffä lligen Bodenverfärbungen oder Gerüchen ist unverzüglich  

die Stad t Cham zu verständigen . 

 

4. Geologische bodenmechan ische Baugrundun tersuchungen werden angera ten. 

 

5. Bauliche Vorkehrungen zum  Schutz gegen Grund-  bzw. Hochwasser wie etwa 

Wannenausb ildung des Untergeschosses werden angera ten. 

                                                                                                                                               

6. Funde h istorischer Art (z.B. Bodenfunde) un terliegen der gesetzliche n Meldepflicht 

gemäß Art. 8 DSchG und sind unverzüglich  entweder der Unteren 

Denkmalschutzbehörde des Landra tsamtes Cham oder d irekt dem Bayer. Landesam t

für Denkmalp flege bekannt zu  machen. 

Dem  Beauf tragten  der Denkmalp flege ist jederzeit Zutritt zur Baustelle zu gestatten . 

  

7. Im  Zuge der Planung ist frühzeitig m it dem jeweiligen Ver- und Entsorgungs- 

unternehmen Kontakt au fzunehmen. 

 

8. Untersuchungen im  Bezug au f even tuell au ftretende Einwirkung durch Schall und 

 Erschütterungen du rch den  Bahnverkehr werden  angera ten. Die E inwirkung au f  

       bauliche Anlagen ist bei der Gebäudeplanung zu berücksichtigen. 

 

9. Die Belange der Deutschen Bahn sind zu beach ten. 

 

10. Es wird  empfohlen die geschlossene, ungegliederte Fassadenf lächen m it 

geeigneten Kletterpflanzen  zu begrünen. Berankungsgerüste sind aus Meta ll in  

orthogonaler Form oder Spanndrähten  auszub ilden. 

 

Rosa canina und rubiginosa         W ildrosen 

Sa lix a lba, aurita, caprea, cinera, fragilis, 

       purpu rea, triandra, vimina lis                 Verschiedene Weiden  

Sambucus nigra                   Schwarzer Holunder 

Sambucus racemosa                            Traubenholunder 

Viburnum opulus                   Gewöhnlicher Schneeball 

 

 

Stützmauerbegrünung 

 

  Clematis montana `Rubens`        W ilde C lematis 

  Hedera helix           Efeu  

  Partenocissus engelman ii         Wilder Wein  

   

 

14. Niederschlagswasser 

 

14.1  Eine Versickerung des Niedersch lagswassers im Ä nderungs-/Erweiterungsbereich 

scheidet au fgrund der Bodenverhä ltnisse aus.  

 

 

14.2 Verunrein ig tes Niederschlagswasser ist vor Ab leitung über ein Regenklärbecken  zu 

  behandeln.  

 

14.3 Nicht verunreinigtes Niederschlagswasser ist zur Bewässe rung der Grün flächen und 

als Nu tzwasse r zu  verwenden . Die Ableitung des überschüssigen Niederschlags-

wassers erfolg t in den  in unm ittelbarer Nachbarschaft zum  Ä nderungs-

/Erweiterungsbereich vorbei fließenden Regen. 

 

 

15. Leitungsschutzabstände  

 

 Für bestehende und neu zu  verlegende Versorgungs- und Entsorgungsleitungen 

 g ilt: Gebäude und Bepflanzung müssen d ie jeweiligen Regelabstände zu  den  

 un tersch ied lichen  Medien einha lten . Bei U nterschreitungen  sind entsprechende 

Schutzmaßnahmen vorzusehen.   

 

 

III.  H INWEISE 

 

1. Mit dem Bauantrag ist ein Geländenivellemen t vorzulegen.  

 

2. Oberboden, der bei der E rrich tung oder Änderung von bau lichen Anlagen sowie 

bei Veränderung der Erdoberf läche ausgehoben  wird , ist in  nu tzbaren Zustand zu  

halten   und vor Vernich tung und Vergeudung zu  schützen . 

 

Präambel 
 
 
A uf Grund der § 2 Abs. 1 und des § 13a des Baugesetzbuches (BauGB) i.V.m. Art.  23  der 
Gemeindeordnung für den Freistaa t Bayern (GO) und Art. 81 Bayerische Bauordnung 
(BayBO ) hat der Stadtrat  Cham  in seiner Sitzung vom  16.05.2013 d ie 1. Änderung/ 
Erweiterung des Bebauungsp lanes Holzlände  a ls Satzung beschlossen. 
 
 

§ 1 
Räum licher Geltungsbereich 

 
Fü r den  räumlichen  Geltungsbereich der Bebauungsplanänderung/Erweiterung ist der 
Lageplan M=1:1.000 vom 06 .05.20 13 maßgebend. Er ist Bestandteil dieser Satzung. 
 
 

§ 2 
Bestandteile der Sa tzung 

 
Der Änderungs-/Erweiterungsp lan besteht aus: 
1)  Ü bersichtslageplan M=1:5.000 vom  06.05.2013 
2) Lageplan mit zeichnerischem Teil M=1:1.000 vom 06.05.2013  
3) Begründung mit Textlichen Festsetzungen und H inweisen vom  06.05.2013 
 
 

§ 3 
Inkra fttreten  

 
D iese Bebauungsp lanänderung tritt mit der ortsüb lichen Bekanntmachung nach  § 10  
A bs. 3 BauGB in Kra ft. 
 
 

 

 
 
 
Cham , den 17.05 .2013  

 

Stadt Cham  

 
Karin  Bucher 
E rste Bürgermeisterin  

 

 

 

Verfahrensvermerke 
 
 
Der Stad trat Cham hat in der Sitzung am 28.06 .2012 d ie 1. Änderung/Erweiterung des 
Bebauungsplanes Holzlände  im besch leunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB 
beschlossen. Der Aufstellungsbesch lu ss wu rde am 30.01 .2013 ortsüblich bekannt 
gemach t. 
 
Der Entwurf des Bebauungsplanes wurde gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 
07 .02 .2013 b is 08 .03 .2013 öffentlich  ausgelegt. Zug leich wurden m it Schreiben vom  
28 .01 .2013 d ie Behörden und sonstigen  Träger Ö ffentlicher Belange gemäß § 4 A bs. 2 
BauGB am  Verfahren beteiligt. 
 
D ie Stad t Cham hat mit dem Beschluss des Stadtrates vom  16 .05 .2013 den Änderungs-
/Erweiterungsplan gemäß § 10 Abs. 1 BauGB in der Fassung vom 06.05.2013 a ls 
Sa tzung beschlossen . 
 
 

 
 
 
Cham , den 17 .05 .201 3 

 

Stad t Cham 

 
Karin  Bucher 
Erste Bürgermeisterin  

 
 
 
D ie als Sa tzung besch lossene 1. Änderung/Erweiterung des Bebauungsp lanes Holzlände
wurde am 29.05 .2013 gemäß § 10 A bs. 3 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. Der 
Bebauungsplan ist dam it wirksam in  Kraft getreten. 
Der Änderungs-/Erweiterungsp lan mit Begründung wird  seit diesem Tag zu den üblichen 
D ien ststunden in  der Stad t Cham zu jedermanns Einsich t bereitgehalten und über dessen 
Inhalt auf Verlangen Auskunft gegeben.  
A uf d ie Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3 Sa tz 1 und 2 sowie A bs. 4 BauGB und die §§ 214 
und 215 BauGB ist h ingewiesen worden. 
 
 

 
 
 
Cham , den 30 .05 .201 3 

 

Stad t Cham 

 
Karin  Bucher 
Erste Bürgermeisterin  
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4. Höhen lage der Baugrundstücke und der bau lichen A nlagen 

 

4.1 Böschungen an  den Grundstücksgrenzen  sind bis maximal 1,20  m  Höhe 

gegenüber dem  natürlichen anstehenden Gelände des Nachbargrundstückes 

zulässig. 

 

4.2  Geländeau fschü ttungen und Abgrabungen sind bis maximal 1,20  m Höhe, 

            gemessen ab höchstem Punkt der Aufschüttung bzw. A bgrabung zu lässig.  

 

4.3  Stützmauern bis maximal 1,20  m  Höhe sind zu lässig. Stützmauern sind in einem 

Abstand von m indestens 1,00 m zu  angrenzenden Grundstücksgrenzen zu 

errichten und m ittels geeigneter heim ischen St räuchern  und auch Kletterp flanzen 

als Vorp flanzung zu begrünen. A usgenommen davon  sind Stützwände, d ie dem 

Hochwasserschu tz dienen. 

 

4.4  Die maximale zulässige Wandhöhe  baulicher Anlagen wird gemäß  Art. 6 Abs. 4 

Satz 2 BayBO  festgesetzt. 

 

8. Einfriedung  

 

8.1  Einfriedungen  sind zu lässig mit durch sichtigem , max. 2.00 m hohem 

 verzin ktem  Maschendraht- bzw. Stahlgitterzaun ohne Sockel.   

         

8.2  Schrankenanlagen bei Zufahrten sind rückverse tzt, ab der Straßenbegren zungslin ie 

10  m , zu lässig. 

 

 

   

  9. Hinweis-  und Leitsystem e 

 

9.1  Im Änderungs-/Erweiterungsbereich sind Hinweis-  und Leitsysteme zulässig , 

un terhalb der Attika  und der Trau fe des Gebäudes, an  dem diese angebracht 

werden. 

  

9.2 Im Sondergebiet SO 1 sind pro Grundstückseinheit 5 freistehende Fahnenmasten mit 

einer maximalen  Höhe von je 8 m  und ein  Pylon  m it maximal 6 m Höhe zulässig .  

 Im SO2 sind insgesam t maximal 3 Fahnenmasten mit einer maximalen  Höhe von   

 8 m  zulässig. 

 

 

 

  10. Beleuchtung 

  

10.1  Für die A ußenbeleuch tung sind in sektenverträgliche Lampen zu verwenden. 

    

  11. Überschwemm ungsgebiet und Hochwasserschu tz 

 

 11.1      Hochwasserschu tz 

Es g ib t fü r den  Bereich "Holzlände" zum Zeitpunkt d ieser Änderung/Erweiterung 

keinen  bestehenden Hochwasserschutz. Für den Stadtbereich Cham wurde du rch 

das Wasserwirtschaftsam t Regensburg ein  An trag auf  Plan feststellung der 

Hochwasser-schu tzmaßnahme für das Q uartier III  Brunnendorf/Floßhafen gestellt. 

Darin ist u. a . der Schutz des Bereich s "Badstraße"  b is nahe der Grundstücksgrenze 

zwischen  den Flurstücken 823 und 827 vorgesehen , wo die Planung für die 

staatliche Hochwasser-schutzmaßnahme derze it auch endet. Fü r den  Änderungs-

/Erweiterungsbereich selbst sind weitere Hochwasserschutzmaßnahmen erforderlich. 

Im Festsetzungsp lan sind sowohl eine Hochwasser-Schutzmauer, als auch  in 

Verlängerung davon   Aufschüttungen festgesetzt. Der fü r diese zusätzlichen 

Hochwasserschu tz-maßnahmen erforderliche Schutzgrad ist au f den Schu tzgrad der 

vorgenannten staatlichen Hochwasserschutzmaßnahme  abzustimmen . Der 

Nachweis der Konformität mit der staa tlichen Hochwasserschutzmaßnahme ist 

zwingend vor Errichtung jeg licher Hochwasserschutzmaßnahmen  zu führen. Der 

weitere Verlau f der staatlichen Hochwasserschutzmaßnahme  Richtung Stadtm itte 

erfolg t süd lich der Badstraße und somit außerhalb des Ä nderungs-

Erweiterungsbereichs dieses Bebauungsplanes.  

 

11.2  Hochwasserangepasste Bauweise 

 Die Hochwassersicherheit der gep lanten Gebäude soll unter Berücksich tigung der 

Wasserspiegellagen bei einem  100-jäh rlichen Hochwasser des Regens gewährleistet

sein. In  diesem Zusammenhang wird  auf die D IN 18195 Bauwerksabdichtungen , 

Teil 6 (  Abdich tungen gegen  von außen drückendes Wasser ) hingewiesen. Danach 

ist die A bdichtung 0,3 m  über den Bemessungswasserspiegel (369,75 m ü. NN) im  

Bereich  des Grundstücks hochzuziehen.  

       II.  TEXTLICH E F ESTSETZU NGEN 
 
 

Abweichend von den Bebauungsvorschriften des verb indlichen  Bebauungsplanes wird für 

den Änderungs-/Erweiterungsbereich folgendes festgesetzt. 

Es g ilt die Baunutzungsverordnung vom  23.01.1990. 

 
 

1. Art der bau lichen Nutzung 

 

1.1  Für den Änderungs-/Erweiterungsbereich werden das Sondergebiet 1 

Schule/Hochschule und das Sondergebiet 2 Freizeit nach § 11 Abs. 1, 2 BauNVO 

1990 festgesetzt. 

 

1.2   Im Sondergebiet SO 1 Schu le/Hochschu le  sind folgende Nutzungen  zulässig : 

Hochschu len , Berufsbildende Schu len , Fachschulen  

         

 1.3  Im Sondergebiet SO  2 Freizeit ist folgende Nutzung zulässig : 

Freizeitan lagen   

 

 

2.  Maß  der baulichen  Nutzung 

  

2.1  Das Maß der zulässigen baulichen Nu tzung in den Sondergebieten  SO  1  und SO 2 

ergib t sich aus der in der Plan zeichnung eingetragenen Grundf lächen- (GRZ) und 

Geschossflächenzahl (GFZ) sowie aus den Festsetzungen über d ie maximale 

zulässige Wandhöhe der bau lichen Anlage. 

 

2.2  Die Höhenbeschränkungen gelten nich t für techn ische Dachau fbauten von  

un tergeordneter Bedeu tung wie Kamine, Lüftungsan lagen  sowie bei Belichtungen 

und freistehende Kamine. 

 

 

3.  Bauweise und A bstandsf lächen 

 

3.1  Im Sondergebiet SO  1  wird eine abweichende Bauweise  festgesetzt gemäß § 22 

 Abs. 4 BauNVO 1990, wie offene Bauweise , jedoch sind Baukörperlängen bis 

 160 m  zugelassen. 

 

3.2  Im Sondergebiet SO  2  ist  eine of fene Bauweise  zulässig . 

 

 3.3 Für das Sondergebiet SO 1  sind Abstandsflächen geringerer Tiefe nach A rt. 6 Abs. 7  

BayBO zu lässig. D ie Tiefe der Abstandsflächen beträg t 0,40 H, jedoch          

m indestens 3 m .   

 

 

          5.  Nich t überbaubare Grundstücksflächen  

   

           5.1 Nebenan lagen  im Sinne des § 14 Abs. 2 BauVNO  sind zu lässig. 

 

 

 

6.  Gesta ltung der baulichen  Anlagen 

 

6.1 Im Änderungs-/Erweiterungsbereich  sind Fassadenbekleidungen aus Holz, farbigen 

  Holzwerkstoff - und Faserzementpla tten und Metall sowie Putz-, und  

 Sichtbetonoberflächen zulässig .  

 

6.2 In den Sondergebieten SO  1  und SO  2  sind Flach-, Walm -, flachgeneigte  

Pult - und Satteldächer m it Dachneigungen von 0° bis max. 15 ° zulässig .  

 Dachdeckungen aus grauen Blechbahnen, natu rroten Ziegel - und 

 Betondachsteinen au f Sattel- und Pu ltdächern sowie Dachbahnen aus Bitumen 

 oder Kunststoff auf Flachdächern  sind zu lässig. 

  

           6.3  Vordächer sind zu lässig bis max. 6 m  Tiefe ab Fassadenaußenkante. 

 

           6.4 Aus den Bauvorlagen für die ein zelnen  Hochbauten müssen d ie Ausführung und 

 d ie Farbgebung der Fassadenoberflächen der Gebäude ersichtlich  sein . 

 

 

 

7. Stellplä tze, Fahrbahnen und Plä tze 

 

7.1 D ie Stellplätze sind aus offen fug igem Material (z.B. Rasenfugensteine) herzustellen. 

A usgenommen davon  sind Stellp lä tze im Überschwemmungsgebiet.  

 

7.2   Fahrbahnen und Anlieferbereiche sind asphaltiert oder betoniert zu befestigen. 

 

  7.3     Plätze (z.B. Pausenhofflächen) sind aus offenfugigem M aterial herzustellen. 

 

7.4      Im  Ä nderungs-/Erweiterungsbereich ist beim Stellp latznachweis die Sa tzung der 

 Stad t Cham über die  Herstellung von Garagen und Stellp lätzen in der, bei der 

Bauan tragsstellung, gü ltigen Fassung anzuwenden. 

 

7.5  Bei der Anlegung von Stellplä tzen ist ein  Abstand von 1,0 m  von der  

  Grundstücksgren ze, wo erforderlich und möglich, einzuhalten .  

  Ausgenommen davon sind d ie Stellplätze en tlang der Badstraße. 

 

12. Priv ate Grün flächen 

 

 12.1     Nicht überbaubare Grundstücksflächen: 

           Die privaten  Grünbereiche und Freif lächen sind, soweit nicht für  

   Verkehrsanschlüsse, Plä tze, Stellplä tze, Zufahrten und die in  Punkt 5. 

   besch riebenen Anlagen nötig  werden, gärtnerisch anzulegen und zu  un terhalten. 

 

 12.2   Überbaubare Grundstücksflächen 

Die Freif lächen zwischen den Gebäuden sind, soweit sie nicht a ls Verkehrsf lächen, 

Plätze  oder Stellp lä tze benötigt werden, gärtnerisch anzulegen  und zu unterha lten. 

 

 12.3 Je 10 Pkw -Stellplä tze ist m indestens ein kleinkroniger Laubbaum 

   (Hochstamm STU 16-18) an zupflan zen  siehe Pf lanzliste. Die Pflanzf läche ist mit 

einer gegenüber der Kfz-Stellfläche um mind. 12 cm erhöhter Abgren zung 

ein zu fassen , d ie g leichzeitig als An fahrschu tz dient. Ausgehend vom  jeweiligen 

Baumstandort ist in einem Durchmesser von 2.50 m ein überfah rbares 

Pflanzensubstrat bis zu einer Tiefe von 80 cm  einzubauen .  

 

 12.4 Bei Baumpflan zungen ist beiderseit s von  Erdkabeln eine Abstandszone von 2,5 m  

ein zuhalten. Bei Gehölzp flanzungen innerhalb des  Leitungsschutzbereiches von 

Freileitungen ist darau f zu achten, dass nur Gehölze m it niedrigen  

Wuchseigenschaf ten  Verwendung finden. 

 

 12.5    Die vorgesehene Nutzung der Freif lächen, deren Befestigung und deren 

Bepflan zung sowie d ie Gesta ltung der priva ten Grünbereiche ist vom  Bauherrn in 

einem gesonderten Freif lächengestaltungsplan darzustellen und mit dem 

Bauantrag einzureichen . 

 

 13. Öffentliche Grünflächen 

 

Die im  Änderungs-/Erweiterungsplan  festgesetzten öffen tlichen Grünflächen 

innerha lb öffen tlicher Verkehrsflächen  sind zu  begrünen, zu bepflanzen und 

gärtnerisch zu unterha lten. 

 

 

 

Pflan zliste  

 

Als Mindestforderung sind d ie Gütebestimmungen für Baumschu lpflan zen  

- Laubbäume -  einzuhalten.  

 

Bäume II. O rdnung (k leinkron ige Bäume) 

  

Einzelbäume für Grün - und Stellp latzflächen: Hochstamm, H 3xv, STU  16-18  

Acer campestre                                     Feldahorn 

Alnus glutinosa                                    Schwarzerle 

Alnus in cana                                       Grauerle 

Carpinus betu lu s                                  Hainbuche 

Q uercus robur          Som mereiche 

Popu lus tremula          Espe  

Prunus avium           Vogelkirsche 

Sorbus aucuparia                  Vogelbeerbaum  

Ulmus car ipinifolia          Feldu lme 

 

Sträucher 

 

Cornus sangu inea          Roter Hartriegel 

Corylus avellana                           Haselnuss 

Ligustrum  vu lgare                                 Liguster 

Lonicera sylosteum                               Gemeine Heckenkirsche  

Prunus sp inosa                   Schlehe 

Rhamnus catharticus                   Kreuzdorn  

 

3. Bei Auftreten von auffä lligen Bodenverfärbungen oder Gerüchen ist unverzüglich  

die Stad t Cham zu verständigen . 

 

4. Geologische bodenmechan ische Baugrundun tersuchungen werden angera ten. 

 

5. Bauliche Vorkehrungen zum  Schutz gegen Grund-  bzw. Hochwasser wie etwa 

Wannenausb ildung des Untergeschosses werden angera ten. 

                                                                                                                                               

6. Funde h istorischer Art (z.B. Bodenfunde) un terliegen der gesetzliche n Meldepflicht 

gemäß Art. 8 DSchG und sind unverzüglich  entweder der Unteren 

Denkmalschutzbehörde des Landra tsamtes Cham oder d irekt dem Bayer. Landesam t

für Denkmalp flege bekannt zu  machen. 

Dem  Beauf tragten  der Denkmalp flege ist jederzeit Zutritt zur Baustelle zu gestatten . 

  

7. Im  Zuge der Planung ist frühzeitig m it dem jeweiligen Ver- und Entsorgungs- 

unternehmen Kontakt au fzunehmen. 

 

8. Untersuchungen im  Bezug au f even tuell au ftretende Einwirkung durch Schall und 

 Erschütterungen du rch den  Bahnverkehr werden  angera ten. Die E inwirkung au f  

       bauliche Anlagen ist bei der Gebäudeplanung zu berücksichtigen. 

 

9. Die Belange der Deutschen Bahn sind zu beach ten. 

 

10. Es wird  empfohlen die geschlossene, ungegliederte Fassadenf lächen m it 

geeigneten Kletterpflanzen  zu begrünen. Berankungsgerüste sind aus Meta ll in  

orthogonaler Form oder Spanndrähten  auszub ilden. 

 

Rosa canina und rubiginosa         W ildrosen 

Sa lix a lba, aurita, caprea, cinera, fragilis, 

       purpu rea, triandra, vimina lis                 Verschiedene Weiden  

Sambucus nigra                   Schwarzer Holunder 

Sambucus racemosa                            Traubenholunder 

Viburnum opulus                   Gewöhnlicher Schneeball 

 

 

Stützmauerbegrünung 

 

  Clematis montana `Rubens`        W ilde C lematis 

  Hedera helix           Efeu  

  Partenocissus engelman ii         Wilder Wein  

   

 

14. Niederschlagswasser 

 

14.1  Eine Versickerung des Niedersch lagswassers im Ä nderungs-/Erweiterungsbereich 

scheidet au fgrund der Bodenverhä ltnisse aus.  

 

 

14.2 Verunrein ig tes Niederschlagswasser ist vor Ab leitung über ein Regenklärbecken  zu 

  behandeln.  

 

14.3 Nicht verunreinigtes Niederschlagswasser ist zur Bewässe rung der Grün flächen und 

als Nu tzwasse r zu  verwenden . Die Ableitung des überschüssigen Niederschlags-

wassers erfolg t in den  in unm ittelbarer Nachbarschaft zum  Ä nderungs-

/Erweiterungsbereich vorbei fließenden Regen. 

 

 

15. Leitungsschutzabstände  

 

 Für bestehende und neu zu  verlegende Versorgungs- und Entsorgungsleitungen 

 g ilt: Gebäude und Bepflanzung müssen d ie jeweiligen Regelabstände zu  den  

 un tersch ied lichen  Medien einha lten . Bei U nterschreitungen  sind entsprechende 

Schutzmaßnahmen vorzusehen.   

 

 

III.  H INWEISE 

 

1. Mit dem Bauantrag ist ein Geländenivellemen t vorzulegen.  

 

2. Oberboden, der bei der E rrich tung oder Änderung von bau lichen Anlagen sowie 

bei Veränderung der Erdoberf läche ausgehoben  wird , ist in  nu tzbaren Zustand zu  

halten   und vor Vernich tung und Vergeudung zu  schützen . 

 

Präambel 
 
 
A uf Grund der § 2 Abs. 1 und des § 13a des Baugesetzbuches (BauGB) i.V.m. Art.  23  der 
Gemeindeordnung für den Freistaa t Bayern (GO) und Art. 81 Bayerische Bauordnung 
(BayBO ) hat der Stadtrat  Cham  in seiner Sitzung vom  16.05.2013 d ie 1. Änderung/ 
Erweiterung des Bebauungsp lanes Holzlände  a ls Satzung beschlossen. 
 
 

§ 1 
Räum licher Geltungsbereich 

 
Fü r den  räumlichen  Geltungsbereich der Bebauungsplanänderung/Erweiterung ist der 
Lageplan M=1:1.000 vom 06 .05.20 13 maßgebend. Er ist Bestandteil dieser Satzung. 
 
 

§ 2 
Bestandteile der Sa tzung 

 
Der Änderungs-/Erweiterungsp lan besteht aus: 
1)  Ü bersichtslageplan M=1:5.000 vom  06.05.2013 
2) Lageplan mit zeichnerischem Teil M=1:1.000 vom 06.05.2013  
3) Begründung mit Textlichen Festsetzungen und H inweisen vom  06.05.2013 
 
 

§ 3 
Inkra fttreten  

 
D iese Bebauungsp lanänderung tritt mit der ortsüb lichen Bekanntmachung nach  § 10  
A bs. 3 BauGB in Kra ft. 
 
 

 

 
 
 
Cham , den 17.05 .2013  

 

Stadt Cham  

 
Karin  Bucher 
E rste Bürgermeisterin  

 

 

 

Verfahrensvermerke 
 
 
Der Stad trat Cham hat in der Sitzung am 28.06 .2012 d ie 1. Änderung/Erweiterung des 
Bebauungsplanes Holzlände  im besch leunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB 
beschlossen. Der Aufstellungsbesch lu ss wu rde am 30.01 .2013 ortsüblich bekannt 
gemach t. 
 
Der Entwurf des Bebauungsplanes wurde gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 
07 .02 .2013 b is 08 .03 .2013 öffentlich  ausgelegt. Zug leich wurden m it Schreiben vom  
28 .01 .2013 d ie Behörden und sonstigen  Träger Ö ffentlicher Belange gemäß § 4 A bs. 2 
BauGB am  Verfahren beteiligt. 
 
D ie Stad t Cham hat mit dem Beschluss des Stadtrates vom  16 .05 .2013 den Änderungs-
/Erweiterungsplan gemäß § 10 Abs. 1 BauGB in der Fassung vom 06.05.2013 a ls 
Sa tzung beschlossen . 
 
 

 
 
 
Cham , den 17 .05 .201 3 

 

Stad t Cham 

 
Karin  Bucher 
Erste Bürgermeisterin  

 
 
 
D ie als Sa tzung besch lossene 1. Änderung/Erweiterung des Bebauungsp lanes Holzlände
wurde am 29.05 .2013 gemäß § 10 A bs. 3 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. Der 
Bebauungsplan ist dam it wirksam in  Kraft getreten. 
Der Änderungs-/Erweiterungsp lan mit Begründung wird  seit diesem Tag zu den üblichen 
D ien ststunden in  der Stad t Cham zu jedermanns Einsich t bereitgehalten und über dessen 
Inhalt auf Verlangen Auskunft gegeben.  
A uf d ie Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3 Sa tz 1 und 2 sowie A bs. 4 BauGB und die §§ 214 
und 215 BauGB ist h ingewiesen worden. 
 
 

 
 
 
Cham , den 30 .05 .201 3 

 

Stad t Cham 

 
Karin  Bucher 
Erste Bürgermeisterin  

 

 

W
L -

 Ø
 3

00

N

WL - Ø
 300

BAHNLINIE SCHWANDORF FURTH IM WALD

BADSTRASSE

a
2.4

0°-15° 13.5m

0.8

SO

SO 2  FREIZEIT

1  SCHULE /
HOCHSCHULE

SO 1  SCHULE /
HOCHSCHULE

GEPLANTER  STAATLICHER  

HOCHWASSERSCHUTZ

ST

ST

1.5

6.5

1.5
6.5

2.0

FD, WD, PD, SD

SO 2  FREIZEIT

0°-15°

0.8

o
7.0m

1.6

FD, WD, PD, SD

a
0°-15°

0.8

9.5m

2.4

SO 1  SCHULE /
HOCHSCHULE

FD, WD, PD, SD

HH

B

1

B

SM

SD

A

HH

1

Bauweise

FlachdachFD

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs
des rechtskräftigen Bebauungsplans

Nachrichtliche Übernahme und Hinweise

Bestehende Gebäude oberirdisch

Hauptversorgungs- und Hauptabwasser-
Leitungen oberirdisch

Bestehende Gebäude unterirdisch

Zweckbestimmung: Flächen fur
Versorgungsanlagen (Abwasser)

Flurstücksgrenzen mit
Flurstücknummer (Beispiel)

(z. B.) freizuhaltende Schutzzonen

Hauptversorgungs- und Hauptabwasser-
Leitungen unterirdisch (WL - Ø 300)

Zweckbestimmung: Flächen fur
Versorgungsanlagen (Elektrizität)

Überschwemmungsgebiet
HQ 100

60 m - Linie

Hochwassergrenze

Dachform

Grundflächenzahl Geschossflächenzahl
GFZ max. zulässig

max. zulässige

Bauliche Nutzung

GRZ max. zulässig

Dachneigung in
Grad Wandhöhe in Meter

Nutzungsschablone

Erweiterungsbereiches
Grenze des Änderungs-/

Regelquerschnitt Straße1(z. B.)

geplanter staatlicher Hochwasserschutz

1. Art der baulichen Nutzung

SO 1  SCHULE /
HOCHSCHULE

Sonstiges Sondergebiet 
gemäß §11 BauNVO 1990

Sonstiges Sondergebiet 
gemäß §11 BauNVO 1990SO 2  FREIZEIT

2. Bauweise, Baulinien, Baugrenzen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22 bis 23 BauNVO 1990)

3. Verkehrsflächen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

6. Sonstige Planzeichen

Umgrenzung von Flächen für die
Wasserwirtschaft, den Hochwasserschutz
und die Regelung des Wasserabflusses

Zweckbestimmung: Hochwasserschutzdamm

Zweckbestimmung: Hochwasserschutzmauer

5. Wasserflächen und Flächen für die
    Wasserwirtschaft, den Hochwasserschutz
    und die Regelung des Wasserabflusses

10.1

ST

(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

4. Grünflächen und Maßnahmen zum Schutz
    von Natur und Landschaft

B

a

o

A

öffentliche Grünfläche
Zweckbestimmung: Strassenbegleitgrün

öffentliche Grünfläche
Zweckbestimmung: Ausgleichsfläche

Baugrenze

abweichende Bauweise

offene Bauweise

Straßenbegrenzungslinie 

Verkehrsflächen besonderer 
Zweckbestimmung

Straßenverkehrsflächen

Zweckbestimmung:  Bushaltestelle

Einfahrt

Bemassung in Metern (Beispiel)

Parkflächen/Stellplätze

I. FESTSETZUNG DUCH PLANZEICHEN  (PLANZV 1990)

SD Satteldach

PD Pultdach

Abgrenzung unterschiedlicher 
Nutzungen

Aufschüttung

WD Walmdach

SM

SD

H

SO2  FREIZEIT

ÄNDERUNGSBEREICH
(FESTSETZUNGSPLAN)

SO1  SCHULE /
HOCHSCHULE

StraßenverkehrsflächenSt
ra

ße
nb

eg
re

nz
un

gs
lin

ie
 

St
ra

ße
nb

eg
re

nz
un

gs
lin

ie
 

1.50 6.50

8.00
25

5.00

FahrbahnGehweg Stellplätze

Gewerbepark Chammünster Nord 1
93413 Cham | Tel. 09971/12 31 | Fax 61 77
info@engl-meindl.de | www.engl-meindl.de

PLANUNG:

STADT CHAM

" H O L Z L Ä N D E "

RECHTSKRÄFTIGER BEBAUUNGSPLAN   M 1:1000

ÜBERSICHTSPLAN    M 1:5000 

REGELQUERSCHNITT  1  (SCHEMA)  M 1:100

FESTSETZUNGSPLAN   M 1:1000

1. ÄNDERUNG/ERWEITERUNG DES 
RECHTSKRÄFTIGEN BEBAUUNGSPLANES

AUFGESTELLT:  CHAM, DEN 10.08.2012
GEÄNDERT:      CHAM, DEN 06.05.2013

 Bebauungsplan Holzlände 

 1 : 1 



4. Höhen lage der Baugrundstücke und der bau lichen A nlagen 

 

4.1 Böschungen an  den Grundstücksgrenzen  sind bis maximal 1,20  m  Höhe 

gegenüber dem  natürlichen anstehenden Gelände des Nachbargrundstückes 

zulässig. 

 

4.2  Geländeau fschü ttungen und Abgrabungen sind bis maximal 1,20  m Höhe, 

            gemessen ab höchstem Punkt der Aufschüttung bzw. A bgrabung zu lässig.  

 

4.3  Stützmauern bis maximal 1,20  m  Höhe sind zu lässig. Stützmauern sind in einem 

Abstand von m indestens 1,00 m zu  angrenzenden Grundstücksgrenzen zu 

errichten und m ittels geeigneter heim ischen St räuchern  und auch Kletterp flanzen 

als Vorp flanzung zu begrünen. A usgenommen davon  sind Stützwände, d ie dem 

Hochwasserschu tz dienen. 

 

4.4  Die maximale zulässige Wandhöhe  baulicher Anlagen wird gemäß  Art. 6 Abs. 4 

Satz 2 BayBO  festgesetzt. 

 

8. Einfriedung  

 

8.1  Einfriedungen  sind zu lässig mit durch sichtigem , max. 2.00 m hohem 

 verzin ktem  Maschendraht- bzw. Stahlgitterzaun ohne Sockel.   

         

8.2  Schrankenanlagen bei Zufahrten sind rückverse tzt, ab der Straßenbegren zungslin ie 

10  m , zu lässig. 

 

 

   

  9. Hinweis-  und Leitsystem e 

 

9.1  Im Änderungs-/Erweiterungsbereich sind Hinweis-  und Leitsysteme zulässig , 

un terhalb der Attika  und der Trau fe des Gebäudes, an  dem diese angebracht 

werden. 

  

9.2 Im Sondergebiet SO 1 sind pro Grundstückseinheit 5 freistehende Fahnenmasten mit 

einer maximalen  Höhe von je 8 m  und ein  Pylon  m it maximal 6 m Höhe zulässig .  

 Im SO2 sind insgesam t maximal 3 Fahnenmasten mit einer maximalen  Höhe von   

 8 m  zulässig. 

 

 

 

  10. Beleuchtung 

  

10.1  Für die A ußenbeleuch tung sind in sektenverträgliche Lampen zu verwenden. 

    

  11. Überschwemm ungsgebiet und Hochwasserschu tz 

 

 11.1      Hochwasserschu tz 

Es g ib t fü r den  Bereich "Holzlände" zum Zeitpunkt d ieser Änderung/Erweiterung 

keinen  bestehenden Hochwasserschutz. Für den Stadtbereich Cham wurde du rch 

das Wasserwirtschaftsam t Regensburg ein  An trag auf  Plan feststellung der 

Hochwasser-schu tzmaßnahme für das Q uartier III  Brunnendorf/Floßhafen gestellt. 

Darin ist u. a . der Schutz des Bereich s "Badstraße"  b is nahe der Grundstücksgrenze 

zwischen  den Flurstücken 823 und 827 vorgesehen , wo die Planung für die 

staatliche Hochwasser-schutzmaßnahme derze it auch endet. Fü r den  Änderungs-

/Erweiterungsbereich selbst sind weitere Hochwasserschutzmaßnahmen erforderlich. 

Im Festsetzungsp lan sind sowohl eine Hochwasser-Schutzmauer, als auch  in 

Verlängerung davon   Aufschüttungen festgesetzt. Der fü r diese zusätzlichen 

Hochwasserschu tz-maßnahmen erforderliche Schutzgrad ist au f den Schu tzgrad der 

vorgenannten staatlichen Hochwasserschutzmaßnahme  abzustimmen . Der 

Nachweis der Konformität mit der staa tlichen Hochwasserschutzmaßnahme ist 

zwingend vor Errichtung jeg licher Hochwasserschutzmaßnahmen  zu führen. Der 

weitere Verlau f der staatlichen Hochwasserschutzmaßnahme  Richtung Stadtm itte 

erfolg t süd lich der Badstraße und somit außerhalb des Ä nderungs-

Erweiterungsbereichs dieses Bebauungsplanes.  

 

11.2  Hochwasserangepasste Bauweise 

 Die Hochwassersicherheit der gep lanten Gebäude soll unter Berücksich tigung der 

Wasserspiegellagen bei einem  100-jäh rlichen Hochwasser des Regens gewährleistet

sein. In  diesem Zusammenhang wird  auf die D IN 18195 Bauwerksabdichtungen , 

Teil 6 (  Abdich tungen gegen  von außen drückendes Wasser ) hingewiesen. Danach 

ist die A bdichtung 0,3 m  über den Bemessungswasserspiegel (369,75 m ü. NN) im  

Bereich  des Grundstücks hochzuziehen.  

       II.  TEXTLICH E F ESTSETZU NGEN 
 
 

Abweichend von den Bebauungsvorschriften des verb indlichen  Bebauungsplanes wird für 

den Änderungs-/Erweiterungsbereich folgendes festgesetzt. 

Es g ilt die Baunutzungsverordnung vom  23.01.1990. 

 
 

1. Art der bau lichen Nutzung 

 

1.1  Für den Änderungs-/Erweiterungsbereich werden das Sondergebiet 1 

Schule/Hochschule und das Sondergebiet 2 Freizeit nach § 11 Abs. 1, 2 BauNVO 

1990 festgesetzt. 

 

1.2   Im Sondergebiet SO 1 Schu le/Hochschu le  sind folgende Nutzungen  zulässig : 

Hochschu len , Berufsbildende Schu len , Fachschulen  

         

 1.3  Im Sondergebiet SO  2 Freizeit ist folgende Nutzung zulässig : 

Freizeitan lagen   

 

 

2.  Maß  der baulichen  Nutzung 

  

2.1  Das Maß der zulässigen baulichen Nu tzung in den Sondergebieten  SO  1  und SO 2 

ergib t sich aus der in der Plan zeichnung eingetragenen Grundf lächen- (GRZ) und 

Geschossflächenzahl (GFZ) sowie aus den Festsetzungen über d ie maximale 

zulässige Wandhöhe der bau lichen Anlage. 

 

2.2  Die Höhenbeschränkungen gelten nich t für techn ische Dachau fbauten von  

un tergeordneter Bedeu tung wie Kamine, Lüftungsan lagen  sowie bei Belichtungen 

und freistehende Kamine. 

 

 

3.  Bauweise und A bstandsf lächen 

 

3.1  Im Sondergebiet SO  1  wird eine abweichende Bauweise  festgesetzt gemäß § 22 

 Abs. 4 BauNVO 1990, wie offene Bauweise , jedoch sind Baukörperlängen bis 

 160 m  zugelassen. 

 

3.2  Im Sondergebiet SO  2  ist  eine of fene Bauweise  zulässig . 

 

 3.3 Für das Sondergebiet SO 1  sind Abstandsflächen geringerer Tiefe nach A rt. 6 Abs. 7  

BayBO zu lässig. D ie Tiefe der Abstandsflächen beträg t 0,40 H, jedoch          

m indestens 3 m .   

 

 

          5.  Nich t überbaubare Grundstücksflächen  

   

           5.1 Nebenan lagen  im Sinne des § 14 Abs. 2 BauVNO  sind zu lässig. 

 

 

 

6.  Gesta ltung der baulichen  Anlagen 

 

6.1 Im Änderungs-/Erweiterungsbereich  sind Fassadenbekleidungen aus Holz, farbigen 

  Holzwerkstoff - und Faserzementpla tten und Metall sowie Putz-, und  

 Sichtbetonoberflächen zulässig .  

 

6.2 In den Sondergebieten SO  1  und SO  2  sind Flach-, Walm -, flachgeneigte  

Pult - und Satteldächer m it Dachneigungen von 0° bis max. 15 ° zulässig .  

 Dachdeckungen aus grauen Blechbahnen, natu rroten Ziegel - und 

 Betondachsteinen au f Sattel- und Pu ltdächern sowie Dachbahnen aus Bitumen 

 oder Kunststoff auf Flachdächern  sind zu lässig. 

  

           6.3  Vordächer sind zu lässig bis max. 6 m  Tiefe ab Fassadenaußenkante. 

 

           6.4 Aus den Bauvorlagen für die ein zelnen  Hochbauten müssen d ie Ausführung und 

 d ie Farbgebung der Fassadenoberflächen der Gebäude ersichtlich  sein . 

 

 

 

7. Stellplä tze, Fahrbahnen und Plä tze 

 

7.1 D ie Stellplätze sind aus offen fug igem Material (z.B. Rasenfugensteine) herzustellen. 

A usgenommen davon  sind Stellp lä tze im Überschwemmungsgebiet.  

 

7.2   Fahrbahnen und Anlieferbereiche sind asphaltiert oder betoniert zu befestigen. 

 

  7.3     Plätze (z.B. Pausenhofflächen) sind aus offenfugigem M aterial herzustellen. 

 

7.4      Im  Ä nderungs-/Erweiterungsbereich ist beim Stellp latznachweis die Sa tzung der 

 Stad t Cham über die  Herstellung von Garagen und Stellp lätzen in der, bei der 

Bauan tragsstellung, gü ltigen Fassung anzuwenden. 

 

7.5  Bei der Anlegung von Stellplä tzen ist ein  Abstand von 1,0 m  von der  

  Grundstücksgren ze, wo erforderlich und möglich, einzuhalten .  

  Ausgenommen davon sind d ie Stellplätze en tlang der Badstraße. 

 

12. Priv ate Grün flächen 

 

 12.1     Nicht überbaubare Grundstücksflächen: 

           Die privaten  Grünbereiche und Freif lächen sind, soweit nicht für  

   Verkehrsanschlüsse, Plä tze, Stellplä tze, Zufahrten und die in  Punkt 5. 

   besch riebenen Anlagen nötig  werden, gärtnerisch anzulegen und zu  un terhalten. 

 

 12.2   Überbaubare Grundstücksflächen 

Die Freif lächen zwischen den Gebäuden sind, soweit sie nicht a ls Verkehrsf lächen, 

Plätze  oder Stellp lä tze benötigt werden, gärtnerisch anzulegen  und zu unterha lten. 

 

 12.3 Je 10 Pkw -Stellplä tze ist m indestens ein kleinkroniger Laubbaum 

   (Hochstamm STU 16-18) an zupflan zen  siehe Pf lanzliste. Die Pflanzf läche ist mit 

einer gegenüber der Kfz-Stellfläche um mind. 12 cm erhöhter Abgren zung 

ein zu fassen , d ie g leichzeitig als An fahrschu tz dient. Ausgehend vom  jeweiligen 

Baumstandort ist in einem Durchmesser von 2.50 m ein überfah rbares 

Pflanzensubstrat bis zu einer Tiefe von 80 cm  einzubauen .  

 

 12.4 Bei Baumpflan zungen ist beiderseit s von  Erdkabeln eine Abstandszone von 2,5 m  

ein zuhalten. Bei Gehölzp flanzungen innerhalb des  Leitungsschutzbereiches von 

Freileitungen ist darau f zu achten, dass nur Gehölze m it niedrigen  

Wuchseigenschaf ten  Verwendung finden. 

 

 12.5    Die vorgesehene Nutzung der Freif lächen, deren Befestigung und deren 

Bepflan zung sowie d ie Gesta ltung der priva ten Grünbereiche ist vom  Bauherrn in 

einem gesonderten Freif lächengestaltungsplan darzustellen und mit dem 

Bauantrag einzureichen . 

 

 13. Öffentliche Grünflächen 

 

Die im  Änderungs-/Erweiterungsplan  festgesetzten öffen tlichen Grünflächen 

innerha lb öffen tlicher Verkehrsflächen  sind zu  begrünen, zu bepflanzen und 

gärtnerisch zu unterha lten. 

 

 

 

Pflan zliste  

 

Als Mindestforderung sind d ie Gütebestimmungen für Baumschu lpflan zen  

- Laubbäume -  einzuhalten.  

 

Bäume II. O rdnung (k leinkron ige Bäume) 

  

Einzelbäume für Grün - und Stellp latzflächen: Hochstamm, H 3xv, STU  16-18  

Acer campestre                                     Feldahorn 

Alnus glutinosa                                    Schwarzerle 

Alnus in cana                                       Grauerle 

Carpinus betu lu s                                  Hainbuche 

Q uercus robur          Som mereiche 

Popu lus tremula          Espe  

Prunus avium           Vogelkirsche 

Sorbus aucuparia                  Vogelbeerbaum  

Ulmus car ipinifolia          Feldu lme 

 

Sträucher 

 

Cornus sangu inea          Roter Hartriegel 

Corylus avellana                           Haselnuss 

Ligustrum  vu lgare                                 Liguster 

Lonicera sylosteum                               Gemeine Heckenkirsche  

Prunus sp inosa                   Schlehe 

Rhamnus catharticus                   Kreuzdorn  

 

3. Bei Auftreten von auffä lligen Bodenverfärbungen oder Gerüchen ist unverzüglich  

die Stad t Cham zu verständigen . 

 

4. Geologische bodenmechan ische Baugrundun tersuchungen werden angera ten. 

 

5. Bauliche Vorkehrungen zum  Schutz gegen Grund-  bzw. Hochwasser wie etwa 

Wannenausb ildung des Untergeschosses werden angera ten. 

                                                                                                                                               

6. Funde h istorischer Art (z.B. Bodenfunde) un terliegen der gesetzliche n Meldepflicht 

gemäß Art. 8 DSchG und sind unverzüglich  entweder der Unteren 

Denkmalschutzbehörde des Landra tsamtes Cham oder d irekt dem Bayer. Landesam t

für Denkmalp flege bekannt zu  machen. 

Dem  Beauf tragten  der Denkmalp flege ist jederzeit Zutritt zur Baustelle zu gestatten . 

  

7. Im  Zuge der Planung ist frühzeitig m it dem jeweiligen Ver- und Entsorgungs- 

unternehmen Kontakt au fzunehmen. 

 

8. Untersuchungen im  Bezug au f even tuell au ftretende Einwirkung durch Schall und 

 Erschütterungen du rch den  Bahnverkehr werden  angera ten. Die E inwirkung au f  

       bauliche Anlagen ist bei der Gebäudeplanung zu berücksichtigen. 

 

9. Die Belange der Deutschen Bahn sind zu beach ten. 

 

10. Es wird  empfohlen die geschlossene, ungegliederte Fassadenf lächen m it 

geeigneten Kletterpflanzen  zu begrünen. Berankungsgerüste sind aus Meta ll in  

orthogonaler Form oder Spanndrähten  auszub ilden. 

 

Rosa canina und rubiginosa         W ildrosen 

Sa lix a lba, aurita, caprea, cinera, fragilis, 

       purpu rea, triandra, vimina lis                 Verschiedene Weiden  

Sambucus nigra                   Schwarzer Holunder 

Sambucus racemosa                            Traubenholunder 

Viburnum opulus                   Gewöhnlicher Schneeball 

 

 

Stützmauerbegrünung 

 

  Clematis montana `Rubens`        W ilde C lematis 

  Hedera helix           Efeu  

  Partenocissus engelman ii         Wilder Wein  

   

 

14. Niederschlagswasser 

 

14.1  Eine Versickerung des Niedersch lagswassers im Ä nderungs-/Erweiterungsbereich 

scheidet au fgrund der Bodenverhä ltnisse aus.  

 

 

14.2 Verunrein ig tes Niederschlagswasser ist vor Ab leitung über ein Regenklärbecken  zu 

  behandeln.  

 

14.3 Nicht verunreinigtes Niederschlagswasser ist zur Bewässe rung der Grün flächen und 

als Nu tzwasse r zu  verwenden . Die Ableitung des überschüssigen Niederschlags-

wassers erfolg t in den  in unm ittelbarer Nachbarschaft zum  Ä nderungs-

/Erweiterungsbereich vorbei fließenden Regen. 

 

 

15. Leitungsschutzabstände  

 

 Für bestehende und neu zu  verlegende Versorgungs- und Entsorgungsleitungen 

 g ilt: Gebäude und Bepflanzung müssen d ie jeweiligen Regelabstände zu  den  

 un tersch ied lichen  Medien einha lten . Bei U nterschreitungen  sind entsprechende 

Schutzmaßnahmen vorzusehen.   

 

 

III.  H INWEISE 

 

1. Mit dem Bauantrag ist ein Geländenivellemen t vorzulegen.  

 

2. Oberboden, der bei der E rrich tung oder Änderung von bau lichen Anlagen sowie 

bei Veränderung der Erdoberf läche ausgehoben  wird , ist in  nu tzbaren Zustand zu  

halten   und vor Vernich tung und Vergeudung zu  schützen . 

 

Präambel 
 
 
A uf Grund der § 2 Abs. 1 und des § 13a des Baugesetzbuches (BauGB) i.V.m. Art.  23  der 
Gemeindeordnung für den Freistaa t Bayern (GO) und Art. 81 Bayerische Bauordnung 
(BayBO ) hat der Stadtrat  Cham  in seiner Sitzung vom  16.05.2013 d ie 1. Änderung/ 
Erweiterung des Bebauungsp lanes Holzlände  a ls Satzung beschlossen. 
 
 

§ 1 
Räum licher Geltungsbereich 

 
Fü r den  räumlichen  Geltungsbereich der Bebauungsplanänderung/Erweiterung ist der 
Lageplan M=1:1.000 vom 06 .05.20 13 maßgebend. Er ist Bestandteil dieser Satzung. 
 
 

§ 2 
Bestandteile der Sa tzung 

 
Der Änderungs-/Erweiterungsp lan besteht aus: 
1)  Ü bersichtslageplan M=1:5.000 vom  06.05.2013 
2) Lageplan mit zeichnerischem Teil M=1:1.000 vom 06.05.2013  
3) Begründung mit Textlichen Festsetzungen und H inweisen vom  06.05.2013 
 
 

§ 3 
Inkra fttreten  

 
D iese Bebauungsp lanänderung tritt mit der ortsüb lichen Bekanntmachung nach  § 10  
A bs. 3 BauGB in Kra ft. 
 
 

 

 
 
 
Cham , den 17.05 .2013  

 

Stadt Cham  

 
Karin  Bucher 
E rste Bürgermeisterin  

 

 

 

Verfahrensvermerke 
 
 
Der Stad trat Cham hat in der Sitzung am 28.06 .2012 d ie 1. Änderung/Erweiterung des 
Bebauungsplanes Holzlände  im besch leunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB 
beschlossen. Der Aufstellungsbesch lu ss wu rde am 30.01 .2013 ortsüblich bekannt 
gemach t. 
 
Der Entwurf des Bebauungsplanes wurde gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 
07 .02 .2013 b is 08 .03 .2013 öffentlich  ausgelegt. Zug leich wurden m it Schreiben vom  
28 .01 .2013 d ie Behörden und sonstigen  Träger Ö ffentlicher Belange gemäß § 4 A bs. 2 
BauGB am  Verfahren beteiligt. 
 
D ie Stad t Cham hat mit dem Beschluss des Stadtrates vom  16 .05 .2013 den Änderungs-
/Erweiterungsplan gemäß § 10 Abs. 1 BauGB in der Fassung vom 06.05.2013 a ls 
Sa tzung beschlossen . 
 
 

 
 
 
Cham , den 17 .05 .201 3 

 

Stad t Cham 

 
Karin  Bucher 
Erste Bürgermeisterin  

 
 
 
D ie als Sa tzung besch lossene 1. Änderung/Erweiterung des Bebauungsp lanes Holzlände
wurde am 29.05 .2013 gemäß § 10 A bs. 3 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. Der 
Bebauungsplan ist dam it wirksam in  Kraft getreten. 
Der Änderungs-/Erweiterungsp lan mit Begründung wird  seit diesem Tag zu den üblichen 
D ien ststunden in  der Stad t Cham zu jedermanns Einsich t bereitgehalten und über dessen 
Inhalt auf Verlangen Auskunft gegeben.  
A uf d ie Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3 Sa tz 1 und 2 sowie A bs. 4 BauGB und die §§ 214 
und 215 BauGB ist h ingewiesen worden. 
 
 

 
 
 
Cham , den 30 .05 .201 3 

 

Stad t Cham 

 
Karin  Bucher 
Erste Bürgermeisterin  
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4. Höhen lage der Baugrundstücke und der bau lichen A nlagen 

 

4.1 Böschungen an  den Grundstücksgrenzen  sind bis maximal 1,20  m  Höhe 

gegenüber dem  natürlichen anstehenden Gelände des Nachbargrundstückes 

zulässig. 

 

4.2  Geländeau fschü ttungen und Abgrabungen sind bis maximal 1,20  m Höhe, 

            gemessen ab höchstem Punkt der Aufschüttung bzw. A bgrabung zu lässig.  

 

4.3  Stützmauern bis maximal 1,20  m  Höhe sind zu lässig. Stützmauern sind in einem 

Abstand von m indestens 1,00 m zu  angrenzenden Grundstücksgrenzen zu 

errichten und m ittels geeigneter heim ischen St räuchern  und auch Kletterp flanzen 

als Vorp flanzung zu begrünen. A usgenommen davon  sind Stützwände, d ie dem 

Hochwasserschu tz dienen. 

 

4.4  Die maximale zulässige Wandhöhe  baulicher Anlagen wird gemäß  Art. 6 Abs. 4 

Satz 2 BayBO  festgesetzt. 

 

8. Einfriedung  

 

8.1  Einfriedungen  sind zu lässig mit durch sichtigem , max. 2.00 m hohem 

 verzin ktem  Maschendraht- bzw. Stahlgitterzaun ohne Sockel.   

         

8.2  Schrankenanlagen bei Zufahrten sind rückverse tzt, ab der Straßenbegren zungslin ie 

10  m , zu lässig. 

 

 

   

  9. Hinweis-  und Leitsystem e 

 

9.1  Im Änderungs-/Erweiterungsbereich sind Hinweis-  und Leitsysteme zulässig , 

un terhalb der Attika  und der Trau fe des Gebäudes, an  dem diese angebracht 

werden. 

  

9.2 Im Sondergebiet SO 1 sind pro Grundstückseinheit 5 freistehende Fahnenmasten mit 

einer maximalen  Höhe von je 8 m  und ein  Pylon  m it maximal 6 m Höhe zulässig .  

 Im SO2 sind insgesam t maximal 3 Fahnenmasten mit einer maximalen  Höhe von   

 8 m  zulässig. 

 

 

 

  10. Beleuchtung 

  

10.1  Für die A ußenbeleuch tung sind in sektenverträgliche Lampen zu verwenden. 

    

  11. Überschwemm ungsgebiet und Hochwasserschu tz 

 

 11.1      Hochwasserschu tz 

Es g ib t fü r den  Bereich "Holzlände" zum Zeitpunkt d ieser Änderung/Erweiterung 

keinen  bestehenden Hochwasserschutz. Für den Stadtbereich Cham wurde du rch 

das Wasserwirtschaftsam t Regensburg ein  An trag auf  Plan feststellung der 

Hochwasser-schu tzmaßnahme für das Q uartier III  Brunnendorf/Floßhafen gestellt. 

Darin ist u. a . der Schutz des Bereich s "Badstraße"  b is nahe der Grundstücksgrenze 

zwischen  den Flurstücken 823 und 827 vorgesehen , wo die Planung für die 

staatliche Hochwasser-schutzmaßnahme derze it auch endet. Fü r den  Änderungs-

/Erweiterungsbereich selbst sind weitere Hochwasserschutzmaßnahmen erforderlich. 

Im Festsetzungsp lan sind sowohl eine Hochwasser-Schutzmauer, als auch  in 

Verlängerung davon   Aufschüttungen festgesetzt. Der fü r diese zusätzlichen 

Hochwasserschu tz-maßnahmen erforderliche Schutzgrad ist au f den Schu tzgrad der 

vorgenannten staatlichen Hochwasserschutzmaßnahme  abzustimmen . Der 

Nachweis der Konformität mit der staa tlichen Hochwasserschutzmaßnahme ist 

zwingend vor Errichtung jeg licher Hochwasserschutzmaßnahmen  zu führen. Der 

weitere Verlau f der staatlichen Hochwasserschutzmaßnahme  Richtung Stadtm itte 

erfolg t süd lich der Badstraße und somit außerhalb des Ä nderungs-

Erweiterungsbereichs dieses Bebauungsplanes.  

 

11.2  Hochwasserangepasste Bauweise 

 Die Hochwassersicherheit der gep lanten Gebäude soll unter Berücksich tigung der 

Wasserspiegellagen bei einem  100-jäh rlichen Hochwasser des Regens gewährleistet

sein. In  diesem Zusammenhang wird  auf die D IN 18195 Bauwerksabdichtungen , 

Teil 6 (  Abdich tungen gegen  von außen drückendes Wasser ) hingewiesen. Danach 

ist die A bdichtung 0,3 m  über den Bemessungswasserspiegel (369,75 m ü. NN) im  

Bereich  des Grundstücks hochzuziehen.  

       II.  TEXTLICH E F ESTSETZU NGEN 
 
 

Abweichend von den Bebauungsvorschriften des verb indlichen  Bebauungsplanes wird für 

den Änderungs-/Erweiterungsbereich folgendes festgesetzt. 

Es g ilt die Baunutzungsverordnung vom  23.01.1990. 

 
 

1. Art der bau lichen Nutzung 

 

1.1  Für den Änderungs-/Erweiterungsbereich werden das Sondergebiet 1 

Schule/Hochschule und das Sondergebiet 2 Freizeit nach § 11 Abs. 1, 2 BauNVO 

1990 festgesetzt. 

 

1.2   Im Sondergebiet SO 1 Schu le/Hochschu le  sind folgende Nutzungen  zulässig : 

Hochschu len , Berufsbildende Schu len , Fachschulen  

         

 1.3  Im Sondergebiet SO  2 Freizeit ist folgende Nutzung zulässig : 

Freizeitan lagen   

 

 

2.  Maß  der baulichen  Nutzung 

  

2.1  Das Maß der zulässigen baulichen Nu tzung in den Sondergebieten  SO  1  und SO 2 

ergib t sich aus der in der Plan zeichnung eingetragenen Grundf lächen- (GRZ) und 

Geschossflächenzahl (GFZ) sowie aus den Festsetzungen über d ie maximale 

zulässige Wandhöhe der bau lichen Anlage. 

 

2.2  Die Höhenbeschränkungen gelten nich t für techn ische Dachau fbauten von  

un tergeordneter Bedeu tung wie Kamine, Lüftungsan lagen  sowie bei Belichtungen 

und freistehende Kamine. 

 

 

3.  Bauweise und A bstandsf lächen 

 

3.1  Im Sondergebiet SO  1  wird eine abweichende Bauweise  festgesetzt gemäß § 22 

 Abs. 4 BauNVO 1990, wie offene Bauweise , jedoch sind Baukörperlängen bis 

 160 m  zugelassen. 

 

3.2  Im Sondergebiet SO  2  ist  eine of fene Bauweise  zulässig . 

 

 3.3 Für das Sondergebiet SO 1  sind Abstandsflächen geringerer Tiefe nach A rt. 6 Abs. 7  

BayBO zu lässig. D ie Tiefe der Abstandsflächen beträg t 0,40 H, jedoch          

m indestens 3 m .   

 

 

          5.  Nich t überbaubare Grundstücksflächen  

   

           5.1 Nebenan lagen  im Sinne des § 14 Abs. 2 BauVNO  sind zu lässig. 

 

 

 

6.  Gesta ltung der baulichen  Anlagen 

 

6.1 Im Änderungs-/Erweiterungsbereich  sind Fassadenbekleidungen aus Holz, farbigen 

  Holzwerkstoff - und Faserzementpla tten und Metall sowie Putz-, und  

 Sichtbetonoberflächen zulässig .  

 

6.2 In den Sondergebieten SO  1  und SO  2  sind Flach-, Walm -, flachgeneigte  

Pult - und Satteldächer m it Dachneigungen von 0° bis max. 15 ° zulässig .  

 Dachdeckungen aus grauen Blechbahnen, natu rroten Ziegel - und 

 Betondachsteinen au f Sattel- und Pu ltdächern sowie Dachbahnen aus Bitumen 

 oder Kunststoff auf Flachdächern  sind zu lässig. 

  

           6.3  Vordächer sind zu lässig bis max. 6 m  Tiefe ab Fassadenaußenkante. 

 

           6.4 Aus den Bauvorlagen für die ein zelnen  Hochbauten müssen d ie Ausführung und 

 d ie Farbgebung der Fassadenoberflächen der Gebäude ersichtlich  sein . 

 

 

 

7. Stellplä tze, Fahrbahnen und Plä tze 

 

7.1 D ie Stellplätze sind aus offen fug igem Material (z.B. Rasenfugensteine) herzustellen. 

A usgenommen davon  sind Stellp lä tze im Überschwemmungsgebiet.  

 

7.2   Fahrbahnen und Anlieferbereiche sind asphaltiert oder betoniert zu befestigen. 

 

  7.3     Plätze (z.B. Pausenhofflächen) sind aus offenfugigem M aterial herzustellen. 

 

7.4      Im  Ä nderungs-/Erweiterungsbereich ist beim Stellp latznachweis die Sa tzung der 

 Stad t Cham über die  Herstellung von Garagen und Stellp lätzen in der, bei der 

Bauan tragsstellung, gü ltigen Fassung anzuwenden. 

 

7.5  Bei der Anlegung von Stellplä tzen ist ein  Abstand von 1,0 m  von der  

  Grundstücksgren ze, wo erforderlich und möglich, einzuhalten .  

  Ausgenommen davon sind d ie Stellplätze en tlang der Badstraße. 

 

12. Priv ate Grün flächen 

 

 12.1     Nicht überbaubare Grundstücksflächen: 

           Die privaten  Grünbereiche und Freif lächen sind, soweit nicht für  

   Verkehrsanschlüsse, Plä tze, Stellplä tze, Zufahrten und die in  Punkt 5. 

   besch riebenen Anlagen nötig  werden, gärtnerisch anzulegen und zu  un terhalten. 

 

 12.2   Überbaubare Grundstücksflächen 

Die Freif lächen zwischen den Gebäuden sind, soweit sie nicht a ls Verkehrsf lächen, 

Plätze  oder Stellp lä tze benötigt werden, gärtnerisch anzulegen  und zu unterha lten. 

 

 12.3 Je 10 Pkw -Stellplä tze ist m indestens ein kleinkroniger Laubbaum 

   (Hochstamm STU 16-18) an zupflan zen  siehe Pf lanzliste. Die Pflanzf läche ist mit 

einer gegenüber der Kfz-Stellfläche um mind. 12 cm erhöhter Abgren zung 

ein zu fassen , d ie g leichzeitig als An fahrschu tz dient. Ausgehend vom  jeweiligen 

Baumstandort ist in einem Durchmesser von 2.50 m ein überfah rbares 

Pflanzensubstrat bis zu einer Tiefe von 80 cm  einzubauen .  

 

 12.4 Bei Baumpflan zungen ist beiderseit s von  Erdkabeln eine Abstandszone von 2,5 m  

ein zuhalten. Bei Gehölzp flanzungen innerhalb des  Leitungsschutzbereiches von 

Freileitungen ist darau f zu achten, dass nur Gehölze m it niedrigen  

Wuchseigenschaf ten  Verwendung finden. 

 

 12.5    Die vorgesehene Nutzung der Freif lächen, deren Befestigung und deren 

Bepflan zung sowie d ie Gesta ltung der priva ten Grünbereiche ist vom  Bauherrn in 

einem gesonderten Freif lächengestaltungsplan darzustellen und mit dem 

Bauantrag einzureichen . 

 

 13. Öffentliche Grünflächen 

 

Die im  Änderungs-/Erweiterungsplan  festgesetzten öffen tlichen Grünflächen 

innerha lb öffen tlicher Verkehrsflächen  sind zu  begrünen, zu bepflanzen und 

gärtnerisch zu unterha lten. 

 

 

 

Pflan zliste  

 

Als Mindestforderung sind d ie Gütebestimmungen für Baumschu lpflan zen  

- Laubbäume -  einzuhalten.  

 

Bäume II. O rdnung (k leinkron ige Bäume) 

  

Einzelbäume für Grün - und Stellp latzflächen: Hochstamm, H 3xv, STU  16-18  

Acer campestre                                     Feldahorn 

Alnus glutinosa                                    Schwarzerle 

Alnus in cana                                       Grauerle 

Carpinus betu lu s                                  Hainbuche 

Q uercus robur          Som mereiche 

Popu lus tremula          Espe  

Prunus avium           Vogelkirsche 

Sorbus aucuparia                  Vogelbeerbaum  

Ulmus car ipinifolia          Feldu lme 

 

Sträucher 

 

Cornus sangu inea          Roter Hartriegel 

Corylus avellana                           Haselnuss 

Ligustrum  vu lgare                                 Liguster 

Lonicera sylosteum                               Gemeine Heckenkirsche  

Prunus sp inosa                   Schlehe 

Rhamnus catharticus                   Kreuzdorn  

 

3. Bei Auftreten von auffä lligen Bodenverfärbungen oder Gerüchen ist unverzüglich  

die Stad t Cham zu verständigen . 

 

4. Geologische bodenmechan ische Baugrundun tersuchungen werden angera ten. 

 

5. Bauliche Vorkehrungen zum  Schutz gegen Grund-  bzw. Hochwasser wie etwa 

Wannenausb ildung des Untergeschosses werden angera ten. 

                                                                                                                                               

6. Funde h istorischer Art (z.B. Bodenfunde) un terliegen der gesetzliche n Meldepflicht 

gemäß Art. 8 DSchG und sind unverzüglich  entweder der Unteren 

Denkmalschutzbehörde des Landra tsamtes Cham oder d irekt dem Bayer. Landesam t

für Denkmalp flege bekannt zu  machen. 

Dem  Beauf tragten  der Denkmalp flege ist jederzeit Zutritt zur Baustelle zu gestatten . 

  

7. Im  Zuge der Planung ist frühzeitig m it dem jeweiligen Ver- und Entsorgungs- 

unternehmen Kontakt au fzunehmen. 

 

8. Untersuchungen im  Bezug au f even tuell au ftretende Einwirkung durch Schall und 

 Erschütterungen du rch den  Bahnverkehr werden  angera ten. Die E inwirkung au f  

       bauliche Anlagen ist bei der Gebäudeplanung zu berücksichtigen. 

 

9. Die Belange der Deutschen Bahn sind zu beach ten. 

 

10. Es wird  empfohlen die geschlossene, ungegliederte Fassadenf lächen m it 

geeigneten Kletterpflanzen  zu begrünen. Berankungsgerüste sind aus Meta ll in  

orthogonaler Form oder Spanndrähten  auszub ilden. 

 

Rosa canina und rubiginosa         W ildrosen 

Sa lix a lba, aurita, caprea, cinera, fragilis, 

       purpu rea, triandra, vimina lis                 Verschiedene Weiden  

Sambucus nigra                   Schwarzer Holunder 

Sambucus racemosa                            Traubenholunder 

Viburnum opulus                   Gewöhnlicher Schneeball 

 

 

Stützmauerbegrünung 

 

  Clematis montana `Rubens`        W ilde C lematis 

  Hedera helix           Efeu  

  Partenocissus engelman ii         Wilder Wein  

   

 

14. Niederschlagswasser 

 

14.1  Eine Versickerung des Niedersch lagswassers im Ä nderungs-/Erweiterungsbereich 

scheidet au fgrund der Bodenverhä ltnisse aus.  

 

 

14.2 Verunrein ig tes Niederschlagswasser ist vor Ab leitung über ein Regenklärbecken  zu 

  behandeln.  

 

14.3 Nicht verunreinigtes Niederschlagswasser ist zur Bewässe rung der Grün flächen und 

als Nu tzwasse r zu  verwenden . Die Ableitung des überschüssigen Niederschlags-

wassers erfolg t in den  in unm ittelbarer Nachbarschaft zum  Ä nderungs-

/Erweiterungsbereich vorbei fließenden Regen. 

 

 

15. Leitungsschutzabstände  

 

 Für bestehende und neu zu  verlegende Versorgungs- und Entsorgungsleitungen 

 g ilt: Gebäude und Bepflanzung müssen d ie jeweiligen Regelabstände zu  den  

 un tersch ied lichen  Medien einha lten . Bei U nterschreitungen  sind entsprechende 

Schutzmaßnahmen vorzusehen.   

 

 

III.  H INWEISE 

 

1. Mit dem Bauantrag ist ein Geländenivellemen t vorzulegen.  

 

2. Oberboden, der bei der E rrich tung oder Änderung von bau lichen Anlagen sowie 

bei Veränderung der Erdoberf läche ausgehoben  wird , ist in  nu tzbaren Zustand zu  

halten   und vor Vernich tung und Vergeudung zu  schützen . 

 

Präambel 
 
 
A uf Grund der § 2 Abs. 1 und des § 13a des Baugesetzbuches (BauGB) i.V.m. Art.  23  der 
Gemeindeordnung für den Freistaa t Bayern (GO) und Art. 81 Bayerische Bauordnung 
(BayBO ) hat der Stadtrat  Cham  in seiner Sitzung vom  16.05.2013 d ie 1. Änderung/ 
Erweiterung des Bebauungsp lanes Holzlände  a ls Satzung beschlossen. 
 
 

§ 1 
Räum licher Geltungsbereich 

 
Fü r den  räumlichen  Geltungsbereich der Bebauungsplanänderung/Erweiterung ist der 
Lageplan M=1:1.000 vom 06 .05.20 13 maßgebend. Er ist Bestandteil dieser Satzung. 
 
 

§ 2 
Bestandteile der Sa tzung 

 
Der Änderungs-/Erweiterungsp lan besteht aus: 
1)  Ü bersichtslageplan M=1:5.000 vom  06.05.2013 
2) Lageplan mit zeichnerischem Teil M=1:1.000 vom 06.05.2013  
3) Begründung mit Textlichen Festsetzungen und H inweisen vom  06.05.2013 
 
 

§ 3 
Inkra fttreten  

 
D iese Bebauungsp lanänderung tritt mit der ortsüb lichen Bekanntmachung nach  § 10  
A bs. 3 BauGB in Kra ft. 
 
 

 

 
 
 
Cham , den 17.05 .2013  

 

Stadt Cham  

 
Karin  Bucher 
E rste Bürgermeisterin  

 

 

 

Verfahrensvermerke 
 
 
Der Stad trat Cham hat in der Sitzung am 28.06 .2012 d ie 1. Änderung/Erweiterung des 
Bebauungsplanes Holzlände  im besch leunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB 
beschlossen. Der Aufstellungsbesch lu ss wu rde am 30.01 .2013 ortsüblich bekannt 
gemach t. 
 
Der Entwurf des Bebauungsplanes wurde gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 
07 .02 .2013 b is 08 .03 .2013 öffentlich  ausgelegt. Zug leich wurden m it Schreiben vom  
28 .01 .2013 d ie Behörden und sonstigen  Träger Ö ffentlicher Belange gemäß § 4 A bs. 2 
BauGB am  Verfahren beteiligt. 
 
D ie Stad t Cham hat mit dem Beschluss des Stadtrates vom  16 .05 .2013 den Änderungs-
/Erweiterungsplan gemäß § 10 Abs. 1 BauGB in der Fassung vom 06.05.2013 a ls 
Sa tzung beschlossen . 
 
 

 
 
 
Cham , den 17 .05 .201 3 

 

Stad t Cham 

 
Karin  Bucher 
Erste Bürgermeisterin  

 
 
 
D ie als Sa tzung besch lossene 1. Änderung/Erweiterung des Bebauungsp lanes Holzlände
wurde am 29.05 .2013 gemäß § 10 A bs. 3 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. Der 
Bebauungsplan ist dam it wirksam in  Kraft getreten. 
Der Änderungs-/Erweiterungsp lan mit Begründung wird  seit diesem Tag zu den üblichen 
D ien ststunden in  der Stad t Cham zu jedermanns Einsich t bereitgehalten und über dessen 
Inhalt auf Verlangen Auskunft gegeben.  
A uf d ie Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3 Sa tz 1 und 2 sowie A bs. 4 BauGB und die §§ 214 
und 215 BauGB ist h ingewiesen worden. 
 
 

 
 
 
Cham , den 30 .05 .201 3 

 

Stad t Cham 

 
Karin  Bucher 
Erste Bürgermeisterin  
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4. Höhen lage der Baugrundstücke und der bau lichen A nlagen 

 

4.1 Böschungen an  den Grundstücksgrenzen  sind bis maximal 1,20  m  Höhe 

gegenüber dem  natürlichen anstehenden Gelände des Nachbargrundstückes 

zulässig. 

 

4.2  Geländeau fschü ttungen und Abgrabungen sind bis maximal 1,20  m Höhe, 

            gemessen ab höchstem Punkt der Aufschüttung bzw. A bgrabung zu lässig.  

 

4.3  Stützmauern bis maximal 1,20  m  Höhe sind zu lässig. Stützmauern sind in einem 

Abstand von m indestens 1,00 m zu  angrenzenden Grundstücksgrenzen zu 

errichten und m ittels geeigneter heim ischen St räuchern  und auch Kletterp flanzen 

als Vorp flanzung zu begrünen. A usgenommen davon  sind Stützwände, d ie dem 

Hochwasserschu tz dienen. 

 

4.4  Die maximale zulässige Wandhöhe  baulicher Anlagen wird gemäß  Art. 6 Abs. 4 

Satz 2 BayBO  festgesetzt. 

 

8. Einfriedung  

 

8.1  Einfriedungen  sind zu lässig mit durch sichtigem , max. 2.00 m hohem 

 verzin ktem  Maschendraht- bzw. Stahlgitterzaun ohne Sockel.   

         

8.2  Schrankenanlagen bei Zufahrten sind rückverse tzt, ab der Straßenbegren zungslin ie 

10  m , zu lässig. 

 

 

   

  9. Hinweis-  und Leitsystem e 

 

9.1  Im Änderungs-/Erweiterungsbereich sind Hinweis-  und Leitsysteme zulässig , 

un terhalb der Attika  und der Trau fe des Gebäudes, an  dem diese angebracht 

werden. 

  

9.2 Im Sondergebiet SO 1 sind pro Grundstückseinheit 5 freistehende Fahnenmasten mit 

einer maximalen  Höhe von je 8 m  und ein  Pylon  m it maximal 6 m Höhe zulässig .  

 Im SO2 sind insgesam t maximal 3 Fahnenmasten mit einer maximalen  Höhe von   

 8 m  zulässig. 

 

 

 

  10. Beleuchtung 

  

10.1  Für die A ußenbeleuch tung sind in sektenverträgliche Lampen zu verwenden. 

    

  11. Überschwemm ungsgebiet und Hochwasserschu tz 

 

 11.1      Hochwasserschu tz 

Es g ib t fü r den  Bereich "Holzlände" zum Zeitpunkt d ieser Änderung/Erweiterung 

keinen  bestehenden Hochwasserschutz. Für den Stadtbereich Cham wurde du rch 

das Wasserwirtschaftsam t Regensburg ein  An trag auf  Plan feststellung der 

Hochwasser-schu tzmaßnahme für das Q uartier III  Brunnendorf/Floßhafen gestellt. 

Darin ist u. a . der Schutz des Bereich s "Badstraße"  b is nahe der Grundstücksgrenze 

zwischen  den Flurstücken 823 und 827 vorgesehen , wo die Planung für die 

staatliche Hochwasser-schutzmaßnahme derze it auch endet. Fü r den  Änderungs-

/Erweiterungsbereich selbst sind weitere Hochwasserschutzmaßnahmen erforderlich. 

Im Festsetzungsp lan sind sowohl eine Hochwasser-Schutzmauer, als auch  in 

Verlängerung davon   Aufschüttungen festgesetzt. Der fü r diese zusätzlichen 

Hochwasserschu tz-maßnahmen erforderliche Schutzgrad ist au f den Schu tzgrad der 

vorgenannten staatlichen Hochwasserschutzmaßnahme  abzustimmen . Der 

Nachweis der Konformität mit der staa tlichen Hochwasserschutzmaßnahme ist 

zwingend vor Errichtung jeg licher Hochwasserschutzmaßnahmen  zu führen. Der 

weitere Verlau f der staatlichen Hochwasserschutzmaßnahme  Richtung Stadtm itte 

erfolg t süd lich der Badstraße und somit außerhalb des Ä nderungs-

Erweiterungsbereichs dieses Bebauungsplanes.  

 

11.2  Hochwasserangepasste Bauweise 

 Die Hochwassersicherheit der gep lanten Gebäude soll unter Berücksich tigung der 

Wasserspiegellagen bei einem  100-jäh rlichen Hochwasser des Regens gewährleistet

sein. In  diesem Zusammenhang wird  auf die D IN 18195 Bauwerksabdichtungen , 

Teil 6 (  Abdich tungen gegen  von außen drückendes Wasser ) hingewiesen. Danach 

ist die A bdichtung 0,3 m  über den Bemessungswasserspiegel (369,75 m ü. NN) im  

Bereich  des Grundstücks hochzuziehen.  

       II.  TEXTLICH E F ESTSETZU NGEN 
 
 

Abweichend von den Bebauungsvorschriften des verb indlichen  Bebauungsplanes wird für 

den Änderungs-/Erweiterungsbereich folgendes festgesetzt. 

Es g ilt die Baunutzungsverordnung vom  23.01.1990. 

 
 

1. Art der bau lichen Nutzung 

 

1.1  Für den Änderungs-/Erweiterungsbereich werden das Sondergebiet 1 

Schule/Hochschule und das Sondergebiet 2 Freizeit nach § 11 Abs. 1, 2 BauNVO 

1990 festgesetzt. 

 

1.2   Im Sondergebiet SO 1 Schu le/Hochschu le  sind folgende Nutzungen  zulässig : 

Hochschu len , Berufsbildende Schu len , Fachschulen  

         

 1.3  Im Sondergebiet SO  2 Freizeit ist folgende Nutzung zulässig : 

Freizeitan lagen   

 

 

2.  Maß  der baulichen  Nutzung 

  

2.1  Das Maß der zulässigen baulichen Nu tzung in den Sondergebieten  SO  1  und SO 2 

ergib t sich aus der in der Plan zeichnung eingetragenen Grundf lächen- (GRZ) und 

Geschossflächenzahl (GFZ) sowie aus den Festsetzungen über d ie maximale 

zulässige Wandhöhe der bau lichen Anlage. 

 

2.2  Die Höhenbeschränkungen gelten nich t für techn ische Dachau fbauten von  

un tergeordneter Bedeu tung wie Kamine, Lüftungsan lagen  sowie bei Belichtungen 

und freistehende Kamine. 

 

 

3.  Bauweise und A bstandsf lächen 

 

3.1  Im Sondergebiet SO  1  wird eine abweichende Bauweise  festgesetzt gemäß § 22 

 Abs. 4 BauNVO 1990, wie offene Bauweise , jedoch sind Baukörperlängen bis 

 160 m  zugelassen. 

 

3.2  Im Sondergebiet SO  2  ist  eine of fene Bauweise  zulässig . 

 

 3.3 Für das Sondergebiet SO 1  sind Abstandsflächen geringerer Tiefe nach A rt. 6 Abs. 7  

BayBO zu lässig. D ie Tiefe der Abstandsflächen beträg t 0,40 H, jedoch          

m indestens 3 m .   

 

 

          5.  Nich t überbaubare Grundstücksflächen  

   

           5.1 Nebenan lagen  im Sinne des § 14 Abs. 2 BauVNO  sind zu lässig. 

 

 

 

6.  Gesta ltung der baulichen  Anlagen 

 

6.1 Im Änderungs-/Erweiterungsbereich  sind Fassadenbekleidungen aus Holz, farbigen 

  Holzwerkstoff - und Faserzementpla tten und Metall sowie Putz-, und  

 Sichtbetonoberflächen zulässig .  

 

6.2 In den Sondergebieten SO  1  und SO  2  sind Flach-, Walm -, flachgeneigte  

Pult - und Satteldächer m it Dachneigungen von 0° bis max. 15 ° zulässig .  

 Dachdeckungen aus grauen Blechbahnen, natu rroten Ziegel - und 

 Betondachsteinen au f Sattel- und Pu ltdächern sowie Dachbahnen aus Bitumen 

 oder Kunststoff auf Flachdächern  sind zu lässig. 

  

           6.3  Vordächer sind zu lässig bis max. 6 m  Tiefe ab Fassadenaußenkante. 

 

           6.4 Aus den Bauvorlagen für die ein zelnen  Hochbauten müssen d ie Ausführung und 

 d ie Farbgebung der Fassadenoberflächen der Gebäude ersichtlich  sein . 

 

 

 

7. Stellplä tze, Fahrbahnen und Plä tze 

 

7.1 D ie Stellplätze sind aus offen fug igem Material (z.B. Rasenfugensteine) herzustellen. 

A usgenommen davon  sind Stellp lä tze im Überschwemmungsgebiet.  

 

7.2   Fahrbahnen und Anlieferbereiche sind asphaltiert oder betoniert zu befestigen. 

 

  7.3     Plätze (z.B. Pausenhofflächen) sind aus offenfugigem M aterial herzustellen. 

 

7.4      Im  Ä nderungs-/Erweiterungsbereich ist beim Stellp latznachweis die Sa tzung der 

 Stad t Cham über die  Herstellung von Garagen und Stellp lätzen in der, bei der 

Bauan tragsstellung, gü ltigen Fassung anzuwenden. 

 

7.5  Bei der Anlegung von Stellplä tzen ist ein  Abstand von 1,0 m  von der  

  Grundstücksgren ze, wo erforderlich und möglich, einzuhalten .  

  Ausgenommen davon sind d ie Stellplätze en tlang der Badstraße. 

 

12. Priv ate Grün flächen 

 

 12.1     Nicht überbaubare Grundstücksflächen: 

           Die privaten  Grünbereiche und Freif lächen sind, soweit nicht für  

   Verkehrsanschlüsse, Plä tze, Stellplä tze, Zufahrten und die in  Punkt 5. 

   besch riebenen Anlagen nötig  werden, gärtnerisch anzulegen und zu  un terhalten. 

 

 12.2   Überbaubare Grundstücksflächen 

Die Freif lächen zwischen den Gebäuden sind, soweit sie nicht a ls Verkehrsf lächen, 

Plätze  oder Stellp lä tze benötigt werden, gärtnerisch anzulegen  und zu unterha lten. 

 

 12.3 Je 10 Pkw -Stellplä tze ist m indestens ein kleinkroniger Laubbaum 

   (Hochstamm STU 16-18) an zupflan zen  siehe Pf lanzliste. Die Pflanzf läche ist mit 

einer gegenüber der Kfz-Stellfläche um mind. 12 cm erhöhter Abgren zung 

ein zu fassen , d ie g leichzeitig als An fahrschu tz dient. Ausgehend vom  jeweiligen 

Baumstandort ist in einem Durchmesser von 2.50 m ein überfah rbares 

Pflanzensubstrat bis zu einer Tiefe von 80 cm  einzubauen .  

 

 12.4 Bei Baumpflan zungen ist beiderseit s von  Erdkabeln eine Abstandszone von 2,5 m  

ein zuhalten. Bei Gehölzp flanzungen innerhalb des  Leitungsschutzbereiches von 

Freileitungen ist darau f zu achten, dass nur Gehölze m it niedrigen  

Wuchseigenschaf ten  Verwendung finden. 

 

 12.5    Die vorgesehene Nutzung der Freif lächen, deren Befestigung und deren 

Bepflan zung sowie d ie Gesta ltung der priva ten Grünbereiche ist vom  Bauherrn in 

einem gesonderten Freif lächengestaltungsplan darzustellen und mit dem 

Bauantrag einzureichen . 

 

 13. Öffentliche Grünflächen 

 

Die im  Änderungs-/Erweiterungsplan  festgesetzten öffen tlichen Grünflächen 

innerha lb öffen tlicher Verkehrsflächen  sind zu  begrünen, zu bepflanzen und 

gärtnerisch zu unterha lten. 

 

 

 

Pflan zliste  

 

Als Mindestforderung sind d ie Gütebestimmungen für Baumschu lpflan zen  

- Laubbäume -  einzuhalten.  

 

Bäume II. O rdnung (k leinkron ige Bäume) 

  

Einzelbäume für Grün - und Stellp latzflächen: Hochstamm, H 3xv, STU  16-18  

Acer campestre                                     Feldahorn 

Alnus glutinosa                                    Schwarzerle 

Alnus in cana                                       Grauerle 

Carpinus betu lu s                                  Hainbuche 

Q uercus robur          Som mereiche 

Popu lus tremula          Espe  

Prunus avium           Vogelkirsche 

Sorbus aucuparia                  Vogelbeerbaum  

Ulmus car ipinifolia          Feldu lme 

 

Sträucher 

 

Cornus sangu inea          Roter Hartriegel 

Corylus avellana                           Haselnuss 

Ligustrum  vu lgare                                 Liguster 

Lonicera sylosteum                               Gemeine Heckenkirsche  

Prunus sp inosa                   Schlehe 

Rhamnus catharticus                   Kreuzdorn  

 

3. Bei Auftreten von auffä lligen Bodenverfärbungen oder Gerüchen ist unverzüglich  

die Stad t Cham zu verständigen . 

 

4. Geologische bodenmechan ische Baugrundun tersuchungen werden angera ten. 

 

5. Bauliche Vorkehrungen zum  Schutz gegen Grund-  bzw. Hochwasser wie etwa 

Wannenausb ildung des Untergeschosses werden angera ten. 

                                                                                                                                               

6. Funde h istorischer Art (z.B. Bodenfunde) un terliegen der gesetzliche n Meldepflicht 

gemäß Art. 8 DSchG und sind unverzüglich  entweder der Unteren 

Denkmalschutzbehörde des Landra tsamtes Cham oder d irekt dem Bayer. Landesam t

für Denkmalp flege bekannt zu  machen. 

Dem  Beauf tragten  der Denkmalp flege ist jederzeit Zutritt zur Baustelle zu gestatten . 

  

7. Im  Zuge der Planung ist frühzeitig m it dem jeweiligen Ver- und Entsorgungs- 

unternehmen Kontakt au fzunehmen. 

 

8. Untersuchungen im  Bezug au f even tuell au ftretende Einwirkung durch Schall und 

 Erschütterungen du rch den  Bahnverkehr werden  angera ten. Die E inwirkung au f  

       bauliche Anlagen ist bei der Gebäudeplanung zu berücksichtigen. 

 

9. Die Belange der Deutschen Bahn sind zu beach ten. 

 

10. Es wird  empfohlen die geschlossene, ungegliederte Fassadenf lächen m it 

geeigneten Kletterpflanzen  zu begrünen. Berankungsgerüste sind aus Meta ll in  

orthogonaler Form oder Spanndrähten  auszub ilden. 

 

Rosa canina und rubiginosa         W ildrosen 

Sa lix a lba, aurita, caprea, cinera, fragilis, 

       purpu rea, triandra, vimina lis                 Verschiedene Weiden  

Sambucus nigra                   Schwarzer Holunder 

Sambucus racemosa                            Traubenholunder 

Viburnum opulus                   Gewöhnlicher Schneeball 

 

 

Stützmauerbegrünung 

 

  Clematis montana `Rubens`        W ilde C lematis 

  Hedera helix           Efeu  

  Partenocissus engelman ii         Wilder Wein  

   

 

14. Niederschlagswasser 

 

14.1  Eine Versickerung des Niedersch lagswassers im Ä nderungs-/Erweiterungsbereich 

scheidet au fgrund der Bodenverhä ltnisse aus.  

 

 

14.2 Verunrein ig tes Niederschlagswasser ist vor Ab leitung über ein Regenklärbecken  zu 

  behandeln.  

 

14.3 Nicht verunreinigtes Niederschlagswasser ist zur Bewässe rung der Grün flächen und 

als Nu tzwasse r zu  verwenden . Die Ableitung des überschüssigen Niederschlags-

wassers erfolg t in den  in unm ittelbarer Nachbarschaft zum  Ä nderungs-

/Erweiterungsbereich vorbei fließenden Regen. 

 

 

15. Leitungsschutzabstände  

 

 Für bestehende und neu zu  verlegende Versorgungs- und Entsorgungsleitungen 

 g ilt: Gebäude und Bepflanzung müssen d ie jeweiligen Regelabstände zu  den  

 un tersch ied lichen  Medien einha lten . Bei U nterschreitungen  sind entsprechende 

Schutzmaßnahmen vorzusehen.   

 

 

III.  H INWEISE 

 

1. Mit dem Bauantrag ist ein Geländenivellemen t vorzulegen.  

 

2. Oberboden, der bei der E rrich tung oder Änderung von bau lichen Anlagen sowie 

bei Veränderung der Erdoberf läche ausgehoben  wird , ist in  nu tzbaren Zustand zu  

halten   und vor Vernich tung und Vergeudung zu  schützen . 

 

Präambel 
 
 
A uf Grund der § 2 Abs. 1 und des § 13a des Baugesetzbuches (BauGB) i.V.m. Art.  23  der 
Gemeindeordnung für den Freistaa t Bayern (GO) und Art. 81 Bayerische Bauordnung 
(BayBO ) hat der Stadtrat  Cham  in seiner Sitzung vom  16.05.2013 d ie 1. Änderung/ 
Erweiterung des Bebauungsp lanes Holzlände  a ls Satzung beschlossen. 
 
 

§ 1 
Räum licher Geltungsbereich 

 
Fü r den  räumlichen  Geltungsbereich der Bebauungsplanänderung/Erweiterung ist der 
Lageplan M=1:1.000 vom 06 .05.20 13 maßgebend. Er ist Bestandteil dieser Satzung. 
 
 

§ 2 
Bestandteile der Sa tzung 

 
Der Änderungs-/Erweiterungsp lan besteht aus: 
1)  Ü bersichtslageplan M=1:5.000 vom  06.05.2013 
2) Lageplan mit zeichnerischem Teil M=1:1.000 vom 06.05.2013  
3) Begründung mit Textlichen Festsetzungen und H inweisen vom  06.05.2013 
 
 

§ 3 
Inkra fttreten  

 
D iese Bebauungsp lanänderung tritt mit der ortsüb lichen Bekanntmachung nach  § 10  
A bs. 3 BauGB in Kra ft. 
 
 

 

 
 
 
Cham , den 17.05 .2013  

 

Stadt Cham  

 
Karin  Bucher 
E rste Bürgermeisterin  

 

 

 

Verfahrensvermerke 
 
 
Der Stad trat Cham hat in der Sitzung am 28.06 .2012 d ie 1. Änderung/Erweiterung des 
Bebauungsplanes Holzlände  im besch leunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB 
beschlossen. Der Aufstellungsbesch lu ss wu rde am 30.01 .2013 ortsüblich bekannt 
gemach t. 
 
Der Entwurf des Bebauungsplanes wurde gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 
07 .02 .2013 b is 08 .03 .2013 öffentlich  ausgelegt. Zug leich wurden m it Schreiben vom  
28 .01 .2013 d ie Behörden und sonstigen  Träger Ö ffentlicher Belange gemäß § 4 A bs. 2 
BauGB am  Verfahren beteiligt. 
 
D ie Stad t Cham hat mit dem Beschluss des Stadtrates vom  16 .05 .2013 den Änderungs-
/Erweiterungsplan gemäß § 10 Abs. 1 BauGB in der Fassung vom 06.05.2013 a ls 
Sa tzung beschlossen . 
 
 

 
 
 
Cham , den 17 .05 .201 3 

 

Stad t Cham 

 
Karin  Bucher 
Erste Bürgermeisterin  

 
 
 
D ie als Sa tzung besch lossene 1. Änderung/Erweiterung des Bebauungsp lanes Holzlände
wurde am 29.05 .2013 gemäß § 10 A bs. 3 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. Der 
Bebauungsplan ist dam it wirksam in  Kraft getreten. 
Der Änderungs-/Erweiterungsp lan mit Begründung wird  seit diesem Tag zu den üblichen 
D ien ststunden in  der Stad t Cham zu jedermanns Einsich t bereitgehalten und über dessen 
Inhalt auf Verlangen Auskunft gegeben.  
A uf d ie Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3 Sa tz 1 und 2 sowie A bs. 4 BauGB und die §§ 214 
und 215 BauGB ist h ingewiesen worden. 
 
 

 
 
 
Cham , den 30 .05 .201 3 

 

Stad t Cham 

 
Karin  Bucher 
Erste Bürgermeisterin  
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4. Höhen lage der Baugrundstücke und der bau lichen A nlagen 

 

4.1 Böschungen an  den Grundstücksgrenzen  sind bis maximal 1,20  m  Höhe 

gegenüber dem  natürlichen anstehenden Gelände des Nachbargrundstückes 

zulässig. 

 

4.2  Geländeau fschü ttungen und Abgrabungen sind bis maximal 1,20  m Höhe, 

            gemessen ab höchstem Punkt der Aufschüttung bzw. A bgrabung zu lässig.  

 

4.3  Stützmauern bis maximal 1,20  m  Höhe sind zu lässig. Stützmauern sind in einem 

Abstand von m indestens 1,00 m zu  angrenzenden Grundstücksgrenzen zu 

errichten und m ittels geeigneter heim ischen St räuchern  und auch Kletterp flanzen 

als Vorp flanzung zu begrünen. A usgenommen davon  sind Stützwände, d ie dem 

Hochwasserschu tz dienen. 

 

4.4  Die maximale zulässige Wandhöhe  baulicher Anlagen wird gemäß  Art. 6 Abs. 4 

Satz 2 BayBO  festgesetzt. 

 

8. Einfriedung  

 

8.1  Einfriedungen  sind zu lässig mit durch sichtigem , max. 2.00 m hohem 

 verzin ktem  Maschendraht- bzw. Stahlgitterzaun ohne Sockel.   

         

8.2  Schrankenanlagen bei Zufahrten sind rückverse tzt, ab der Straßenbegren zungslin ie 

10  m , zu lässig. 

 

 

   

  9. Hinweis-  und Leitsystem e 

 

9.1  Im Änderungs-/Erweiterungsbereich sind Hinweis-  und Leitsysteme zulässig , 

un terhalb der Attika  und der Trau fe des Gebäudes, an  dem diese angebracht 

werden. 

  

9.2 Im Sondergebiet SO 1 sind pro Grundstückseinheit 5 freistehende Fahnenmasten mit 

einer maximalen  Höhe von je 8 m  und ein  Pylon  m it maximal 6 m Höhe zulässig .  

 Im SO2 sind insgesam t maximal 3 Fahnenmasten mit einer maximalen  Höhe von   

 8 m  zulässig. 

 

 

 

  10. Beleuchtung 

  

10.1  Für die A ußenbeleuch tung sind in sektenverträgliche Lampen zu verwenden. 

    

  11. Überschwemm ungsgebiet und Hochwasserschu tz 

 

 11.1      Hochwasserschu tz 

Es g ib t fü r den  Bereich "Holzlände" zum Zeitpunkt d ieser Änderung/Erweiterung 

keinen  bestehenden Hochwasserschutz. Für den Stadtbereich Cham wurde du rch 

das Wasserwirtschaftsam t Regensburg ein  An trag auf  Plan feststellung der 

Hochwasser-schu tzmaßnahme für das Q uartier III  Brunnendorf/Floßhafen gestellt. 

Darin ist u. a . der Schutz des Bereich s "Badstraße"  b is nahe der Grundstücksgrenze 

zwischen  den Flurstücken 823 und 827 vorgesehen , wo die Planung für die 

staatliche Hochwasser-schutzmaßnahme derze it auch endet. Fü r den  Änderungs-

/Erweiterungsbereich selbst sind weitere Hochwasserschutzmaßnahmen erforderlich. 

Im Festsetzungsp lan sind sowohl eine Hochwasser-Schutzmauer, als auch  in 

Verlängerung davon   Aufschüttungen festgesetzt. Der fü r diese zusätzlichen 

Hochwasserschu tz-maßnahmen erforderliche Schutzgrad ist au f den Schu tzgrad der 

vorgenannten staatlichen Hochwasserschutzmaßnahme  abzustimmen . Der 

Nachweis der Konformität mit der staa tlichen Hochwasserschutzmaßnahme ist 

zwingend vor Errichtung jeg licher Hochwasserschutzmaßnahmen  zu führen. Der 

weitere Verlau f der staatlichen Hochwasserschutzmaßnahme  Richtung Stadtm itte 

erfolg t süd lich der Badstraße und somit außerhalb des Ä nderungs-

Erweiterungsbereichs dieses Bebauungsplanes.  

 

11.2  Hochwasserangepasste Bauweise 

 Die Hochwassersicherheit der gep lanten Gebäude soll unter Berücksich tigung der 

Wasserspiegellagen bei einem  100-jäh rlichen Hochwasser des Regens gewährleistet

sein. In  diesem Zusammenhang wird  auf die D IN 18195 Bauwerksabdichtungen , 

Teil 6 (  Abdich tungen gegen  von außen drückendes Wasser ) hingewiesen. Danach 

ist die A bdichtung 0,3 m  über den Bemessungswasserspiegel (369,75 m ü. NN) im  

Bereich  des Grundstücks hochzuziehen.  

       II.  TEXTLICH E F ESTSETZU NGEN 
 
 

Abweichend von den Bebauungsvorschriften des verb indlichen  Bebauungsplanes wird für 

den Änderungs-/Erweiterungsbereich folgendes festgesetzt. 

Es g ilt die Baunutzungsverordnung vom  23.01.1990. 

 
 

1. Art der bau lichen Nutzung 

 

1.1  Für den Änderungs-/Erweiterungsbereich werden das Sondergebiet 1 

Schule/Hochschule und das Sondergebiet 2 Freizeit nach § 11 Abs. 1, 2 BauNVO 

1990 festgesetzt. 

 

1.2   Im Sondergebiet SO 1 Schu le/Hochschu le  sind folgende Nutzungen  zulässig : 

Hochschu len , Berufsbildende Schu len , Fachschulen  

         

 1.3  Im Sondergebiet SO  2 Freizeit ist folgende Nutzung zulässig : 

Freizeitan lagen   

 

 

2.  Maß  der baulichen  Nutzung 

  

2.1  Das Maß der zulässigen baulichen Nu tzung in den Sondergebieten  SO  1  und SO 2 

ergib t sich aus der in der Plan zeichnung eingetragenen Grundf lächen- (GRZ) und 

Geschossflächenzahl (GFZ) sowie aus den Festsetzungen über d ie maximale 

zulässige Wandhöhe der bau lichen Anlage. 

 

2.2  Die Höhenbeschränkungen gelten nich t für techn ische Dachau fbauten von  

un tergeordneter Bedeu tung wie Kamine, Lüftungsan lagen  sowie bei Belichtungen 

und freistehende Kamine. 

 

 

3.  Bauweise und A bstandsf lächen 

 

3.1  Im Sondergebiet SO  1  wird eine abweichende Bauweise  festgesetzt gemäß § 22 

 Abs. 4 BauNVO 1990, wie offene Bauweise , jedoch sind Baukörperlängen bis 

 160 m  zugelassen. 

 

3.2  Im Sondergebiet SO  2  ist  eine of fene Bauweise  zulässig . 

 

 3.3 Für das Sondergebiet SO 1  sind Abstandsflächen geringerer Tiefe nach A rt. 6 Abs. 7  

BayBO zu lässig. D ie Tiefe der Abstandsflächen beträg t 0,40 H, jedoch          

m indestens 3 m .   

 

 

          5.  Nich t überbaubare Grundstücksflächen  

   

           5.1 Nebenan lagen  im Sinne des § 14 Abs. 2 BauVNO  sind zu lässig. 

 

 

 

6.  Gesta ltung der baulichen  Anlagen 

 

6.1 Im Änderungs-/Erweiterungsbereich  sind Fassadenbekleidungen aus Holz, farbigen 

  Holzwerkstoff - und Faserzementpla tten und Metall sowie Putz-, und  

 Sichtbetonoberflächen zulässig .  

 

6.2 In den Sondergebieten SO  1  und SO  2  sind Flach-, Walm -, flachgeneigte  

Pult - und Satteldächer m it Dachneigungen von 0° bis max. 15 ° zulässig .  

 Dachdeckungen aus grauen Blechbahnen, natu rroten Ziegel - und 

 Betondachsteinen au f Sattel- und Pu ltdächern sowie Dachbahnen aus Bitumen 

 oder Kunststoff auf Flachdächern  sind zu lässig. 

  

           6.3  Vordächer sind zu lässig bis max. 6 m  Tiefe ab Fassadenaußenkante. 

 

           6.4 Aus den Bauvorlagen für die ein zelnen  Hochbauten müssen d ie Ausführung und 

 d ie Farbgebung der Fassadenoberflächen der Gebäude ersichtlich  sein . 

 

 

 

7. Stellplä tze, Fahrbahnen und Plä tze 

 

7.1 D ie Stellplätze sind aus offen fug igem Material (z.B. Rasenfugensteine) herzustellen. 

A usgenommen davon  sind Stellp lä tze im Überschwemmungsgebiet.  

 

7.2   Fahrbahnen und Anlieferbereiche sind asphaltiert oder betoniert zu befestigen. 

 

  7.3     Plätze (z.B. Pausenhofflächen) sind aus offenfugigem M aterial herzustellen. 

 

7.4      Im  Ä nderungs-/Erweiterungsbereich ist beim Stellp latznachweis die Sa tzung der 

 Stad t Cham über die  Herstellung von Garagen und Stellp lätzen in der, bei der 

Bauan tragsstellung, gü ltigen Fassung anzuwenden. 

 

7.5  Bei der Anlegung von Stellplä tzen ist ein  Abstand von 1,0 m  von der  

  Grundstücksgren ze, wo erforderlich und möglich, einzuhalten .  

  Ausgenommen davon sind d ie Stellplätze en tlang der Badstraße. 

 

12. Priv ate Grün flächen 

 

 12.1     Nicht überbaubare Grundstücksflächen: 

           Die privaten  Grünbereiche und Freif lächen sind, soweit nicht für  

   Verkehrsanschlüsse, Plä tze, Stellplä tze, Zufahrten und die in  Punkt 5. 

   besch riebenen Anlagen nötig  werden, gärtnerisch anzulegen und zu  un terhalten. 

 

 12.2   Überbaubare Grundstücksflächen 

Die Freif lächen zwischen den Gebäuden sind, soweit sie nicht a ls Verkehrsf lächen, 

Plätze  oder Stellp lä tze benötigt werden, gärtnerisch anzulegen  und zu unterha lten. 

 

 12.3 Je 10 Pkw -Stellplä tze ist m indestens ein kleinkroniger Laubbaum 

   (Hochstamm STU 16-18) an zupflan zen  siehe Pf lanzliste. Die Pflanzf läche ist mit 

einer gegenüber der Kfz-Stellfläche um mind. 12 cm erhöhter Abgren zung 

ein zu fassen , d ie g leichzeitig als An fahrschu tz dient. Ausgehend vom  jeweiligen 

Baumstandort ist in einem Durchmesser von 2.50 m ein überfah rbares 

Pflanzensubstrat bis zu einer Tiefe von 80 cm  einzubauen .  

 

 12.4 Bei Baumpflan zungen ist beiderseit s von  Erdkabeln eine Abstandszone von 2,5 m  

ein zuhalten. Bei Gehölzp flanzungen innerhalb des  Leitungsschutzbereiches von 

Freileitungen ist darau f zu achten, dass nur Gehölze m it niedrigen  

Wuchseigenschaf ten  Verwendung finden. 

 

 12.5    Die vorgesehene Nutzung der Freif lächen, deren Befestigung und deren 

Bepflan zung sowie d ie Gesta ltung der priva ten Grünbereiche ist vom  Bauherrn in 

einem gesonderten Freif lächengestaltungsplan darzustellen und mit dem 

Bauantrag einzureichen . 

 

 13. Öffentliche Grünflächen 

 

Die im  Änderungs-/Erweiterungsplan  festgesetzten öffen tlichen Grünflächen 

innerha lb öffen tlicher Verkehrsflächen  sind zu  begrünen, zu bepflanzen und 

gärtnerisch zu unterha lten. 

 

 

 

Pflan zliste  

 

Als Mindestforderung sind d ie Gütebestimmungen für Baumschu lpflan zen  

- Laubbäume -  einzuhalten.  

 

Bäume II. O rdnung (k leinkron ige Bäume) 

  

Einzelbäume für Grün - und Stellp latzflächen: Hochstamm, H 3xv, STU  16-18  

Acer campestre                                     Feldahorn 

Alnus glutinosa                                    Schwarzerle 

Alnus in cana                                       Grauerle 

Carpinus betu lu s                                  Hainbuche 

Q uercus robur          Som mereiche 

Popu lus tremula          Espe  

Prunus avium           Vogelkirsche 

Sorbus aucuparia                  Vogelbeerbaum  

Ulmus car ipinifolia          Feldu lme 

 

Sträucher 

 

Cornus sangu inea          Roter Hartriegel 

Corylus avellana                           Haselnuss 

Ligustrum  vu lgare                                 Liguster 

Lonicera sylosteum                               Gemeine Heckenkirsche  

Prunus sp inosa                   Schlehe 

Rhamnus catharticus                   Kreuzdorn  

 

3. Bei Auftreten von auffä lligen Bodenverfärbungen oder Gerüchen ist unverzüglich  

die Stad t Cham zu verständigen . 

 

4. Geologische bodenmechan ische Baugrundun tersuchungen werden angera ten. 

 

5. Bauliche Vorkehrungen zum  Schutz gegen Grund-  bzw. Hochwasser wie etwa 

Wannenausb ildung des Untergeschosses werden angera ten. 

                                                                                                                                               

6. Funde h istorischer Art (z.B. Bodenfunde) un terliegen der gesetzliche n Meldepflicht 

gemäß Art. 8 DSchG und sind unverzüglich  entweder der Unteren 

Denkmalschutzbehörde des Landra tsamtes Cham oder d irekt dem Bayer. Landesam t

für Denkmalp flege bekannt zu  machen. 

Dem  Beauf tragten  der Denkmalp flege ist jederzeit Zutritt zur Baustelle zu gestatten . 

  

7. Im  Zuge der Planung ist frühzeitig m it dem jeweiligen Ver- und Entsorgungs- 

unternehmen Kontakt au fzunehmen. 

 

8. Untersuchungen im  Bezug au f even tuell au ftretende Einwirkung durch Schall und 

 Erschütterungen du rch den  Bahnverkehr werden  angera ten. Die E inwirkung au f  

       bauliche Anlagen ist bei der Gebäudeplanung zu berücksichtigen. 

 

9. Die Belange der Deutschen Bahn sind zu beach ten. 

 

10. Es wird  empfohlen die geschlossene, ungegliederte Fassadenf lächen m it 

geeigneten Kletterpflanzen  zu begrünen. Berankungsgerüste sind aus Meta ll in  

orthogonaler Form oder Spanndrähten  auszub ilden. 

 

Rosa canina und rubiginosa         W ildrosen 

Sa lix a lba, aurita, caprea, cinera, fragilis, 

       purpu rea, triandra, vimina lis                 Verschiedene Weiden  

Sambucus nigra                   Schwarzer Holunder 

Sambucus racemosa                            Traubenholunder 

Viburnum opulus                   Gewöhnlicher Schneeball 

 

 

Stützmauerbegrünung 

 

  Clematis montana `Rubens`        W ilde C lematis 

  Hedera helix           Efeu  

  Partenocissus engelman ii         Wilder Wein  

   

 

14. Niederschlagswasser 

 

14.1  Eine Versickerung des Niedersch lagswassers im Ä nderungs-/Erweiterungsbereich 

scheidet au fgrund der Bodenverhä ltnisse aus.  

 

 

14.2 Verunrein ig tes Niederschlagswasser ist vor Ab leitung über ein Regenklärbecken  zu 

  behandeln.  

 

14.3 Nicht verunreinigtes Niederschlagswasser ist zur Bewässe rung der Grün flächen und 

als Nu tzwasse r zu  verwenden . Die Ableitung des überschüssigen Niederschlags-

wassers erfolg t in den  in unm ittelbarer Nachbarschaft zum  Ä nderungs-

/Erweiterungsbereich vorbei fließenden Regen. 

 

 

15. Leitungsschutzabstände  

 

 Für bestehende und neu zu  verlegende Versorgungs- und Entsorgungsleitungen 

 g ilt: Gebäude und Bepflanzung müssen d ie jeweiligen Regelabstände zu  den  

 un tersch ied lichen  Medien einha lten . Bei U nterschreitungen  sind entsprechende 

Schutzmaßnahmen vorzusehen.   

 

 

III.  H INWEISE 

 

1. Mit dem Bauantrag ist ein Geländenivellemen t vorzulegen.  

 

2. Oberboden, der bei der E rrich tung oder Änderung von bau lichen Anlagen sowie 

bei Veränderung der Erdoberf läche ausgehoben  wird , ist in  nu tzbaren Zustand zu  

halten   und vor Vernich tung und Vergeudung zu  schützen . 

 

Präambel 
 
 
A uf Grund der § 2 Abs. 1 und des § 13a des Baugesetzbuches (BauGB) i.V.m. Art.  23  der 
Gemeindeordnung für den Freistaa t Bayern (GO) und Art. 81 Bayerische Bauordnung 
(BayBO ) hat der Stadtrat  Cham  in seiner Sitzung vom  16.05.2013 d ie 1. Änderung/ 
Erweiterung des Bebauungsp lanes Holzlände  a ls Satzung beschlossen. 
 
 

§ 1 
Räum licher Geltungsbereich 

 
Fü r den  räumlichen  Geltungsbereich der Bebauungsplanänderung/Erweiterung ist der 
Lageplan M=1:1.000 vom 06 .05.20 13 maßgebend. Er ist Bestandteil dieser Satzung. 
 
 

§ 2 
Bestandteile der Sa tzung 

 
Der Änderungs-/Erweiterungsp lan besteht aus: 
1)  Ü bersichtslageplan M=1:5.000 vom  06.05.2013 
2) Lageplan mit zeichnerischem Teil M=1:1.000 vom 06.05.2013  
3) Begründung mit Textlichen Festsetzungen und H inweisen vom  06.05.2013 
 
 

§ 3 
Inkra fttreten  

 
D iese Bebauungsp lanänderung tritt mit der ortsüb lichen Bekanntmachung nach  § 10  
A bs. 3 BauGB in Kra ft. 
 
 

 

 
 
 
Cham , den 17.05 .2013  

 

Stadt Cham  

 
Karin  Bucher 
E rste Bürgermeisterin  

 

 

 

Verfahrensvermerke 
 
 
Der Stad trat Cham hat in der Sitzung am 28.06 .2012 d ie 1. Änderung/Erweiterung des 
Bebauungsplanes Holzlände  im besch leunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB 
beschlossen. Der Aufstellungsbesch lu ss wu rde am 30.01 .2013 ortsüblich bekannt 
gemach t. 
 
Der Entwurf des Bebauungsplanes wurde gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 
07 .02 .2013 b is 08 .03 .2013 öffentlich  ausgelegt. Zug leich wurden m it Schreiben vom  
28 .01 .2013 d ie Behörden und sonstigen  Träger Ö ffentlicher Belange gemäß § 4 A bs. 2 
BauGB am  Verfahren beteiligt. 
 
D ie Stad t Cham hat mit dem Beschluss des Stadtrates vom  16 .05 .2013 den Änderungs-
/Erweiterungsplan gemäß § 10 Abs. 1 BauGB in der Fassung vom 06.05.2013 a ls 
Sa tzung beschlossen . 
 
 

 
 
 
Cham , den 17 .05 .201 3 

 

Stad t Cham 

 
Karin  Bucher 
Erste Bürgermeisterin  

 
 
 
D ie als Sa tzung besch lossene 1. Änderung/Erweiterung des Bebauungsp lanes Holzlände
wurde am 29.05 .2013 gemäß § 10 A bs. 3 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. Der 
Bebauungsplan ist dam it wirksam in  Kraft getreten. 
Der Änderungs-/Erweiterungsp lan mit Begründung wird  seit diesem Tag zu den üblichen 
D ien ststunden in  der Stad t Cham zu jedermanns Einsich t bereitgehalten und über dessen 
Inhalt auf Verlangen Auskunft gegeben.  
A uf d ie Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3 Sa tz 1 und 2 sowie A bs. 4 BauGB und die §§ 214 
und 215 BauGB ist h ingewiesen worden. 
 
 

 
 
 
Cham , den 30 .05 .201 3 

 

Stad t Cham 

 
Karin  Bucher 
Erste Bürgermeisterin  
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4. Höhen lage der Baugrundstücke und der bau lichen A nlagen 

 

4.1 Böschungen an  den Grundstücksgrenzen  sind bis maximal 1,20  m  Höhe 

gegenüber dem  natürlichen anstehenden Gelände des Nachbargrundstückes 

zulässig. 

 

4.2  Geländeau fschü ttungen und Abgrabungen sind bis maximal 1,20  m Höhe, 

            gemessen ab höchstem Punkt der Aufschüttung bzw. A bgrabung zu lässig.  

 

4.3  Stützmauern bis maximal 1,20  m  Höhe sind zu lässig. Stützmauern sind in einem 

Abstand von m indestens 1,00 m zu  angrenzenden Grundstücksgrenzen zu 

errichten und m ittels geeigneter heim ischen St räuchern  und auch Kletterp flanzen 

als Vorp flanzung zu begrünen. A usgenommen davon  sind Stützwände, d ie dem 

Hochwasserschu tz dienen. 

 

4.4  Die maximale zulässige Wandhöhe  baulicher Anlagen wird gemäß  Art. 6 Abs. 4 

Satz 2 BayBO  festgesetzt. 

 

8. Einfriedung  

 

8.1  Einfriedungen  sind zu lässig mit durch sichtigem , max. 2.00 m hohem 

 verzin ktem  Maschendraht- bzw. Stahlgitterzaun ohne Sockel.   

         

8.2  Schrankenanlagen bei Zufahrten sind rückverse tzt, ab der Straßenbegren zungslin ie 

10  m , zu lässig. 

 

 

   

  9. Hinweis-  und Leitsystem e 

 

9.1  Im Änderungs-/Erweiterungsbereich sind Hinweis-  und Leitsysteme zulässig , 

un terhalb der Attika  und der Trau fe des Gebäudes, an  dem diese angebracht 

werden. 

  

9.2 Im Sondergebiet SO 1 sind pro Grundstückseinheit 5 freistehende Fahnenmasten mit 

einer maximalen  Höhe von je 8 m  und ein  Pylon  m it maximal 6 m Höhe zulässig .  

 Im SO2 sind insgesam t maximal 3 Fahnenmasten mit einer maximalen  Höhe von   

 8 m  zulässig. 

 

 

 

  10. Beleuchtung 

  

10.1  Für die A ußenbeleuch tung sind in sektenverträgliche Lampen zu verwenden. 

    

  11. Überschwemm ungsgebiet und Hochwasserschu tz 

 

 11.1      Hochwasserschu tz 

Es g ib t fü r den  Bereich "Holzlände" zum Zeitpunkt d ieser Änderung/Erweiterung 

keinen  bestehenden Hochwasserschutz. Für den Stadtbereich Cham wurde du rch 

das Wasserwirtschaftsam t Regensburg ein  An trag auf  Plan feststellung der 

Hochwasser-schu tzmaßnahme für das Q uartier III  Brunnendorf/Floßhafen gestellt. 

Darin ist u. a . der Schutz des Bereich s "Badstraße"  b is nahe der Grundstücksgrenze 

zwischen  den Flurstücken 823 und 827 vorgesehen , wo die Planung für die 

staatliche Hochwasser-schutzmaßnahme derze it auch endet. Fü r den  Änderungs-

/Erweiterungsbereich selbst sind weitere Hochwasserschutzmaßnahmen erforderlich. 

Im Festsetzungsp lan sind sowohl eine Hochwasser-Schutzmauer, als auch  in 

Verlängerung davon   Aufschüttungen festgesetzt. Der fü r diese zusätzlichen 

Hochwasserschu tz-maßnahmen erforderliche Schutzgrad ist au f den Schu tzgrad der 

vorgenannten staatlichen Hochwasserschutzmaßnahme  abzustimmen . Der 

Nachweis der Konformität mit der staa tlichen Hochwasserschutzmaßnahme ist 

zwingend vor Errichtung jeg licher Hochwasserschutzmaßnahmen  zu führen. Der 

weitere Verlau f der staatlichen Hochwasserschutzmaßnahme  Richtung Stadtm itte 

erfolg t süd lich der Badstraße und somit außerhalb des Ä nderungs-

Erweiterungsbereichs dieses Bebauungsplanes.  

 

11.2  Hochwasserangepasste Bauweise 

 Die Hochwassersicherheit der gep lanten Gebäude soll unter Berücksich tigung der 

Wasserspiegellagen bei einem  100-jäh rlichen Hochwasser des Regens gewährleistet

sein. In  diesem Zusammenhang wird  auf die D IN 18195 Bauwerksabdichtungen , 

Teil 6 (  Abdich tungen gegen  von außen drückendes Wasser ) hingewiesen. Danach 

ist die A bdichtung 0,3 m  über den Bemessungswasserspiegel (369,75 m ü. NN) im  

Bereich  des Grundstücks hochzuziehen.  

       II.  TEXTLICH E F ESTSETZU NGEN 
 
 

Abweichend von den Bebauungsvorschriften des verb indlichen  Bebauungsplanes wird für 

den Änderungs-/Erweiterungsbereich folgendes festgesetzt. 

Es g ilt die Baunutzungsverordnung vom  23.01.1990. 

 
 

1. Art der bau lichen Nutzung 

 

1.1  Für den Änderungs-/Erweiterungsbereich werden das Sondergebiet 1 

Schule/Hochschule und das Sondergebiet 2 Freizeit nach § 11 Abs. 1, 2 BauNVO 

1990 festgesetzt. 

 

1.2   Im Sondergebiet SO 1 Schu le/Hochschu le  sind folgende Nutzungen  zulässig : 

Hochschu len , Berufsbildende Schu len , Fachschulen  

         

 1.3  Im Sondergebiet SO  2 Freizeit ist folgende Nutzung zulässig : 

Freizeitan lagen   

 

 

2.  Maß  der baulichen  Nutzung 

  

2.1  Das Maß der zulässigen baulichen Nu tzung in den Sondergebieten  SO  1  und SO 2 

ergib t sich aus der in der Plan zeichnung eingetragenen Grundf lächen- (GRZ) und 

Geschossflächenzahl (GFZ) sowie aus den Festsetzungen über d ie maximale 

zulässige Wandhöhe der bau lichen Anlage. 

 

2.2  Die Höhenbeschränkungen gelten nich t für techn ische Dachau fbauten von  

un tergeordneter Bedeu tung wie Kamine, Lüftungsan lagen  sowie bei Belichtungen 

und freistehende Kamine. 

 

 

3.  Bauweise und A bstandsf lächen 

 

3.1  Im Sondergebiet SO  1  wird eine abweichende Bauweise  festgesetzt gemäß § 22 

 Abs. 4 BauNVO 1990, wie offene Bauweise , jedoch sind Baukörperlängen bis 

 160 m  zugelassen. 

 

3.2  Im Sondergebiet SO  2  ist  eine of fene Bauweise  zulässig . 

 

 3.3 Für das Sondergebiet SO 1  sind Abstandsflächen geringerer Tiefe nach A rt. 6 Abs. 7  

BayBO zu lässig. D ie Tiefe der Abstandsflächen beträg t 0,40 H, jedoch          

m indestens 3 m .   

 

 

          5.  Nich t überbaubare Grundstücksflächen  

   

           5.1 Nebenan lagen  im Sinne des § 14 Abs. 2 BauVNO  sind zu lässig. 

 

 

 

6.  Gesta ltung der baulichen  Anlagen 

 

6.1 Im Änderungs-/Erweiterungsbereich  sind Fassadenbekleidungen aus Holz, farbigen 

  Holzwerkstoff - und Faserzementpla tten und Metall sowie Putz-, und  

 Sichtbetonoberflächen zulässig .  

 

6.2 In den Sondergebieten SO  1  und SO  2  sind Flach-, Walm -, flachgeneigte  

Pult - und Satteldächer m it Dachneigungen von 0° bis max. 15 ° zulässig .  

 Dachdeckungen aus grauen Blechbahnen, natu rroten Ziegel - und 

 Betondachsteinen au f Sattel- und Pu ltdächern sowie Dachbahnen aus Bitumen 

 oder Kunststoff auf Flachdächern  sind zu lässig. 

  

           6.3  Vordächer sind zu lässig bis max. 6 m  Tiefe ab Fassadenaußenkante. 

 

           6.4 Aus den Bauvorlagen für die ein zelnen  Hochbauten müssen d ie Ausführung und 

 d ie Farbgebung der Fassadenoberflächen der Gebäude ersichtlich  sein . 

 

 

 

7. Stellplä tze, Fahrbahnen und Plä tze 

 

7.1 D ie Stellplätze sind aus offen fug igem Material (z.B. Rasenfugensteine) herzustellen. 

A usgenommen davon  sind Stellp lä tze im Überschwemmungsgebiet.  

 

7.2   Fahrbahnen und Anlieferbereiche sind asphaltiert oder betoniert zu befestigen. 

 

  7.3     Plätze (z.B. Pausenhofflächen) sind aus offenfugigem M aterial herzustellen. 

 

7.4      Im  Ä nderungs-/Erweiterungsbereich ist beim Stellp latznachweis die Sa tzung der 

 Stad t Cham über die  Herstellung von Garagen und Stellp lätzen in der, bei der 

Bauan tragsstellung, gü ltigen Fassung anzuwenden. 

 

7.5  Bei der Anlegung von Stellplä tzen ist ein  Abstand von 1,0 m  von der  

  Grundstücksgren ze, wo erforderlich und möglich, einzuhalten .  

  Ausgenommen davon sind d ie Stellplätze en tlang der Badstraße. 

 

12. Priv ate Grün flächen 

 

 12.1     Nicht überbaubare Grundstücksflächen: 

           Die privaten  Grünbereiche und Freif lächen sind, soweit nicht für  

   Verkehrsanschlüsse, Plä tze, Stellplä tze, Zufahrten und die in  Punkt 5. 

   besch riebenen Anlagen nötig  werden, gärtnerisch anzulegen und zu  un terhalten. 

 

 12.2   Überbaubare Grundstücksflächen 

Die Freif lächen zwischen den Gebäuden sind, soweit sie nicht a ls Verkehrsf lächen, 

Plätze  oder Stellp lä tze benötigt werden, gärtnerisch anzulegen  und zu unterha lten. 

 

 12.3 Je 10 Pkw -Stellplä tze ist m indestens ein kleinkroniger Laubbaum 

   (Hochstamm STU 16-18) an zupflan zen  siehe Pf lanzliste. Die Pflanzf läche ist mit 

einer gegenüber der Kfz-Stellfläche um mind. 12 cm erhöhter Abgren zung 

ein zu fassen , d ie g leichzeitig als An fahrschu tz dient. Ausgehend vom  jeweiligen 

Baumstandort ist in einem Durchmesser von 2.50 m ein überfah rbares 

Pflanzensubstrat bis zu einer Tiefe von 80 cm  einzubauen .  

 

 12.4 Bei Baumpflan zungen ist beiderseit s von  Erdkabeln eine Abstandszone von 2,5 m  

ein zuhalten. Bei Gehölzp flanzungen innerhalb des  Leitungsschutzbereiches von 

Freileitungen ist darau f zu achten, dass nur Gehölze m it niedrigen  

Wuchseigenschaf ten  Verwendung finden. 

 

 12.5    Die vorgesehene Nutzung der Freif lächen, deren Befestigung und deren 

Bepflan zung sowie d ie Gesta ltung der priva ten Grünbereiche ist vom  Bauherrn in 

einem gesonderten Freif lächengestaltungsplan darzustellen und mit dem 

Bauantrag einzureichen . 

 

 13. Öffentliche Grünflächen 

 

Die im  Änderungs-/Erweiterungsplan  festgesetzten öffen tlichen Grünflächen 

innerha lb öffen tlicher Verkehrsflächen  sind zu  begrünen, zu bepflanzen und 

gärtnerisch zu unterha lten. 

 

 

 

Pflan zliste  

 

Als Mindestforderung sind d ie Gütebestimmungen für Baumschu lpflan zen  

- Laubbäume -  einzuhalten.  

 

Bäume II. O rdnung (k leinkron ige Bäume) 

  

Einzelbäume für Grün - und Stellp latzflächen: Hochstamm, H 3xv, STU  16-18  

Acer campestre                                     Feldahorn 

Alnus glutinosa                                    Schwarzerle 

Alnus in cana                                       Grauerle 

Carpinus betu lu s                                  Hainbuche 

Q uercus robur          Som mereiche 

Popu lus tremula          Espe  

Prunus avium           Vogelkirsche 

Sorbus aucuparia                  Vogelbeerbaum  

Ulmus car ipinifolia          Feldu lme 

 

Sträucher 

 

Cornus sangu inea          Roter Hartriegel 

Corylus avellana                           Haselnuss 

Ligustrum  vu lgare                                 Liguster 

Lonicera sylosteum                               Gemeine Heckenkirsche  

Prunus sp inosa                   Schlehe 

Rhamnus catharticus                   Kreuzdorn  

 

3. Bei Auftreten von auffä lligen Bodenverfärbungen oder Gerüchen ist unverzüglich  

die Stad t Cham zu verständigen . 

 

4. Geologische bodenmechan ische Baugrundun tersuchungen werden angera ten. 

 

5. Bauliche Vorkehrungen zum  Schutz gegen Grund-  bzw. Hochwasser wie etwa 

Wannenausb ildung des Untergeschosses werden angera ten. 

                                                                                                                                               

6. Funde h istorischer Art (z.B. Bodenfunde) un terliegen der gesetzliche n Meldepflicht 

gemäß Art. 8 DSchG und sind unverzüglich  entweder der Unteren 

Denkmalschutzbehörde des Landra tsamtes Cham oder d irekt dem Bayer. Landesam t

für Denkmalp flege bekannt zu  machen. 

Dem  Beauf tragten  der Denkmalp flege ist jederzeit Zutritt zur Baustelle zu gestatten . 

  

7. Im  Zuge der Planung ist frühzeitig m it dem jeweiligen Ver- und Entsorgungs- 

unternehmen Kontakt au fzunehmen. 

 

8. Untersuchungen im  Bezug au f even tuell au ftretende Einwirkung durch Schall und 

 Erschütterungen du rch den  Bahnverkehr werden  angera ten. Die E inwirkung au f  

       bauliche Anlagen ist bei der Gebäudeplanung zu berücksichtigen. 

 

9. Die Belange der Deutschen Bahn sind zu beach ten. 

 

10. Es wird  empfohlen die geschlossene, ungegliederte Fassadenf lächen m it 

geeigneten Kletterpflanzen  zu begrünen. Berankungsgerüste sind aus Meta ll in  

orthogonaler Form oder Spanndrähten  auszub ilden. 

 

Rosa canina und rubiginosa         W ildrosen 

Sa lix a lba, aurita, caprea, cinera, fragilis, 

       purpu rea, triandra, vimina lis                 Verschiedene Weiden  

Sambucus nigra                   Schwarzer Holunder 

Sambucus racemosa                            Traubenholunder 

Viburnum opulus                   Gewöhnlicher Schneeball 

 

 

Stützmauerbegrünung 

 

  Clematis montana `Rubens`        W ilde C lematis 

  Hedera helix           Efeu  

  Partenocissus engelman ii         Wilder Wein  

   

 

14. Niederschlagswasser 

 

14.1  Eine Versickerung des Niedersch lagswassers im Ä nderungs-/Erweiterungsbereich 

scheidet au fgrund der Bodenverhä ltnisse aus.  

 

 

14.2 Verunrein ig tes Niederschlagswasser ist vor Ab leitung über ein Regenklärbecken  zu 

  behandeln.  

 

14.3 Nicht verunreinigtes Niederschlagswasser ist zur Bewässe rung der Grün flächen und 

als Nu tzwasse r zu  verwenden . Die Ableitung des überschüssigen Niederschlags-

wassers erfolg t in den  in unm ittelbarer Nachbarschaft zum  Ä nderungs-

/Erweiterungsbereich vorbei fließenden Regen. 

 

 

15. Leitungsschutzabstände  

 

 Für bestehende und neu zu  verlegende Versorgungs- und Entsorgungsleitungen 

 g ilt: Gebäude und Bepflanzung müssen d ie jeweiligen Regelabstände zu  den  

 un tersch ied lichen  Medien einha lten . Bei U nterschreitungen  sind entsprechende 

Schutzmaßnahmen vorzusehen.   

 

 

III.  H INWEISE 

 

1. Mit dem Bauantrag ist ein Geländenivellemen t vorzulegen.  

 

2. Oberboden, der bei der E rrich tung oder Änderung von bau lichen Anlagen sowie 

bei Veränderung der Erdoberf läche ausgehoben  wird , ist in  nu tzbaren Zustand zu  

halten   und vor Vernich tung und Vergeudung zu  schützen . 

 

Präambel 
 
 
A uf Grund der § 2 Abs. 1 und des § 13a des Baugesetzbuches (BauGB) i.V.m. Art.  23  der 
Gemeindeordnung für den Freistaa t Bayern (GO) und Art. 81 Bayerische Bauordnung 
(BayBO ) hat der Stadtrat  Cham  in seiner Sitzung vom  16.05.2013 d ie 1. Änderung/ 
Erweiterung des Bebauungsp lanes Holzlände  a ls Satzung beschlossen. 
 
 

§ 1 
Räum licher Geltungsbereich 

 
Fü r den  räumlichen  Geltungsbereich der Bebauungsplanänderung/Erweiterung ist der 
Lageplan M=1:1.000 vom 06 .05.20 13 maßgebend. Er ist Bestandteil dieser Satzung. 
 
 

§ 2 
Bestandteile der Sa tzung 

 
Der Änderungs-/Erweiterungsp lan besteht aus: 
1)  Ü bersichtslageplan M=1:5.000 vom  06.05.2013 
2) Lageplan mit zeichnerischem Teil M=1:1.000 vom 06.05.2013  
3) Begründung mit Textlichen Festsetzungen und H inweisen vom  06.05.2013 
 
 

§ 3 
Inkra fttreten  

 
D iese Bebauungsp lanänderung tritt mit der ortsüb lichen Bekanntmachung nach  § 10  
A bs. 3 BauGB in Kra ft. 
 
 

 

 
 
 
Cham , den 17.05 .2013  

 

Stadt Cham  

 
Karin  Bucher 
E rste Bürgermeisterin  

 

 

 

Verfahrensvermerke 
 
 
Der Stad trat Cham hat in der Sitzung am 28.06 .2012 d ie 1. Änderung/Erweiterung des 
Bebauungsplanes Holzlände  im besch leunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB 
beschlossen. Der Aufstellungsbesch lu ss wu rde am 30.01 .2013 ortsüblich bekannt 
gemach t. 
 
Der Entwurf des Bebauungsplanes wurde gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 
07 .02 .2013 b is 08 .03 .2013 öffentlich  ausgelegt. Zug leich wurden m it Schreiben vom  
28 .01 .2013 d ie Behörden und sonstigen  Träger Ö ffentlicher Belange gemäß § 4 A bs. 2 
BauGB am  Verfahren beteiligt. 
 
D ie Stad t Cham hat mit dem Beschluss des Stadtrates vom  16 .05 .2013 den Änderungs-
/Erweiterungsplan gemäß § 10 Abs. 1 BauGB in der Fassung vom 06.05.2013 a ls 
Sa tzung beschlossen . 
 
 

 
 
 
Cham , den 17 .05 .201 3 

 

Stad t Cham 

 
Karin  Bucher 
Erste Bürgermeisterin  

 
 
 
D ie als Sa tzung besch lossene 1. Änderung/Erweiterung des Bebauungsp lanes Holzlände
wurde am 29.05 .2013 gemäß § 10 A bs. 3 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. Der 
Bebauungsplan ist dam it wirksam in  Kraft getreten. 
Der Änderungs-/Erweiterungsp lan mit Begründung wird  seit diesem Tag zu den üblichen 
D ien ststunden in  der Stad t Cham zu jedermanns Einsich t bereitgehalten und über dessen 
Inhalt auf Verlangen Auskunft gegeben.  
A uf d ie Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3 Sa tz 1 und 2 sowie A bs. 4 BauGB und die §§ 214 
und 215 BauGB ist h ingewiesen worden. 
 
 

 
 
 
Cham , den 30 .05 .201 3 

 

Stad t Cham 

 
Karin  Bucher 
Erste Bürgermeisterin  
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4. Höhen lage der Baugrundstücke und der bau lichen A nlagen 

 

4.1 Böschungen an  den Grundstücksgrenzen  sind bis maximal 1,20  m  Höhe 

gegenüber dem  natürlichen anstehenden Gelände des Nachbargrundstückes 

zulässig. 

 

4.2  Geländeau fschü ttungen und Abgrabungen sind bis maximal 1,20  m Höhe, 

            gemessen ab höchstem Punkt der Aufschüttung bzw. A bgrabung zu lässig.  

 

4.3  Stützmauern bis maximal 1,20  m  Höhe sind zu lässig. Stützmauern sind in einem 

Abstand von m indestens 1,00 m zu  angrenzenden Grundstücksgrenzen zu 

errichten und m ittels geeigneter heim ischen St räuchern  und auch Kletterp flanzen 

als Vorp flanzung zu begrünen. A usgenommen davon  sind Stützwände, d ie dem 

Hochwasserschu tz dienen. 

 

4.4  Die maximale zulässige Wandhöhe  baulicher Anlagen wird gemäß  Art. 6 Abs. 4 

Satz 2 BayBO  festgesetzt. 

 

8. Einfriedung  

 

8.1  Einfriedungen  sind zu lässig mit durch sichtigem , max. 2.00 m hohem 

 verzin ktem  Maschendraht- bzw. Stahlgitterzaun ohne Sockel.   

         

8.2  Schrankenanlagen bei Zufahrten sind rückverse tzt, ab der Straßenbegren zungslin ie 

10  m , zu lässig. 

 

 

   

  9. Hinweis-  und Leitsystem e 

 

9.1  Im Änderungs-/Erweiterungsbereich sind Hinweis-  und Leitsysteme zulässig , 

un terhalb der Attika  und der Trau fe des Gebäudes, an  dem diese angebracht 

werden. 

  

9.2 Im Sondergebiet SO 1 sind pro Grundstückseinheit 5 freistehende Fahnenmasten mit 

einer maximalen  Höhe von je 8 m  und ein  Pylon  m it maximal 6 m Höhe zulässig .  

 Im SO2 sind insgesam t maximal 3 Fahnenmasten mit einer maximalen  Höhe von   

 8 m  zulässig. 

 

 

 

  10. Beleuchtung 

  

10.1  Für die A ußenbeleuch tung sind in sektenverträgliche Lampen zu verwenden. 

    

  11. Überschwemm ungsgebiet und Hochwasserschu tz 

 

 11.1      Hochwasserschu tz 

Es g ib t fü r den  Bereich "Holzlände" zum Zeitpunkt d ieser Änderung/Erweiterung 

keinen  bestehenden Hochwasserschutz. Für den Stadtbereich Cham wurde du rch 

das Wasserwirtschaftsam t Regensburg ein  An trag auf  Plan feststellung der 

Hochwasser-schu tzmaßnahme für das Q uartier III  Brunnendorf/Floßhafen gestellt. 

Darin ist u. a . der Schutz des Bereich s "Badstraße"  b is nahe der Grundstücksgrenze 

zwischen  den Flurstücken 823 und 827 vorgesehen , wo die Planung für die 

staatliche Hochwasser-schutzmaßnahme derze it auch endet. Fü r den  Änderungs-

/Erweiterungsbereich selbst sind weitere Hochwasserschutzmaßnahmen erforderlich. 

Im Festsetzungsp lan sind sowohl eine Hochwasser-Schutzmauer, als auch  in 

Verlängerung davon   Aufschüttungen festgesetzt. Der fü r diese zusätzlichen 

Hochwasserschu tz-maßnahmen erforderliche Schutzgrad ist au f den Schu tzgrad der 

vorgenannten staatlichen Hochwasserschutzmaßnahme  abzustimmen . Der 

Nachweis der Konformität mit der staa tlichen Hochwasserschutzmaßnahme ist 

zwingend vor Errichtung jeg licher Hochwasserschutzmaßnahmen  zu führen. Der 

weitere Verlau f der staatlichen Hochwasserschutzmaßnahme  Richtung Stadtm itte 

erfolg t süd lich der Badstraße und somit außerhalb des Ä nderungs-

Erweiterungsbereichs dieses Bebauungsplanes.  

 

11.2  Hochwasserangepasste Bauweise 

 Die Hochwassersicherheit der gep lanten Gebäude soll unter Berücksich tigung der 

Wasserspiegellagen bei einem  100-jäh rlichen Hochwasser des Regens gewährleistet

sein. In  diesem Zusammenhang wird  auf die D IN 18195 Bauwerksabdichtungen , 

Teil 6 (  Abdich tungen gegen  von außen drückendes Wasser ) hingewiesen. Danach 

ist die A bdichtung 0,3 m  über den Bemessungswasserspiegel (369,75 m ü. NN) im  

Bereich  des Grundstücks hochzuziehen.  

       II.  TEXTLICH E F ESTSETZU NGEN 
 
 

Abweichend von den Bebauungsvorschriften des verb indlichen  Bebauungsplanes wird für 

den Änderungs-/Erweiterungsbereich folgendes festgesetzt. 

Es g ilt die Baunutzungsverordnung vom  23.01.1990. 

 
 

1. Art der bau lichen Nutzung 

 

1.1  Für den Änderungs-/Erweiterungsbereich werden das Sondergebiet 1 

Schule/Hochschule und das Sondergebiet 2 Freizeit nach § 11 Abs. 1, 2 BauNVO 

1990 festgesetzt. 

 

1.2   Im Sondergebiet SO 1 Schu le/Hochschu le  sind folgende Nutzungen  zulässig : 

Hochschu len , Berufsbildende Schu len , Fachschulen  

         

 1.3  Im Sondergebiet SO  2 Freizeit ist folgende Nutzung zulässig : 

Freizeitan lagen   

 

 

2.  Maß  der baulichen  Nutzung 

  

2.1  Das Maß der zulässigen baulichen Nu tzung in den Sondergebieten  SO  1  und SO 2 

ergib t sich aus der in der Plan zeichnung eingetragenen Grundf lächen- (GRZ) und 

Geschossflächenzahl (GFZ) sowie aus den Festsetzungen über d ie maximale 

zulässige Wandhöhe der bau lichen Anlage. 

 

2.2  Die Höhenbeschränkungen gelten nich t für techn ische Dachau fbauten von  

un tergeordneter Bedeu tung wie Kamine, Lüftungsan lagen  sowie bei Belichtungen 

und freistehende Kamine. 

 

 

3.  Bauweise und A bstandsf lächen 

 

3.1  Im Sondergebiet SO  1  wird eine abweichende Bauweise  festgesetzt gemäß § 22 

 Abs. 4 BauNVO 1990, wie offene Bauweise , jedoch sind Baukörperlängen bis 

 160 m  zugelassen. 

 

3.2  Im Sondergebiet SO  2  ist  eine of fene Bauweise  zulässig . 

 

 3.3 Für das Sondergebiet SO 1  sind Abstandsflächen geringerer Tiefe nach A rt. 6 Abs. 7  

BayBO zu lässig. D ie Tiefe der Abstandsflächen beträg t 0,40 H, jedoch          

m indestens 3 m .   

 

 

          5.  Nich t überbaubare Grundstücksflächen  

   

           5.1 Nebenan lagen  im Sinne des § 14 Abs. 2 BauVNO  sind zu lässig. 

 

 

 

6.  Gesta ltung der baulichen  Anlagen 

 

6.1 Im Änderungs-/Erweiterungsbereich  sind Fassadenbekleidungen aus Holz, farbigen 

  Holzwerkstoff - und Faserzementpla tten und Metall sowie Putz-, und  

 Sichtbetonoberflächen zulässig .  

 

6.2 In den Sondergebieten SO  1  und SO  2  sind Flach-, Walm -, flachgeneigte  

Pult - und Satteldächer m it Dachneigungen von 0° bis max. 15 ° zulässig .  

 Dachdeckungen aus grauen Blechbahnen, natu rroten Ziegel - und 

 Betondachsteinen au f Sattel- und Pu ltdächern sowie Dachbahnen aus Bitumen 

 oder Kunststoff auf Flachdächern  sind zu lässig. 

  

           6.3  Vordächer sind zu lässig bis max. 6 m  Tiefe ab Fassadenaußenkante. 

 

           6.4 Aus den Bauvorlagen für die ein zelnen  Hochbauten müssen d ie Ausführung und 

 d ie Farbgebung der Fassadenoberflächen der Gebäude ersichtlich  sein . 

 

 

 

7. Stellplä tze, Fahrbahnen und Plä tze 

 

7.1 D ie Stellplätze sind aus offen fug igem Material (z.B. Rasenfugensteine) herzustellen. 

A usgenommen davon  sind Stellp lä tze im Überschwemmungsgebiet.  

 

7.2   Fahrbahnen und Anlieferbereiche sind asphaltiert oder betoniert zu befestigen. 

 

  7.3     Plätze (z.B. Pausenhofflächen) sind aus offenfugigem M aterial herzustellen. 

 

7.4      Im  Ä nderungs-/Erweiterungsbereich ist beim Stellp latznachweis die Sa tzung der 

 Stad t Cham über die  Herstellung von Garagen und Stellp lätzen in der, bei der 

Bauan tragsstellung, gü ltigen Fassung anzuwenden. 

 

7.5  Bei der Anlegung von Stellplä tzen ist ein  Abstand von 1,0 m  von der  

  Grundstücksgren ze, wo erforderlich und möglich, einzuhalten .  

  Ausgenommen davon sind d ie Stellplätze en tlang der Badstraße. 

 

12. Priv ate Grün flächen 

 

 12.1     Nicht überbaubare Grundstücksflächen: 

           Die privaten  Grünbereiche und Freif lächen sind, soweit nicht für  

   Verkehrsanschlüsse, Plä tze, Stellplä tze, Zufahrten und die in  Punkt 5. 

   besch riebenen Anlagen nötig  werden, gärtnerisch anzulegen und zu  un terhalten. 

 

 12.2   Überbaubare Grundstücksflächen 

Die Freif lächen zwischen den Gebäuden sind, soweit sie nicht a ls Verkehrsf lächen, 

Plätze  oder Stellp lä tze benötigt werden, gärtnerisch anzulegen  und zu unterha lten. 

 

 12.3 Je 10 Pkw -Stellplä tze ist m indestens ein kleinkroniger Laubbaum 

   (Hochstamm STU 16-18) an zupflan zen  siehe Pf lanzliste. Die Pflanzf läche ist mit 

einer gegenüber der Kfz-Stellfläche um mind. 12 cm erhöhter Abgren zung 

ein zu fassen , d ie g leichzeitig als An fahrschu tz dient. Ausgehend vom  jeweiligen 

Baumstandort ist in einem Durchmesser von 2.50 m ein überfah rbares 

Pflanzensubstrat bis zu einer Tiefe von 80 cm  einzubauen .  

 

 12.4 Bei Baumpflan zungen ist beiderseit s von  Erdkabeln eine Abstandszone von 2,5 m  

ein zuhalten. Bei Gehölzp flanzungen innerhalb des  Leitungsschutzbereiches von 

Freileitungen ist darau f zu achten, dass nur Gehölze m it niedrigen  

Wuchseigenschaf ten  Verwendung finden. 

 

 12.5    Die vorgesehene Nutzung der Freif lächen, deren Befestigung und deren 

Bepflan zung sowie d ie Gesta ltung der priva ten Grünbereiche ist vom  Bauherrn in 

einem gesonderten Freif lächengestaltungsplan darzustellen und mit dem 

Bauantrag einzureichen . 

 

 13. Öffentliche Grünflächen 

 

Die im  Änderungs-/Erweiterungsplan  festgesetzten öffen tlichen Grünflächen 

innerha lb öffen tlicher Verkehrsflächen  sind zu  begrünen, zu bepflanzen und 

gärtnerisch zu unterha lten. 

 

 

 

Pflan zliste  

 

Als Mindestforderung sind d ie Gütebestimmungen für Baumschu lpflan zen  

- Laubbäume -  einzuhalten.  

 

Bäume II. O rdnung (k leinkron ige Bäume) 

  

Einzelbäume für Grün - und Stellp latzflächen: Hochstamm, H 3xv, STU  16-18  

Acer campestre                                     Feldahorn 

Alnus glutinosa                                    Schwarzerle 

Alnus in cana                                       Grauerle 

Carpinus betu lu s                                  Hainbuche 

Q uercus robur          Som mereiche 

Popu lus tremula          Espe  

Prunus avium           Vogelkirsche 

Sorbus aucuparia                  Vogelbeerbaum  

Ulmus car ipinifolia          Feldu lme 

 

Sträucher 

 

Cornus sangu inea          Roter Hartriegel 

Corylus avellana                           Haselnuss 

Ligustrum  vu lgare                                 Liguster 

Lonicera sylosteum                               Gemeine Heckenkirsche  

Prunus sp inosa                   Schlehe 

Rhamnus catharticus                   Kreuzdorn  

 

3. Bei Auftreten von auffä lligen Bodenverfärbungen oder Gerüchen ist unverzüglich  

die Stad t Cham zu verständigen . 

 

4. Geologische bodenmechan ische Baugrundun tersuchungen werden angera ten. 

 

5. Bauliche Vorkehrungen zum  Schutz gegen Grund-  bzw. Hochwasser wie etwa 

Wannenausb ildung des Untergeschosses werden angera ten. 

                                                                                                                                               

6. Funde h istorischer Art (z.B. Bodenfunde) un terliegen der gesetzliche n Meldepflicht 

gemäß Art. 8 DSchG und sind unverzüglich  entweder der Unteren 

Denkmalschutzbehörde des Landra tsamtes Cham oder d irekt dem Bayer. Landesam t

für Denkmalp flege bekannt zu  machen. 

Dem  Beauf tragten  der Denkmalp flege ist jederzeit Zutritt zur Baustelle zu gestatten . 

  

7. Im  Zuge der Planung ist frühzeitig m it dem jeweiligen Ver- und Entsorgungs- 

unternehmen Kontakt au fzunehmen. 

 

8. Untersuchungen im  Bezug au f even tuell au ftretende Einwirkung durch Schall und 

 Erschütterungen du rch den  Bahnverkehr werden  angera ten. Die E inwirkung au f  

       bauliche Anlagen ist bei der Gebäudeplanung zu berücksichtigen. 

 

9. Die Belange der Deutschen Bahn sind zu beach ten. 

 

10. Es wird  empfohlen die geschlossene, ungegliederte Fassadenf lächen m it 

geeigneten Kletterpflanzen  zu begrünen. Berankungsgerüste sind aus Meta ll in  

orthogonaler Form oder Spanndrähten  auszub ilden. 

 

Rosa canina und rubiginosa         W ildrosen 

Sa lix a lba, aurita, caprea, cinera, fragilis, 

       purpu rea, triandra, vimina lis                 Verschiedene Weiden  

Sambucus nigra                   Schwarzer Holunder 

Sambucus racemosa                            Traubenholunder 

Viburnum opulus                   Gewöhnlicher Schneeball 

 

 

Stützmauerbegrünung 

 

  Clematis montana `Rubens`        W ilde C lematis 

  Hedera helix           Efeu  

  Partenocissus engelman ii         Wilder Wein  

   

 

14. Niederschlagswasser 

 

14.1  Eine Versickerung des Niedersch lagswassers im Ä nderungs-/Erweiterungsbereich 

scheidet au fgrund der Bodenverhä ltnisse aus.  

 

 

14.2 Verunrein ig tes Niederschlagswasser ist vor Ab leitung über ein Regenklärbecken  zu 

  behandeln.  

 

14.3 Nicht verunreinigtes Niederschlagswasser ist zur Bewässe rung der Grün flächen und 

als Nu tzwasse r zu  verwenden . Die Ableitung des überschüssigen Niederschlags-

wassers erfolg t in den  in unm ittelbarer Nachbarschaft zum  Ä nderungs-

/Erweiterungsbereich vorbei fließenden Regen. 

 

 

15. Leitungsschutzabstände  

 

 Für bestehende und neu zu  verlegende Versorgungs- und Entsorgungsleitungen 

 g ilt: Gebäude und Bepflanzung müssen d ie jeweiligen Regelabstände zu  den  

 un tersch ied lichen  Medien einha lten . Bei U nterschreitungen  sind entsprechende 

Schutzmaßnahmen vorzusehen.   

 

 

III.  H INWEISE 

 

1. Mit dem Bauantrag ist ein Geländenivellemen t vorzulegen.  

 

2. Oberboden, der bei der E rrich tung oder Änderung von bau lichen Anlagen sowie 

bei Veränderung der Erdoberf läche ausgehoben  wird , ist in  nu tzbaren Zustand zu  

halten   und vor Vernich tung und Vergeudung zu  schützen . 

 

Präambel 
 
 
A uf Grund der § 2 Abs. 1 und des § 13a des Baugesetzbuches (BauGB) i.V.m. Art.  23  der 
Gemeindeordnung für den Freistaa t Bayern (GO) und Art. 81 Bayerische Bauordnung 
(BayBO ) hat der Stadtrat  Cham  in seiner Sitzung vom  16.05.2013 d ie 1. Änderung/ 
Erweiterung des Bebauungsp lanes Holzlände  a ls Satzung beschlossen. 
 
 

§ 1 
Räum licher Geltungsbereich 

 
Fü r den  räumlichen  Geltungsbereich der Bebauungsplanänderung/Erweiterung ist der 
Lageplan M=1:1.000 vom 06 .05.20 13 maßgebend. Er ist Bestandteil dieser Satzung. 
 
 

§ 2 
Bestandteile der Sa tzung 

 
Der Änderungs-/Erweiterungsp lan besteht aus: 
1)  Ü bersichtslageplan M=1:5.000 vom  06.05.2013 
2) Lageplan mit zeichnerischem Teil M=1:1.000 vom 06.05.2013  
3) Begründung mit Textlichen Festsetzungen und H inweisen vom  06.05.2013 
 
 

§ 3 
Inkra fttreten  

 
D iese Bebauungsp lanänderung tritt mit der ortsüb lichen Bekanntmachung nach  § 10  
A bs. 3 BauGB in Kra ft. 
 
 

 

 
 
 
Cham , den 17.05 .2013  

 

Stadt Cham  

 
Karin  Bucher 
E rste Bürgermeisterin  

 

 

 

Verfahrensvermerke 
 
 
Der Stad trat Cham hat in der Sitzung am 28.06 .2012 d ie 1. Änderung/Erweiterung des 
Bebauungsplanes Holzlände  im besch leunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB 
beschlossen. Der Aufstellungsbesch lu ss wu rde am 30.01 .2013 ortsüblich bekannt 
gemach t. 
 
Der Entwurf des Bebauungsplanes wurde gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 
07 .02 .2013 b is 08 .03 .2013 öffentlich  ausgelegt. Zug leich wurden m it Schreiben vom  
28 .01 .2013 d ie Behörden und sonstigen  Träger Ö ffentlicher Belange gemäß § 4 A bs. 2 
BauGB am  Verfahren beteiligt. 
 
D ie Stad t Cham hat mit dem Beschluss des Stadtrates vom  16 .05 .2013 den Änderungs-
/Erweiterungsplan gemäß § 10 Abs. 1 BauGB in der Fassung vom 06.05.2013 a ls 
Sa tzung beschlossen . 
 
 

 
 
 
Cham , den 17 .05 .201 3 

 

Stad t Cham 

 
Karin  Bucher 
Erste Bürgermeisterin  

 
 
 
D ie als Sa tzung besch lossene 1. Änderung/Erweiterung des Bebauungsp lanes Holzlände
wurde am 29.05 .2013 gemäß § 10 A bs. 3 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. Der 
Bebauungsplan ist dam it wirksam in  Kraft getreten. 
Der Änderungs-/Erweiterungsp lan mit Begründung wird  seit diesem Tag zu den üblichen 
D ien ststunden in  der Stad t Cham zu jedermanns Einsich t bereitgehalten und über dessen 
Inhalt auf Verlangen Auskunft gegeben.  
A uf d ie Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3 Sa tz 1 und 2 sowie A bs. 4 BauGB und die §§ 214 
und 215 BauGB ist h ingewiesen worden. 
 
 

 
 
 
Cham , den 30 .05 .201 3 

 

Stad t Cham 

 
Karin  Bucher 
Erste Bürgermeisterin  
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4. Höhen lage der Baugrundstücke und der bau lichen A nlagen 

 

4.1 Böschungen an  den Grundstücksgrenzen  sind bis maximal 1,20  m  Höhe 

gegenüber dem  natürlichen anstehenden Gelände des Nachbargrundstückes 

zulässig. 

 

4.2  Geländeau fschü ttungen und Abgrabungen sind bis maximal 1,20  m Höhe, 

            gemessen ab höchstem Punkt der Aufschüttung bzw. A bgrabung zu lässig.  

 

4.3  Stützmauern bis maximal 1,20  m  Höhe sind zu lässig. Stützmauern sind in einem 

Abstand von m indestens 1,00 m zu  angrenzenden Grundstücksgrenzen zu 

errichten und m ittels geeigneter heim ischen St räuchern  und auch Kletterp flanzen 

als Vorp flanzung zu begrünen. A usgenommen davon  sind Stützwände, d ie dem 

Hochwasserschu tz dienen. 

 

4.4  Die maximale zulässige Wandhöhe  baulicher Anlagen wird gemäß  Art. 6 Abs. 4 

Satz 2 BayBO  festgesetzt. 

 

8. Einfriedung  

 

8.1  Einfriedungen  sind zu lässig mit durch sichtigem , max. 2.00 m hohem 

 verzin ktem  Maschendraht- bzw. Stahlgitterzaun ohne Sockel.   

         

8.2  Schrankenanlagen bei Zufahrten sind rückverse tzt, ab der Straßenbegren zungslin ie 

10  m , zu lässig. 

 

 

   

  9. Hinweis-  und Leitsystem e 

 

9.1  Im Änderungs-/Erweiterungsbereich sind Hinweis-  und Leitsysteme zulässig , 

un terhalb der Attika  und der Trau fe des Gebäudes, an  dem diese angebracht 

werden. 

  

9.2 Im Sondergebiet SO 1 sind pro Grundstückseinheit 5 freistehende Fahnenmasten mit 

einer maximalen  Höhe von je 8 m  und ein  Pylon  m it maximal 6 m Höhe zulässig .  

 Im SO2 sind insgesam t maximal 3 Fahnenmasten mit einer maximalen  Höhe von   

 8 m  zulässig. 

 

 

 

  10. Beleuchtung 

  

10.1  Für die A ußenbeleuch tung sind in sektenverträgliche Lampen zu verwenden. 

    

  11. Überschwemm ungsgebiet und Hochwasserschu tz 

 

 11.1      Hochwasserschu tz 

Es g ib t fü r den  Bereich "Holzlände" zum Zeitpunkt d ieser Änderung/Erweiterung 

keinen  bestehenden Hochwasserschutz. Für den Stadtbereich Cham wurde du rch 

das Wasserwirtschaftsam t Regensburg ein  An trag auf  Plan feststellung der 

Hochwasser-schu tzmaßnahme für das Q uartier III  Brunnendorf/Floßhafen gestellt. 

Darin ist u. a . der Schutz des Bereich s "Badstraße"  b is nahe der Grundstücksgrenze 

zwischen  den Flurstücken 823 und 827 vorgesehen , wo die Planung für die 

staatliche Hochwasser-schutzmaßnahme derze it auch endet. Fü r den  Änderungs-

/Erweiterungsbereich selbst sind weitere Hochwasserschutzmaßnahmen erforderlich. 

Im Festsetzungsp lan sind sowohl eine Hochwasser-Schutzmauer, als auch  in 

Verlängerung davon   Aufschüttungen festgesetzt. Der fü r diese zusätzlichen 

Hochwasserschu tz-maßnahmen erforderliche Schutzgrad ist au f den Schu tzgrad der 

vorgenannten staatlichen Hochwasserschutzmaßnahme  abzustimmen . Der 

Nachweis der Konformität mit der staa tlichen Hochwasserschutzmaßnahme ist 

zwingend vor Errichtung jeg licher Hochwasserschutzmaßnahmen  zu führen. Der 

weitere Verlau f der staatlichen Hochwasserschutzmaßnahme  Richtung Stadtm itte 

erfolg t süd lich der Badstraße und somit außerhalb des Ä nderungs-

Erweiterungsbereichs dieses Bebauungsplanes.  

 

11.2  Hochwasserangepasste Bauweise 

 Die Hochwassersicherheit der gep lanten Gebäude soll unter Berücksich tigung der 

Wasserspiegellagen bei einem  100-jäh rlichen Hochwasser des Regens gewährleistet

sein. In  diesem Zusammenhang wird  auf die D IN 18195 Bauwerksabdichtungen , 

Teil 6 (  Abdich tungen gegen  von außen drückendes Wasser ) hingewiesen. Danach 

ist die A bdichtung 0,3 m  über den Bemessungswasserspiegel (369,75 m ü. NN) im  

Bereich  des Grundstücks hochzuziehen.  

       II.  TEXTLICH E F ESTSETZU NGEN 
 
 

Abweichend von den Bebauungsvorschriften des verb indlichen  Bebauungsplanes wird für 

den Änderungs-/Erweiterungsbereich folgendes festgesetzt. 

Es g ilt die Baunutzungsverordnung vom  23.01.1990. 

 
 

1. Art der bau lichen Nutzung 

 

1.1  Für den Änderungs-/Erweiterungsbereich werden das Sondergebiet 1 

Schule/Hochschule und das Sondergebiet 2 Freizeit nach § 11 Abs. 1, 2 BauNVO 

1990 festgesetzt. 

 

1.2   Im Sondergebiet SO 1 Schu le/Hochschu le  sind folgende Nutzungen  zulässig : 

Hochschu len , Berufsbildende Schu len , Fachschulen  

         

 1.3  Im Sondergebiet SO  2 Freizeit ist folgende Nutzung zulässig : 

Freizeitan lagen   

 

 

2.  Maß  der baulichen  Nutzung 

  

2.1  Das Maß der zulässigen baulichen Nu tzung in den Sondergebieten  SO  1  und SO 2 

ergib t sich aus der in der Plan zeichnung eingetragenen Grundf lächen- (GRZ) und 

Geschossflächenzahl (GFZ) sowie aus den Festsetzungen über d ie maximale 

zulässige Wandhöhe der bau lichen Anlage. 

 

2.2  Die Höhenbeschränkungen gelten nich t für techn ische Dachau fbauten von  

un tergeordneter Bedeu tung wie Kamine, Lüftungsan lagen  sowie bei Belichtungen 

und freistehende Kamine. 

 

 

3.  Bauweise und A bstandsf lächen 

 

3.1  Im Sondergebiet SO  1  wird eine abweichende Bauweise  festgesetzt gemäß § 22 

 Abs. 4 BauNVO 1990, wie offene Bauweise , jedoch sind Baukörperlängen bis 

 160 m  zugelassen. 

 

3.2  Im Sondergebiet SO  2  ist  eine of fene Bauweise  zulässig . 

 

 3.3 Für das Sondergebiet SO 1  sind Abstandsflächen geringerer Tiefe nach A rt. 6 Abs. 7  

BayBO zu lässig. D ie Tiefe der Abstandsflächen beträg t 0,40 H, jedoch          

m indestens 3 m .   

 

 

          5.  Nich t überbaubare Grundstücksflächen  

   

           5.1 Nebenan lagen  im Sinne des § 14 Abs. 2 BauVNO  sind zu lässig. 

 

 

 

6.  Gesta ltung der baulichen  Anlagen 

 

6.1 Im Änderungs-/Erweiterungsbereich  sind Fassadenbekleidungen aus Holz, farbigen 

  Holzwerkstoff - und Faserzementpla tten und Metall sowie Putz-, und  

 Sichtbetonoberflächen zulässig .  

 

6.2 In den Sondergebieten SO  1  und SO  2  sind Flach-, Walm -, flachgeneigte  

Pult - und Satteldächer m it Dachneigungen von 0° bis max. 15 ° zulässig .  

 Dachdeckungen aus grauen Blechbahnen, natu rroten Ziegel - und 

 Betondachsteinen au f Sattel- und Pu ltdächern sowie Dachbahnen aus Bitumen 

 oder Kunststoff auf Flachdächern  sind zu lässig. 

  

           6.3  Vordächer sind zu lässig bis max. 6 m  Tiefe ab Fassadenaußenkante. 

 

           6.4 Aus den Bauvorlagen für die ein zelnen  Hochbauten müssen d ie Ausführung und 

 d ie Farbgebung der Fassadenoberflächen der Gebäude ersichtlich  sein . 

 

 

 

7. Stellplä tze, Fahrbahnen und Plä tze 

 

7.1 D ie Stellplätze sind aus offen fug igem Material (z.B. Rasenfugensteine) herzustellen. 

A usgenommen davon  sind Stellp lä tze im Überschwemmungsgebiet.  

 

7.2   Fahrbahnen und Anlieferbereiche sind asphaltiert oder betoniert zu befestigen. 

 

  7.3     Plätze (z.B. Pausenhofflächen) sind aus offenfugigem M aterial herzustellen. 

 

7.4      Im  Ä nderungs-/Erweiterungsbereich ist beim Stellp latznachweis die Sa tzung der 

 Stad t Cham über die  Herstellung von Garagen und Stellp lätzen in der, bei der 

Bauan tragsstellung, gü ltigen Fassung anzuwenden. 

 

7.5  Bei der Anlegung von Stellplä tzen ist ein  Abstand von 1,0 m  von der  

  Grundstücksgren ze, wo erforderlich und möglich, einzuhalten .  

  Ausgenommen davon sind d ie Stellplätze en tlang der Badstraße. 

 

12. Priv ate Grün flächen 

 

 12.1     Nicht überbaubare Grundstücksflächen: 

           Die privaten  Grünbereiche und Freif lächen sind, soweit nicht für  

   Verkehrsanschlüsse, Plä tze, Stellplä tze, Zufahrten und die in  Punkt 5. 

   besch riebenen Anlagen nötig  werden, gärtnerisch anzulegen und zu  un terhalten. 

 

 12.2   Überbaubare Grundstücksflächen 

Die Freif lächen zwischen den Gebäuden sind, soweit sie nicht a ls Verkehrsf lächen, 

Plätze  oder Stellp lä tze benötigt werden, gärtnerisch anzulegen  und zu unterha lten. 

 

 12.3 Je 10 Pkw -Stellplä tze ist m indestens ein kleinkroniger Laubbaum 

   (Hochstamm STU 16-18) an zupflan zen  siehe Pf lanzliste. Die Pflanzf läche ist mit 

einer gegenüber der Kfz-Stellfläche um mind. 12 cm erhöhter Abgren zung 

ein zu fassen , d ie g leichzeitig als An fahrschu tz dient. Ausgehend vom  jeweiligen 

Baumstandort ist in einem Durchmesser von 2.50 m ein überfah rbares 

Pflanzensubstrat bis zu einer Tiefe von 80 cm  einzubauen .  

 

 12.4 Bei Baumpflan zungen ist beiderseit s von  Erdkabeln eine Abstandszone von 2,5 m  

ein zuhalten. Bei Gehölzp flanzungen innerhalb des  Leitungsschutzbereiches von 

Freileitungen ist darau f zu achten, dass nur Gehölze m it niedrigen  

Wuchseigenschaf ten  Verwendung finden. 

 

 12.5    Die vorgesehene Nutzung der Freif lächen, deren Befestigung und deren 

Bepflan zung sowie d ie Gesta ltung der priva ten Grünbereiche ist vom  Bauherrn in 

einem gesonderten Freif lächengestaltungsplan darzustellen und mit dem 

Bauantrag einzureichen . 

 

 13. Öffentliche Grünflächen 

 

Die im  Änderungs-/Erweiterungsplan  festgesetzten öffen tlichen Grünflächen 

innerha lb öffen tlicher Verkehrsflächen  sind zu  begrünen, zu bepflanzen und 

gärtnerisch zu unterha lten. 

 

 

 

Pflan zliste  

 

Als Mindestforderung sind d ie Gütebestimmungen für Baumschu lpflan zen  

- Laubbäume -  einzuhalten.  

 

Bäume II. O rdnung (k leinkron ige Bäume) 

  

Einzelbäume für Grün - und Stellp latzflächen: Hochstamm, H 3xv, STU  16-18  

Acer campestre                                     Feldahorn 

Alnus glutinosa                                    Schwarzerle 

Alnus in cana                                       Grauerle 

Carpinus betu lu s                                  Hainbuche 

Q uercus robur          Som mereiche 

Popu lus tremula          Espe  

Prunus avium           Vogelkirsche 

Sorbus aucuparia                  Vogelbeerbaum  

Ulmus car ipinifolia          Feldu lme 

 

Sträucher 

 

Cornus sangu inea          Roter Hartriegel 

Corylus avellana                           Haselnuss 

Ligustrum  vu lgare                                 Liguster 

Lonicera sylosteum                               Gemeine Heckenkirsche  

Prunus sp inosa                   Schlehe 

Rhamnus catharticus                   Kreuzdorn  

 

3. Bei Auftreten von auffä lligen Bodenverfärbungen oder Gerüchen ist unverzüglich  

die Stad t Cham zu verständigen . 

 

4. Geologische bodenmechan ische Baugrundun tersuchungen werden angera ten. 

 

5. Bauliche Vorkehrungen zum  Schutz gegen Grund-  bzw. Hochwasser wie etwa 

Wannenausb ildung des Untergeschosses werden angera ten. 

                                                                                                                                               

6. Funde h istorischer Art (z.B. Bodenfunde) un terliegen der gesetzliche n Meldepflicht 

gemäß Art. 8 DSchG und sind unverzüglich  entweder der Unteren 

Denkmalschutzbehörde des Landra tsamtes Cham oder d irekt dem Bayer. Landesam t

für Denkmalp flege bekannt zu  machen. 

Dem  Beauf tragten  der Denkmalp flege ist jederzeit Zutritt zur Baustelle zu gestatten . 

  

7. Im  Zuge der Planung ist frühzeitig m it dem jeweiligen Ver- und Entsorgungs- 

unternehmen Kontakt au fzunehmen. 

 

8. Untersuchungen im  Bezug au f even tuell au ftretende Einwirkung durch Schall und 

 Erschütterungen du rch den  Bahnverkehr werden  angera ten. Die E inwirkung au f  

       bauliche Anlagen ist bei der Gebäudeplanung zu berücksichtigen. 

 

9. Die Belange der Deutschen Bahn sind zu beach ten. 

 

10. Es wird  empfohlen die geschlossene, ungegliederte Fassadenf lächen m it 

geeigneten Kletterpflanzen  zu begrünen. Berankungsgerüste sind aus Meta ll in  

orthogonaler Form oder Spanndrähten  auszub ilden. 

 

Rosa canina und rubiginosa         W ildrosen 

Sa lix a lba, aurita, caprea, cinera, fragilis, 

       purpu rea, triandra, vimina lis                 Verschiedene Weiden  

Sambucus nigra                   Schwarzer Holunder 

Sambucus racemosa                            Traubenholunder 

Viburnum opulus                   Gewöhnlicher Schneeball 

 

 

Stützmauerbegrünung 

 

  Clematis montana `Rubens`        W ilde C lematis 

  Hedera helix           Efeu  

  Partenocissus engelman ii         Wilder Wein  

   

 

14. Niederschlagswasser 

 

14.1  Eine Versickerung des Niedersch lagswassers im Ä nderungs-/Erweiterungsbereich 

scheidet au fgrund der Bodenverhä ltnisse aus.  

 

 

14.2 Verunrein ig tes Niederschlagswasser ist vor Ab leitung über ein Regenklärbecken  zu 

  behandeln.  

 

14.3 Nicht verunreinigtes Niederschlagswasser ist zur Bewässe rung der Grün flächen und 

als Nu tzwasse r zu  verwenden . Die Ableitung des überschüssigen Niederschlags-

wassers erfolg t in den  in unm ittelbarer Nachbarschaft zum  Ä nderungs-

/Erweiterungsbereich vorbei fließenden Regen. 

 

 

15. Leitungsschutzabstände  

 

 Für bestehende und neu zu  verlegende Versorgungs- und Entsorgungsleitungen 

 g ilt: Gebäude und Bepflanzung müssen d ie jeweiligen Regelabstände zu  den  

 un tersch ied lichen  Medien einha lten . Bei U nterschreitungen  sind entsprechende 

Schutzmaßnahmen vorzusehen.   

 

 

III.  H INWEISE 

 

1. Mit dem Bauantrag ist ein Geländenivellemen t vorzulegen.  

 

2. Oberboden, der bei der E rrich tung oder Änderung von bau lichen Anlagen sowie 

bei Veränderung der Erdoberf läche ausgehoben  wird , ist in  nu tzbaren Zustand zu  

halten   und vor Vernich tung und Vergeudung zu  schützen . 

 

Präambel 
 
 
A uf Grund der § 2 Abs. 1 und des § 13a des Baugesetzbuches (BauGB) i.V.m. Art.  23  der 
Gemeindeordnung für den Freistaa t Bayern (GO) und Art. 81 Bayerische Bauordnung 
(BayBO ) hat der Stadtrat  Cham  in seiner Sitzung vom  16.05.2013 d ie 1. Änderung/ 
Erweiterung des Bebauungsp lanes Holzlände  a ls Satzung beschlossen. 
 
 

§ 1 
Räum licher Geltungsbereich 

 
Fü r den  räumlichen  Geltungsbereich der Bebauungsplanänderung/Erweiterung ist der 
Lageplan M=1:1.000 vom 06 .05.20 13 maßgebend. Er ist Bestandteil dieser Satzung. 
 
 

§ 2 
Bestandteile der Sa tzung 

 
Der Änderungs-/Erweiterungsp lan besteht aus: 
1)  Ü bersichtslageplan M=1:5.000 vom  06.05.2013 
2) Lageplan mit zeichnerischem Teil M=1:1.000 vom 06.05.2013  
3) Begründung mit Textlichen Festsetzungen und H inweisen vom  06.05.2013 
 
 

§ 3 
Inkra fttreten  

 
D iese Bebauungsp lanänderung tritt mit der ortsüb lichen Bekanntmachung nach  § 10  
A bs. 3 BauGB in Kra ft. 
 
 

 

 
 
 
Cham , den 17.05 .2013  

 

Stadt Cham  

 
Karin  Bucher 
E rste Bürgermeisterin  

 

 

 

Verfahrensvermerke 
 
 
Der Stad trat Cham hat in der Sitzung am 28.06 .2012 d ie 1. Änderung/Erweiterung des 
Bebauungsplanes Holzlände  im besch leunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB 
beschlossen. Der Aufstellungsbesch lu ss wu rde am 30.01 .2013 ortsüblich bekannt 
gemach t. 
 
Der Entwurf des Bebauungsplanes wurde gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 
07 .02 .2013 b is 08 .03 .2013 öffentlich  ausgelegt. Zug leich wurden m it Schreiben vom  
28 .01 .2013 d ie Behörden und sonstigen  Träger Ö ffentlicher Belange gemäß § 4 A bs. 2 
BauGB am  Verfahren beteiligt. 
 
D ie Stad t Cham hat mit dem Beschluss des Stadtrates vom  16 .05 .2013 den Änderungs-
/Erweiterungsplan gemäß § 10 Abs. 1 BauGB in der Fassung vom 06.05.2013 a ls 
Sa tzung beschlossen . 
 
 

 
 
 
Cham , den 17 .05 .201 3 

 

Stad t Cham 

 
Karin  Bucher 
Erste Bürgermeisterin  

 
 
 
D ie als Sa tzung besch lossene 1. Änderung/Erweiterung des Bebauungsp lanes Holzlände
wurde am 29.05 .2013 gemäß § 10 A bs. 3 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. Der 
Bebauungsplan ist dam it wirksam in  Kraft getreten. 
Der Änderungs-/Erweiterungsp lan mit Begründung wird  seit diesem Tag zu den üblichen 
D ien ststunden in  der Stad t Cham zu jedermanns Einsich t bereitgehalten und über dessen 
Inhalt auf Verlangen Auskunft gegeben.  
A uf d ie Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3 Sa tz 1 und 2 sowie A bs. 4 BauGB und die §§ 214 
und 215 BauGB ist h ingewiesen worden. 
 
 

 
 
 
Cham , den 30 .05 .201 3 

 

Stad t Cham 

 
Karin  Bucher 
Erste Bürgermeisterin  
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4. Höhen lage der Baugrundstücke und der bau lichen A nlagen 

 

4.1 Böschungen an  den Grundstücksgrenzen  sind bis maximal 1,20  m  Höhe 

gegenüber dem  natürlichen anstehenden Gelände des Nachbargrundstückes 

zulässig. 

 

4.2  Geländeau fschü ttungen und Abgrabungen sind bis maximal 1,20  m Höhe, 

            gemessen ab höchstem Punkt der Aufschüttung bzw. A bgrabung zu lässig.  

 

4.3  Stützmauern bis maximal 1,20  m  Höhe sind zu lässig. Stützmauern sind in einem 

Abstand von m indestens 1,00 m zu  angrenzenden Grundstücksgrenzen zu 

errichten und m ittels geeigneter heim ischen St räuchern  und auch Kletterp flanzen 

als Vorp flanzung zu begrünen. A usgenommen davon  sind Stützwände, d ie dem 

Hochwasserschu tz dienen. 

 

4.4  Die maximale zulässige Wandhöhe  baulicher Anlagen wird gemäß  Art. 6 Abs. 4 

Satz 2 BayBO  festgesetzt. 

 

8. Einfriedung  

 

8.1  Einfriedungen  sind zu lässig mit durch sichtigem , max. 2.00 m hohem 

 verzin ktem  Maschendraht- bzw. Stahlgitterzaun ohne Sockel.   

         

8.2  Schrankenanlagen bei Zufahrten sind rückverse tzt, ab der Straßenbegren zungslin ie 

10  m , zu lässig. 

 

 

   

  9. Hinweis-  und Leitsystem e 

 

9.1  Im Änderungs-/Erweiterungsbereich sind Hinweis-  und Leitsysteme zulässig , 

un terhalb der Attika  und der Trau fe des Gebäudes, an  dem diese angebracht 

werden. 

  

9.2 Im Sondergebiet SO 1 sind pro Grundstückseinheit 5 freistehende Fahnenmasten mit 

einer maximalen  Höhe von je 8 m  und ein  Pylon  m it maximal 6 m Höhe zulässig .  

 Im SO2 sind insgesam t maximal 3 Fahnenmasten mit einer maximalen  Höhe von   

 8 m  zulässig. 

 

 

 

  10. Beleuchtung 

  

10.1  Für die A ußenbeleuch tung sind in sektenverträgliche Lampen zu verwenden. 

    

  11. Überschwemm ungsgebiet und Hochwasserschu tz 

 

 11.1      Hochwasserschu tz 

Es g ib t fü r den  Bereich "Holzlände" zum Zeitpunkt d ieser Änderung/Erweiterung 

keinen  bestehenden Hochwasserschutz. Für den Stadtbereich Cham wurde du rch 

das Wasserwirtschaftsam t Regensburg ein  An trag auf  Plan feststellung der 

Hochwasser-schu tzmaßnahme für das Q uartier III  Brunnendorf/Floßhafen gestellt. 

Darin ist u. a . der Schutz des Bereich s "Badstraße"  b is nahe der Grundstücksgrenze 

zwischen  den Flurstücken 823 und 827 vorgesehen , wo die Planung für die 

staatliche Hochwasser-schutzmaßnahme derze it auch endet. Fü r den  Änderungs-

/Erweiterungsbereich selbst sind weitere Hochwasserschutzmaßnahmen erforderlich. 

Im Festsetzungsp lan sind sowohl eine Hochwasser-Schutzmauer, als auch  in 

Verlängerung davon   Aufschüttungen festgesetzt. Der fü r diese zusätzlichen 

Hochwasserschu tz-maßnahmen erforderliche Schutzgrad ist au f den Schu tzgrad der 

vorgenannten staatlichen Hochwasserschutzmaßnahme  abzustimmen . Der 

Nachweis der Konformität mit der staa tlichen Hochwasserschutzmaßnahme ist 

zwingend vor Errichtung jeg licher Hochwasserschutzmaßnahmen  zu führen. Der 

weitere Verlau f der staatlichen Hochwasserschutzmaßnahme  Richtung Stadtm itte 

erfolg t süd lich der Badstraße und somit außerhalb des Ä nderungs-

Erweiterungsbereichs dieses Bebauungsplanes.  

 

11.2  Hochwasserangepasste Bauweise 

 Die Hochwassersicherheit der gep lanten Gebäude soll unter Berücksich tigung der 

Wasserspiegellagen bei einem  100-jäh rlichen Hochwasser des Regens gewährleistet

sein. In  diesem Zusammenhang wird  auf die D IN 18195 Bauwerksabdichtungen , 

Teil 6 (  Abdich tungen gegen  von außen drückendes Wasser ) hingewiesen. Danach 

ist die A bdichtung 0,3 m  über den Bemessungswasserspiegel (369,75 m ü. NN) im  

Bereich  des Grundstücks hochzuziehen.  

       II.  TEXTLICH E F ESTSETZU NGEN 
 
 

Abweichend von den Bebauungsvorschriften des verb indlichen  Bebauungsplanes wird für 

den Änderungs-/Erweiterungsbereich folgendes festgesetzt. 

Es g ilt die Baunutzungsverordnung vom  23.01.1990. 

 
 

1. Art der bau lichen Nutzung 

 

1.1  Für den Änderungs-/Erweiterungsbereich werden das Sondergebiet 1 

Schule/Hochschule und das Sondergebiet 2 Freizeit nach § 11 Abs. 1, 2 BauNVO 

1990 festgesetzt. 

 

1.2   Im Sondergebiet SO 1 Schu le/Hochschu le  sind folgende Nutzungen  zulässig : 

Hochschu len , Berufsbildende Schu len , Fachschulen  

         

 1.3  Im Sondergebiet SO  2 Freizeit ist folgende Nutzung zulässig : 

Freizeitan lagen   

 

 

2.  Maß  der baulichen  Nutzung 

  

2.1  Das Maß der zulässigen baulichen Nu tzung in den Sondergebieten  SO  1  und SO 2 

ergib t sich aus der in der Plan zeichnung eingetragenen Grundf lächen- (GRZ) und 

Geschossflächenzahl (GFZ) sowie aus den Festsetzungen über d ie maximale 

zulässige Wandhöhe der bau lichen Anlage. 

 

2.2  Die Höhenbeschränkungen gelten nich t für techn ische Dachau fbauten von  

un tergeordneter Bedeu tung wie Kamine, Lüftungsan lagen  sowie bei Belichtungen 

und freistehende Kamine. 

 

 

3.  Bauweise und A bstandsf lächen 

 

3.1  Im Sondergebiet SO  1  wird eine abweichende Bauweise  festgesetzt gemäß § 22 

 Abs. 4 BauNVO 1990, wie offene Bauweise , jedoch sind Baukörperlängen bis 

 160 m  zugelassen. 

 

3.2  Im Sondergebiet SO  2  ist  eine of fene Bauweise  zulässig . 

 

 3.3 Für das Sondergebiet SO 1  sind Abstandsflächen geringerer Tiefe nach A rt. 6 Abs. 7  

BayBO zu lässig. D ie Tiefe der Abstandsflächen beträg t 0,40 H, jedoch          

m indestens 3 m .   

 

 

          5.  Nich t überbaubare Grundstücksflächen  

   

           5.1 Nebenan lagen  im Sinne des § 14 Abs. 2 BauVNO  sind zu lässig. 

 

 

 

6.  Gesta ltung der baulichen  Anlagen 

 

6.1 Im Änderungs-/Erweiterungsbereich  sind Fassadenbekleidungen aus Holz, farbigen 

  Holzwerkstoff - und Faserzementpla tten und Metall sowie Putz-, und  

 Sichtbetonoberflächen zulässig .  

 

6.2 In den Sondergebieten SO  1  und SO  2  sind Flach-, Walm -, flachgeneigte  

Pult - und Satteldächer m it Dachneigungen von 0° bis max. 15 ° zulässig .  

 Dachdeckungen aus grauen Blechbahnen, natu rroten Ziegel - und 

 Betondachsteinen au f Sattel- und Pu ltdächern sowie Dachbahnen aus Bitumen 

 oder Kunststoff auf Flachdächern  sind zu lässig. 

  

           6.3  Vordächer sind zu lässig bis max. 6 m  Tiefe ab Fassadenaußenkante. 

 

           6.4 Aus den Bauvorlagen für die ein zelnen  Hochbauten müssen d ie Ausführung und 

 d ie Farbgebung der Fassadenoberflächen der Gebäude ersichtlich  sein . 

 

 

 

7. Stellplä tze, Fahrbahnen und Plä tze 

 

7.1 D ie Stellplätze sind aus offen fug igem Material (z.B. Rasenfugensteine) herzustellen. 

A usgenommen davon  sind Stellp lä tze im Überschwemmungsgebiet.  

 

7.2   Fahrbahnen und Anlieferbereiche sind asphaltiert oder betoniert zu befestigen. 

 

  7.3     Plätze (z.B. Pausenhofflächen) sind aus offenfugigem M aterial herzustellen. 

 

7.4      Im  Ä nderungs-/Erweiterungsbereich ist beim Stellp latznachweis die Sa tzung der 

 Stad t Cham über die  Herstellung von Garagen und Stellp lätzen in der, bei der 

Bauan tragsstellung, gü ltigen Fassung anzuwenden. 

 

7.5  Bei der Anlegung von Stellplä tzen ist ein  Abstand von 1,0 m  von der  

  Grundstücksgren ze, wo erforderlich und möglich, einzuhalten .  

  Ausgenommen davon sind d ie Stellplätze en tlang der Badstraße. 

 

12. Priv ate Grün flächen 

 

 12.1     Nicht überbaubare Grundstücksflächen: 

           Die privaten  Grünbereiche und Freif lächen sind, soweit nicht für  

   Verkehrsanschlüsse, Plä tze, Stellplä tze, Zufahrten und die in  Punkt 5. 

   besch riebenen Anlagen nötig  werden, gärtnerisch anzulegen und zu  un terhalten. 

 

 12.2   Überbaubare Grundstücksflächen 

Die Freif lächen zwischen den Gebäuden sind, soweit sie nicht a ls Verkehrsf lächen, 

Plätze  oder Stellp lä tze benötigt werden, gärtnerisch anzulegen  und zu unterha lten. 

 

 12.3 Je 10 Pkw -Stellplä tze ist m indestens ein kleinkroniger Laubbaum 

   (Hochstamm STU 16-18) an zupflan zen  siehe Pf lanzliste. Die Pflanzf läche ist mit 

einer gegenüber der Kfz-Stellfläche um mind. 12 cm erhöhter Abgren zung 

ein zu fassen , d ie g leichzeitig als An fahrschu tz dient. Ausgehend vom  jeweiligen 

Baumstandort ist in einem Durchmesser von 2.50 m ein überfah rbares 

Pflanzensubstrat bis zu einer Tiefe von 80 cm  einzubauen .  

 

 12.4 Bei Baumpflan zungen ist beiderseit s von  Erdkabeln eine Abstandszone von 2,5 m  

ein zuhalten. Bei Gehölzp flanzungen innerhalb des  Leitungsschutzbereiches von 

Freileitungen ist darau f zu achten, dass nur Gehölze m it niedrigen  

Wuchseigenschaf ten  Verwendung finden. 

 

 12.5    Die vorgesehene Nutzung der Freif lächen, deren Befestigung und deren 

Bepflan zung sowie d ie Gesta ltung der priva ten Grünbereiche ist vom  Bauherrn in 

einem gesonderten Freif lächengestaltungsplan darzustellen und mit dem 

Bauantrag einzureichen . 

 

 13. Öffentliche Grünflächen 

 

Die im  Änderungs-/Erweiterungsplan  festgesetzten öffen tlichen Grünflächen 

innerha lb öffen tlicher Verkehrsflächen  sind zu  begrünen, zu bepflanzen und 

gärtnerisch zu unterha lten. 

 

 

 

Pflan zliste  

 

Als Mindestforderung sind d ie Gütebestimmungen für Baumschu lpflan zen  

- Laubbäume -  einzuhalten.  

 

Bäume II. O rdnung (k leinkron ige Bäume) 

  

Einzelbäume für Grün - und Stellp latzflächen: Hochstamm, H 3xv, STU  16-18  

Acer campestre                                     Feldahorn 

Alnus glutinosa                                    Schwarzerle 

Alnus in cana                                       Grauerle 

Carpinus betu lu s                                  H ainbuche 

Q uercus robur          Som mereiche 

Popu lus tremula          Espe  

Prunus avium           Vogelkirsche 

Sorbus aucuparia                  Vogelbeerbaum  

Ulmus car ipinifolia          Feldu lme 

 

Sträucher 

 

Cornus sangu inea          Roter Hartriegel 

Corylus avellana                           Haselnuss 

Ligustrum  vu lgare                                 Liguster 

Lonicera sylosteum                               Gemeine Heckenkirsche  

Prunus sp inosa                   Schlehe 

Rhamnus catharticus                   Kreuzdorn  

 

3. Bei Auftreten von auffä lligen Bodenverfärbungen oder Gerüchen ist unverzüglich  

die Stad t Cham zu verständigen . 

 

4. Geologische bodenmechan ische Baugrundun tersuchungen werden angera ten. 

 

5. Bauliche Vorkehrungen zum  Schutz gegen Grund-  bzw. Hochwasser wie etwa 

Wannenausb ildung des Untergeschosses werden angera ten. 

                                                                                                                                               

6. Funde h istorischer Art (z.B. Bodenfunde) un terliegen der gesetzliche n Meldepflicht 

gemäß Art. 8 DSchG und sind unverzüglich  entweder der Unteren 

Denkmalschutzbehörde des Landra tsamtes Cham oder d irekt dem Bayer. Landesam t

für Denkmalp flege bekannt zu  machen. 

Dem  Beauf tragten  der Denkmalp flege ist jederzeit Zutritt zur Baustelle zu gestatten . 

  

7. Im  Zuge der Planung ist frühzeitig m it dem jeweiligen Ver- und Entsorgungs- 

unternehmen Kontakt au fzunehmen. 

 

8. Untersuchungen im  Bezug au f even tuell au ftretende Einwirkung durch Schall und 

 Erschütterungen du rch den  Bahnverkehr werden  angera ten. Die E inwirkung au f  

       bauliche Anlagen ist bei der Gebäudeplanung zu berücksichtigen. 

 

9. Die Belange der Deutschen Bahn sind zu beach ten. 

 

10. Es wird  empfohlen die geschlossene, ungegliederte Fassadenf lächen m it 

geeigneten Kletterpflanzen  zu begrünen. Berankungsgerüste sind aus Meta ll in  

orthogonaler Form oder Spanndrähten  auszub ilden. 

 

Rosa canina und rubiginosa         W ildrosen 

Sa lix a lba, aurita, caprea, cinera, fragilis, 

       purpu rea, triandra, vimina lis                 Verschiedene Weiden  

Sambucus nigra                   Schwarzer Holunder 

Sambucus racemosa                            Traubenholunder 

Viburnum opulus                   Gewöhnlicher Schneeball 

 

 

Stützmauerbegrünung 

 

  Clematis montana `Rubens`        W ilde C lematis 

  Hedera helix           Efeu  

  Partenocissus engelman ii         Wilder Wein  

   

 

14. Niederschlagswasser 

 

14.1  Eine Versickerung des Niedersch lagswassers im Ä nderungs-/Erweiterungsbereich 

scheidet au fgrund der Bodenverhä ltnisse aus.  

 

 

14.2 Verunrein ig tes Niederschlagswasser ist vor Ab leitung über ein Regenklärbecken  zu 

  behandeln.  

 

14.3 Nicht verunreinigtes Niederschlagswasser ist zur Bewässe rung der Grün flächen und 

als Nu tzwasse r zu  verwenden . Die Ableitung des überschüssigen Niederschlags-

wassers erfolg t in den  in unm ittelbarer Nachbarschaft zum  Ä nderungs-

/Erweiterungsbereich vorbei fließenden Regen. 

 

 

15. Leitungsschutzabstände  

 

 Für bestehende und neu zu  verlegende Versorgungs- und Entsorgungsleitungen 

 g ilt: Gebäude und Bepflanzung müssen d ie jeweiligen Regelabstände zu  den  

 un tersch ied lichen  Medien einha lten . Bei U nterschreitungen  sind entsprechende 

Schutzmaßnahmen vorzusehen.   

 

 

III.  H INWEISE 

 

1. Mit dem Bauantrag ist ein Geländenivellemen t vorzulegen.  

 

2. Oberboden, der bei der E rrich tung oder Änderung von bau lichen Anlagen sowie 

bei Veränderung der Erdoberf läche ausgehoben  wird , ist in  nu tzbaren Zustand zu  

halten   und vor Vernich tung und Vergeudung zu  schützen . 

 

Präambel 
 
 
A uf Grund der § 2 Abs. 1 und des § 13a des Baugesetzbuches (BauGB) i.V.m. Art.  23  der 
Gemeindeordnung für den Freistaa t Bayern (GO) und Art. 81 Bayerische Bauordnung 
(BayBO ) hat der Stadtrat  Cham  in seiner Sitzung vom  16.05.2013 d ie 1. Änderung/ 
Erweiterung des Bebauungsp lanes Holzlände  a ls Satzung beschlossen. 
 
 

§ 1 
Räum licher Geltungsbereich 

 
Fü r den  räumlichen  Geltungsbereich der Bebauungsplanänderung/Erweiterung ist der 
Lageplan M=1:1.000 vom 06 .05.20 13 maßgebend. Er ist Bestandteil dieser Satzung. 
 
 

§ 2 
Bestandteile der Sa tzung 

 
Der Änderungs-/Erweiterungsp lan besteht aus: 
1)  Ü bersichtslageplan M=1:5.000 vom  06.05.2013 
2) Lageplan mit zeichnerischem Teil M=1:1.000 vom 06.05.2013  
3) Begründung mit Textlichen Festsetzungen und H inweisen vom  06.05.2013 
 
 

§ 3 
Inkra fttreten  

 
D iese Bebauungsp lanänderung tritt mit der ortsüb lichen Bekanntmachung nach  § 10  
A bs. 3 BauGB in Kra ft. 
 
 

 

 
 
 
Cham , den 17.05 .2013  

 

Stadt Cham  

 
Karin  Bucher 
E rste Bürgermeisterin  

 

 

 

Verfahrensvermerke 
 
 
Der Stad trat Cham hat in der Sitzung am 28.06 .2012 d ie 1. Änderung/Erweiterung des 
Bebauungsplanes Holzlände  im besch leunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB 
beschlossen. Der Aufstellungsbesch lu ss wu rde am 30.01 .2013 ortsüblich bekannt 
gemach t. 
 
Der Entwurf des Bebauungsplanes wurde gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 
07 .02 .2013 b is 08 .03 .2013 öffentlich  ausgelegt. Zug leich wurden m it Schreiben vom  
28 .01 .2013 d ie Behörden und sonstigen  Träger Ö ffentlicher Belange gemäß § 4 A bs. 2 
BauGB am  Verfahren beteiligt. 
 
D ie Stad t Cham hat mit dem Beschluss des Stadtrates vom  16 .05 .2013 den Änderungs-
/Erweiterungsplan gemäß § 10 Abs. 1 BauGB in der Fassung vom 06.05.2013 a ls 
Sa tzung beschlossen . 
 
 

 
 
 
Cham , den 17 .05 .201 3 

 

Stad t Cham 

 
Karin  Bucher 
Erste Bürgermeisterin  

 
 
 
D ie als Sa tzung besch lossene 1. Änderung/Erweiterung des Bebauungsp lanes Holzlände
wurde am 29.05 .2013 gemäß § 10 A bs. 3 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. Der 
Bebauungsplan ist dam it wirksam in  Kraft getreten. 
Der Änderungs-/Erweiterungsp lan mit Begründung wird  seit diesem Tag zu den üblichen 
D ien ststunden in  der Stad t Cham zu jedermanns Einsich t bereitgehalten und über dessen 
Inhalt auf Verlangen Auskunft gegeben.  
A uf d ie Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3 Sa tz 1 und 2 sowie A bs. 4 BauGB und die §§ 214 
und 215 BauGB ist h ingewiesen worden. 
 
 

 
 
 
Cham , den 30 .05 .201 3 

 

Stad t Cham 

 
Karin  Bucher 
Erste Bürgermeisterin  
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4. Höhen lage der Baugrundstücke und der bau lichen A nlagen 

 

4.1 Böschungen an  den Grundstücksgrenzen  sind bis maximal 1,20  m  Höhe 

gegenüber dem  natürlichen anstehenden Gelände des Nachbargrundstückes 

zulässig. 

 

4.2  Geländeau fschü ttungen und Abgrabungen sind bis maximal 1,20  m Höhe, 

            gemessen ab höchstem Punkt der Aufschüttung bzw. A bgrabung zu lässig.  

 

4.3  Stützmauern bis maximal 1,20  m  Höhe sind zu lässig. Stützmauern sind in einem 

Abstand von m indestens 1,00 m zu  angrenzenden Grundstücksgrenzen zu 

errichten und m ittels geeigneter heim ischen St räuchern  und auch Kletterp flanzen 

als Vorp flanzung zu begrünen. A usgenommen davon  sind Stützwände, d ie dem 

Hochwasserschu tz dienen. 

 

4.4  Die maximale zulässige Wandhöhe  baulicher Anlagen wird gemäß  Art. 6 Abs. 4 

Satz 2 BayBO  festgesetzt. 

 

8. Einfriedung  

 

8.1  Einfriedungen  sind zu lässig mit durch sichtigem , max. 2.00 m hohem 

 verzin ktem  Maschendraht- bzw. Stahlgitterzaun ohne Sockel.   

         

8.2  Schrankenanlagen bei Zufahrten sind rückverse tzt, ab der Straßenbegren zungslin ie 

10  m , zu lässig. 

 

 

   

  9. Hinweis-  und Leitsystem e 

 

9.1  Im Änderungs-/Erweiterungsbereich sind Hinweis-  und Leitsysteme zulässig , 

un terhalb der Attika  und der Trau fe des Gebäudes, an  dem diese angebracht 

werden. 

  

9.2 Im Sondergebiet SO 1 sind pro Grundstückseinheit 5 freistehende Fahnenmasten mit 

einer maximalen  Höhe von je 8 m  und ein  Pylon  m it maximal 6 m Höhe zulässig .  

 Im SO2 sind insgesam t maximal 3 Fahnenmasten mit einer maximalen  Höhe von   

 8 m  zulässig. 

 

 

 

  10. Beleuchtung 

  

10.1  Für die A ußenbeleuch tung sind in sektenverträgliche Lampen zu verwenden. 

    

  11. Überschwemm ungsgebiet und Hochwasserschu tz 

 

 11.1      Hochwasserschu tz 

Es g ib t fü r den  Bereich "Holzlände" zum Zeitpunkt d ieser Änderung/Erweiterung 

keinen  bestehenden Hochwasserschutz. Für den Stadtbereich Cham wurde du rch 

das Wasserwirtschaftsam t Regensburg ein  An trag auf  Plan feststellung der 

Hochwasser-schu tzmaßnahme für das Q uartier III  Brunnendorf/Floßhafen gestellt. 

Darin ist u. a . der Schutz des Bereich s "Badstraße"  b is nahe der Grundstücksgrenze 

zwischen  den Flurstücken 823 und 827 vorgesehen , wo die Planung für die 

staatliche Hochwasser-schutzmaßnahme derze it auch endet. Fü r den  Änderungs-

/Erweiterungsbereich selbst sind weitere Hochwasserschutzmaßnahmen erforderlich. 

Im Festsetzungsp lan sind sowohl eine Hochwasser-Schutzmauer, als auch  in 

Verlängerung davon   Aufschüttungen festgesetzt. Der fü r diese zusätzlichen 

Hochwasserschu tz-maßnahmen erforderliche Schutzgrad ist au f den Schu tzgrad der 

vorgenannten staatlichen Hochwasserschutzmaßnahme  abzustimmen . Der 

Nachweis der Konformität mit der staa tlichen Hochwasserschutzmaßnahme ist 

zwingend vor Errichtung jeg licher Hochwasserschutzmaßnahmen  zu führen. Der 

weitere Verlau f der staatlichen Hochwasserschutzmaßnahme  Richtung Stadtm itte 

erfolg t süd lich der Badstraße und somit außerhalb des Ä nderungs-

Erweiterungsbereichs dieses Bebauungsplanes.  

 

11.2  Hochwasserangepasste Bauweise 

 Die Hochwassersicherheit der gep lanten Gebäude soll unter Berücksich tigung der 

Wasserspiegellagen bei einem  100-jäh rlichen Hochwasser des Regens gewährleistet

sein. In  diesem Zusammenhang wird  auf die D IN 18195 Bauwerksabdichtungen , 

Teil 6 (  Abdich tungen gegen  von außen drückendes Wasser ) hingewiesen. Danach 

ist die A bdichtung 0,3 m  über den Bemessungswasserspiegel (369,75 m ü. NN) im  

Bereich  des Grundstücks hochzuziehen.  

       II.  TEXTLICH E F ESTSETZU NGEN 
 
 

Abweichend von den Bebauungsvorschriften des verb indlichen  Bebauungsplanes wird für 

den Änderungs-/Erweiterungsbereich folgendes festgesetzt. 

Es g ilt die Baunutzungsverordnung vom  23.01.1990. 

 
 

1. Art der bau lichen Nutzung 

 

1.1  Für den Änderungs-/Erweiterungsbereich werden das Sondergebiet 1 

Schule/Hochschule und das Sondergebiet 2 Freizeit nach § 11 Abs. 1, 2 BauNVO 

1990 festgesetzt. 

 

1.2   Im Sondergebiet SO 1 Schu le/Hochschu le  sind folgende Nutzungen  zulässig : 

Hochschu len , Berufsbildende Schu len , Fachschulen  

         

 1.3  Im Sondergebiet SO  2 Freizeit ist folgende Nutzung zulässig : 

Freizeitan lagen   

 

 

2.  Maß  der baulichen  Nutzung 

  

2.1  Das Maß der zulässigen baulichen Nu tzung in den Sondergebieten  SO  1  und SO 2 

ergib t sich aus der in der Plan zeichnung eingetragenen Grundf lächen- (GRZ) und 

Geschossflächenzahl (GFZ) sowie aus den Festsetzungen über d ie maximale 

zulässige Wandhöhe der bau lichen Anlage. 

 

2.2  Die Höhenbeschränkungen gelten nich t für techn ische Dachau fbauten von  

un tergeordneter Bedeu tung wie Kamine, Lüftungsan lagen  sowie bei Belichtungen 

und freistehende Kamine. 

 

 

3.  Bauweise und A bstandsf lächen 

 

3.1  Im Sondergebiet SO  1  wird eine abweichende Bauweise  festgesetzt gemäß § 22 

 Abs. 4 BauNVO 1990, wie offene Bauweise , jedoch sind Baukörperlängen bis 

 160 m  zugelassen. 

 

3.2  Im Sondergebiet SO  2  ist  eine of fene Bauweise  zulässig . 

 

 3.3 Für das Sondergebiet SO 1  sind Abstandsflächen geringerer Tiefe nach A rt. 6 Abs. 7  

BayBO zu lässig. D ie Tiefe der Abstandsflächen beträg t 0,40 H, jedoch          

m indestens 3 m .   

 

 

          5.  Nich t überbaubare Grundstücksflächen  

   

           5.1 Nebenan lagen  im Sinne des § 14 Abs. 2 BauVNO  sind zu lässig. 

 

 

 

6.  Gesta ltung der baulichen  Anlagen 

 

6.1 Im Änderungs-/Erweiterungsbereich  sind Fassadenbekleidungen aus Holz, farbigen 

  Holzwerkstoff - und Faserzementpla tten und Metall sowie Putz-, und  

 Sichtbetonoberflächen zulässig .  

 

6.2 In den Sondergebieten SO  1  und SO  2  sind Flach-, Walm -, flachgeneigte  

Pult - und Satteldächer m it Dachneigungen von 0° bis max. 15 ° zulässig .  

 Dachdeckungen aus grauen Blechbahnen, natu rroten Ziegel - und 

 Betondachsteinen au f Sattel- und Pu ltdächern sowie Dachbahnen aus Bitumen 

 oder Kunststoff auf Flachdächern  sind zu lässig. 

  

           6.3  Vordächer sind zu lässig bis max. 6 m  Tiefe ab Fassadenaußenkante. 

 

           6.4 Aus den Bauvorlagen für die ein zelnen  Hochbauten müssen d ie Ausführung und 

 d ie Farbgebung der Fassadenoberflächen der Gebäude ersichtlich  sein . 

 

 

 

7. Stellplä tze, Fahrbahnen und Plä tze 

 

7.1 D ie Stellplätze sind aus offen fug igem Material (z.B. Rasenfugensteine) herzustellen. 

A usgenommen davon  sind Stellp lä tze im Überschwemmungsgebiet.  

 

7.2   Fahrbahnen und Anlieferbereiche sind asphaltiert oder betoniert zu befestigen. 

 

  7.3     Plätze (z.B. Pausenhofflächen) sind aus offenfugigem M aterial herzustellen. 

 

7.4      Im  Ä nderungs-/Erweiterungsbereich ist beim Stellp latznachweis die Sa tzung der 

 Stad t Cham über die  Herstellung von Garagen und Stellp lätzen in der, bei der 

Bauan tragsstellung, gü ltigen Fassung anzuwenden. 

 

7.5  Bei der Anlegung von Stellplä tzen ist ein  Abstand von 1,0 m  von der  

  Grundstücksgren ze, wo erforderlich und möglich, einzuhalten .  

  Ausgenommen davon sind d ie Stellplätze en tlang der Badstraße. 

 

12. Priv ate Grün flächen 

 

 12.1     Nicht überbaubare Grundstücksflächen: 

           Die privaten  Grünbereiche und Freif lächen sind, soweit nicht für  

   Verkehrsanschlüsse, Plä tze, Stellplä tze, Zufahrten und die in  Punkt 5. 

   besch riebenen Anlagen nötig  werden, gärtnerisch anzulegen und zu  un terhalten. 

 

 12.2   Überbaubare Grundstücksflächen 

Die Freif lächen zwischen den Gebäuden sind, soweit sie nicht a ls Verkehrsf lächen, 

Plätze  oder Stellp lä tze benötigt werden, gärtnerisch anzulegen  und zu unterha lten. 

 

 12.3 Je 10 Pkw -Stellplä tze ist m indestens ein kleinkroniger Laubbaum 

   (Hochstamm STU 16-18) an zupflan zen  siehe Pf lanzliste. Die Pflanzf läche ist mit 

einer gegenüber der Kfz-Stellfläche um mind. 12 cm erhöhter Abgren zung 

ein zu fassen , d ie g leichzeitig als An fahrschu tz dient. Ausgehend vom  jeweiligen 

Baumstandort ist in einem Durchmesser von 2.50 m ein überfah rbares 

Pflanzensubstrat bis zu einer Tiefe von 80 cm  einzubauen .  

 

 12.4 Bei Baumpflan zungen ist beiderseit s von  Erdkabeln eine Abstandszone von 2,5 m  

ein zuhalten. Bei Gehölzp flanzungen innerhalb des  Leitungsschutzbereiches von 

Freileitungen ist darau f zu achten, dass nur Gehölze m it niedrigen  

Wuchseigenschaf ten  Verwendung finden. 

 

 12.5    Die vorgesehene Nutzung der Freif lächen, deren Befestigung und deren 

Bepflan zung sowie d ie Gesta ltung der priva ten Grünbereiche ist vom  Bauherrn in 

einem gesonderten Freif lächengestaltungsplan darzustellen und mit dem 

Bauantrag einzureichen . 

 

 13. Öffentliche Grünflächen 

 

Die im  Änderungs-/Erweiterungsplan  festgesetzten öffen tlichen Grünflächen 

innerha lb öffen tlicher Verkehrsflächen  sind zu  begrünen, zu bepflanzen und 

gärtnerisch zu unterha lten. 

 

 

 

Pflan zliste  

 

Als Mindestforderung sind d ie Gütebestimmungen für Baumschu lpflan zen  

- Laubbäume -  einzuhalten.  

 

Bäume II. O rdnung (k leinkron ige Bäume) 

  

Einzelbäume für Grün - und Stellp latzflächen: Hochstamm, H 3xv, STU  16-18  

Acer campestre                                     Feldahorn 

Alnus glutinosa                                    Schwarzerle 

Alnus in cana                                       Grauerle 

Carpinus betu lu s                                  H ainbuche 

Q uercus robur          Som mereiche 

Popu lus tremula          Espe  

Prunus avium           Vogelkirsche 

Sorbus aucuparia                  Vogelbeerbaum  

Ulmus car ipinifolia          Feldu lme 

 

Sträucher 

 

Cornus sangu inea          Roter Hartriegel 

Corylus avellana                           Haselnuss 

Ligustrum  vu lgare                                 Liguster 

Lonicera sylosteum                               Gemeine Heckenkirsche  

Prunus sp inosa                   Schlehe 

Rhamnus catharticus                   Kreuzdorn  

 

3. Bei Auftreten von auffä lligen Bodenverfärbungen oder Gerüchen ist unverzüglich  

die Stad t Cham zu verständigen . 

 

4. Geologische bodenmechan ische Baugrundun tersuchungen werden angera ten. 

 

5. Bauliche Vorkehrungen zum  Schutz gegen Grund-  bzw. Hochwasser wie etwa 

Wannenausb ildung des Untergeschosses werden angera ten. 

                                                                                                                                               

6. Funde h istorischer Art (z.B. Bodenfunde) un terliegen der gesetzliche n Meldepflicht 

gemäß Art. 8 DSchG und sind unverzüglich  entweder der Unteren 

Denkmalschutzbehörde des Landra tsamtes Cham oder d irekt dem Bayer. Landesam t

für Denkmalp flege bekannt zu  machen. 

Dem  Beauf tragten  der Denkmalp flege ist jederzeit Zutritt zur Baustelle zu gestatten . 

  

7. Im  Zuge der Planung ist frühzeitig m it dem jeweiligen Ver- und Entsorgungs- 

unternehmen Kontakt au fzunehmen. 

 

8. Untersuchungen im  Bezug au f even tuell au ftretende Einwirkung durch Schall und 

 Erschütterungen du rch den  Bahnverkehr werden  angera ten. Die E inwirkung au f  

       bauliche Anlagen ist bei der Gebäudeplanung zu berücksichtigen. 

 

9. Die Belange der Deutschen Bahn sind zu beach ten. 

 

10. Es wird  empfohlen die geschlossene, ungegliederte Fassadenf lächen m it 

geeigneten Kletterpflanzen  zu begrünen. Berankungsgerüste sind aus Meta ll in  

orthogonaler Form oder Spanndrähten  auszub ilden. 

 

Rosa canina und rubiginosa         W ildrosen 

Sa lix a lba, aurita, caprea, cinera, fragilis, 

       purpu rea, triandra, vimina lis                 Verschiedene Weiden  

Sambucus nigra                   Schwarzer Holunder 

Sambucus racemosa                            Traubenholunder 

Viburnum opulus                   Gewöhnlicher Schneeball 

 

 

Stützmauerbegrünung 

 

  Clematis montana `Rubens`        W ilde C lematis 

  Hedera helix           Efeu  

  Partenocissus engelman ii         Wilder Wein  

   

 

14. Niederschlagswasser 

 

14.1  Eine Versickerung des Niedersch lagswassers im Ä nderungs-/Erweiterungsbereich 

scheidet au fgrund der Bodenverhä ltnisse aus.  

 

 

14.2 Verunrein ig tes Niederschlagswasser ist vor Ab leitung über ein Regenklärbecken  zu 

  behandeln.  

 

14.3 Nicht verunreinigtes Niederschlagswasser ist zur Bewässe rung der Grün flächen und 

als Nu tzwasse r zu  verwenden . Die Ableitung des überschüssigen Niederschlags-

wassers erfolg t in den  in unm ittelbarer Nachbarschaft zum  Ä nderungs-

/Erweiterungsbereich vorbei fließenden Regen. 

 

 

15. Leitungsschutzabstände  

 

 Für bestehende und neu zu  verlegende Versorgungs- und Entsorgungsleitungen 

 g ilt: Gebäude und Bepflanzung müssen d ie jeweiligen Regelabstände zu  den  

 un tersch ied lichen  Medien einha lten . Bei U nterschreitungen  sind entsprechende 

Schutzmaßnahmen vorzusehen.   

 

 

III.  H INWEISE 

 

1. Mit dem Bauantrag ist ein Geländenivellemen t vorzulegen.  

 

2. Oberboden, der bei der E rrich tung oder Änderung von bau lichen Anlagen sowie 

bei Veränderung der Erdoberf läche ausgehoben  wird , ist in  nu tzbaren Zustand zu  

halten   und vor Vernich tung und Vergeudung zu  schützen . 

 

Präambel 
 
 
A uf Grund der § 2 Abs. 1 und des § 13a des Baugesetzbuches (BauGB) i.V.m. Art.  23  der 
Gemeindeordnung für den Freistaa t Bayern (GO) und Art. 81 Bayerische Bauordnung 
(BayBO ) hat der Stadtrat  Cham  in seiner Sitzung vom  16.05.2013 d ie 1. Änderung/ 
Erweiterung des Bebauungsp lanes Holzlände  a ls Satzung beschlossen. 
 
 

§ 1 
Räum licher Geltungsbereich 

 
Fü r den  räumlichen  Geltungsbereich der Bebauungsplanänderung/Erweiterung ist der 
Lageplan M=1:1.000 vom 06 .05.20 13 maßgebend. Er ist Bestandteil dieser Satzung. 
 
 

§ 2 
Bestandteile der Sa tzung 

 
Der Änderungs-/Erweiterungsp lan besteht aus: 
1)  Ü bersichtslageplan M=1:5.000 vom  06.05.2013 
2) Lageplan mit zeichnerischem Teil M=1:1.000 vom 06.05.2013  
3) Begründung mit Textlichen Festsetzungen und H inweisen vom  06.05.2013 
 
 

§ 3 
Inkra fttreten  

 
D iese Bebauungsp lanänderung tritt mit der ortsüb lichen Bekanntmachung nach  § 10  
A bs. 3 BauGB in Kra ft. 
 
 

 

 
 
 
Cham , den 17.05 .2013  

 

Stadt Cham  

 
Karin  Bucher 
E rste Bürgermeisterin  

 

 

 

Verfahrensvermerke 
 
 
Der Stad trat Cham hat in der Sitzung am 28.06 .2012 d ie 1. Änderung/Erweiterung des 
Bebauungsplanes Holzlände  im besch leunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB 
beschlossen. Der Aufstellungsbesch lu ss wu rde am 30.01 .2013 ortsüblich bekannt 
gemach t. 
 
Der Entwurf des Bebauungsplanes wurde gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 
07 .02 .2013 b is 08 .03 .2013 öffentlich  ausgelegt. Zug leich wurden m it Schreiben vom  
28 .01 .2013 d ie Behörden und sonstigen  Träger Ö ffentlicher Belange gemäß § 4 A bs. 2 
BauGB am  Verfahren beteiligt. 
 
D ie Stad t Cham hat mit dem Beschluss des Stadtrates vom  16 .05 .2013 den Änderungs-
/Erweiterungsplan gemäß § 10 Abs. 1 BauGB in der Fassung vom 06.05.2013 a ls 
Sa tzung beschlossen . 
 
 

 
 
 
Cham , den 17 .05 .201 3 

 

Stad t Cham 

 
Karin  Bucher 
Erste Bürgermeisterin  

 
 
 
D ie als Sa tzung besch lossene 1. Änderung/Erweiterung des Bebauungsp lanes Holzlände
wurde am 29.05 .2013 gemäß § 10 A bs. 3 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. Der 
Bebauungsplan ist dam it wirksam in  Kraft getreten. 
Der Änderungs-/Erweiterungsp lan mit Begründung wird  seit diesem Tag zu den üblichen 
D ien ststunden in  der Stad t Cham zu jedermanns Einsich t bereitgehalten und über dessen 
Inhalt auf Verlangen Auskunft gegeben.  
A uf d ie Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3 Sa tz 1 und 2 sowie A bs. 4 BauGB und die §§ 214 
und 215 BauGB ist h ingewiesen worden. 
 
 

 
 
 
Cham , den 30 .05 .201 3 

 

Stad t Cham 

 
Karin  Bucher 
Erste Bürgermeisterin  
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